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Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Postwesens 
und der Telekommunikation (Postneuordnungsgesetz — PTNeuOG) 

A. Problem 

Indem die öffentlichen Unternehmen der Deutschen Bundespost 
durch das Postneuordnungsgesetz in Aktiengesellschaften umge-
wandelt und damit ihren Wettbewerbern gleichgestellt werden, 
sollen sie befähigt werden, in einem weltweit zunehmend libera-
lisierten Markt für Post- und Kommunikationsdienstleistungen 
bestehen zu können. Dies ist zum Vorteil für die Kunden, für die 
Sicherheit der Arbeitsplätze und für den Wi rtschaftsstando rt 

 Deutschland. 

Zugleich regelt das Postneuordnungsgesetz den ordnungspoliti-
schen Rahmen und die dem Bund verbleibenden hoheitlichen 
Aufgaben zur Sicherstellung einer flächendeckend angemessenen 
und ausreichenden Erbringung von Dienstleistungen im Bereich 
des Postwesens und der Telekommunikation. 

Die bisherigen Postbeamten werden bei den Aktiengesellschaften 
weiterbeschäftigt. Zur Gewährleistung der für Wi rtschaftsunter-
nehmen auch im personellen Bereich erforderlichen Flexibilität 
werden die Aktiengesellschaften mit der Ausübung der Befugnisse 
des Dienstherrn beliehen. Zugleich werden beamtenrechtliche 
Sonderregelungen bereitgestellt. 

B. Lösung 

Zur Umsetzung der Neuordnung des Postwesens und der Telekom

-

munikation werden sieben neue Gesetze und zahlreiche Geset- 
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zesänderungen erforderlich, darunter mit den Änderungen des 
Post-, des Fernmeldeanlagen- und des Telegraphenwegegesetzes 
drei wesentliche. 

Die wesentlichen neuen Gesetze und Gesetzesänderungen sind: 

Artikel 1: 

Gesetz zur Errichtung einer Bundesanstalt für Post und Telekom-
munikation Deutsche Bundespost (Bundesanstalt Post-Gesetz) 

Zur Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Bundesrepublik 
Deutschland an den Anteilen an den Aktiengesellschaften, die aus 
dem Teilsondervermögen der Deutschen Bundespost hervorge-
hen, wird die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation 
Deutsche Bundespost errichtet. Die Bundesanstalt untersteht der 
Aufsicht der Bundesrepublik Deutschland, die durch das Bundes-
ministerium für Post und Telekommunikation ausgeübt wird. 

Neben den Aufgaben im Zusammenhang mit der Wahrnehmung 
der Rechte des Bundes nach dem Aktiengesetz obliegen der 
Bundesanstalt Aufgaben, die ihrer Natur nach originäre Aufgaben 
der aus dem Sondervermögen hervorgehenden Aktiengesellschaf-
ten sind, die aber aus übergeordneten politischen Gründen in 
staatlicher Hand liegen und in mittelbarer Bundesverwaltung 
wahrgenommen werden sollen. 

Artikel 2: 

Gesetz über die Träger der gesetzlichen Sozialversicherung im 
Bereich der früheren Deutschen Bundespost (Postsozialversiche-
rungsorganisationsgesetz) 

Mit der Errichtung einer Unfallkasse werden die bisher bei 
unterschiedlichen Organisationseinheiten wahrgenommenen Auf-
gaben der Prävention, der Unfallversicherung wie auch der Unfall-
fürsorge für alle Beschäftigten (also auch für Beamte) an einer 
Stelle zusammengefaßt. A rtikel 2 regelt darüber hinaus die 
gemeinsame Weiterführung der Betriebskrankenkasse. 

Artikel 3: 

Gesetz zur Umwandlung der Unternehmen der Deutschen Bun-
despost in die Rechtsform der Aktiengesellscha ft  (Postumwand-
lungsgesetz) 

Artikel 3 behandelt ausschließlich den formalen Errichtungsakt der 
Aktiengesellschaften Deutsche Post AG, Deutsche Postbank AG, 
Deutsche Telekom AG. Die Aktiengesellschaften sind Rechtsnach-
folger des Sondervermögens Deutsche Bundespost. 

Artikel 4: 

Gesetz zum Personalrecht der Beschäftigten der früheren Deut-
schen Bundespost (Postpersonalrechtsgesetz) 

Dieser Artikel enthält die dienstrechtlichen Übergangsvorschrif

-

ten. Die Aktiengesellschaften werden mit der Befugnis beliehen, 
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die Rechte und Pflichten des Dienstherrn Bund bezüglich der bei 
ihnen beschäftigten Beamten wahrzunehmen — sogenanntes 
Beleihungsmodell. Neben der Personalüberleitung regelt Artikel 4 
besoldungs- und versorgungsrechtliche Fragen und die betriebli-
che Interessenvertretung. 

Artikel 5 und 6: 

Änderung des Gesetzes über Fernmeldeanlagen und Änderung 
des Gesetzes über das Postwesen 

Artikel 5 und 6 enthalten die Regelungen, die erforderlich sind, um 
das Fernmeldeanlagengesetz und das Postgesetz an die neue 
Fassung des Grundgesetzes und an die hierdurch bewirkte Status-
änderung der heutigen DBP-Unternehmen anzupassen. Die heu-
tigen Regelungen über die Reichweite der Post- und Telekommu-
nikationsmonopole bleiben erhalten. Beide Artikel sind im Hin-
blick auf die EG-rechtlichen Entwicklungen bis zum 31. Dezember 
1997 befristet. 

Artikel 7: 

Gesetz über die Regulierung der Telekommunikation und des 
Postwesens 

Die Regelungen in Artikel 7 entsprechen in weiten Teilen den im 
heutigen Postverfassungsgesetz enthaltenen Regulierungsvor-
schriften. Sie betreffen insbesondere die hoheitlichen Befugnisse 
des Bundes. Redaktionelle Änderungen tragen dem nunmehr 
privatrechtlichen Status der Nachfolgeunternehmen der Deut-
schen Bundespost Rechnung. Die Beteiligungsrechte der Länder 
bei Regulierungsentscheidungen werden zu deren Gunsten durch 
die Einrichtung eines Regulierungsrats, der das Nachfolgeorgan 
zum heutigen Infrastrukturrat ist, erweitert. 

Artikel 8: 

Änderung des Telegraphenwegegesetzes 

Artikel 8 enthält Änderungen, die dem nunmehr privatrechtlichen 
Status des Nachfolgeunternehmens der Deutschen Bundespost 
TELEKOM Rechnung tragen. 

Artikel 9: 

Gesetz zur Sicherung und Sicherstellung des Postwesens und der 
Telekommunikation (Post- und Telekommunikationssicherstel-
lungsgesetz) 

Funktionierende Nachrichtenverbindungen sind für Bürger, Wi rt
-schaft und Verwaltung insbesondere in Krisensituationen unab-

dingbar. Nachdem mit der Postreform II die Aufgaben des Postwe-
sens und der Telekommunikation von der staatlichen Verwaltung 
in private Unternehmen überführt werden, bedarf die Sicherstel-
lung dieser Aufgaben einer gesetzlichen Grundlage. 
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Artikel 10: 

Gesetz zur Errichtung einer Museumsstiftung „Post und Tele-
kommunikation" 

Die Weiterführung des Museumswesens der Deutschen Bundes-

post stellt eine kulturhistorische Aufgabe dar. Aus diesem Grunde 
wird die Museumsstiftung „Post und Telekommunikation" als 
rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet. Hierdurch 

findet die Darstellung der gesamten Kommunikationsgeschichte 
eine angemessene Form, in die sich auch Wettbewerber der 

Postunternehmen einbringen können. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Durch die Gesetzentwürfe ergeben sich keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf Einzelpreise, das Preisniveau und den Ver-

braucher. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Postwesens 
und der Telekommunikation (Postneuordnungsgesetz — PTNeuOG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Gesetz über die Errichtung einer Bundesanstalt 
für Post und Telekommunikation 

Deutsche Bundespost 
(Bundesanstalt Post-Gesetz -- BAPostG) 

Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt 

Errichtung 

§ 1 Errichtung, Rechtsform, Sitz 

§ 2 Aufsicht 

Zweiter Abschnitt 

Aufgaben 

§ 3 Gegenstand 

Dritter Abschnitt 

Vorstand, Verwaltungsrat 

§ 4 Vorstand 

§ 4a Verwaltungsrat 

§ 4b Einspruch gegen Beschlüsse des Verwaltungs-
rats 

§ 5 Genehmigungen 

§ 6 Satzung 

Vierter Abschnitt 

Aufgabenwahrnehmung für den Bund 

§ 7 Aktien der Unternehmen nach § 1 Abs. 1 

§ 8 Verlustausgleich, Beihilfen 

Fünfter Abschnitt 

Aufgabenwahrnehmung 
in bezug auf die Unternehmen 

§ 9 Koordinierung durch Beratung 

§ 10 Erscheinungsbild der Aktiengesellschaften 

§ 11 Beratung bei Führungsgrundsätzen 

§ 12 Manteltarifverträge 

Sechster Abschnitt 

Wirtschaftsführung 

§ 13 Finanzierung 

§ 14 Wirtschaftsplan 

§ 15 Jahresabschluß, Lagebericht und Geschäftsbe-
richt 

§ 16 Prüfung und Entlastung des Vorstands 

Siebter Abschnitt 

Personal 

§ 17 Beamte, Angestellte, Arbeiter 

§ 18 Überleitungsmaßnahmen für das Personal 

Achter Abschnitt 

Soziale Aufgaben 

§ 19 [leer] 

§ 20 Betriebliche Sozialeinrichtungen 

§ 21 Wohnungsfürsorge 

§ 22 Übergangsregelung im Sozialwesen 

Neunter Abschnitt 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 23 Treuhandschaft, Übergangsregelungen 

§ 24 Gebühren, Abgaben 

Anlage zu § 20 Abs. 6 

(Übrige Sozialeinrichtungen) 

Anlage zu § 6 Satz 1 

(Satzung der Bundesanstalt für Post und Telekommu-
nikation Deutsche Bundespost) 
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ERSTER ABSCHNITT 

Errichtung 

§1 

Errichtung, Rechtsform, Sitz 

(1) Zur Wahrnehmung der sich aus diesem Gesetz 
ergebenden Rechte und Pflichten in bezug auf die aus 
den Teilsondervermögen der Deutschen Bundespost 
hervorgehenden Aktiengesellschaften errichtet die 
Bundesrepublik Deutschland die Bundesanstalt 
für Post und Telekommunikation Deutsche Bundes-
post. 

(2) Die Bundesanstalt ist eine rechtsfähige An-
stalt des öffentlichen Rechts. Sie hat ihren Sitz in 
Bonn. 

§2 

Aufsicht 

Die Bundesanstalt untersteht der Aufsicht des Bun-
desministeriums für Post und Telekommunikation. Es 
ist befugt, alle Auskünfte zu verlangen und Anord-
nungen zu treffen, damit die Bundesanstalt ihre Auf-
gaben in Einklang mit den Gesetzen, der Satzung, 
sonstigen Bestimmungen und den Interessen des 
Bundes wahrnimmt. Soweit Eigentümerinteressen 
des Bundes gemäß § 3 Abs. 1 berührt sind, handelt das 
Bundesministerium für Post und Telekommunika tion 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Finanzen. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Aufgaben 

§3 

Gegenstand 

(1) Die Bundesanstalt hält, erwirbt und veräußert im 
Namen und für Rechnung der Bundesrepublik 
Deutschland Anteile an  den in § 1 Abs. 1 bezeichneten 
Aktiengesellschaften nach Maßgabe dieses Gesetzes. 
Sie hat in diesem Rahmen folgende Zuständigkei-
ten: 

1. Wahrnehmung der dem Bund nach dem Aktienge-
setz zustehenden Aktionärsrechte; 

2. Einführung der Aktiengesellschaften am Kapital-
markt; die Bundesanstalt kann die dazu erforderli-
che Geschäftsbesorgung mit Zustimmung des Bun-
desministeriums für Post und Telekommunika tion 
vertraglich Dritten übertragen; 

3. Entscheidung über die Verwendung von Dividen-
den gemäß § 7 Abs. 4. 

(2) Aufgaben der Bundesanstalt sind ferner: 

1. Koordinierung der Unternehmen gemäß § 9; 

2. Anregungen für das äußere Erscheinungsbild der 
Unternehmen gemäß § 10; 

3. Beratung bei der Ausarbeitung von Führungs-
grundsätzen gemäß § 11; 

4. Abschluß von Manteltarifverträgen gemäß § 12; 

5. Überleitungsmaßnahmen für das Personal nach 
Abschnitt 7; 

6. soziale Aufgaben nach Maßgabe des Ab-
schnitts 8; 

7. Erstellen der Grundsätze der Wohnungsfürsorge 
gemäß § 21. 

(3) Bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach 
Absatz 2 hat sich die Bundesanstalt in regelmäßigen 
Planungskonferenzen mit den Aktiengesellschaften 
vorzuberaten. 

(4) Über die in diesem Gesetz genannten Aufgaben 
hinaus darf die Bundesanstalt weder Rechte noch 
Einfluß in bezug auf die Unternehmen ausüben. 

DRITTER ABSCHNITT 

Vorstand, Verwaltungsrat 

§4 

Vorstand 

(1) Die Bundesanstalt wird durch einen Vorstand 
geleitet und durch die Mitglieder des Vorstands im 
Rechtsverkehr vertreten. 

(2) Der Vorstand setzt sich aus einem Vorsitzenden 
und einem weiteren Mitglied zusammen. Die Mitglie-
der werden vom Bundesminister für Post und Tele-
kommunikation im Benehmen mit dem Verwaltungs-
rat und im Einvernehmen mit dem Bundesminister der 
Finanzen bestellt und abberufen. Die Amtszeit ist in 
der Regel auf fünf Jahre befristet; Verlängerung ist 
zulässig. 

(3) Die Rechtsverhältnisse der Vorstandsmitglieder 
werden in einem Anstellungsvertrag geregelt, den der 
Bundesminister für Post und Telekommunika tion im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen 
schließt. 

(4) Die Aufgabenbereiche, die Vertretungsbefug-
nisse sowie die Einzelheiten der Bestellung und Abbe-
rufung der Vorstandsmitglieder werden durch die 
Satzung geregelt. 

§ 4a 

Verwaltungsrat 

(1) Bei der Bundesanstalt wird ein Verwaltungsrat 
gebildet. Er besteht aus einem Vorsitzenden, der vom 
Bundesminister für Post und Telekommunika tion 
benannt wird, und neun weiteren Mitgliedern, näm-
lich 
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1. einem Vertreter des Bundesministeriums für 
Post und Telekommunikation 

2. einem Vertreter des Bundesministeriums der 
Finanzen 

3. einem Vertreter des Bundesministeriums für 
Wirtschaft 

4. je einem Vertreter der Aktiengesellschaften (§ 1 
Abs. 1) 

5. je einem Vertreter des Personals der Aktiengesell-
schaften (§ 1 Abs. 1) auf Vorschlag der 
Arbeitnehmerseite. 

Der Vorsitzende und die weiteren Mitglieder des 
Verwaltungsrats werden durch den Bundesminister 
für Post und Telekommunika tion bestellt. 

(2) Die Einzelheiten der Bestellung und Abberu-
fung der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die 
Dauer der Amtszeit werden durch die Satzung gere-
gelt. 

(3) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsord-
nung, die der Genehmigung durch das Bundesmini-
sterium für Post und Telekommunika tion bedarf. 

(4) Der Verwaltungsrat beschließt auf Vorlage 
durch den Vorstand über 

1. die Feststellung des Wirtschaftsplans und wesent-
licher Änderungen; 

2. die Feststellung des Jahresabschlusses; 

3. die Entlastung des Vorstands; 

4. den Ausgleich für Verluste der Aktiengesellschaf-
ten gemäß § 8; 

5. Änderungen der Satzung; 

6. Gewährung eines Nachlasses gemäß § 7 Abs. 3. 

(5) Über  eine Vorlage des Vorstands nach Absatz 4 
hat der Verwaltungsrat binnen zwei Monaten zu 
beschließen. Ergeht innerhalb dieser Frist kein 
Beschluß, gilt die Vorlage als genehmigt. 

§ 4b 

Einspruch gegen Beschlüsse 
des Verwaltungsrats 

(1) Der Vorstand kann gegen einen nach § 4 a Abs. 4 
gefaßten Beschluß des Verwaltungsrats binnen einer 
Woche nach Eingang der Mitteilung Einspruch erhe-
ben, wenn er der Auffassung ist, daß der Beschluß 
wichtigen Interessen der Bundesanstalt nicht gerecht 
wird. Der Vorstand hat gleichzei tig den Bundesmini-
ster für Post und Telekommunika tion über den Ein-
spruch zu unterrichten. 

(2) Der Verwaltungsrat hat binnen eines Monats 
nach Eingang des Einspruchs nach Anhörung des 
Vorstands erneut zu beschließen. Der Beschluß ist zu 
begründen. 

(3) Beschließt der Verwaltungsrat mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder, den Einspruch des Vorstands zu-
rückzuweisen, entscheidet der Bundesminister für 
Post und Telekommunikation auf Vorlage des Vor-
stands endgültig. Kommt die nach Satz 1 erforderliche 
Mehrheit nicht zustande, gilt die Vorlage des Vor-
stands als beschlossen. 

§5 

Genehmigungen 

(1) Der Vorstand legt die Beschlüsse des Verwal-
tungsrats in den in § 4 a Abs. 4 genannten Fällen dem 
Bundesminister für Post und Telekommunika tion zur 
Genehmigung vor. Dieser stellt vor Erteilung der 
Genehmigung das Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nister der Finanzen her. 

(2) Der Vorstand berichtet dem Bundesministerium 
für Post und Telekommunikation und dem Verwal-
tungsrat regelmäßig über die Geschäftsführung der 
Bundesanstalt. 

§ 6 

Satzung 

Die Satzung der Bundesanstalt wird in der Anlage 
zu diesem Gesetz festgestellt. Sie kann nach Maßgabe 
von § 4 a Abs. 4 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 
geändert werden. 

VIERTER ABSCHNITT 

Aufgabenwahrnehmung für den Bund 

§ 7  

Aktien der Unternehmen nach § 1 Abs. 1 

(1) Die Bundesanstalt verwaltet die Ak tien für die 
Bundesrepublik Deutschl and. 

(2) Die Bundesanstalt kann mit Genehmigung des 
Bundesministeriums für Post und Telekommunika tion 
Aktien erwerben und veräußern. Dieses stellt vor 
Erteilung der Genehmigung das Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen her. 

(3) Beim Verkauf von Aktien kann die Bundesan-
stalt der Belegschaft der Aktiengesellschaften einen 
Nachlaß gewähren. 

(4) Die Einnahmen des Bundes aus Dividenden und 
Aktienverkäufen fließen der Bundesanstalt zu und 
können im Rahmen ihres Wirtschaftsplans zur Finan-
zierung ihrer Aufgaben nach § 3 Abs. 1, zum Verlust-
ausgleich gemäß § 8, zur Bildung von Rücklagen und 
Rückstellungen, zur Ausübung von Bezugsrechten 
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des Bundes bei Kapitalerhöhungen der Aktiengesell-
schaften oder zur Abführung an den Bund verwendet 
werden. 

§8 

Verlustausgleich, Beihilfen 

(1) Zugunsten der Aktiengesellschaften darf aus 
Dividenden ein Ausgleich für Verluste vorgenommen 
werden, soweit ein unter marktwirtschaftlichen 
Bedingungen handelnder Kapitalgeber einen solchen 
Ausgleich vornehmen würde. Daneben darf ein Aus-
gleich aus Dividenden nur vorgenommen werden für 
Verluste als Folge von Verpflichtungen infolge der 
früheren Rechtsform der Aktiengesellschaften als 
Bundesverwaltung, sofern kein anderer Ausgleich zu 
erlangen ist. Außerdem dürfen übrige Beihilfen 
gezahlt werden. 

(2) Sofern der Ausgleich nach Absatz 1 eine Beihilfe 
im Sinne von Artikel 92 des Vertrages zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft darstellt, ist ein 
Antrag des Unternehmens auf Gewährung oder 
Änderung von Beihilfen an  die Bundesregierung zu 
leiten. Diese prüft, ob die Gewährung einer Beihilfe 
unter Berücksichtigung post- und telekommunika-
tionspolitischer Ziele sowie gesamtwirtschaftlicher 
Belange sachlich gerechtfertigt ist. Stellt sie fest, daß 
diese Voraussetzungen erfüllt sind, so unterrichtet sie 
die Europäische Kommission über das Beihilfevorha-
ben. Die Beihilfe wird erst gewährt, wenn diese ihre 
Genehmigung erteilt hat. 

(3) Der Ausgleich nach Absatz 1 bedarf der Geneh-
migung gemäß § 5 Abs. 1; er ist keine Zuwendung des 
Bundes im Sinne des Haushaltsrechts. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Aufgabenwahrnehmung in bezug 
auf die Unternehmen 

§9 

Koordinierung durch Beratung 

Die Bundesanstalt kann, auch auf Antrag eines 
Unternehmens, insbesondere bei gegensätzlichen 
Unternehmensplanungen durch Beratung koordinie-
ren. Dabei sind die Infrastrukturverpflichtungen auf-
grund von Regulierungsauflagen zu beachten. Die 
Regelungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen bleiben unberührt . 

§ 10 

Erscheinungsbild der Aktiengesellschaften 

Die Bundesanstalt kann Anregungen geben, wie 
das äußere Erscheinungsbild der Aktiengesellschaf-
ten zu gestalten ist. 

§ 11 

Beratung bei Führungsgrundsätzen 

Die Bundesanstalt kann auf Antrag ein Unterneh-
men bei der Ausarbeitung von Personalführungs-
grundsätzen beraten. 

§ 12 

Manteltarifverträge 

(1) Die Aufgabe, für die Aktiengesellschaften M an
-teltarifverträge abzuschließen, obliegt der Bundesan-

stalt. Die Manteltarifverträge, die im Einvernehmen 
mit den Aktiengesellschaften abgeschlossen werden, 
regeln allein die allgemeinen Bestimmungen im Rah-
men von Arbeitsverhältnissen in den Aktiengesell-
schaften. Arbeitgeber im Sinne der Arbeitsgesetze 
und des Tarifrechts sind die Aktiengesellschaften. 

(2) Das Recht der Aktiengesellschaften nach § 22 
Abs. 1 Postpersonalrechtsgesetz, die besondere Aus-
gestaltung der Arbeitsverhältnisse wie die Vergütun-
gen, Löhne und Arbeitsbedingungen der Angestell-
ten, Arbeiter und Auszubildenden bei jeder Ak tienge-
sellschaft selbständig und eigenverantwortlich zu 
regeln, bleibt unberührt. 

SECHSTER ABSCHNITT 

Wirtschaftsführung 

§ 13 

Finanzierung 

(1) Die mit der Wahrnehmung der Aufgaben nach 
§ 3 Abs. 1 verbundenen Ausgaben werden aus den der 
Bundesanstalt zufließenden Dividenden oder aus son-
stigen Mitteln des Bundes finanziert. 

(2) Die Aufgaben nach § 3 Abs. 2 nimmt die 
Bundesanstalt nach Maßgabe entgeltlicher Ge-
schäftsbesorgungsverträge wahr, die sie mit den 
Unternehmen abschließt. Die mit der Aufgabenwahr-
nehmung verbundenen Ausgaben werden aus den 
vertraglich vereinbarten Entgelten finanziert. 

§ 14 

Wirtschaftsplan 

(1) Die Bundesanstalt stellt für jedes Geschäftsjahr 
einen Wirtschaftsplan auf, der 

— eine Vorschau-Gewinn- und Verlustrechnung, 

— eine Vorschau-Kapitalrechnung und 

— einen Stellenplan 

umfaßt. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) In der Vorschau-Kapitalrechnung sind der Kapi-
talbedarf und die Kapitalaufbringung ge trennt nach 
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Zweckbestimmungen gemäß § 3 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 
auszuweisen. 

(3) Der Wirtschaftsplan bedarf der Genehmigung 
gemäß § 5 Abs. 1. 

(4) Liegt bis zum Schluß eines Geschäftsjahres die 
Genehmigung des Wirtschaftsplans für das folgende 
Jahr nicht vor, so ist bis zum Inkrafttreten des Wirt-
schaftsplans der Vorstand ermächtigt, alle Ausgaben 
zu leisten, um den laufenden Be trieb der Bundesan-
stalt aufrecht zu erhalten, rechtlich begründete Ver-
pflichtungen der Bundesanstalt zu erfüllen und 
begonnene Investitionen fortzuführen. 

§ 15 

Jahresabschluß, Lagebericht und 
Geschäftsbericht 

(1) Der Vorstand stellt für jedes Geschäftsjahr einen 
Jahresabschluß und einen Lagebericht nach handels-
rechtlichen Grundsätzen auf. Der Jahresabschluß 
besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie dem Anhang. Der Jahresabschluß ist 
gemäß § 5 Abs. 1 zu genehmigen. 

(2) Der jährliche Geschäftsbericht enthält den Jah-
resabschluß und den Lagebericht der Bundesanstalt. 
Der Geschäftsbericht ist dem Verwaltungsrat und dem 
Bundesministerium für Post und Telekommunikation 
vorzulegen. 

§ 16 

Prüfung und Entlastung des Vorstands 

(1) Jahresabschluß und Lagebericht der Bundesan-
stalt sind durch vom Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation zu bestimmende Abschlußprüfer 
zu prüfen. 

(2) Der Bundesrechnungshof prüft die Haushalts-
und Wirtschaftsführung der Bundesanstalt nach § 111 
Abs. 1 Bundeshaushaltsordnung, wobei auch § 100 
Bundeshaushaltsordnung entsprechend anzuwenden 
ist. Der Vorstand legt dem Bundesrechnungshof den 
Lagebericht sowie den Bericht des Abschlußprüfers 
vor. Der Bundesrechnungshof leitet seinen Prüfbe-
richt dem Vorstand und dem Verwaltungsrat sowie 
dem Bundesministerium für Post und Telekommuni-
kation zu. 

(3) Der Verwaltungsrat beschließt unter Berücksich-
tigung des Prüfberichts der Abschlußprüfer und des 
Bundesrechnungshofs über die Entlastung des Vor-
stands. Der Beschluß über die Entlastung ist gemäß § 5 
Abs. 1 zu genehmigen. Die Entlastung enthält keinen 
Verzicht auf Ersatzansprüche. 

SIEBTER ABSCHNITT 

Personal 

§ 17 

Beamte, Angestellte, Arbeiter 

(1) Unbeschadet des Rechts, Angestellte und Arbei-
ter zu beschäftigen, wird der Bundesanstalt das Recht 
verliehen, Beamte zu haben. 

(2) Die Beamten der Bundesanstalt sind mittelbare 
Bundesbeamte. Oberste Dienstbehörde ist der Vor-
stand. Die für die Aufsicht zuständige oberste Bundes-
behörde im Sinne des § 187 Bundesbeamtengesetz ist 
das Bundesministerium für Post und Telekommunika-
tion. 

(3) Bei der Bundesanstalt können die nach § 26 
Abs. 1 Bundesbesoldungsgesetz zulässigen Ober-
grenzen für Beförderungsämter überschritten wer-
den, soweit dies wegen der mit den Funktionen 
verbundenen Anforderungen erforderlich ist. 

(4) Beamte bei der Bundesanstalt, die bisher Inha-
ber von Ämtern mit dem Funktionszusatz „bei der 
obersten Bundesbehörde" waren, werden nach nähe-
rer Bestimmung der Besoldungsordnungen A und B in 
neue Ämter übergeleitet. 

(5) Stand einem Beamten vor seiner Verwendung 
bei der Bundesanstalt eine Stellenzulage entspre-
chend der Vorbemerkung Nr. 7 zu den Besoldungs-
ordnungen A und B des Bundesbesoldungsgesetzes 
zu, wird diese für die Dauer dieser Verwendung 
weitergewährt. Anrechnungsvorschriften finden An-
wendung. 

(6) Die Überleitung der Beschäftigten der bisheri-
gen Unternehmen der Deutschen Bundespost auf die 
Aktiengesellschaften regelt das Postpersonalrechts-
gesetz. 

§ 18 

Überleitungsmaßnahmen für das Personal 

(1) Das Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation regelt die Überleitung von Beschäftigten 
des Bundesministeriums für Post und Telekommuni-
kation und der Deutschen Bundespost auf die Bundes-
anstalt im Hinblick auf die geltenden beamtenrechtli-
chen, disziplinarrechtlichen, arbeitsrechtlichen und 
personalvertretungsrechtlichen Bestimmungen. 

(2) Die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes gültigen Tarifverträge der Unternehmen der 
Deutschen Bundespost POSTDIENST, der Deutschen 
Bundespost POSTBANK, der Deutschen Bundespost 
TELEKOM und des Direktoriums der Deutschen Bun-
despost gelten bis zum Abschluß neuer Tarifverträge 
auch für die bei der Bundesanstalt Beschäftigten. Für 
die auf die Bundesanstalt übergeleiteten Beschäftig-
ten werden, soweit erforderlich, Besitzstandsregelun-
gen vereinbart. Für die Beschäftigten der Bundesan-
stalt werden die Tarifverträge durch den Vorstand der 
Bundesanstalt abgeschlossen. 
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(3) Es sind nur so viele Beschäftigte auf die Bundes-
anstalt überzuleiten, wie zur Wahrnehmung der Auf-
gaben der Bundesanstalt erforderlich sind. 

(4) Mit der Überleitung auf die Bundesanstalt wer-
den die Beamten mittelbare Bundesbeamte. 

(5) Die erstmaligen Wahlen zu den Personalvertre-
tungen und den Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen im Geschäftsbereich der Bundesanstalt nach 
dem Bundespersonalvertretungsgesetz finden frühe-
stens nach Ablauf des dritten Monats und spätestens 
bis Ablauf des sechsten Monats nach Errichtung der 
Bundesanstalt statt. 

(6) Die Aufgaben der in Absatz 5 genannten Perso-
nalvertretungen nimmt bis zur Aufnahme ihrer Tätig-
keit der Hauptpersonalrat beim Bundesministerium 
für Post und Telekommunikation wahr. Entsprechen-
des gilt für die Haupt-Jugend- und Auszubildenden-
vertretung beim Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation. 

(7) Die Wahlvorstände für die erstmaligen Wahlen 
nach Absatz 5 werden vom Hauptpersonalrat beim 
Bundesministerium für Post und Telekommunika tion 
bestellt. 

(8) Die erstmaligen Wahlen zu den Schwerbehin-
dertenvertretungen im Geschäftsbereich der Bundes-
anstalt nach dem Schwerbehindertengesetz und der 
Wahlordnung Schwerbehindertengesetz finden frü-
hestens nach Ablauf des dritten Monats und späte-
stens bis Ablauf des sechsten Monats nach Errichtung 
der Bundesanstalt statt. 

(9) Die Aufgaben der in Absatz 8 genannten 
Schwerbehindertenvertretungen nimmt bis zur Auf-
nahme ihrer Tätigkeit die Hauptschwerbehinderten-
vertretung beim Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation wahr. 

(10) Der Wahlvorstand für die erstmaligen Wahlen 
nach Absatz 8 wird von der Hauptschwerbehinderten-
vertretung beim Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation bestellt. 

ACHTER ABSCHNITT 

Soziale Aufgaben 

§ 19 

[leer]  

§ 20 

Betriebliche Sozialeinrichtungen 

(1) Die Versorgungsanstalt der Deutschen Bundes-
post und das Erholungswerk der Deutschen Bundes-
post werden für die Bundesanstalt und die Aktienge-
sellschaften durch die Bundesanstalt als einheitliche 
Einrichtung weitergeführt . 

(2) Die Postbeamtenkrankenkasse als betriebliche 
Sozialeinrichtung im Sinne des § 10 Abs. 2 Postverfas-
sungsgesetz in der bis zum Inkrafttreten dieses Geset-
zes geltenden Fassung ist mit Inkrafttreten dieses 
Gesetzes in ihrem Bestand geschlossen und wird mit 
dem Ziel der Abwicklung in der bestehenden Rechts-
form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts nach 
Maßgabe der Satzungen der Bundesanstalt und der 
Aktiengesellschaften durch die Bundesanstalt weiter-
geführt. 

(3) Die Beiträge zur Grundversicherung in der 
Postbeamtenkrankenkasse berechnen sich entspre-
chend den §§ 25 bis 27b der Satzung für jedes 
Kalenderjahr nach der Beitragstabelle (Anh ang 1 der 
Satzung) in der am Tage vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes geltenden Fassung. Die Höchstbeiträge der 
Beitragstabelle (Anhang 1 der Satzung) sind jährlich 
der durchschnittlichen Kostenentwicklung im allge-
meinen Gesundheitswesen anzupassen. Maßgebend 
hierfür ist der Prozentsatz, der sich im Vergleich der 
Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung zu 
denen des jeweiligen Vorjahres ergibt. Die sich aus 
den Beitragsanpassungen ergebenden Höchstbei-
träge (Anhang 1 der Satzung) für Mitglieder in 
der Altersgruppe nach Vollendung des 40. Lebens-
jahres bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres dür-
fen 

1. für Mitglieder ohne mitversicherte Angehörige in 
der Gruppe A 45 v. H., 

2. für Mitglieder ohne mitversicherte Angehörige in 
der Gruppe B 50 v. H., 

3. für Mitglieder mit mitversicherten Angehörigen in 
der Gruppe A 65 v. H., 

4. für Mitglieder mit mitversicherten Angehörigen in 
der Gruppe B 70 v. H. 

des aus dem Beitragssatz der Rentner der Bundespost

-

Betriebskrankenkasse unter Zugrundelegung der 
Beitragsbemessungsgrenze sich ergebenden Beitrags 
nicht übersteigen. Die übrigen Höchstbeiträge der 
Beitragstabelle (Anhang 1 der Satzung) dürfen jeweils 
den nach dem Stand am Tage vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes in vom Hundert zu berechnenden 
Unterschied zu dem Höchstbeitrag dieser Alters-
gruppe nicht übersteigen. Der Beitrag bei Erziehungs-
urlaub ist analog den in diesem Fall zu erhebenden 
Beiträgen in der gesetzlichen Krankenversicherung 
festzusetzen. 

(4) Änderungen der Leistungen der Postbeamten-
krankenkasse oder Änderungen hinsichtlich des 
erstattungsfähigen Be trages, die nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes erfolgen, gehen, soweit es sich nicht 
um Anpassungen an  das Beihilferecht des Bundes 
handelt, zu Lasten der Mitglieder. 

(5) Die Beihilfepauschale für die Mitglieder der 
Gruppe A der Postbeamtenkrankenkasse und der 
Zuschuß der Aktiengesellschaften (§ 69 der Satzung) 
werden nach den am Tage vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes geltenden Grundsätzen ermittelt. 
Ausgaben der Postbeamtenkrankenkasse, die durch 
die Beihilfepauschale, den Zuschuß der Aktiengesell- 
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schaften und die nach Absatz 2 berechneten Beiträge 
der Mitglieder nicht gedeckt werden, gehen zu Lasten 
der Aktiengesellschaften bzw. der Bundesanstalt, die 
die Kosten für die Postbeamtenkrankenkassenmit-
glieder des Hoheitsbereichs trägt. 

(6) Die in der Anlage zu diesem Gesetz aufgeführten 
betrieblichen Sozialeinrichtungen und die anerkann-
ten Selbsthilfeeinrichtungen der früheren Deutschen 
Bundespost werden für die Bundesanstalt und die 
Aktiengesellschaften durch die Bundesanstalt auf-
rechterhalten. 

(7) Die Bundesanstalt ist verpflichtet, die Wirtschaft-
lichkeit der betrieblichen Sozialeinrichtungen zu kon-
trollieren. Die Bundesanstalt führt die Aufsicht über 

 die Postkleiderkasse, die Postbeamtenkrankenkasse 
und die Versorgungsanstalt der Deutschen Bundes-
post. 

(8) Die in Teil VI der Bundeshaushaltsordnung 
enthaltenen Vorschriften über die Beteiligungsrechte 
des Bundesministeriums der Finanzen finden auf die 
betrieblichen Sozialeinrichtungen keine Anwendung. 
Die Rechte des zuständigen Ministeriums  werden von 
der Anstalt wahrgenommen. 

(9) Die betrieblichen Sozialeinrichtungen haben 
sich an  den organisatorischen Gegebenheiten der 
Aktiengesellschaften zu orientieren und deren Inter-
esse an  einer möglichst wirtschaft lichen Leistungser-
stellung zu befolgen. 

§ 21 

Wohnungsfürsorge 

Die Bundesanstalt legt die Grundsätze der Woh-
nungsfürsorge für die Aktiengesellschaften fest. 

§ 22 

Übergangsregelung im Sozialwesen 

(1) Für die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 
im Bereich der früheren Deutschen Bundespost 
beschäftigten Beamten, Angestellten, Arbeiter und 
Auszubildenden ist der erworbene Besitzstand von 
den Aktiengesellschaften und der Bundesanstalt zu 
wahren. 

(2) Der gemäß § 59 i. V. mit § 10 Postverfassungs-
gesetz in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geltenden Fassung durch Beschäftigte des Bundesmi-
nisteriums für Post und Telekommunika tion und sei-
nes nachgeordneten Bereichs erworbene Besitzstand 
gilt weiter. 

(3) Die gesetzlichen und betrieblichen Sozialein-
richtungen der früheren Deutschen Bundespost sind 
bis zur Anpassung der Satzungen an  die sich aus 
diesem Gesetz ergebenden Rechtsfolgen unter Be-
treuung des bislang erfaßten Personenkreises in der 
bisherigen Form weiterzuführen. 

NEUNTER ABSCHNITT 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 23 

Treuhandschaft, Übergangsregelungen 

(1) Die Aufgaben der Bundesanstalt werden bis zur 
Aufnahme ihrer Tätigkeit treuhänderisch durch das 
Bundesministerium für Post und Telekommunika tion 
wahrgenommen. 

(2) Vermögensgegenstände, die die Bundesanstalt 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt, übernimmt sie 
unmittelbar und ohne Wertausgleich aus dem Sonder-
vermögen. Den Umfang regelt das Bundesministe-
rium für Post und Telekommunika tion. 

§ 24 

Gebühren, Abgaben 

Die Bundesanstalt ist von Gerichtsgebühren und 
Abgaben, die bei der Errichtung der Bundesanstalt 
entstehen, befreit; Auslagen sind von ihr zu erstat-
ten. 

Anlage zu § 20 Abs. 6 

A. Betriebliche Sozialeinrichtungen der früheren 
Deutschen Bundespost 

1. Postkleiderkasse 

2. Betreuungswerk 

3. Postunterstützungskasse 

4. Studienstiftung 

B. Selbsthilfeeinrichtungen der früheren 
Deutschen Bundespost 

1. Post-Spar- und Darlehnsvereine 

2. Versicherungsvereine 

3. Vereinigungen des Postpersonals 

4. Einrichtung zur Förderung der Völkerverständi-
gung 
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Anlage zu § 6 Satz 1 

Satzung der Bundesanstalt für Post 
und Telekommunikation Deutsche Bundespost 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§1 

Name, Sitz 

Die Anstalt führt den Namen „Bundesanstalt für 
Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost". 
Sie hat ihren Sitz in Bonn. 

§2 

Gegenstand 

(1) Ausschließliche und unmittelbare Aufgabe der 
Anstalt ist es, für die Bundesrepublik Deutschland die 
sich aus dem Bundesanstalt Post-Gesetz ergebenden 
Rechte und Pflichten gegenüber den aus den Teilson-
dervermögen der Deutschen Bundespost hervorge-
henden Aktiengesellschaften wahrzunehmen. Die 
Anstalt verwaltet die Bundesbeteiligungen an  diesen 
Aktiengesellschaften und nimmt darüber hinaus die 
in Abschnitt VII genannten Aufgaben in bezug auf die 
Unternehmen wahr. 

(2) Die Anstalt ist berechtigt, alle zur Durchführung 
der ihr zugewiesenen Aufgaben erforderlichen Ge-
schäfte zu be treiben. 

(3) Die Anstalt nimmt am operativen Geschäft der 
Aktiengesellschaften nicht teil. Der Abschluß von 
Beherrschungsverträgen mit den Aktiengesellschaf-
ten ist der Anstalt untersagt. 

§3 

Rechtsform 

Die Anstalt ist eine rechtsfähige Anstalt des öffent-
lichen  Rechts. Als solche kann sie in eigenem Namen 
am Rechtsverkehr teilnehmen, h andeln, klagen und 
verklagt werden. Dies gilt auch im Verhältnis zum 
Bund. 

§4 

Aufsicht 

(1) Die Anstalt ist der Rechts- und Fachaufsicht der 
Bundesrepublik Deutschland als Anstaltsträgerin 
unterstellt. Aufsichtsbehörde ist das Bundesministe-
rium für Post und Telekommunikation. 

(2) Die Wirtschaftsführung der Anstalt unterliegt der 
Prüfung durch den Bundesrechnungshof.  

§5 

Organe 

(1) Organe der Anstalt sind: 

1. der Vorstand; 

2. der Verwaltungsrat. 

(2) Die Organe besitzen die ihnen durch das Bun-
desanstalt Post-Gesetz und diese Satzung zugewiese-
nen Aufgaben und Befugnisse. 

§6 

Vertretung 

(1) Die Anstalt wird nach Maßgabe der weiteren 
Satzungsbestimmungen gerichtlich und außerge-
richtlich durch ihre Organe vertreten. 

(2) Erklärungen sind für die Anstalt verbindlich, 
wenn sie von zwei Mitgliedern des zuständigen 
Organs gemeinschaftlich oder von einem Organmit-
glied gemeinschaftlich mit einem durch das zustän-
dige Organ bevollmäch tigten Vertreter abgegeben 
werden. 

(3) Ist eine Erklärung einem Organ der Anstalt 
gegenüber abzugeben, so genügt die Abgabe gegen-
über einem Mitglied dieses Organs. 

II. Vorstand 

§7 

Zusammensetzung 

(1) Der Vorstand setzt sich aus einem Vorsitzenden 
und einem weiteren Mitglied zusammen. 

(2) Die Vorstandsmitglieder dürfen neben ihrem 
Amt kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und 
keinen Beruf ausüben und weder der Leitung eines 
auf Erwerb gerichteten Unternehmens noch einer 
Regierung oder einer gesetzgebenden Körperschaft 
des Bundes oder eines Landes angehören. Sie dürfen 
nicht gegen Entgelt außergerichtliche Gutachten 
abgeben. Für die Zugehörigkeit zu einem Aufsichtsrat 
oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten 
Unternehmens ist die Einwilligung des Bundesmini-
sters für Post und Telekommunikation erforderlich; 
dieser entscheidet, inwieweit eine Vergütung abzu-
führen ist. Eine Mitgliedschaft im Vorstand oder im 
Aufsichtsrat einer der drei Aktiengesellschaften ist 
ausgeschlossen. 

§8 

Bestellung und Abberufung 

(1) Der Vorsitzende und das weitere Mitglied des 
Vorstands werden vom Bundesminister für Post und 
Telekommunikation im Benehmen mit dem Verwal-
tungsrat und im Einvernehmen mit dem Bundesmini- 
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ster der Finanzen bestellt und abberufen. Der Vor-
standsvorsitzende wird durch die Aufsichtsbehörde 
bestimmt. 

(2) Bestellung und Beendigung werden mit Aus-
händigung der entsprechenden Urkunde wirksam, 
wenn nicht in der Urkunde ein späterer Tag bestimmt 
ist. 

(3) Eine Abberufung kann nur aus wich tigem 
Grunde erfolgen. 

§9 

Anstellungsverhältnis 

(1) Die Mitglieder des Vorstands stehen in einem 
öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zum Bund. 

(2) Die Mitgliedschaft im Vorstand ist in der Re-
gel auf fünf Jahre befristet; Verlängerung ist zuläs-
sig. 

(3) Die Rechtsverhältnisse der Mitglieder, insbeson-
dere Gehälter, Ruhegehälter, Hinterbliebenenbezü-
ge und Haftung, werden durch Anstellungsverträ-
ge geregelt, die der Bundesminister für Post und 
Telekommunikation im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister der Finanzen mit den Mitgliedern 
schließt. 

§ 10 

Geschäftsordnung 

(1) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(2) Der Vorstand erläßt nach Beschlußfassung durch 
den Verwaltungsrat eine Allgemeine Geschäftsord-
nung für die  Anstalt.  

§ 11 

Aufgaben 

(1) Aufgabe des Vorstands ist es, die Geschäfte der 
Anstalt zu führen. Die Geschäftsführung richtet sich 
nach den Maßgaben des Bundesanstalt Post-Gesetz, 
den weiteren Bestimmungen dieser Satzung und der 
Geschäftsordnung des Vorstands. 

(2) Der Vorstand vertritt die Anstalt gerichtlich und 
außergerichtlich. Die Vertretungsbefugnis in den ein-
zelnen Aufgabenfeldern regelt die Geschäftsordnung 
des Vorstands. 

(3) Die Mitglieder des Vorstands sind für die ord-
nungsgemäße Durchführung der dem Vorstand oblie-
genden Aufgaben und für die Durchführung der 
Beschlüsse des Verwaltungsrats gemeinsam verant-
wortlich. Sie haben die Geschäfte mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmannes 
zu führen. 

(4) Ein Mitglied hat insbesondere die Aufgaben der 
Anstalt nach Abschnitt VI, das andere Mitglied die 

Aufgaben der Anstalt nach Abschnitt VII wahrzuneh-
men. 

(5) Dem Vorstand obliegt auch die Wirtschaftsfüh-
rung der Anstalt. Er ist insbesondere zuständig für: 

1. die Aufstellung des Wirtschaftsplans, 

2. die Aufstellung von Jahresabschluß und Lagebe-
richt, 

3. die Erstellung des Geschäftsberichts, 

4. den Abschluß von Tarifverträgen für die Beschäf-
tigten der Anstalt. 

§ 12 

Pflichten 

(1) Der Vorstand ist der Aufsichtsbehörde und dem 
Verwaltungsrat berichtspflichtig. Er erstattet seine 
Berichte in regelmäßigen, mindestens vierteljährli-
chen Abständen. Außerdem ist der Aufsichtsbehörde 
und dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats aus son-
stigem wichtigen Anlaß zu berichten. 

(2) Der Vorstand ist dem Verwaltungsrat in allen 
Fragen der Geschäftsführung auskunftspflichtig nach 
Maßgabe des § 22 Abs. 2. 

(3) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat die seiner 
Beschlußfassung unterliegenden Geschäfte vorzule-
gen. Die Vorlagen sind dem Verwaltungsrat späte-
stens zwei Wochen vor dem Sitzungstermin in ausrei-
chender Stückzahl zuzuleiten. 

(4) Der Vorstand hat unverzüglich 

1. der Aufsichtsbehörde 

a) Beschlußvorlagen an  den Verwaltungsrat zuzu-
leiten, 

b) Entscheidungen des Verwaltungsrats vorzule-
gen, 

2. dem Verwaltungsrat Beschlußvorlagen an  die Auf-
sichtsbehörde zuzuleiten. 

§ 13 

Beschlußfassung 

Der Vorstand soll Beschlüsse einvernehmlich fas-
sen. Kommt eine Übereinstimmung nicht zustande, 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. In 
Angelegenheiten, die nur einen Vorstandsbereich 
betreffen, gibt die Stimme des zuständigen Vorstands-
mitglieds den Ausschlag. 
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§ 14 

Geschäftsbesorgung durch Dritte 

(1) Der Vorstand nimmt seine Geschäfte grundsätz-
lich selbst wahr. 

(2) In Abweichung von Absatz 1 darf die mit der 
Einführung der Aktiengesellschaften am Kapital-
markt erforderliche Geschäftsbesorgung vertraglich 
auf Dritte übertragen werden. Der Vorstand hat hierzu 
zuvor die Zustimmung der Aufsichtsbehörde einzuho-
len. 

III. Verwaltungsrat 

§ 15 

Zusammensetzung 

(1) Der Verwaltungsrat setzt sich aus 10 Mitgliedern 
zusammen. Ihm gehören an: 

1. ein Vorsitzender; 

2. ein Vertreter des Bundesministeriums für Post und 
Telekommunikation; 

3. ein Vertreter des Bundesministeriums der Finan-
zen; 

4. ein Vertreter des Bundesministeriums für Wirt-
schaft; 

5. je ein Vertreter der Aktiengesellschaften; 

6. je ein Vertreter des Personals der Aktiengesell-
schaften. 

(2) Der Vorsitzende des Verwaltungsrats wird durch 
die Aufsichtsbehörde benannt. Die Benennung der 
übrigen Mitglieder erfolgt durch die entsendenden 
Organisationsträger bzw. Interessenver tretungen. 

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrats sollen Ge-
währ für eine sachkundige Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben bieten. 

§ 16 

Bestellung und Abberufung 

(1) Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden 
durch die Aufsichtsbehörde bestellt und abberufen. 
Sie werden für fünf Jahre bestellt. Wiederbestellung 
ist zulässig. 

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats können 
durch schriftliche Erklärung gegenüber der Aufsichts-
behörde auf ihre Mitgliedschaft verzichten. 

(3) Die Mitgliedschaft erlischt, wenn die Aufsichts-
behörde nach Mitteilung durch den Benennungsbe-
rechtigten feststellt, daß die Voraussetzungen der Be-
stellung entfallen sind. 

(4) Die Mitgliedschaft erlischt, wenn ein Mitglied 
die Fähigkeit verliert, öffentliche Ämter zu bekleiden 
oder Rechte aus den öffentlichen Wahlen zu erlangen. 
Sie erlischt ferner, wenn die Aufsichtsbehörde nach 
Anhörung des Verwaltungsrats feststellt, daß bei 
einem Mitglied ein wichtiger, in seiner Person liegen-
der Grund gegeben ist, der das Ausscheiden rechtfer-
tigt. 

Als solcher gilt insbesondere ein Grund, der bei Be-
amten zum Verbot der Führung der Dienstgeschäfte 
(§ 60 Bundesbeamtengesetz) oder zur vorläufigen 
Dienstenthebung (§ 91 Bundesdisziplinarordnung) 
berechtigen würde, oder eine Verletzung der Ver-
schwiegenheitspflicht nach § 22 Abs. 6. 

(5) Zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Ar-
beit und einer schrittweisen Erneuerung werden bei 
der erstmaligen Bildung des Verwaltungsrats gestaf-
felte Mitgliedschaftszeiten festgelegt, indem die Mit-
gliedschaft auf längstens fünf Jahre bemessen wird. 

Je ein Vertreter der in § 15 Abs. 1 bezeichneten 
Personengruppen scheidet nach Ablauf eines Jahres 
aus dem Verwaltungsrat aus. Dabei bilden die Vertre-
ter nach § 15 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 4 eine Vertretungs-
gruppe. Der zunächst benannte zweite Vertreter 
scheidet nach Ablauf des zweiten Jahres aus. Die 
verbliebenen Vertreter scheiden nach dreijähriger 
Amtszeit aus. Die Reihenfolge des Ausscheidens in 
jeder Gruppe wird in der ersten Sitzung des Verwal-
tungsrats durch das Los bestimmt. Das Ergebnis ist der 
Aufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen. 

(6) Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrats vor 
Ablauf der Zeit, für die es berufen ist, aus, so wird 
unverzüglich ein Ersatzmitglied für die rest liche Zeit 
bestellt. 

§ 17 

Vergütung 

Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten Ersatz 
ihrer Auslagen und eine angemessene Vergütung, die 
der Vorstand mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
festsetzt. 

§ 18 

Stellvertretender Vorsitz 

Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte in gehei-
mer Wahl einen stellvertretenden Vorsitzenden. Für 
die Wahl ist die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder 
erforderlich. Erhält im ersten Wahlgang kein Bewer-
ber die erforderliche Stimmenmehrheit, findet ein 
zweiter Wahlgang statt. Kommt auch in diesem Wahl-
gang die erforderliche Stimmenmehrheit nicht zu-
stande, findet in einem dritten Wahlgang zwischen 
den beiden Bewerbern, die im zweiten Wahlgang die 
höchste Stimmenzahl erreicht haben, eine Stichwahl 
statt, bei der die einfache Mehrheit entscheidet. Im 
Falle einer Stimmengleichheit bei der Stichwahl ent-
scheidet das Los. Ist in diesem Wahlgang nur ein 
Bewerber vorhanden, so ist ebenfa lls die einfache 
Mehrheit ausreichend. 

§ 19 

Aufgaben 

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäfts-
führung durch den Vorstand. Zu diesem Zwecke 
nimmt er regelmäßig Berichte des Vorstands entge-
gen. 
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(2) Die Verwaltungsratsmitglieder haben ihr Amt 
nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben. 

(3) Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt der 
Verwaltungsrat die Anstalt gerichtlich und außerge-
richtlich. Er entscheidet über Beschwerden gegen 
Mitglieder des Vorstands. Die Befugnisse der Auf-
sichtsbehörde bleiben unberührt. 

§ 20 

Geschäftsordnung 

Zur Regelung seiner inneren Ordnung gibt sich der 
Verwaltungsrat eine Geschäftsordnung, die der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. Nach Maß-
gabe der Geschäftsordnung können Ausschüsse 
gebildet werden. 

§ 21 

Sitzungen und Beschlußfassung 

(1) Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung seines 
Vorsitzenden zusammen, so oft es die Lage der 
Geschäfte erfordert. Er tritt jedoch mindestens einmal 
im Vierteljahr zu einer ordentlichen Sitzung zusam-
men. Zu außerordentlichen Sitzungen ist er einzube-
rufen, wenn der Vorstand oder mindestens fünf Mit-
glieder des Verwaltungsrats die Sitzung schriftlich 
beantragen. Der Vorsitzende oder im Verhinderungs-
falle sein Stellvertreter können jederzeit den Verwal-
tungsrat zu einer außerordentlichen Sitzung einberu-
fen. 

(2) Die Einladung hat unter Mitteilung der Tages-
ordnung zu erfolgen. Die Sitzung muß binnen zwei 
Wochen nach Einladung stattfinden. 

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn alle 
Mitglieder unter der zuletzt bekannten Anschrift ein-
geladen und mindestens sechs Mitglieder einschließ-
lich des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters an-
wesend sind. 

(4) Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden, 
soweit die Satzung nichts anderes vorschreibt, mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
faßt. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. 

(5) Schriftliche Stimmabgabe ist zulässig. 

(6) Der Vorsitzende des Verwaltungsrats kann 
Beschlüsse auch ohne Einberufung einer Sitzung im 
Wege schriftlicher Stimmabgabe herbeiführen, wenn 
kein Mitglied des Verwaltungsrats diesem Verfahren 
widerspricht. 

(7) Über die Sitzungen des Verwaltungsrats ist eine 
Niederschrift anzufertigen, die der Vorsitzende zu 
unterzeichnen hat. 

(8) Der Verwaltungsrat kann die Anwesenheit des 
Vorstands verlangen. Der Vorstand und Beauftragte 
des Vorstands haben das Recht, teilzunehmen und 
jederzeit gehört zu werden. Bei Beratungen über die 
Bestellung oder Abberufung von Vorstandsmitglie-

dern kann der Verwaltungsrat die Mitglieder des 
Vorstands und dessen Beauftragte von der Teilnahme 
ausschließen. 

(9) Die Aufsichtsbehörde kann an den Sitzungen 
des Verwaltungsrats teilnehmen. Sie kann andere 
Mitglieder der Bundesregierung oder deren Beauf-
tragte hinzuziehen. 

(10) Der Vorsitzende des Verwaltungsrats hat den 
Vorstand und die Aufsichtsbehörde rechtzeitig unter 
Übersendung der Tagesordnung sowie der erforder-
lichen sonstigen Unterlagen von jeder Sitzung zu 
unterrichten. 

(11) Für die Vorberatung von Beschlüssen des 
Verwaltungsrats in Planungskonferenzen mit den 
Aktiengesellschaften gilt § 35. 

(12) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 

§ 22 

Rechte und Pflichten 

(1) Der Verwaltungsrat ist vor der Beste llung und 
Abberufung von Mitgliedern des Vorstands zur Stel-
lungnahme gegenüber der Aufsichtsbehörde berech-
tigt. 

(2) Der Verwaltungsrat ist berechtigt, vom Vorstand 
Auskünfte zu verlangen. Auch ein einzelnes Mitglied 
kann Auskünfte, jedoch nur an  den Verwaltungsrat, 
verlangen; lehnt der Vorstand die Auskunftserteilung 
ab, kann die Auskunft nur verlangt werden, wenn ein 
anderes Verwaltungsratsmitglied das Verlangen un-
terstützt. 

(3) Der Verwaltungsrat beschließt nach Vorlage 
durch den Vorstand über: 

1. die Feststellung des Wirtschaftsplans der Anstalt 
und wesentlicher Änderungen; 

2. die Feststellung des Jahresabschlusses; 

3. die Entlastung des Vorstands; 

4. den Ausgleich für Verluste der Aktiengesellschaf-
ten; 

5. Änderungen der Satzung; 

6. die Gewährung eines Nachlasses auf Aktienkäufe 
durch die Belegschaft der Aktiengesellschaften; 

7. die Allgemeine Geschäftsordnung der Anstalt. 

(4) Die Beschlüsse nach Absatz 3 Nr. 1 bis 6 bedürfen 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; § 5 Abs. 1 
Satz 2 Bundesanstalt Post-Gesetz ist zu beachten. 

(5) Über eine Vorlage des Vorstands nach Absatz 3 
hat der Verwaltungsrat binnen zwei Monaten zu 
beschließen. Ergeht innerhalb dieser Frist kein Be-
schluß, gilt diese Vorlage als genehmigt. 

(6) Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. Der Verwaltungsrat 
kann im Einzelfall beschließen, daß eine Angelegen-
heit nicht vertraulich zu behandeln ist. 
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§ 23 

Einspruch gegen Beschlüsse des Verwaltungsrats 

(1) Der Vorstand kann gegen einen nach § 22 Abs. 3 
gefaßten Beschluß des Verwaltungsrats binnen einer 
Woche nach Eingang der Mitteilung Einspruch erhe-
ben, wenn er der Auffassung ist, daß der Beschluß 
wichtigen Interessen der Anstalt nicht gerecht wird. 
Der Vorstand hat gleichzeitig den Bundesminister für 
Post und Telekommunikation über den Einspruch zu 
unterrichten. 

(2) Der Verwaltungsrat hat binnen eines Monats 
nach Eingang des Einspruchs nach Anhörung des 
Vorstands erneut zu beschließen. Der Beschluß ist zu 
begründen. 

(3) Beschließt der Verwaltungsrat mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder, den Einspruch des Vorstands zu-
rückzuweisen, entscheidet der Bundesminister für 
Post und Telekommunikation auf Vorlage des Vor-
stands endgültig. Kommt die nach Satz 1 erforderliche 
Mehrheit nicht zustande, gilt die Vorlage des Vor-
stands als beschlossen. 

IV. Wirtschaftsführung 

§ 24 

Finanzierung 

(1) Die Anstalt finanziert die Aufgabenwahrneh-
mung nach Abschnitt VI aus Dividenden oder aus 
sonstigen Mitteln des Bundes. 

(2) Die Einnahmen des Bundes aus Dividenden und 
Aktienverkäufen, die der Anstalt zufließen, kann sie 
im Rahmen ihres Wirtschaftsplans außer zur Finanzie-
rung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 zum Verlustaus-
gleich gemäß § 8 Bundesanstalt Post-Gesetz zwischen 
den Aktiengesellschaften, zur Bildung von Rücklagen 
und Rückstellungen, zur Ausübung von Bezugsrech-
ten des Bundes bei Kapitalerhöhungen der Aktienge-
sellschaften oder zur Abführung an den Bund verwen-
den. 

(3) Die mit der Aufgabenwahrnehmung nach 
Abschnitt VII verbundenen Ausgaben werden aus 
den mit den Unternehmen vertraglich vereinbarten 
Entgelten finanziert. 

§ 25 

Wirtschaftsplan 

(1) Der Vorstand stellt rechtzeitig vor Beginn des 
Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan auf. 

(2) Der Wirtschaftsplan besteht aus: 

— einer Vorschau-Gewinn- und Verlustrechnung, 

— einer Vorschau-Kapitalrechnung und 

— einem Stellenplan. 

(3) In der Vorschau-Gewinn- und Verlustrechnung 
und in der Vorschau-Kapitalrechnung sind Erträge 
und Aufwendungen sowie der Kapitalbedarf und die 
Kapitalaufbringung nach Zweckbestimmungen, je 
nachdem ob es sich um eine Aufgabenwahrnehmung 
für den Bund oder um eine Aufgabenwahrnehmung in 
bezug auf die Unternehmen h andelt, getrennt auszu-
weisen. 

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(5) Der Wirtschaftsplan wird vom Verwaltungsrat 
festgestellt und von der Aufsichtsbehörde geneh-
migt. 

(6) Hat der Verwaltungsrat bis zum Schluß eines 
Geschäftsjahres den Wirtschaftsplan für das folgende 
Jahr nicht beschlossen oder hat die Aufsichtsbehörde 
den Wirtschaftsplan nicht genehmigt, so ist bis zum 
Inkrafttreten des Wirtschaftsplans der Vorstand 
ermächtigt, alle Ausgaben zu leisten, um den lauf en-
den  Betrieb der Anstalt aufrechtzuerhalten, rechtlich 
begründete Verpflichtungen der Anstalt zu erfüllen 
und begonnene Investitionen fortzuführen. 

§ 26 

Jahresabschluß 

(1) Der Vorstand stellt für jedes Geschäftsjahr einen 
Jahresabschluß und einen Lagebericht nach handels-
rechtlichen Grundsätzen auf. 

(2) Der Jahresabschluß besteht aus 

— der Bilanz 

— der Gewinn- und Verlustrechnung und 

— dem Anhang. 

(3) Jahresabschluß und Lagebericht sind in den 
ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres 
aufzustellen und den Abschlußprüfern vorzulegen. 

(4) Die Abschlußprüfer werden von der Aufsichts-
behörde bestimmt. 

(5) Nach Eingang des Prüfberichts legt der Vor-
stand diesen sofort mit dem Jahresabschluß und dem 
Lagebericht dem Verwaltungsrat zur Feststellung vor. 

(6) Der Jahresabschluß ist vom Verwaltungsrat 
festzustellen und der Aufsichtsbehörde zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

(7) Der jährliche Geschäftsbericht, der den Jah-
resabschluß und den Lagebericht enthält, ist dem 
Verwaltungsrat und der Aufsichtsbehörde vorzule-
gen. 

§ 27 

Entlastung des Vorstands 

(1) Der Verwaltungsrat beschließt unter Berücksich-
tigung der Prüfberichte der Abschlußprüfer und des 
Bundesrechnungshofs über die Entlastung des Vor-
stands. Er unterrichtet die Aufsichtsbehörde über die 
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Beschlußfassung und fügt die Prüfberichte mit einer 
Stellungnahme bei. 

(2) Die Entlastung enthält keinen Verzicht auf 
Ersatzansprüche. 

(3) Die Entlastung ist der Aufsichtsbehörde zur 
Genehmigung vorzulegen. 

V. Personal 

§ 28 

Beamte, Angestellte, Arbeiter 

(1) Die Anstalt kann Beamte, Angestellte und Arbei-
ter haben. 

(2) Beamte der Anstalt sind mittelbare Bundesbe-
amte. Oberste Dienstbehörde ist der Vorstand. Die für 
die Aufsicht zuständige oberste Bundesbehörde im 
Sinne des § 187 Bundesbeamtengesetz ist das Bundes-
ministerium für Post und Telekommunika tion. 

(3) Das Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation kann sich in Fällen, in denen nach dem 
Bundesbeamtengesetz oder dem Beamtenversor-
gungsgesetz der Vorstand als oberste Dienstbehörde 
die Entscheidung hat, sich diese Entscheidung vorbe-
halten oder die Entscheidung von seiner vorherigen 
Genehmigung abhängig machen. Es kann auch ver-
bindliche Grundsätze für die Entscheidung des Vor-
stands aufstellen. 

(4) Bei der Anstalt können die Obergrenzen für 
Beförderungsämter überschritten werden, soweit dies 
wegen der mit den Funktionen verbundenen Anfor-
derungen erforderlich ist. 

(5) Die Tarifverträge für die Beschäftigten der An-
stalt werden durch den Vorstand abgeschlossen. 

(6) Der Vorstand ist Vorgesetzter der Angestellten 
und Arbeiter der Anstalt. 

VI. Aufgabenwahrnehmung für den Bund 

§ 29 

Aktienverwaltung 

(1) Die Anstalt verwaltet die Aktien der aus den 
Teilsondervermögen der Deutschen Bundespost her-
vorgehenden Aktiengesellschaften für die Bundesre-
publik Deutschland. Sie hält, erwirbt und veräußert 
diese Aktien im Namen und für Rechnung der Bun-
desrepublik Deutschland. 

(2) Für den Erwerb und die Veräußerung dieser 
Aktien bedarf die Anstalt der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. 

(3) Dies gilt auch für den Handel mit Bezugsrechten 
auf Aktien und vergleichbare Geschäfte.  

§ 30 

Erwerb von Aktien 

Die Anstalt erwirbt Aktien für den Bund insbeson-
dere zu folgenden Zwecken: 

1. Teilnahme an  einer Kapitalerhöhung der Aktien-
gesellschaften; 

2. zur Aufrechterhaltung der vorgeschriebenen oder 
gebotenen Mehrheitsverhältnisse des Bundes; 

3. zur Kurspflege. 

§31 

Veräußerung von Aktien 

(1) Die Anstalt veräußert Aktien des Bundes insbe-
sondere zu folgenden Zwecken: 

1. zur Privatisierung der Aktiengesellschaften; 

2. zur breitgestreuten Vermögensbildung; 

3. zur Ermöglichung einer Teilhaberschaft der Be-
schäftigten der Aktiengesellschaften; 

4. zur Kurspflege. 

(2) Beim Verkauf von Aktien kann die Anstalt der 
Belegschaft der Aktiengesellschaften einen Nachlaß 
gewähren. Ein Nachlaß wird nur für die Ak tien der 
Gesellschaft gewährt, dem die Belegschaftsmitglieder 
angehören. 

§ 32 

Ausübung von Mitgliedschaftsrechten 

(1) Die Anstalt nimmt als Inhaberin der Ak tien des 
Bundes die dem Bund nach dem Aktiengesetz zuste-
henden Mitgliedschaftsrechte wahr. 

(2) Sie übt das ihr im Rahmen der Hauptversamm-
lung der Aktiengesellschaften zustehende Auskunfts-
recht und die Entscheidungsbefugnis über 

— die Bestellung der Aktionärsvertreter im Aufsichts-
rat, 

— die Verwendung des Bilanzgewinns, 

— die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsichtsrats, 

— die Bestellung der Abschlußprüfer, 

— die Änderung der Satzung, 

— die Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und Kapi-
talherabsetzung, 

— die Bestellung von Prüfern zur Kontrolle von Vor-
gängen bei der Gründung oder der Geschäftsfüh-
rung, 

— die Verschmelzung, Vermögensübertragung, Um-
wandlung und Eingliederung, 
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— die Zustimmung zu Unternehmensverträgen so-
wie 

— andere in der Satzung der Aktiengesellschaft vor-
gesehene Aufgaben 

nach Maßgabe der Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland aus. 

Dies gilt auch für die Geltendmachung von Nichtig-
keits- oder Anfechtungsgründen. 

(3) Im Sinne einer operativen Selbstbeschränkung 
der Anstalt ist die Entscheidungsbefugnis bei der 
Bestellung der Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat der 
Aktiengesellschaften so auszuüben, daß Angehörige 
der Anstalt und ihrer Organe nicht in den Aufsichtsrat 
gewählt werden. 

(4) Die Anstalt gilt durch § 3 Abs. 1 Nr. 1 Bundes-
anstalt Post-Gesetz als zur Stimmrechtsausübung 
bevollmächtigt im Sinne des § 134 Abs. 3 Aktienge-
setz. 

§ 33 

Einführung am Kapitalmarkt 

(1) Die Anstalt veräußert in enger Abstimmung mit 
den Aktiengesellschaften die Ak tien des Bundes am 
nationalen und internationalen Kapitalmarkt. 

(2) Die Anstalt zieht zur Beratung, Vorbereitung und 
Durchführung der Aktienplazierung erfahrene Emis-
sionshäuser hinzu. 

(3) Vor Vertragsabschluß mit den Emissionshäusern 
ist die Zustimmung der Aufsichtsbehörde einzuho-
len. 

§ 34 

Verlustausgleich 

(1) Die Anstalt kann zugunsten der Aktiengesell-
schaften einen Verlustausgleich aus Dividenden her-
beiführen, soweit ein unter marktwirtschaftlichen 
Bedingungen handelnder Kapitalgeber einen solchen 
Ausgleich vornehmen würde. 

(2) Daneben darf ein Ausgleich aus Dividenden nur 
vorgenommen werden für Verluste als Folge von 
Verpflichtungen infolge der früheren Rechtsform der 
Aktiengesellschaften als Bundesverwaltung, sofern 
kein anderer Ausgleich zu erlangen ist. 

(3) Außerdem dürfen übrige Beihilfen gezahlt wer-
den. 

(4) Die Entscheidung über einen Verlustausgleich 
bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

VII. Aufgabenwahrnehmung in bezug 
auf die Unternehmen 

§ 35 

Planungskonferenzen 

(1) Die Anstalt bereitet ihre Entscheidungen nach 
Abschnitt VII in Planungskonferenzen mit den 
Aktiengesellschaften vor. An den Konferenzen sind 
alle Aktiengesellschaften zu beteiligen. 

(2) Die Einladung zu den Planungskonferenzen 
erfolgt durch den Vorstand. Einzuladen — mit einer 
Frist von zwei Wochen — sind die Vorstände der 
Aktiengesellschaften. Diese können sich bei den Kon-
ferenzen durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Der 
Einladung ist eine Tagesordnung beizufügen. 

(3) Die Planungskonferenzen haben im Vorfeld der 
Vorstandsentscheidung stattzufinden. 

(4) In den Planungskonferenzen wird die Wahrneh-
mung der Aufgaben nach Abschnitt VII mit den 
Aktiengesellschaften mit dem Ziel der Verständigung 
erörtert. 

(5) Die Planungskonferenzen sind nicht öffentlich. 

§ 36 

Koordinierung durch Beratung 

(1) Die Anstalt kann, auch auf Antrag eines Unter-
nehmens, insbesondere bei gegensätzlichen Unter-
nehmensplanungen durch Beratung koordinieren. 

(2) Ein Entscheidungsrecht über die Unterneh-
menspolitik der Aktiengesellschaften steht der An-
stalt nicht zu. 

§ 37 

Erscheinungsbild 

Die Anstalt kann Anregungen geben, wie das 
äußere Erscheinungsbild der Aktiengesellschaften zu 
gestalten ist. 

§ 38 

Führungsgrundsätze 

Die Anstalt kann auf Antrag ein Unternehmen bei 
der Ausarbeitung von Personalführungsgrundsätzen 
beraten. 
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§ 39 

Manteltarifverträge 

(1) Die Anstalt schließt für die Aktiengesellschaften 
Manteltarifverträge ab. Die Manteltarifverträge, die 
im Einvernehmen mit den Aktiengesellschaften 
geschlossen werden, regeln allein die allgemeinen 
Bestimmungen im Rahmen von Arbeitsverhältnissen 
in den Aktiengesellschaften. Arbeitgeber im Sinne 
der Arbeitsgesetze und des Tarifrechts bleiben die 
Aktiengesellschaften. 

(2) Die Vergütungen, Löhne und Arbeitsbedingun-
gen der Angestellten, Arbeiter und Auszubildenden 
bei den Aktiengesellschaften regeln die Aktiengesell-
schaften selbständig und eigenverantwortlich durch 
Tarifverträge. 

§ 40 

Soziale Aufgaben 

(1) Die Anstalt führt die in § 20 Bundesanstalt 
Post-Gesetz aufgeführten betrieblichen Sozialeinrich-
tungen und anerkannten Selbsthilfeeinrichtungen für 
die Anstalt und die Aktiengesellschaften weiter. 

(2) Die Anstalt ist verpflichtet, die Wirtschaft lichkeit 
der betrieblichen Sozialeinrichtungen zu kontrollie-
ren. 

(3) Die Anstalt legt die Grundsätze der Wohnungs-
fürsorge für die Aktiengesellschaften fest. 

(4) Innerhalb der Anstalt werden die sozialen Auf-
gaben von einer Stelle wahrgenommen. 

VIII. Schlußbestimmungen 

§ 41 

Veröffentlichung 

Die Satzung sowie die Namen der Mitglieder des 
Vorstands sind nach dem Inkrafttreten bzw. nach der 
Bestellung sowie bei jeder Veränderung im Bundes-
anzeiger bekanntzumachen. Bekanntzumachen ist 
auch der Jahresabschluß der Anstalt. 

§ 42 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit Veröffentlichung im Bundes-
gesetzblatt in Kraft. 

Artikel 2 

Gesetz über die Träger der 
gesetzlichen Sozialversicherung im Bereich 

der früheren Deutschen Bundespost 
(Postsozialversicherungsorganisationsgesetz 

— PostSVOrgG) 

Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt 

Unfallversicherung 

§ 1 Errichtung der Unfallkasse Post und Telekom 

§ 2 Weitere Aufgaben 

§ 3 Rechtsnachfolge 

§ 4 Übergangsbestimmungen 

§ 5 Überleitung des Personals 

Zweiter Abschnitt 

Krankenversicherung 

§ 6 Betriebskrankenkasse 

§ 7 Überleitung der Beschäftigten, Übergangsrege-
lung zur Kostenabgeltung 

ERSTER ABSCHNITT 

Unfallversicherung 

§1 

Errichtung der Unfallkasse Post und Telekom 

In Nachfolge der Bundespost-Ausführungsbehörde 
für Unfallversicherung und der Zentralstelle Arbeits-
schutz beim Bundesamt für Post und Telekommunika-
tion errichtet die Bundesrepublik Deutschland eine 
rechtlich selbständige Unfallkasse Post und Telekom, 
die als Träger der Versicherung alle Aufgaben der 
gesetzlichen Unfallversicherung weiterführt. 

§2 
Weitere Aufgaben 

Der Unfallkasse werden gegen Kostenerstattung 
durch die Mitgliedsbetriebe folgende weitere Aufga-
ben übertragen: 

1. die Unfallfürsorge einschließlich Prävention für die 
Beamten mit Ausnahme der nach den §§ 36 bis 43 
Beamtenversorgungsgesetz zu gewährenden Lei-
stungen, 

2. der Sachschadenersatz nach § 79 Bundesbeamten-
gesetz, 

3. die Gewährung von vergleichbaren Leistungen im 
Sinne von Nummer 2 für die Arbeiter und Ange-
stellten, 
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4. die Geltendmachung der Schadenersatzansprüche 
nach § 87 a Bundesbeamtengesetz, 

5. die Regelung der wegen unfallbedingter Arbeit-
geberleistungen übergeleiteten Schadenersatzan-
sprüche. 

§3 

Rechtsnachfolge 

(1) Die Rechte und Pflichten des Bundes als Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung, die bisher nach 
§ 766 Reichsversicherungsordnung von der Bundes-
post-Ausführungsbehörde für Unfa llversicherung 
wahrgenommen wurden, gehen auf die Unfallkasse 
Post und Telekom über. 

(2) Das Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation regelt die nähere Ausgestaltung des 
Rechtsübergangs bei der Unfallversicherung und der 
Durchführung der übertragenen Aufgaben durch 
Rechtsverordnung. 

(3) Für die Durchführung des Arbeitsschutzrechts 
nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen in 
der jeweils gültigen Fassung wird die Unfallkasse 
Post und Telekom bestimmt. 

§4 

Übergangsbestimmungen 

(1) Bis zum Ablauf der laufenden Wahlperiode der 
Sozialversicherung nehmen die Vertreterversamm-
lung, der Vorstand und der Geschäftsführer der Bun-
despost-Ausführungsbehörde für Unfallversicherung 
die Aufgaben der Vertreterversammlung, des Vor-
stands und des Geschäftsführers der Unfallkasse Post 
und Telekom wahr. Angelegenheiten, die die Sicher-
heit, den Gesundheitsschutz und das autonome Recht 
betreffen, sind mit dem Fachausschuß Arbeitsschutz 
im Post- und Fernmeldewesen abzustimmen. 

(2) Die Unfallkasse Post und Telekom hat innerhalb 
eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die 
Satzung und innerhalb von zwei Jahren das übrige 
erforderliche autonome Recht zu erlassen. Bis zum 
Erlaß dieser Vorschriften gelten die auf Grund von 
§ 575 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 und § 765 Abs. 1 Nr. 2 
Reichsversicherungsordnung erlassenen Verordnun-
gen sowie die auf Grund von § 768 Abs. 1 Reichsver-
sicherungsordnung erlassenen allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften weiter. Die vom Bundesministerium 
für Post und Telekommunikation erlassenen Arbeits-
schutz-Verwaltungsvorschriften behalten bis zum 
Ersatz durch das autonome Recht der Unfallkasse 
bzw. durch Rechtsverordnungen ihre Gültigkeit. 

(3) Die Erstausstattung der Unfallkasse Post und 
Telekom mit Sachmitteln erfolgt aus dem Bestand des 
Sozialamtes der Deutschen Bundespost und des Bun-
desamtes für Post und Telekommunikation. Ein Zah-
lungsausgleich findet nicht statt. Die für Zwecke der 
Unfallkasse Post und Telekom benötigten Grund-
stücke und Gebäude werden unmittelbar und ohne 

Wertausgleich dem Sondervermögen Deutsche Bun-
despost entnommen. 

§5 

Überleitung des Personals 

(1) Die Beamten des Sozialamts der Deutschen 
Bundespost und des Bundesamts für Post und Tele-
kommunikation, die vor der Errichtung der Unfall-
kasse die Aufgaben nach den §§ 1 und 2 wahrgenom-
men haben, werden auf die Unfallkasse Post und 
Telekom übergeleitet. § 2 Abs. 2 Satz 2 und 3 Postper-
sonalrechtsgesetz gilt entsprechend. 

(2) Für die Überleitung der Angestellten und Arbei-
ter gelten Absatz 1 und § 20 Abs. 2 Postpersonalrechts-
gesetz entsprechend. 

(3) Für die Angestellten und Arbeiter der Unfall-
kasse gelten vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes an  der Bundesangestelltentarifvertrag — 
Bund, Länder, Gemeinden — (BAT) oder der M antel-
tarifvertrag für Arbeiter des Bundes (MTB II). 

(4) Für die auf die Unfallkasse übergeleiteten Ange-
stellten und Arbeiter werden, soweit erforderlich, 
Besitzstandsregelungen vereinbart. 

(5) Für die Beamten, Angestellten und Arbeiter der 
Unfallkasse gelten § 18 Abs. 5 bis 10 und §§ 20 bis 22 
Bundesanstalt Post-Gesetz entsprechend. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Krankenversicherung 

§6 

Betriebskrankenkasse 

(1) Die Bundespost-Betriebskrankenkasse wird als 
Betriebskrankenkasse weitergeführt; sie ist rechtlich 
und organisatorisch selbständig. 

(2) Die Betriebskrankenkasse ist zuständig für 
krankenversicherungspflichtig Beschäftigte 

1. im Bereich der aus dem Sondervermögen der 
Deutschen Bundespost hervorgegangenen Unter-
nehmen, 

2. der Bundesanstalt für Post und Telekommunika-
tion Deutsche Bundespost, 

3. der Unfallkasse Post und Telekom. 

(3) Für die krankenversicherungspflichtig Beschäf-
tigten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums 
für Post und Telekommunikation gilt Absatz 2 ent-
sprechend. 
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§7 

Überleitung der Beschäftigten, Übergangsregelung 
zur Kostenabgeltung 

(1) Die Anstalt stellt die gemäß §§ 2, 20 Abs. 2 
Postpersonalrechtsgesetz übergeleiteten Beschäftig-
ten der Betriebskrankenkasse zur Wahrnehmung der 
Aufgaben zur Verfügung. Darüber hinaus erforderli-
ches Personal ist von den Aktiengesellschaften zu 
stellen. 

(2) Die in § 6 Abs. 2 aufgeführten Unternehmen und 
Einrichtungen tragen entsprechend der Zahl ihrer 
Versicherten die Personal- und Sachkosten der  Be-
triebskrankenkasse. Eine Änderung dieser Vereinba-
rung zwischen den Beteiligten ist möglich. § 147 
Sozialgesetzbuch V bleibt unberührt. 

Artikel 3 

Gesetz zur Umwandlung der Unternehmen 
der Deutschen Bundespost in die Rechtsform 

der Aktiengesellschaft 
(Postumwandlungsgesetz — PostUmwG) 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Errichtung der Aktiengesellschaften durch Um-
wandlung 

§ 2 Rechtsnachfolge und Haftung 

§ 3 Aktien 

§ 4 Anfangsbilanzen 

§ 5 Vorstand und Aufsichtsrat 

§ 6 Steuer- und Gebührenbefreiung 

§ 7 Satzungen 

§ 8 Übergangsvorschriften 

§ 9 Überleitungsvorschrift 

Anhänge zu § 7 Abs. 2 

— Satzung der Deutsche Post AG 

— Satzung der Deutsche Postbank AG 

— Satzung der Deutsche Telekom AG 

§ 1 

Errichtung der Aktiengesellschaften 
durch Umwandlung 

(1) Die Unternehmen der Deutschen Bundespost 
werden in Aktiengesellschaften umgewandelt. 

(2) Die Aktiengesellschaften erhalten bei Gründung 
folgende Namen: 

Deutsche Post AG, 
Deutsche Postbank AG, 
Deutsche Telekom AG. 

Eine abweichende Namensgebung durch die Satzun-
gen der Aktiengesellschaften ist möglich. 

(3) Soweit sich aus den folgenden Vorschriften 
nichts anderes ergibt, gilt für die Umwandlung § 57 
Umwandlungsgesetz. 

§2 

Rechtsnachfolge und Haftung 

(1) Die Aktiengesellschaften sind Rechtsnachfolger 
des Sondervermögens Deutsche Bundespost; das Teil-
sondervermögen Deutsche Bundespost POSTDIENST 
geht auf die Deutsche Post AG über, das Teilsonder-
vermögen Deutsche Bundespost POSTBANK auf die 
Deutsche Postbank AG und das Teilsondervermögen 
Deutsche Bundespost TELEKOM auf die Deutsche 
Telekom AG. 

(2) Bei Kreditverbindlichkeiten, die das Sonderver-
mögen in seiner Gesamtheit be treffen, tritt an die 
Stelle des bisherigen Schuldners die Deutsche Tele-
kom AG ab dem Zeitpunkt der Eintragung dieser 
Aktiengesellschaft in das H andelsregister. Ihr steht 
eine Rückgriffsforderung gegenüber der Deutsche 
Post AG und der Deutsche Postb ank AG in dem Maße 
zu, in dem deren Rechtsvorgängern diese Kreditver-
bindlichkeiten zuzurechnen waren. 

(3) Bei Verbindlichkeiten der Teilsondervermögen 
tritt an die Stelle des bisherigen Schuldners das 
jeweilige Nachfolgeunternehmen ab dem Zeitpunkt 
seiner Eintragung in das Handelsregister. 

(4) Der Bund trägt die Gewährleistung für die 
Erfüllung der zum Zeitpunkt der Eintragung der drei 
Aktiengesellschaften in das Handelsregister beste-
henden Verbindlichkeiten gemäß Absatz 2 und 3. Die 
Gläubiger der drei Aktiengesellschaften können den 
Bund nur in Anspruch nehmen, soweit sie aus dem 
Vermögen der jeweiligen neuen Schuldner nach 
Absatz 2 bzw. Absatz 3 nicht befriedigt  werden. Für 
Spareinlagen endet die Gewährleistung spätestens 
nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren ab dem 
Zeitpunkt der Eintragung der Aktiengesellschaften in 
das Handelsregister. 

§3 

Aktien 

(1) Bei der Gründung der Aktiengesellschaften 
stehen die Aktien dem Bund zu. 

(2) Für die Dauer von vier Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes hält der Bund einen Anteil von 
12,5 v. H. zuzüglich einer Aktie am Unternehmen 
Deutsche Postbank AG. Für den gleichen Zeitraum 
hält die Deutsche Post AG einen Anteil von minde-
stens 12,5 v. H. der Aktien der Deutsche Postbank AG. 
Die Regelungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen bleiben unberührt. 

(3) Bei einer Kapitalerhöhung können neue Aktien 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch an  Arbeitneh-
mer der jeweiligen Aktiengesellschaft ausgegeben 
werden; § 186 Abs. 3 Satz 1 Aktiengesetz findet 
insoweit keine Anwendung. 
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§4 

Anfangsbilanzen 

(1) Bei der Aufstellung der handelsrechtlichen An-
fangsbilanzen werden die Ansätze und Bewertungen 
der Vermögensgegenstände und Schulden aus den 
Abschlußbilanzen der in Aktiengesellschaften um-
zuwandelnden Teilsondervermögen übernommen 
(Buchwertverknüpfung). Für die Aufstellung der Ab-
schlußbilanzen der Teilsondervermögen und der 
Anfangsbilanzen der Aktiengesellschaften gelten die 
Vorschriften des Handelsrechts. 

(2) Die steuerlichen Anfangsbilanzen werden auf 
der Grundlage der geprüften Abschlußbilanzen der 
Teilsondervermögen aufgestellt. § 13 Abs. 3 Körper-
schaftssteuergesetz findet hierbei keine Anwen-
dung. 

§5 

Vorstand und Aufsichtsrat 

(1) Bei den Aktiengesellschaften werden Vorstände 
und Aufsichtsräte entsprechend dem 1. und 2. Ab-
schnitt des Vierten Teils des Aktiengesetzes gebildet, 
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Bei der Wahl der Vertreter der Arbeitnehmer in 
den Aufsichtsräten sind auch die bei den Aktienge-
sellschaften beschäftigten Beamten wahlberechtigt 
und wählbar. Sie gelten als Arbeitnehmer. Soweit das 
Mitbestimmungsrecht und die dazu erlassenen Wahl-
ordnungen zwischen Arbeitern, Angestellten und lei-
tenden Angestellten unterscheiden, sind die Beamten 
diesen Gruppen nach ihrer jeweiligen Beschäftigung 
zuzuordnen. 

§6 

Steuer- und Gebührenordnung 

(1) Die Aktiengesellschaften sind von Steuerpflich-
ten befreit, die bei der Umwandlung der Teilsonder-
vermögen entstehen würden. 

(2) Für die im Zusammenhang mit dem Vollzug 
dieses Gesetzes stehenden Amtshandlungen sind Ge-
richtskosten nach dem Ersten Teil der Kostenordnung 
nicht zu erheben. Notarkosten sind auch zugunsten 
der bisherigen Teilsondervermögen und der Aktien-
gesellschaften gemäß § 144 Kostenordnung zu ermä-
ßigen. 

§7 

Satzungen 

(1) Die Rechtsverhältnisse der Aktiengesellschaften 
werden im Rahmen dieses Gesetzes durch die Satzun-
gen bestimmt. 

(2) Die Satzungen werden im Anhang zu diesem 
Gesetz festgestellt. 

(3) Satzungsänderungen erfolgen nach den Vor-
schriften des Aktiengesetzes. 

§8 

Übergangsvorschriften 

(1) Die Aktiengesellschaften werden nach Maßgabe 
des § 18 Postpersonalrechtsgesetz von den Vorstän-
den der früheren Unternehmen der Deutschen Bun-
despost geleitet. Die Bestellung von Vorstandsmit-
gliedern nach § 84 Aktiengesetz darf erst erfolgen, 
sobald die Vertreter der Arbeitnehmer den Aufsichts-
räten angehören. 

(2) [leer] 

(3) [leer] 

(4) Das Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation meldet die Gesellschaften zur Eintragung 
in das Handelsregister an. 

(5) Für Rechtsverhandlungen, die vor der Eintra-
gung der Aktiengesellschaften in deren Namen vor-
genommen werden, haftet das jeweilige Teilsonder-
vermögen. 

(6) Auf Ersuchen des Bundesministeriums für Post 
und Telekommunikation oder der von ihm dazu 
ermächtigten Behörden ist das Grundbuch hinsicht-
lich der Rechte an Grundstücken zu berichtigen, die 
auf die Aktiengesellschaften übergehen. 

(7) Für die Gründungsprüfung nach § 53 Abs. 2 
Umwandlungsgesetz und § 33 Abs. 2 Aktiengesetz 
werden die Gründungsprüfer durch das Bundesmini-
sterium für Post und Telekommunika tion bestellt. 
Eine öffentliche Ausschreibung findet nicht statt. 

§9 

Überleitungsvorschrift 

(1) Soweit keine andere Regelung besteht oder 
getroffen wird, gehen die in Rechtsvorschriften ent-
haltenen Rechte und Pflichten, Befugnisse und Zu-
ständigkeiten der Unternehmen der Deutschen Bun-
despost bis zum Erlaß einer anderslautenden Rege-
lung auf das jeweilige Nachfolgeunternehmen über. 
Durch Rechtsverordnung begründete Rechte und 
Pflichten, Befugnisse und Zuständigkeiten können 
durch Rechtsverordnung geändert werden. 

(2) Darüber hinaus sind sämtliche sonstigen Rechts-
vorschriften, in denen die frühere Deutsche Bundes-
post oder ihre Unternehmen erwähnt werden, mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß an  ihre Stelle die jeweili-
gen Nachfolgeunternehmen der Unternehmen der 
Deutschen Bundespost im Rahmen ihrer Zuständig-
keit treten. 

(3) Das Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/6718 

ohne Zustimmung des Bundesrates in Gesetzen und 
Rechtsverordnungen die Bezeichnung Deutsche Bun-
despost POSTDIENST durch Deutsche Post AG, die 
Bezeichnung Deutsche Bundespost POSTBANK 
durch Deutsche Postbank AG und die Bezeichnung 
Deutsche Bundespost TELEKOM durch Deutsche 
Telekom AG zu ersetzen. 

Anhang zu § 7 Abs. 2 

Satzung der Deutsche Post AG 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§1 

Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Die Aktiengesellschaft führt die Firma Deutsche 
Post AG. 

(2) Sie hat ihren Sitz in Bonn. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§2 

Gegenstand des Unternehmens 

(1) Die Gesellschaft ist ein Dienstleistungsunter-
nehmen für Kommunikation, Tr ansport  und Logi-
stik. Sie erbringt insbesondere Leistungen des Post-
wesens. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen sonstigen Geschäf-
ten und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erschei-
nen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. 
Dazu kann sie insbesondere Produkte und Dienstlei-
stungen auch für Rechnung Dritter, insbesondere über 
ihre Vertriebsfilialen, anbieten. Sie kann auch Zweig-
niederlassungen errichten und andere Unternehmen 
gleicher oder verwandter Art im In- und Ausland 
gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen sowie 
solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwal-
tung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren 
Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unterneh-
men ausgliedern. 

§ 2a 

Beauftragung 
der Bundesanstalt für Post 

und Telekommunikation Deutsche Bundespost 

Die Gesellschaft läßt Angelegenheiten im Sinne des 
§ 3 Abs. 2 Bundesanstalt Post-Gesetz durch die 
Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deut-
sche Bundespost wahrnehmen. Sie schließt zu diesem 
Zweck entgeltliche Geschäftsbesorgungsverträge mit 
der Bundesanstalt. 

§3 

Bekanntmachungen 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden 
im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

II. Grundkapital und Aktien 

§4 

Hőhe und Einteilung des Grundkapitals 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 
... Mrd. Deutsche Mark. Es ist eingeteilt in ... Ak tien 
im Nennbetrag von je ... DM. 

(2) Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

(3) Trifft bei einer Kapitalerhöhung der Erhöhungs-
beschluß keine Bestimmung darüber, ob die neuen 
Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten 
sollen, so lauten sie auf den Inhaber. 

(4) Die Form der Aktienurkunden und der Gewinn-
anteil- und Erneuerungsscheine bestimmt der Vor-
stand. Über mehrere Aktien eines Ak tionärs kann eine 
Urkunde ausgestellt werden. 

(5) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbe-
teiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Aktien-
gesetz bestimmt werden. 

III. Vorstand 

§5 

Zusammensetzung und Geschäftsordnung 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mit-
gliedern. Im übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die 
Zahl der Mitglieder des Vorstands. 

(2) Die Mitglieder des Vorstands sollen hervorra-
gende Kenner des Postwesens, der Wirtschaft oder der 
Unternehmensführung sein. In den Aufsichtsrat, Ver-
waltungsrat oder Beirat eines auf Erwerb gerichteten 
Unternehmens darf ein Vorstandsmitglied nur mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats eintreten. 

(3) Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des 
Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzen-
den des Vorstands ernennen. Es können stellvertre-
tende Vorstandsmitglieder bestellt werden. 

(4) Der Vorstand gibt sich durch einstimmigen 
Beschluß aller Vorstandsmitglieder eine Geschäfts-
ordnung, die der Zustimmung des Aufsichtsrats be-
darf. 

§6 

Vertretung der Gesellschaft 

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch 
zwei Mitglieder des Vorstands oder durch ein Mitglied 
des Vorstands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. 
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Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsicht-
lich der Vertretungsmacht ordentlichen Vorstands-
mitgliedern gleich. 

§ 7  

Geschäftsführung 

Der Vorstand führt die Geschäfte unter Beachtung 
der Geschäftsordnung und des vom Aufsichtsrat ge-
billigten Geschäftsverteilungsplanes. 

§8 

Zustimmungspflichtige Geschäfte 

(1) Die Geschäftsordnung bestimmt, welche Ge-
schäfte der Vorstand nur mit vorheriger Zustimmung 
des Aufsichtsrats vornehmen darf. 

(2) Der Aufsichtsrat kann jederzeit weitere Ge-
schäfte von seiner Zustimmung abhängig machen. Er 
kann widerruflich die Zustimmung zu einem be-
stimmten Kreis von Geschäften allgemein oder für den 
Fall, daß das einzelne Geschäft bestimmten Bedin-
gungen genügt, im voraus erteilen. 

IV. Aufsichtsrat 

§9 

Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwanzig Mitglie-
dern, und zwar zehn Aufsichtsratsmitgliedern der 
Aktionäre und zehn Aufsichtsratsmitgliedern der 
Arbeitnehmer. Die Aufsichtsratsmitglieder der Aktio-
näre werden gemäß § 10, die Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer werden nach den Vorschriften des 
Mitbestimmungsgesetzes vom 4. Mai 1976 (BGBl. I 
S. 1153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 
1990 (BGBl. I S. 1206), bestellt. 

(2) Die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder er-
folgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver-
sammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats 
für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit 
beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 
beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptver-
sammlung kann für Mitglieder der Aktionäre bei der 
Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen. Die Bestel-
lung eines Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amts-
zeit ausgeschiedenen Mitglieds der Aktionäre erfolgt, 
soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des Nach-
folgers nicht abweichend bestimmt, für den Rest der 
Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. 

(3) Mit der Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds 
kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied bestellt werden, 
das Mitglied des Aufsichtsrates wird, wenn das Auf-
sichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus-
scheidet, ohne daß ein Nachfolger bestellt ist. Das Amt 
eines in den Aufsichtsrat nachgerückten Ersatzmit-
glieds der Aktionäre erlischt, sobald ein Nachfolger 
für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied bestellt 

ist, spätestens mit Ablauf der Amtszeit des ausge-
schiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 

(4) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des 
Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an den 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand 
zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung 
einer Frist von vier Wochen niederlegen. 

§ 10 

Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Aufsichtsrat wählt nach Maßgabe des § 27 
Abs. 1 und 2 Mitbestimmungsgesetz vom 4. Mai 1976 
(BGBl. I S. 1153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26. Juni 1990 (BGBl. I S. 1206), aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die in § 9 
Abs. 2 bestimmte Amtszeit. Die Wahl erfolgt im 
Anschluß an die Hauptversammlung, in der die von 
der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsrats-
mitglieder der Aktionäre bestellt worden sind, in einer 
ohne besondere Einberufung stattfindenden Sitzung. 
Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor 
Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der 
Aufsichtsrat eine Neuwahl für die restliche Amtszeit 
des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

(2) Unmittelbar nach der Wahl des Vorsitzenden 
und seines Stellvertreters bildet der Aufsichtsrat zur 
Wahrnehmung der in § 31 Abs. 3 Mitbestimmungsge-
setz vom 4. Mai 1976 (BGBl. I S.1153), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. Juni 1990 (BGBl. I S. 1206), 
bezeichneten Aufgabe einen Ausschuß, dem der Vor-
sitzende, sein Stellvertreter sowie je ein von den 
Mitgliedern der Arbeitnehmer und von den Mitglie-
dern der Aktionäre mit der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen gewähltes Mitglied angehören. 

§ 11 

Geschäftsordnung 

Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschrif-
ten und der Bestimmungen dieser Satzung gibt sich 
der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung. 

§ 12 

Einberufung 

(1) Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzen-
den oder im Falle seiner Verhinderung von seinem 
Stellvertreter unter Einhaltung einer Frist  von zwei 
Wochen einberufen. Bei der Berechnung der Frist 
werden der Tag der Absendung der Einladung und 
der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringen-
den Fällen kann der Einberufende die Einberufungs-
frist abkürzen und mündlich, fernmündlich, fe rn

-schriftlich, telegraphisch oder durch Telefax einberu-
fen. 

(2) Mit der Einladung sind Ort und Zeit der Sitzung 
sowie die einzelnen Punkte der Tagesordnung anzu- 
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geben. Ergänzungen der Tagesordnung müssen vor 
Ablauf der Einberufungsfrist mitgeteilt werden. 

(3) Der Vorsitzende kann eine einberufene Sitzung 
aus erheblichen Gründen aufheben oder verlegen. Er 
ist berechtigt, eine begonnene Sitzung für die Dauer 
von höchstens zwei Wochen zu unterbrechen. 

§ 13 

Beschlußfassung 

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel 
in Sitzungen gefaßt. Der Vorsitzende bestimmt die 
Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesord-
nung verhandelt werden, sowie die Art und die 
Reihenfolge der Abstimmungen. Zu Gegenständen 
der Tagesordnung, die nicht rechtzeitig mitgeteilt 
worden sind, kann nur Beschluß gefaßt werden, wenn 
kein Mitglied dem Verfahren widerspricht. Abwesen-
den Mitgliedern ist in einem solchen Fall innerhalb 
einer vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen 
Frist Gelegenheit zu geben, der Beschlußfassung zu 
widersprechen oder nachträglich ihre Stimme abzu-
geben; der Beschluß wird erst wirksam, wenn kein 
abwesendes Mitglied innerhalb der Frist widerspro-
chen hat. 

(2) Außerhalb von Sitzungen sind Beschlußfassun-
gen durch schriftliche, telegraphische, fernschriftliche 
oder fernkopierte Stimmabgaben zulässig, wenn sich 
alle Mitglieder mit der vom Vorsitzenden vorgeschla-
genen Art der Abstimmung einverstanden erklären 
oder sich an ihr beteiligen. Solche Beschlüsse werden 
vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen 
Mitgliedern zugeleitet. 

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn minde-
stens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insge-
samt zu bestehen hat, persönlich oder durch schriftli-
che Stimmabgabe (§ 108 Abs. 3 Aktiengesetz) an der 
Beschlußfassung teilnimmt. Ein Mitglied nimmt auch 
dann an  der Beschlußfassung teil, wenn es sich in der 
Abstimmung der Stimme enthält. 

(4) Der Vorsitzende kann die Beschlußfassung über 
einzelne oder sämtliche Gegenstände der Tagesord-
nung auf Antrag von zwei Mitgliedern auf höchstens 
vier Wochen vertagen, wenn an der Beschlußfassung 
nicht die gleiche Zahl von Mitgliedern der Aktionäre 
und der Arbeitnehmer teilnehmen würde oder sonst 
ein erheblicher Grund für die Vertagung vorliegt. Zu 
einer erneuten Vertagung ist der Vorsitzende nicht 
befugt. 

(5) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht 
gesetzlich eine andere Mehrheit zwingend vorge-
schrieben ist. Ergibt eine Abstimmung Stimmen-
gleichheit, so hat bei einer erneuten Abstimmung 
über denselben Gegenstand, wenn auch sie Stimmen-
gleichheit ergibt, der Vorsitzende zwei Stimmen. 
Auch die zweite Stimme kann gemäß Absatz 3 Satz 2 
schriftlich abgegeben werden. Der Aufsichtsratsvor-
sitzende übt sein Zweitstimmrecht erst nach einer im 
Anschluß an die zweite Abstimmung erfolgten Bera

-

tung durch den für die Sachfrage zuständigen Aus-
schuß aus. Die erneute Abstimmung ist innerhalb von 
zwei Wochen durchzuführen. Die Frist kann einver-
nehmlich gekürzt werden. 

(6) Der Vorsitzende und — bei Verhinderung des 
Vorsitzenden — der Stellvertreter sind ermächtigt, im 
Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der 
Beschlüsse des Aufsichsrats und seiner Ausschüsse 
erforderlichen Willenserklärungen abzugeben sowie 
Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzuneh-
men. 

§ 14 

Ausschüsse 

(1) Der Aufsichtsrat bestellt aus seiner Mitte — 
neben dem in § 10 Abs. 2 bezeichneten Ausschuß — 
einen Personalausschuß und einen Ausschuß für son-
stige Angelegenheiten. Den Ausschüssen können, 
soweit gesetzlich zulässig, Entscheidungsbefugnisse 
des Aufsichtsrats überwiesen werden. 

(2) Für das Verfahren der Ausschüsse gelten die 
Regelungen in den §§ 12, 13 — mit Ausnahme des 
Zweitstimmrechts — entsprechend. Der Ausschuß 
kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen, 
wenn nicht der Aufsichtsrat einen Vorsitzenden 
bestimmt. Der Vorsitz im Personalausschuß wird 
durch ein Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer, 
der Vorsitz im Ausschuß für sonstige Angelegenheiten 
durch ein Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre ge-
führt. 

§ 15 

Schweigepflicht 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben — auch nach 
dem Ausscheiden aus dem Amt — über vertrauliche 
Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, nament-
lich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen 
durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren. Will ein Mitglied des 
Aufsichtsrats Informationen an Dritte weitergeben, 
von denen nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, daß 
sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Gesellschaft 
betreffen, so ist es verpflichtet, den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats vorher zu unterrichten und ihm Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. 

§ 16 

Änderungen der Satzungsfassung 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der 
Satzung zu beschließen, die nur die Fassung betref-
fen.  
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§ 17 

Vergütung 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außer 
dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste nach Ablauf des 
Geschäftsjahres zahlbare jährliche Vergütung, deren 
Hőhe die Hauptversammlung festsetzt. Der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, ein 
stellvertretender Vorsitzender das Eineinhalbfache 
dieses Betrages. Aufsichtsratsmitglieder, die nur wäh-
rend eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat 
angehört haben, erhalten eine im Verhältnis der Zeit 
geringere Vergütung. 

(2) Die auf die Vergütung und Auslagen zu zah-
lende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstat-
tet. 

V. Hauptversammlung 

§ 18 

Ort  und Einberufung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der 
Gesellschaft oder an  einem deutschen Börsenplatz 
statt. 

(2) Die Einberufung muß mindestens einen Monat 
vor dem letzten Hinterlegungstag (§ 19 Abs. 2) im 
Bundesanzeiger bekanntgegeben werden; dabei wer-
den der Tag der Bekanntmachung und der letzte 
Hinterlegungstag nicht mitgerechnet. 

§ 19 

Teilnahmerecht und Stimmrecht 

(1) Zur Teilnahme an  der Hauptversammlung und 
zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversamm-
lung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre 
Aktien bei der Gesellschaftskasse, bei einem deut-
schen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder 
bei den sonst in der Einberufung bezeichneten Stellen 
während der Geschäftsstunden hinterlegen und bis 
zur Beendigung der Hauptversammlung do rt  belas-
sen. Die Hinterlegung gilt auch dann als bei einer der 
benannten Stellen bewirkt, wenn Aktien mit Zustim-
mung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem 
Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversamm-
lung im Sperrdepot gehalten werden. 

(2) Die Hinterlegung muß spätestens am siebten 
Tage vor der Versammlung erfolgen. Fällt der letzte 
Tag der Hinterlegungsfrist auf einen Sonntag, einen 
Sonnabend oder einen am Hinterlegungsort staatlich 
anerkannten allgemeinen Feiertag, so hat die Hinter-
legung spätestens am vorherigen Werktag zu erfol-
gen. 

(3) Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen 
Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die 
hierüber auszustellende Bescheinigung spätestens 
am ersten Werktag — ausgenommen der Sonn-
abend — nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der 
Gesellschaft einzureichen. 

§ 20 

Vorsitz in der Hauptversammlung 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein von ihm 
bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied aus dem 
Kreis der von den Aktionären gewählten und entsand-
ten Mitgliedern. Für den Fall, daß weder der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats noch ein von ihm bestimmtes 
Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, 
wird der Vorsitzende durch die Hauptversammlung 
gewählt. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er 
bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der 
Tagesordnung verhandelt werden sowie die Art und 
Reihenfolge der Abstimmungen. 

§ 21 

Beschlußfassung 

(1) Je ... DM Nennbetrag der Stammaktien gewäh-
ren in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Die Beschlüsse werden, soweit nicht zwingend 
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, soweit 
das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapital-
mehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des 
bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals 
gefaßt. 

VI. Jahresabschluß und Gewinnverteilung 

§ 22 

Jahresabschluß 
und ordentliche Hauptversammlung 

(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des 
Geschäftsjahres den Jahresabschluß und den Lagebe-
richt für das vergangene Jahr aufzustellen und dem 
Abschlußprüfer vorzulegen. Nach Eingang des Prü-
fungsberichts sind der Jahresabschluß, der Lagebe-
richt, der Prüfungsbericht und der Vorschlag für die 
Verwendung des Bilanzgewinns unverzüglich dem 
Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen. 

(2) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat 
der Vorstand unverzüglich die ordent liche Hauptver-
sammlung einzuberufen, die innerhalb der ersten acht 
Monate eines jeden Geschäftsjahres stattzufinden hat. 
Sie beschließt über die Entlastung der Vorstands und 
des Aufsichtsrats, über die Wahl des Abschlußprüfers 
und über die Verwendung des Bilanzgewinns. 

(3) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei 
der Feststellung des Jahresabschlusses den Jahres-
überschuß, der nach Abzug der in die gesetzliche 
Rücklage einzustellenden Be träge und eines Verlust-
vortrages verbleibt, zum Teil oder ganz in andere 
Rücklagen einzustellen. Die Einstellung eines größe-
ren Teils als der Hälfte des Jahresüberschusses ist 
nicht zulässig, soweit die anderen Gewinnrücklagen 
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nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals 
übersteigen würden. 

(4) Der Bilanzgewinn wird an die Aktionäre ver-
teilt, soweit die Hauptversammlung nicht eine andere 
Verwendung beschließt. 

VII. Bundesrechnungshof 

§ 23 

Bundesrechnungshof 

Der Bundesrechnungshof hat die Befugnisse nach 
§ 54 Haushaltsgrundsätzegesetz. 

Anhang zu § 7 Abs. 2 

Satzung der Deutsche Postbank AG 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§1 

Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Die Aktiengesellschaft führt die Firma Deutsche 
Postbank AG. 

(2) Sie hat ihren Sitz in Bonn. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§2 

Gegenstand des Unternehmens 

(1) Die Gesellschaft ist ein Kreditinstitut im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Satz 1 Gesetz über das Kreditwesen und 
kann die damit zusammenhängenden Tätigkeiten 
ausüben. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen sonstigen Geschäf-
ten und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erschei-
nen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. 
Sie kann auch andere Unternehmen gleicher oder 
verwandter Art im In- und Ausland gründen, erwer-
ben und sich an ihnen beteiligen sowie solche Unter-
nehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der 
Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz 
oder teilweise in verbundene Unternehmen ausglie-
dern. 

§ 2a 

Beauftragung der Bundesanstalt für Post 
und Telekommunikation Deutsche Bundespost 

Die Gesellschaft läßt Angelegenheiten im Sinne des 
§ 3 Abs. 2 Bundesanstalt Post-Gesetz durch die Bun-
desanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche 
Bundespost wahrnehmen. Sie schließt zu diesem 
Zweck entgeltliche Geschäftsbesorgungsverträge mit 
der Bundesanstalt. 

§ 3 

Bekanntmachungen 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden 
im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

II. Grundkapital und Aktien 

§4 

Hőhe und Einteilung des Grundkapitals 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 
... Milliarden Deutsche Mark. Es ist eingeteilt in 
... Aktien im Nennbetrag von je ... DM. 

(2) Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

(3) Trifft bei einer Kapitalerhöhung der Erhöhungs-
beschluß keine Bestimmung darüber, ob die neuen 
Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten 
sollen, so lauten sie auf den Inhaber. 

(4) Die Form der Aktienurkunden und der Gewinn-
anteil- und Erneuerungsscheine bestimmt der Vor-
stand. Über mehrere Aktien eines Aktionärs kann eine 
Urkunde ausgestellt werden. 

(5) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbe-
teiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Aktien-
gesetz bestimmt werden. 

III. Vorstand 

§5 

Zusammensetzung und Geschäftsordnung 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mit-
gliedern. Im übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die 
Zahl der Mitglieder des Vorstands. 

(2) Die Mitglieder des Vorstands sollen Kenner des 
Bankwesens, sowie der Wirtschaft oder Unterneh-
mensführung sein. Sie müssen über hervorragende 
theoretische und praktische Kenntnisse in Bankge-
schäften und über mehrjährige Leitungserfahrung bei 
einem vergleichbaren Kreditinstitut verfügen. In den 
Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder Beirat eines auf 
Erwerb gerichteten Unternehmens darf ein Vor-
standsmitglied nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
eintreten. 

(3) Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des 
Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzen-
den des Vorstands ernennen. Es können stellvertre

-

tende Vorstandsmitglieder bestellt werden. 

(4) Der Vorstand gibt sich durch einstimmigen 
Beschluß aller Vorstandsmitglieder eine Geschäfts-
ordnung, die der Zustimmung des Aufsichtsrats 
bedarf. 
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§6 

Vertretung der Gesellschaft 

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch 
zwei Mitglieder des Vorstands oder durch ein Mitglied 
des Vorstands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. 
Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsicht-
lich der Vertretungsmacht ordentlichen Vorstands-
mitgliedern gleich. 

§7 

Geschäftsführung 

Der Vorstand führt die Geschäfte unter Beachtung 
der Geschäftsordnung und des vom Aufsichtsrat 
gebilligten Geschäftsverteilungsplanes. 

§8 

Zustimmungspflichtige Geschäfte 

(1) Die Geschäftsordnung bestimmt, welche Ge-
schäfte der Vorstand nur mit vorheriger Zustimmung 
des Aufsichtsrats vornehmen darf. 

(2) Der Aufsichtsrat kann jederzeit weitere Ge-
schäfte von seiner Zustimmung abhängig machen. Er 
kann widerruflich die Zustimmung zu einem be-
stimmten Kreis von Geschäften allgemein oder für den 
Fall, daß das einzelne Geschäft bestimmten Bedin-
gungen genügt, im voraus erteilen. 

IV. Aufsichtsrat 

§9 

Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwanzig Mitglie-
dern, und zwar zehn Aufsichtsratsmitglieder der 
Aktionäre und zehn Aufsichtsratsmitgliedern der 
Arbeitnehmer. Die Aufsichtsratsmitglieder der Aktio-
näre werden gemäß § 10, die Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer werden nach den Vorschriften des 
Mitbestimmungsgesetzes vom 4. Mai 1976 (BGBl. I 
S. 1153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 
1990 (BGBl. I S. 1206), bestellt. 

(2) Die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder er-
folgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver-
sammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats 
für das vierte Geschäftsjahr, nach Beginn der Amtszeit 
beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 
beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptver-
sammlung kann für Mitglieder der Aktionäre bei der 
Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen. Die Bestel-
lung eines Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amts-
zeit ausgeschiedenen Mitglieds der Aktionäre erfolgt, 
soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des Nach-
folgers nicht abweichend bestimmt, für den Rest der 
Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. 

(3) Mit der Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds 
kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied bestellt werden, 

das Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das Auf-
sichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus-
scheidet, ohne daß ein Nachfolger bestellt ist. Das Amt 
eines in den Aufsichtsrat nachgerückten Ersatzmit-
glieds der Aktionäre erlischt, sobald ein Nachfolger 
für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied bestellt 
ist, spätestens mit Ablauf der Amtszeit des ausge-
schiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 

(4) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des 
Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an den 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand 
zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung 
einer Frist von vier Wochen niederlegen. 

§ 10 

Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Aufsichtsrat wählt nach Maßgabe des § 27 
Abs. 1 und 2 Mitbestimmungsgesetz vom 4. Mai 1976 
(BGBl. I S. 1153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26. Juni 1990 (BGBl. I S. 1206), aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die in § 9 
Abs. 2 bestimmte Amtszeit. Die Wahl erfolgt im 
Anschluß an die Hauptversammlung, in der die von 
der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsrats-
mitglieder der Aktionäre beste llt worden sind, in einer 
ohne besondere Einberufung stattfindenden Sitzung. 
Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor 
Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der 
Aufsichtsrat eine Neuwahl für die restliche Amtszeit 
des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

(2) Unmittelbar nach der Wahl des Vorsitzenden 
und seines Stellvertreters bildet der Aufsichtsrat zur 
Wahrnehmung der in § 31 Abs. 3 Mitbestimmungsge-
setz vom 4. Mai 1976 (BGBl. I S. 1153), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. Juni 1990 (BGBl. I S. 1206), 
bezeichneten Aufgabe einen Ausschuß, dem der Vor-
sitzende, sein Stellvertreter sowie je ein von den 
Mitgliedern der Arbeitnehmer und von den Mitglie-
dern der Aktionäre mit der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen gewähltes Mitglied angehören. 

§ 11 

Geschäftsordnung 

Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschrif-
ten und der Bestimmungen dieser Satzung gibt sich 
der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung. 

§ 12 

Einberufung 

(1) Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzen-
den oder im Falle seiner Verhinderung von seinem 
Stellvertreter unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen einberufen. Bei der Berechnung der Frist 
werden der Tag der Absendung der Einladung und 
der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringen-
den Fällen kann der Einberufende die Einberufungs-
frist abkürzen und mündlich, fernmündlich, fe rn- 
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schriftlich, telegraphisch oder durch Telefax einberu-
fen. 

(2) Mit der Einladung sind Ort und Zeit der Sit-
zung sowie die einzelnen Punkte der Tagesordnung 
anzugeben. Ergänzungen der Tagesordnung 
müssen vor Ablauf der Einberufungsfrist mitgeteilt 
werden. 

(3) Der Vorsitzende kann eine einberufene Sitzung 
aus erheblichen Gründen aufheben oder verlegen. Er 
ist berechtigt, eine begonnene Sitzung für die Dauer 
von höchstens zwei Wochen zu unterbrechen. 

§ 13 

Beschlußfassung 

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel 
in Sitzungen gefaßt. Der Vorsitzende bestimmt die 
Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesord-
nung verhandelt werden, sowie die Art und die 
Reihenfolge der Abstimmungen. Zu Gegenständen 
der Tagesordnung, die nicht rechtzeitig mitgeteilt 
worden sind, kann nur Beschluß gefaßt werden, wenn 
kein Mitglied dem Verfahren widerspricht. Abwesen-
den Mitgliedern ist in einem solchen Fall innerhalb 
einer vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen 
Frist Gelegenheit zu geben, der Beschlußfassung zu 
widersprechen oder nachträglich ihre Stimme abzu-
geben; der Beschluß wird erst wirksam, wenn kein 
abwesendes Mitglied innerhalb der Frist widerspro-
chen hat. 

(2) Außerhalb von Sitzungen sind Beschlußfassun-
gen durch schriftliche, telegraphische, fernschriftliche 
oder fernkopierte Stimmabgaben zulässig, wenn sich 
alle Mitglieder mit der vom Vorsitzenden vorgeschla-
genen Art  der Abstimmung einverstanden erklären 
oder sich an ihr beteiligen. Solche Beschlüsse werden 
vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen 
Mitgliedern zugeleitet. 

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn minde-
stens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insge-
samt zu bestehen hat, persönlich oder durch schrift-
liche Stimmabgabe (§ 108 Abs. 3 Aktiengesetz) an der 
Beschlußfassung teilnimmt. Ein Mitglied nimmt auch 
dann an  der Beschlußfassung teil, wenn es sich in der 
Abstimmung der Stimme enthält. 

(4) Der Vorsitzende kann die Beschlußfassung über 
einzelne oder sämtliche Gegenstände der Tagesord-
nung auf Antrag von zwei Mitgliedern auf höchstens 
vier Wochen vertagen, wenn an der Beschlußfassung 
nicht die gleiche Zahl von Mitgliedern der Aktionäre 
und der Arbeitnehmer teilnehmen würde oder sonst 
ein erheblicher Grund für die Vertagung vorliegt. Zu 
einer erneuten Vertagung ist der Vorsitzende nicht 
befugt. 

(5) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht gesetz-
lich eine andere Mehrheit zwingend vorgeschrieben 
ist. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so 
hat bei einer erneuten Abstimmung über denselben 
Gegenstand, wenn auch sie Stimmengleichheit 
ergibt, der Vorsitzende zwei Stimmen. Auch die 

zweite Stimme kann gemäß Absatz 3 Satz 2 schriftlich 
abgegeben werden. Der Aufsichtsratsvorsitzende übt 
sein Zweitstimmrecht erst nach einer im Anschluß an 
die zweite Abstimmung erfolgten Beratung durch den 
für die Sachfrage zuständigen Ausschuß aus. Die 
erneute Abstimmung ist innerhalb von zwei Wochen 
durchzuführen. Die Frist kann einvernehmlich ge-
kürzt werden. 

(6) Der Vorsitzende und — bei Verhinderung des 
Vorsitzenden — der Stellvertreter sind ermächtigt, im 
Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der 
Beschlüsse des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse 
erforderlichen Willenserklärungen abzugeben sowie 
Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzuneh-
men. 

§ 14 

Ausschüsse 

(1) Der Aufsichtsrat bestellt aus seiner Mitte — ne-
ben dem in § 10 Abs. 2 bezeichneten Ausschuß — 
einen Personalausschuß und einen Ausschuß für son-
stige Angelegenheiten. Den Ausschüssen können, 
soweit gesetzlich zulässig, Entscheidungsbefugnisse 
des Aufsichtsrats überwiesen werden. 

(2) Für das Verfahren der Ausschüsse gelten die 
Regelungen in den §.§.  12, 13 — mit Ausnahme des 
Zweitstimmrechts — entsprechend. Der Ausschuß 
kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen, 
wenn nicht der Aufsichtsrat einen Vorsitzenden 
bestimmt. Der Vorsitz im Personalausschuß wird 
durch ein Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer, 
der Vorsitz im Ausschuß für sonstige Angelegenheiten 
durch ein Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre ge-
führt. 

§ 15 

Schweigepflicht 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben — auch nach 
dem Ausscheiden aus dem Amt — über vertrauliche 
Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, nament-
lich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen 
durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren. Will ein Mitglied des 
Aufsichtsrats Informationen an Dritte weitergeben, 
von denen nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, daß 
sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Gesellschaft 
betreffen, so ist es verpflichtet, den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats vorher zu unterrichten und ihm Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. 

§ 16 

Änderungen der Satzungsfassung 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der 
Satzung zu beschließen, die nur die Fassung betref-
fen. 
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§ 17 

Vergütung 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außer 
dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste nach Ablauf des 
Geschäftsjahres zahlbare jährliche Vergütung, deren 
Höhe die Hauptversammlung festsetzt. Der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, ein 
stellvertretender Vorsitzender das Eineinhalbfache 
dieses Betrages. Aufsichtsratsmitglieder, die nur wäh-
rend eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat 
angehört haben, erhalten eine im Verhältnis der Zeit 
geringere Vergütung. 

(2) Die auf die Vergütung und Auslagen zu zah-
lende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstat-
tet. 

V. Hauptversammlung 

§ 18 

Ort und Einberufung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der 
Gesellschaft oder an einem deutschen Börsenplatz 
statt. 

(2) Die Einberufung muß mindestens einen Monat 
vor dem letzten Hinterlegungstag (§ 19 Abs. 2) im 
Bundesanzeiger bekanntgemacht werden; dabei wer-
den der Tag der Bekanntmachung und der letzte 
Hinterlegungstag nicht mitgerechnet. 

§ 19 

Teilnahmerecht und  Stimmrecht 

(1) Zur Teilnahme an  der Hauptversammlung und 
zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversamm-
lung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre 
Aktien bei der Gesellschaftskasse, bei einem deut-
schen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder 
bei den sonst in der Einberufung bezeichneten Stellen 
während der Geschäftsstunden hinterlegen und bis 
zur Beendigung der Hauptversammlung dort belas-
sen. Die Hinterlegung gilt auch dann als bei einer der 
benannten Stellen bewirkt, wenn Ak tien mit Zustim-
mung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem 
Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversamm-
lung im Sperrdepot gehalten werden. 

(2) Die Hinterlegung muß spätestens am siebten 
Tage vor der Versammlung erfolgen. Fällt der letzte 
Tag der Hinterlegungsfrist auf einen Sonntag, einen 
Sonnabend oder einen am Hinterlegungsort staatlich 
anerkannten allgemeinen Feiertag, so hat die Hinter-
legung spätestens am vorherigen Werktag zu erfol-
gen. 

(3) Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen 
Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die 
hierüber auszustellende Bescheinigung spätestens 
am ersten Werktag — ausgenommen der Sonn-
abend — nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der 
Gesellschaft einzureichen. 

§ 20 

Vorsitz in der Hauptversammlung 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein von ihm 
bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied aus dem 
Kreis der von den Aktionären gewählten und entsand-
ten Mitgliedern. Für den Fa ll, daß weder der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats noch ein von ihm bestimmtes 
Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, 
wird der Vorsitzende durch die Hauptversammlung 
gewählt. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er be-
stimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der 
Tagesordnung verhandelt werden sowie die Art und 
Reihenfolge der Abstimmungen. 

§ 21 

Beschlußfassung 

(1) Je ... DM Nennbetrag der Stammaktien gewäh-
ren in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Die Beschlüsse werden, soweit nicht zwingende 
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, soweit 
das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapital-
mehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des 
bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals 
gefaßt. 

VI. Jahresabschluß und Gewinnverteilung 

§ 22 

Jahresabschluß und 
ordentliche Hauptversammlung 

(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des 
Geschäftsjahres den Jahresabschluß und den Lagebe-
richt für das vergangene Jahr aufzustellen und dem 
Abschlußprüfer vorzulegen. Nach Eingang des Prü-
fungsberichts sind der Jahresabschluß, der Lagebe-
richt, der Prüfungsbericht und der Vorschlag für die 
Verwendung des Bilanzgewinns unverzüglich dem 
Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen. 

(2) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat 
der Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptver-
sammlung einzuberufen, die innerhalb der ersten acht 
Monate eines jeden Geschäftsjahres stattzufinden hat. 
Sie beschließt über die Entlastung des Vorstands und 
des Aufsichtsrats, über die Wahl des Abschlußprüfers 
und über die Verwendung des Bilanzgewinns. 

(3) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei 
der Feststellung des Jahresabschlusses den Jahres-
überschuß, der nach Abzug der in die gesetzliche 
Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlust-
vortrages verbleibt, zum Teil oder ganz in andere 
Rücklagen einzustellen. Die Einstellung eines größe-
ren Teils als der Hälfte des Jahresüberschusses ist 
nicht zulässig, soweit die anderen Gewinnrücklagen 
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nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals 
übersteigen würden. 

(4) Der Bilanzgewinn wird an die Aktionäre verteilt, 
soweit die Hauptversammlung nicht eine andere 
Verwendung beschließt. 

VII. Bundesrechnungshof 

§ 23 

Bundesrechnungshof 

Der Bundesrechnungshof hat die Befugnisse nach 
§ 54 Haushaltsgrundsätzegesetz. 

Anhang zu § 7 

Satzung der Deutsche Telekom AG 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§1 

Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Die Aktiengesellschaft führt die Firma Deutsche 
Telekom AG. 

(2) Sie hat ihren Sitz in Bonn. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§2 

Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Betäti-
gung im gesamten Bereich der Telekommunikation 
und in verwandten Bereichen im In- und Ausland. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen sonstigen Geschäf-
ten und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erschei-
nen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. 
Sie kann auch andere Unternehmen gleicher oder 
verwandter Art im In- und Ausland gründen, erwer-
ben und sich an ihnen beteiligen sowie solche Unter-
nehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der 
Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz 
oder teilweise in verbundene Unternehmen ausglie-
dern. 

§ 2a 

Beauftragung der Bundesanstalt für Post 
und Telekommunikation Deutsche Bundespost 

Die Gesellschaft läßt Angelegenheiten im Sinne des 
§ 3 Abs. 2 Bundesanstalt Post-Gesetz durch die 
Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deut-
sche Bundespost wahrnehmen. Sie schließt zu diesem 
Zweck entgeltliche Geschäftsbesorgungsverträge mit 
der Bundesanstalt. 

§ 3 

Bekanntmachungen 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden 
im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

II. Grundkapital und Aktien 

§4 

Hőhe und Einteilung des Grundkapitals 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 
... Mrd. DM. Es ist eingeteilt in ... Aktien im 
Nennbetrag von je ... DM. 

(2) [leer]  

(3) Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

(4) Trifft bei einer Kapitalerhöhung der Erhöhungs-
beschluß keine Bestimmung darüber, ob die neuen 
Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten 
sollen, so lauten sie auf den Inhaber. 

(5) Die Form der Aktienurkunden und der Gewinn-
anteil- und Erneuerungsscheine bestimmt der Vor-
stand. Über mehrere Aktien eines Aktionärs kann eine 
Urkunde ausgestellt werden. 

(6) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbe-
teiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Aktien-
gesetz bestimmt werden. 

III. Vorstand 

§5 

Zusammensetzung und Geschäftsordnung 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mit-
gliedern. Im übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die 
Zahl der Mitglieder des Vorstands. 

(2) Die Mitglieder des Vorstands sollen hervorra-
gende Kenner des Telekommunikationswesens, der 
Wirtschaft oder der Unternehmensführung sein. In 
den Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder Beirat eines auf 
Erwerb gerichteten Unternehmens darf ein Vor-
standsmitglied nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
eintreten. 

(3) Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des 
Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzen-
den des Vorstands ernennen. Es können stellvertre-
tende Vorstandsmitglieder bestellt werden. 

(4) Der Vorstand gibt sich durch einstimmigen 
Beschluß aller Vorstandsmitglieder eine Geschäfts-
ordnung, die der Zustimmung des Aufsichtsrats 
bedarf. 
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§6 

Vertretung der Gesellschaft 

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch 
zwei Mitglieder des Vorstands oder durch ein Mitglied 
des Vorstands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. 
Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsicht-
lich der Vertretungsmacht ordentlichen Vorstands-
mitgliedern gleich. 

§7 

Geschäftsführung 

Der Vorstand führt die Geschäfte unter Beachtung 
der Geschäftsordnung und des vom Aufsichtsrat ge-
billigten Geschäftsverteilungsplanes. 

§8 

Zustimmungspflichtige Geschäfte 

(1) Die Geschäftsordnung bestimmt, welche Ge-
schäfte der Vorstand nur mit vorheriger Zustimmung 
des Aufsichtsrats vornehmen darf. 

(2) Der Aufsichtsrat kann jederzeit weitere Ge-
schäfte von seiner Zustimmung abhängig machen. Er 
kann widerruflich die Zustimmung zu einem 
bestimmten Kreis von Geschäften allgemein oder für 
den Fall, daß das einzelne Geschäft bestimmten 
Bedingungen genügt, im voraus erteilen. 

IV. Aufsichtsrat 

§9 

Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwanzig Mitglie-
dern, und zwar zehn Aufsichtsratsmitgliedem der 
Aktionäre und zehn Aufsichtsratsmitgliedern der 
Arbeitnehmer. Die Aufsichtsratsmitglieder der Aktio-
näre werden gemäß § 10, die Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer werden nach den Vorschriften des 
Mitbestimmungsgesetzes vom 4. Mai 1976 (BGBl. I 
S. 1153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 
1990 (BGBl. I S. 1206), bestellt. 

(2) Die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder er-
folgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver-
sammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats 
für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit 
beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 
beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptver-
sammlung kann für Mitglieder der Aktionäre bei der 
Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen. Die Bestel-
lung eines Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amts-
zeit ausgeschiedenen Mitglieds der Aktionäre erfolgt, 
soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des Nach-
folgers nicht abweichend bestimmt, für den Rest der 
Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. 

(3) Mit der Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds 
kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied bestellt werden, 

das Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das Auf-
sichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus-
scheidet, ohne daß ein Nachfolger bestellt ist. Das Amt 
eines in den Aufsichtsrat nachgerückten Ersatzmit-
glieds der Aktionäre erlischt, sobald ein Nachfolger 
für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied bestellt 
ist, spätestens mit Ablauf der Amtszeit des ausge-
schiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 

(4) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des 
Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an den 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand 
zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung 
einer Frist von vier Wochen niederlegen. 

§ 10 

Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Aufsichtsrat wählt nach Maßgabe des § 27 
Abs. 1 und 2 Mitbestimmungsgesetz vom 4. Mai 1976 
(BGBl. I S. 1153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26. Juni 1990 (BGBl. I S. 1206), aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die in § 9 
Abs. 2 bestimmte Amtszeit. Die Wahl erfolgt im 
Anschluß an die Hauptversammlung, in der die von 
der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsrats-
mitglieder der Aktionäre bestellt worden sind, in einer 
ohne besondere Einberufung stattfindenden Sitzung. 
Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor 
Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der 
Aufsichtsrat eine Neuwahl für die restliche Amtszeit 
des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

(2) Unmittelbar nach der Wahl des Vorsitzenden 
und seines Stellvertreters bildet der Aufsichtsrat zur 
Wahrnehmung der in § 31 Abs. 3 Mitbestimmungsge-
setz vom 4. Mai 1976 (BGBl. I S. 1153), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. Juni 1990 (BGBl. I S. 1206), 
bezeichneten Aufgabe einen Ausschuß, dem der Vor-
sitzende, sein Stellvertreter sowie je ein von den 
Mitgliedern der Arbeitnehmer und von den Mitglie-
dern der Aktionäre mit der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen gewähltes Mitglied angehören. 

§ 11 

Geschäftsordnung 

Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschrif-
ten und der Bestimmungen dieser Satzung gibt sich 
der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung. 

§ 12 

Einberufung 

(1) Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzen-
den oder im Falle seiner Verhinderung von seinem 
Stellvertreter unter Einhaltung einer Frist  von zwei 
Wochen einberufen. Bei der Berechnung der Frist 
werden der Tag der Absendung der Einladung und 
der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringen-
den  Fä llen kann der Einberufende die Einberufungs-
frist abkürzen und mündlich, fernmündlich, fern- 
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schriftlich, telegraphisch oder durch Telefax einberu-
fen. 

(2) Mit der Einladung sind Ort und Zeit der Sitzung 
sowie die einzelnen Punkte der Tagesordnung anzu-
geben. Ergänzungen der Tagesordnung müssen vor 
Ablauf der Einberufungsfrist mitgeteilt werden. 

(3) Der Vorsitzende kann eine einberufene Sitzung 
aus erheblichen Gründen aufheben oder verlegen. Er 
ist berechtigt, eine begonnene Sitzung für die Dauer 
von höchstens zwei Wochen zu unterbrechen. 

§ 13 

Beschlußfassung 

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel 
in Sitzungen gefaßt. Der Vorsitzende bestimmt die 
Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesord-
nung verhandelt werden, sowie die Art und die 
Reihenfolge der Abstimmungen. Zu Gegenständen 
der Tagesordnung, die nicht rechtzeitig mitgeteilt 
worden sind, kann nur Beschluß gefaßt werden, wenn 
kein Mitglied dem Verfahren widerspricht. Abwesen-
den Mitgliedern ist in einem solchen Fall innerhalb 
einer vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen 
Frist Gelegenheit zu geben, der Beschlußfassung zu 
widersprechen oder nachträglich ihre Stimme abzu-
geben; der Beschluß wird erst wirksam, wenn kein 
abwesendes Mitglied innerhalb der Frist widerspro-
chen hat. 

(2) Außerhalb von Sitzungen sind Beschlußfas-
sungen durch schriftliche, telegraphische, fernschrift-
liche oder fernkopierte Stimmabgaben zulässig, wenn 
sich alle Mitglieder mit der vom Vorsitzenden vorge-
schlagenen Art der Abstimmung einverstanden erklä-
ren oder sich an ihr beteiligen. Solche Beschlüsse 
werden vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt und 
allen Mitgliedern zugeleitet. 

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er 
insgesamt zu bestehen hat, persönlich oder durch 
schriftliche Stimmabgabe (§ 108 Abs. 3 Aktiengesetz) 
an der Beschlußfassung teilnimmt. Ein Mitglied 
nimmt auch dann an  der Beschlußfassung teil, wenn 
es sich in der Abstimmung der Stimme enthält. 

(4) Der Vorsitzende kann die Beschlußfassung über 
einzelne oder sämtliche Gegenstände der Tagesord-
nung auf Antrag von zwei Mitgliedern auf höchstens 
vier Wochen vertagen, wenn an  der Beschlußfassung 
nicht die gleiche Zahl von Mitgliedern der Aktionäre 
und der Arbeitnehmer teilnehmen würde oder sonst 
ein erheblicher Grund für die Vertagung vorliegt. Zu 
einer erneuten Vertagung ist der Vorsitzende nicht 
befugt. 

(5) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht gesetz-
lich eine andere Mehrheit zwingend vorgeschrieben 
ist. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so 
hat bei einer erneuten Abstimmung über denselben 
Gegenstand, • wenn auch sie Stimmengleichheit 
ergibt, der Vorsitzende zwei Stimmen. Auch die 
zweite Stimme kann gemäß Absatz 3 Satz 2 schriftlich 

abgegeben werden. Der Aufsichtsratsvorsitzende übt 
sein Zweitstimmrecht erst nach einer im Anschluß an 
die zweite Abstimmung erfolgten Beratung durch den 
für die Sachfrage zuständigen Ausschuß aus. Die 
erneute Abstimmung ist innerhalb von zwei Wochen 
durchzuführen. Die Frist kann einvernehmlich ge-
kürzt werden. 

(6) Der Vorsitzende und — bei Verhinderung des 
Vorsitzenden — der Stellvertreter sind ermächtigt, im 
Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der 
Beschlüsse des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse 
erforderlichen Willenserklärungen abzugeben sowie 
Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzuneh-
men. 

§ 14 

Ausschüsse 

(1) Der Aufsichtsrat bestellt aus seiner Mitte — ne-
ben dem in § 10 Abs. 2 bezeichneten Ausschuß — 
einen Personalausschuß und einen Ausschuß für son-
stige Angelegenheiten. Den Ausschüssen können, 
soweit gesetzlich zulässig, Entscheidungsbefugnisse 
des Aufsichtsrats überwiesen werden. 

(2) Für das Verfahren der Ausschüsse gelten die 
Regelungen in den §§ 12, 13 — mit Ausnahme des 
Zweitstimmrechts — entsprechend. Der Ausschuß 
kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen, 
wenn nicht der Aufsichtsrat einen Vorsitzenden 
bestimmt. Der Vorsitz im Personalausschuß wird 
durch ein Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer, 
der Vorsitz im Ausschuß für sonstige Angelegenheiten 
durch ein Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre ge-
führt. 

§ 15 

Schweigepflicht 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben— auch nach 
dem Ausscheiden aus dem Amt — über vertrauliche 
Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, nament-
lich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen 
durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren. Wi ll  ein Mitglied des 
Aufsichtsrats Informationen an Dritte weitergeben, 
von denen nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, daß 
sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Gesellschaft 
betreffen, so ist es verpflichtet, den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats vorher zu unterrichten und ihm Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. 

§ 16 

Änderungen der Satzungsfassung 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der 
Satzung zu beschließen, die nur die Fassung betref-
fen.  
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§ 17 

Vergütung 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außer 
dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste nach Ablauf des 
Geschäftsjahres zahlbare jährliche Vergütung, deren 
Höhe die Hauptversammlung festsetzt. Der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, ein 
stellvertretender Vorsitzender das Eineinhalbfache 
dieses Betrages. Aufsichtsratsmitglieder, die nur wäh-
rend eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat 
angehört haben, erhalten eine im Verhältnis der Zeit 
geringere Vergütung. 

(2) Die auf die Vergütung und Auslagen zu zah-
lende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstat-
tet. 

V. Hauptversammlung 

§ 18 

Ort und Einberufung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der 
Gesellschaft oder an  einem deutschen Börsenplatz 
statt. 

(2) Die Einberufung muß mindestens einen Monat 
vor dem letzten Hinterlegungstag (§ 19 Abs. 2) im 
Bundesanzeiger bekanntgemacht werden; dabei wer-
den der Tag der Bekanntmachung und der letzte 
Hinterlegungstag nicht mitgerechnet. 

§ 19 

Teilnahmerecht und Stimmrecht 

(1) Zur Teilnahme an  der Hauptversammlung und 
zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversamm-
lung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre 
Aktien bei der Gesellschaftskasse, bei einem deut-
schen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder 
bei den sonst in der Einberufung bezeichneten Stellen 
während der Geschäftsstunden hinterlegen und bis 
zur Beendigung der Hauptversammlung dort belas-
sen. Die Hinterlegung gilt auch dann als bei einer der 
benannten Stellen bewirkt, wenn Aktien mit Zustim-
mung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem 
Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversamm-
lung im Sperrdepot gehalten werden. 

(2) Die Hinterlegung muß spätestens am siebten 
Tage vor der Versammlung erfolgen. Fällt der letzte 
Tag der Hinterlegungsfrist auf einen Sonntag, einen 
Sonnabend oder einen am Hinterlegungsort staatlich 
anerkannten allgemeinen Feiertag, so hat die Hinter-
legung spätestens am vorherigen Werktag zu erfol-
gen. 

(3) Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen 
Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die 
hierüber auszustellende Bescheinigung spätestens 
am ersten Werktag — ausgenommen der Sonn-
abend — nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der 
Gesellschaft einzureichen. 

§ 20 

Vorsitz in der Hauptversammlung 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein von ihm 
bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied aus dem 
Kreis der von den Aktionären gewählten und entsand-
ten Mitgliedern. Für den Fall, daß weder der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats noch ein von ihm bestimmtes 
Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, 
wird der Vorsitzende durch die Hauptversammlung 
gewählt. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er 
bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der 
Tagesordnung verhandelt werden sowie die Art  und 
Reihenfolge der Abstimmungen. 

§ 21 

Beschlußfassung 

(1) Je ... DM Nennbetrag der Stammaktien gewäh-
ren in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Die Beschlüsse werden, soweit nicht zwingende 
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, soweit 
das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapital-
mehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des 
bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals 
gefaßt. 

VI. Jahresabschluß und Gewinnverteilung 

§ 22 

Jahresabschluß und 
ordentliche Hauptversammlung 

(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des 
Geschäftsjahres den Jahresabschluß und den Lagebe-
richt für das vergangene Jahr aufzustellen und dem 
Abschlußprüfer vorzulegen. Nach Eingang des Prü-
fungsberichts sind der Jahresabschluß, der Lagebe-
richt, der Prüfungsbericht und der Vorschlag für die 
Verwendung des Bilanzgewinns unverzüglich dem 
Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen. 

(2) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat 
der Vorstand unverzüglich die ordent liche Hauptver-
sammlung einzuberufen, die innerhalb der ersten acht 
Monate eines jeden Geschäftsjahres stattzufinden hat. 
Sie beschließt über die Entlastung des Vorstands und 
des Aufsichtsrats, über die Wahl des Abschlußprüfers 
und über die Verwendung des Bilanzgewinns. 

(3) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei 
der Feststellung des Jahresabschlusses den Jahres-
überschuß, der nach Abzug der in die gesetzliche 
Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlust-
vortrages verbleibt, zum Teil oder ganz in andere 
Rücklagen einzustellen. Die Einstellung eines größe-
ren Teils als der Hälfte des Jahresüberschusses ist 
nicht zulässig, soweit die anderen Gewinnrücklagen 
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nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals 
übersteigen würden. 

(4) Der Bilanzgewinn wird an die Aktionäre verteilt, 
soweit die Hauptversammlung nicht eine andere 
Verwendung beschließt. 

VII. Bundesrechnungshof 

§ 23 

Bundesrechnungshof 

Der Bundesrechnungshof hat die Befugnisse nach 
§ 54 Haushaltsgrundsätzegesetz. 

Artikel 4 

Gesetz zum Personalrecht der Beschäftigten 
der früheren Deutschen Bundespost 

(Postpersonalrechtsgesetz — PostPersRG) 
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ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeine dienstrechtliche Regelungen 

§1 

Dienstrechtliche Zuständigkeiten 
der Aktiengesellschaften 

(1) Die Aktiengesellschaften werden ermächtigt, 
die dem Dienstherrn Bund obliegenden Rechte und 
Pflichten gegenüber den  bei ihnen beschäftigten 
Beamten wahrzunehmen, soweit im einzelnen nichts 
anderes bestimmt ist. Gleiches gilt gegenüber den 
Ruhestandsbeamten und früheren Beamten, auch 
soweit für deren dienstrechtliche Angelegenheiten 
noch die Deutsche Bundespost oder ihre Unterneh-
men zuständig waren, sowie gegenüber deren Hinter-
bliebenen. 

(2) Der Vorstand nimmt die Befugnisse der ober-
sten Dienstbehörde sowie des obersten Dienstvorge-
setzten und des obersten Vorgesetzten wahr. 

(3) Der Vorstand nimmt die Befugnisse der Einlei-
tungsbehörde im Sinne des § 35 Bundesdisziplinar-
ordnung für die bei der Ak tiengesellschaft beschäftig-
ten Beamten wahr, soweit ihm die Befugnis zur 
Ernennung von Beamten übertragen wird. 

(4) Wer die Befugnisse eines Vorgesetzten wahr-
nimmt, bestimmt sich nach dem Aufbau der Aktien-
gesellschaft. 

(5) Soweit die allgemein geltenden dienstrechtli-
chen Vorschriften dies zulassen, kann der Vorstand 
unbeschadet des Satzes 2 die ihm zustehenden Befug-
nisse auf Organisationseinheiten oder Stelleninhaber 
übertragen, die nach § 3 Abs. 1 die Befugnisse einer 
Dienstbehörde oder eines Dienstvorgesetzten aus-
üben. Er kann seine Befugnis nach Absatz 3 für 
Beamte, hinsichtlich derer das Ernennungsrecht von 
anderen Organisationseinheiten oder Stelleninha-
bern ausgeübt wird, auf diese übertragen und die 
übertragenen Befugnisse im Einzelfall wieder an sich 
ziehen. Die Übertragung ist im Bundesgesetzblatt zu 
veröffentlichen. 

(6) Der Arbeitsdirektor (§ 33 Mitbestimmungsge-
setz) nimmt in Personalunion die personellen und 
sozialen Angelegenheiten der Beamten wahr. § 19 
Abs. 3 Satz 1 bleibt unberührt. Der Vorstand kann 
seine ihm nach diesem Gesetz oder auf Grund dieses 
Gesetzes obliegenden Befugnisse von dem Arbeitsdi-
rektor oder im Falle des § 19 Abs. 3 Satz 2 von dem für 
diese Angelegenheiten zuständigen anderen Vor-
standsmitglied wahrnehmen lassen. Beschlüsse des 
Vorstands, die mit dienstrechtlichen Bestimmungen 
nicht vereinbar sind, binden das Vorstandsmitglied 
nicht. 

§ 2 

Rechtsverhältnisse der Beamten 

(1) Mit der Eintragung der Ak tiengesellschaft in das 
Handelsregister werden die Beamten, deren Beschäf-
tigungsbehörde am Tag zuvor ein Unternehmen der 
Deutschen Bundespost war, bei der diesem Unterneh-
men nachfolgenden Aktiengesellschaft beschäftigt, es 

sei denn, sie wurden mit Wirkung der Eintragung zu 
einer anderen Aktiengesellschaft oder zu einer 
Behörde versetzt oder ihr Beamtenverhältnis endete 
mit Ablauf des Vortages. 

(2) Die Beamten der Dienststelle für Sozialangele-
genheiten des  Direktoriums  der Deutschen Bundes-
post sowie die Beamten des Sozialamts der Deutschen 
Bundespost werden auf die Bundesanstalt für Post und 
Telekommunikation Deutsche Bundespost übergelei-
tet. Sie können durch Einzelentscheidung zu einer 
Aktiengesellschaft versetzt werden. § 26 Bundesbe-
amtengesetz gilt mit der Maßgabe, daß die Verset-
zung auch ohne ihr Einverständnis zulässig ist. 

(3) Die bei den Aktiengesellschaften beschäftigten 
Beamten stehen im Dienste des Bundes; sie sind 
unmittelbare Bundesbeamte. Auf sie finden die für 
Bundesbeamte allgemein geltenden Vorschriften An-
wendung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist. Ihre gegenüber dem Dienstherrn gegebenen 
Ansprüche richten sich gegen den Bund. Der Bund 
wird durch die Aktiengesellschaften im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten gerichtlich vertreten. Die Zahlungs- 
und Kostentragungspflicht für vermögensrechtliche 
Ansprüche obliegt der Aktiengesellschaft, bei der die 
Beamten beschäftigt sind. 

(4) Beamte bei den Aktiengesellschaften, die bisher 
Inhaber von Ämtern mit dem Funktionszusatz „bei der 
obersten Bundesbehörde" waren, werden nach nähe-
rer Bestimmung der Besoldungsordnungen A und B in 
neue Ämter übergeleitet. 

(5) Beamten nach Absatz 1, die mit der Eintragung 
der Aktiengesellschaft in das Handelsregister ihren 
Vorbereitungsdienst noch nicht beendet haben, ist 
Gelegenheit zu geben, ihn abzuleisten und die Prü-
fung abzulegen. Die Aktiengesellschaften werden 
ermächtigt, die Laufbahnprüfung abzunehmen, so-
weit diese bisher in der Zuständigkeit der Unterneh-
men der Deutschen Bundespost lag. Entsprechendes 
gilt für die nach Absatz 2 Satz 2 zu einer Ak tienge-
sellschaft versetzten Beamten. 

§3 

Dienstrechtliche Zuständigkeiten 
des Bundesministeriums für Post 

und Telekommunikation 

(1) Das Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation bestimmt nach Anhörung oder auf Vor-
schlag des Vorstands, welche Organisationseinheiten 
unterhalb des Vorstands die Befugnisse einer Dienst-
behörde und welche Stelleninhaber die Befugnisse 
eines Dienstvorgesetzten wahrnehmen. Die Bestim-
mung ist im Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen. In 
dienstrechtlicher Hinsicht ist nur ein zweistufiger oder 
dreistufiger Aufbau der Aktiengesellschaft zulässig. 

(2) Der Bundespräsident ernennt und entläßt die bei 
den Aktiengesellschaften beschäftigten Beamten der 
Bundesbesoldungsordnung B. Das Bundesministe-
rium für Post und Telekommunikation ernennt und 
entläßt die bei den Aktiengesellschaften beschäftig-
ten Beamten der Bundesbesoldungsordnung A. Die 
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Begründung von Beamtenverhältnissen nach § 6 
Abs. 1 Nr. 1 Bundesbeamtengesetz ist nicht zulässig; 
dies gilt nicht für die erneute Berufung in das Beam-
tenverhältnis nach § 45 Bundesbeamtengesetz. Das 
Bundesministerium für Post und Telekommunika tion 
kann seine Befugnisse nach Satz 2 und 3 auf den 
Vorstand und nach dessen Anhörung oder auf dessen 
Vorschlag auf Stelleninhaber mit den Befugnissen 
eines Dienstvorgesetzten übertragen. 

(3) Das Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation ist Einleitungsbehörde für die Beamten 
nach Absatz 2 Satz 1. Es kann die Wahrnehmung 
seiner Befugnisse auf den Vorstand übertragen. 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Das Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation wird ermächtigt, nach Anhörung oder auf 
Vorschlag des Vorstands, soweit die Eigenart des 
jeweiligen Dienstes oder die Aufrechterhaltung der 
Dienstleistungen der Aktiengesellschaft es erfordern, 
durch Rechtsverordnung für die bei der Aktiengesell-
schaft beschäftigten Beamten 

1. im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des 
Innern nach Maßgabe des § 15 Bundesbeamtenge-
setz die Laufbahnen selbständig zu gestalten und 
Ausnahmeregelungen zu treffen, 

2. nach Maßgabe des § 72 Abs. 4 Bundesbeamtenge-
setz besondere Arbeitszeitvorschriften zu erlassen, 
Vorschriften über die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit jedoch nur im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium des Innern, 

3. im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des 
Innern nach Maßgabe des § 89 Abs. 2 Satz 1 
Bundesbeamtengesetz besondere Regelungen 
zum Sonderurlaub zu treffen. 

Die Rechtsverordnungen bedürfen nicht der Zustim-
mung des Bundesrates. 

(5) Die vom Bundesministerium für Post und Tele-
kommunikation aufgrund des § 49 Postverfassungs-
gesetz erlassenen Rechtsverordnungen gelten ent-
sprechend weiter. 

(6) Das Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation kann in den Fällen, in denen nach dem 
Bundesbeamtengesetz und dem Beamtenversor-
gungsgesetz in Verbindung mit Regelungen dieses 
Gesetzes der Vorstand oder eine Organisationseinheit 
der Aktiengesellschaft die Entscheidung hat, sich 
diese Entscheidung vorbehalten oder die Entschei-
dung von seiner vorherigen Genehmigung abhängig 
machen; auch kann es verbindliche Grundsätze für 
die Entscheidung aufstellen. 

(7) Im Rahmen der Geschäftsverteilung der Bundes-
regierung gehören die bei den Aktiengesellschaften 
beschäftigten Beamten zum Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Post und Telekommunika-
tion. 

(8) Soweit sich durch dieses Gesetz oder aufgrund 
dieses Gesetzes nichts anderes ergibt, liegen die 
dienstrechtlichen Zuständigkeiten für die bei den 
Aktiengesellschaften beschäftigten Beamten beim 

Bundesministerium für Post und Telekommunika-
tion. 

§4 

Beamtenrechtliche Regelungen 

(1) Die berufliche Tätigkeit der Beamten gilt als 
Dienst. 

(2) Die Aktiengesellschaft gilt als Verwaltung im 
Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 3 Bundesbeamtengesetz. 

(3) Beurlaubungen von Beamten, die bei einer 
Aktiengesellschaft beschäftigt sind, zur Wahrneh-
mung einer Tätigkeit bei dieser Aktiengese llschaft 
oder einer anderen in § 1 Postumwandlungsgesetz 
genannten Aktiengesellschaft dienen dienstlichen 
Interessen. Sie sind zeitlich zu beschränken und 
dürfen zehn Jahre ab dem Zeitpunkt der Eintragung 
der Aktiengesellschaft in das Handelsregister nicht 
überschreiten. Die Zeit der Beurlaubung ist ruhege-
haltfähig. Ein Versorgungszuschlag wird nicht erho-
ben. Die Voraussetzung des § 28 Abs. 2 Satz 4 
Bundesbesoldungsgesetz gelten für die Zeit der Beur-
laubung als erfüllt. 

(4) Das nach Maßgabe des § 44 Abs. 1 Bundesbe-
amtengesetz der Feststellung der Dienstunfähigkeit 
zugrundeliegende Gutachten kann das eines Amts-
arztes, eines beamteten Arztes, eines Vertrauensarz-
tes oder in Ausnahmefällen eines Facharztes sein. 

(5) Mit den Befugnissen eines Ermittlungsbeamten 
nach Maßgabe des § 44 Abs. 4 Bundesbeamtengesetz 
kann auch ein der Aktiengesellschaft angehörender 
Angestellter, der die Befähigung zum Richteramt 
besitzt, beauftragt werden, wenn ein Beamter nicht 
zur Verfügung steht und die Beauftragung arbeitsver-
tragsrechtlich zulässig ist. 

(6) Mit der Eintragung der Aktiengesellschaften in 
das Handelsregister gelten die Regelungen des Arti-
kels 9 Eisenbahnneuordnungsgesetz entsprechend 
für die Aktiengesellschaft und die bei ihr beschäftig-
ten Beamten. Ar tikel 9 § 2 Abs. 3 Satz 3 Eisenbahn-
neuordnungsgesetz gilt mit der Maßgabe, daß die 
Verpflichtungen die Bundesanstalt für Post und Tele-
kommunikation Deutsche Bundespost treffen. 

§5 

Berufliches Fortkommen 

(1) Kein Beamter darf wegen seiner Rechtsstellung 
oder wegen der sich aus seinem Beamtenverhältnis 
ergebenden Rechte und Pflichten in seiner berufli-
chen Tätigkeit oder seinem beruflichen Fortkommen 
benachteiligt werden. 

(2) Alle freien und besetzbaren Arbeitsposten sollen 
einschließlich ihrer Zuordnung zu Besoldungsgrup-
pen ausgeschrieben werden. 

(3) Entscheidungen über das berufliche Fortkom-
men sind auch dann nur nach Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung zu treffen, wenn Beamte und 
Arbeitnehmer zur Auswahl stehen. 
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§6 

Verwendung auf anderen Arbeitsposten 

Der Vorstand oder die von ihm bestimmten Stellen 
mit Dienstvorgesetztenbefugnissen k őnnen einen 
Beamten vorübergehend auf einem anderen Arbeits-
posten von geringerer Bewertung unter Belassung 
seiner Amtsbezeichnung und seiner Dienstbezüge 
verwenden, wenn betriebliche Gründe es erfordern. 

§7 

Haftung 

(1) Soweit die Haftung der Aktiengese llschaft aus-
geschlossen oder beschränkt ist, stehen demjenigen, 
der ihre Einrichtungen in Anspruch nimmt, oder 
anderen Personen Schadenersatzansprüche gegen 
die beteiligten Beamten nur zu, wenn diese ihre 
beruflichen Pflichten vorsätzlich verletzt haben. 

(2) Der Beamte haftet der Aktiengesellschaft für den 
dieser entstandenen Schaden entsprechend § 78 Bun-
desbeamtengesetz. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Besoldungsrechtliche Regelungen 

§8 

Ämterbewertung 

§ 18 Bundesbesoldungsgesetz findet mit der Maß-
gabe Anwendung, daß gleichwertige Tätigkeiten bei 
den Aktiengesellschaften als amtsgemäße Funktio-
nen gelten. 

§9 

Stellenplan 

(1) Die Aktiengesellschaft stellt für jedes Geschäfts-
jahr im voraus einen Stellenplan auf, der der Geneh-
migung des Bundesministeriums für Post und Tele-
kommunikation bedarf. 

(2) Bei den Postaktiengesellschaften können die 
nach § 26 Abs. 1 Bundesbesoldungsgesetz oder der 
Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 1 oder den §§ 1 und 3 
der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 Bundesbesol-
dungsgesetz zulässigen Obergrenzen für Beförde-
rungsämter nach Maßgabe sachgerechter Bewertung 
überschritten werden, soweit dies 

1. zur Durchführung von technischen, betrieblichen 
oder organisatorischen Maßnahmen, die zu einem 
Personalminderbedarf führen oder eine Personal-
vermehrung verhindern oder das Verhältnis von 
Leistungen zu Kosten verbessern (Rationalisie-
rungsmaßnahmen), oder 

2. zur 

a) Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit oder 

b) Förderung des technischen Fortschritts oder 

c) Verbesserung des Dienstleistungsangebots 

erforderlich ist. Überschreitungen nach 

— Nummer 1 sind in jeder Besoldungsgruppe um bis 
zu 30 v. H., 

— Nummer 2 sind in jeder Besoldungsgruppe um bis 
zu 20 v. H. 

zulässig. 

(3) Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Post und Telekommunikation ist zur Vermeidung 
von Verschlechterungen der Beförderungsverhält-
nisse infolge Abbaus von Planstellen bei den Aktien-
gesellschaften eine Überschreitung der nach § 26 
Abs. 1 Bundesbesoldungsgesetz oder den Verordnun-
gen zu § 26 Abs. 4 Nr. 1 und 2 Bundesbesoldungsge-
setz zulässigen Obergrenzen für Beförderungsämter 
nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bei den 
Aktiengesellschaften zulässig. 

(4) Einem Beamten darf ein Amt nur zusammen mit 
der Einweisung in eine besetzbare Planstelle verlie-
hen werden. Wer als Beamter befördert wird, kann 
nach den für die Bundesbeamten geltenden Regelun-
gen rückwirkend in eine Planstelle eingewiesen wer-
den. 

§ 10 

Besoldungsrechtliche Sonderregelungen 

(1) Das Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium des Innern zur verbesserten 
Erfüllung der betrieblichen Aufgaben für Beamte, die 
bei den Aktiengesellschaften beschäftigt werden, 
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, die Gewährung von Zulagen 
zur Abgeltung von Leistungen zu regeln, die die 
regelmäßigen Anforderungen im Hinblick auf Güte, 
wirtschaftlichen Erfolg oder geleistete Arbeitsmengen 
erheblich überschreiten; sie werden höchstens für die 
Dauer eines Jahres mit der Möglichkeit der Neube-
willigung gewährt. Zulagen für eine geleistete 
Arbeitsmenge werden für die Dauer dieser Leistung 
gewährt. Die Zulagen sind entsprechend dem Grad 
der Leistungen zu staffeln; sie dürfen jedoch den 
Betrag von 20 v. H. des jeweiligen Endgrundgehalts 
nicht übersteigen. Wird eine Zulage für geleistete 
Arbeitsmengen neben einer anderen Zulage nach 
Satz 1 gewährt, darf insgesamt der Be trag von 40 v. H. 
des jeweiligen Endgrundgehalts nicht überschritten 
werden. Die Zulagen können auch als Jahresprämie 
gezahlt werden. 

(2) Bis zum Erlaß von Neuregelungen aufgrund 
dieses Gesetzes gilt die aufgrund von § 50 Postverfas-
sungsgesetz erlassene Rechtsverordnung in der zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes gelten-
den Fassung weiter. 

(3) Erhält ein Beamter im Rahmen seiner Verwen-
dung bei einer Aktiengesellschaft anderweitige 
Bezüge, werden diese auf die Besoldung angerechnet. 
In besonderen Fällen kann das Bundesministerium für 
Post und Telekommunikation im Einvernehmen mit 
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dem Bundesministerium des Innern von der Anrech-
nung ganz oder teilweise absehen. 

(4) Stand einem Beamten bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eine Stellenzulage entsprechend der 
Vorbemerkung Nummer 7 zu den Besoldungsordnun-
gen A und B des Bundesbesoldungsgesetzes zu, wird 
diese weitergewährt, solange er bei der obersten 
Organisationseinheit der Aktiengesellschaft beschäf-
tigt ist. Anrechnungsvorschriften finden Anwen-
dung. 

§ 11 

Belohnungen, Vergütungen, 
Aufwandsentschädigungen 

(1) Der Vorstand kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Post und Telekommunika tion 
für die bei der Aktiengesellschaft beschäftigten 
Beamten Richtlinien für die Gewährung von Beloh-
nungen für besondere Leistungen und Erfolge sowie 
von widerruflichen Vergütungen für Tätigkeiten auf 
besonders schwierigen Arbeitsplätzen erlassen. 

(2) Der Vorstand kann für die bei der  Aktiengesell-
schaft  beschäftigten Beamten Richtlinien für die 
Erstattung von Aufwendungen . erlassen, die aus 
dienstlicher Veranlassung entstehen. 

DRITTER ABSCHNITT 

Reise- und Umzugskosten; 
Übergangsregelung für die Ausbildung 

§ 12 

Reise- und umzugskostenrechtliche 
Anpassungsvorschriften 

Der Vorstand wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Post und Telekommu-
nikation und dem Bundesministerium des Innern den 
bei der Aktiengesellschaft beschäftigten Beamten 
über die in den allgemeinen beamtenrechtlichen 
Vorschriften festgelegten Sätze hinaus Reise- und 
Umzugskosten bis zu der Höhe der für die in der 
Aktiengesellschaft tätigen vergleichbaren Tarifkräfte 
geltenden Sätze zu gewähren. Die Vergütungen nach 
Bundesreisekostengesetz, Bundesumzugskostenge-
setz und nach Satz 1 dürfen zusammen die Grenze, die 
für die steuerliche Anerkennung von Reise- und 
Umzugskosten gelten, nicht überschreiten. Die Rege-
lungen des Bundesreisekostengesetzes und des Bun-
desumzugskostengesetzes bleiben im übrigen unbe-
rührt. 

§ 13 

Überleitung der Berufsausbildung 

(1) Zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
bestehende Ausbildungsverträge der Deutschen Bun-
despost POSTDIENST werden von der Deutsche Post 
AG, Ausbildungsverträge der Deutschen Bundespost 

TELEKOM von der Deutsche Telekom AG nach 
den bisher geltenden Vorschriften fortgeführt. Die 
Ausbildung gilt bis zum Abschluß der Prüfung 
als Ausbildung im öffentlichen Dienst. Die Aktien-
gesellschaften nehmen insoweit die Funktion der 
zuständigen Stelle gemäß § 84 Abs. 1 Berufsbildungs-
gesetz wahr. 

(2) Die Ausbildungsberufe Kommunikationselek-
troniker/Kommunikationselektronikerin und Dienst-
leistungsfachkraft im Postbetrieb sind mit Inkraft-
treten dieses Gesetzes unbeschadet der Regelung 
des Absatzes 1 Ausbildungsberufe der gewerblichen 
Wirtschaft. 

VIERTER ABSCHNITT 

Versorgungsrechtliche Regelungen 

§ 14 

Grundsätze 

(1) Der Vorstand der Ak tiengesellschaft nimmt die 
Befugnisse der obersten Dienstbehörde im Sinne des 
Versorgungsrechts der Beamten nach § 49 Abs. 1 
Beamtenversorgungsgesetz für die Versorgungsbe-
rechtigten der jewei ligen Aktiengesellschaft wahr. 
Gleiches gilt für die sich aus § 2 Abs. 1 Nr. 5 
Dienstrechtliche Kriegsfolgen-Abschlußgesetz erge-
benden Zuständigkeiten einer obersten Dienstbe-
hörde. 

(2) Die Vorstände der Deutsche Postbank AG und 
der Deutsche Telekom AG können die ihnen nach 
Absatz 1 zustehenden Befugnisse im Einvernehmen 
mit dem Vorstand der Deutsche Post AG übergangs-
weise auf diesen übertragen. 

(3) § 2 Abs. 3 Satz 3 bis 5 gilt für die Versorgungs-
berechtigten der Aktiengesellschaften entspre-
chend. 

§ 15 

Vorhandene Versorgungsempfänger 

(1) Der Vorstand der Deutsche Post AG nimmt die 
Befugnisse der obersten Dienstbehörde im Sinne des 
Versorgungsrechts der Beamten nach § 49 Abs. 1 
Beamtenversorgungsgesetz für die am 31. März 1990 
vorhandenen Ruhestandsbeamten, Witwen, Waisen 
und sonstigen Versorgungsempfängern der Deut-
schen Bundespost wahr. Die Verwaltungskosten tra-
gen die Aktiengesellschaften. 

(2) § 2 Abs. 3 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 

(3) Die Ausgaben für die Versorgung der Beamten 
und Hinterbliebenen tragen im Innenverhältnis die 
Aktiengesellschaften nach Maßgabe betriebswirt-
schaftlicher Zuordnungskriterien. 
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§ 16 

Weiterbeschäftigte Beamte 

(1) Die Tätigkeit als Beamter bei einer Ak tiengesell-
schaft gilt als Dienstzeit im Dienst eines öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn im Sinne von § 6 Abs. 1 
Beamtenversorgungsgesetz. 

(2) Wird ein Ruhestandsbeamter, dessen Versor-
gungsbezüge von einer Ak tiengesellschaft gezahlt 
werden, bei einem Unternehmen tätig, das sich unmit-
telbar oder mittelbar im Mehrheitsbesitz einer Ak tien-
gesellschaft befindet, hat das Unternehmen der 
Aktiengesellschaft die Versorgungsbezüge zu erstat-
ten, die diese dem Ruhestandsbeamten zahlt. 

§ 17 

Nachversicherung 

(1) Beschäftigte einer Aktiengesellschaft, die aus 
einem Beamtenverhältnis ausscheiden und in ein 
Arbeitsverhältnis bei der Ak tiengesellschaft oder in 
deren Vorstand wechseln, werden nach den Vor-
schriften der gesetzlichen Rentenversicherung nach-
versichert. 

(2) Für Beschäftigte einer Ak tiengesellschaft, die 
bis zum vollendeten sechsten Kalenderjahr nach 
Gründung einer Aktiengesellschaft aus einem Beam-
tenverhältnis ausscheiden und in ein Arbeitsverhält-
nis bei der Aktiengesellschaft oder in deren Vorstand 
wechseln, wird die Zahlung der Beiträge für die 
Nachversicherung aufgeschoben, soweit die Aufwen-
dungen der Aktiengesellschaft für die Nachversiche-
rung dieses Personenkreises im Kalenderjahr die in 
Satz 2 bestimmten Höchstbeträge übersteigen. Die 
Höchstbeträge be tragen im Jahr 1995 

1. für die Deutsche Post AG 230 Mio. DM, 

2. für die Deutsche Postbank AG 40 Mio. DM, 

3. für die Deutsche Telekom AG 230 Mio. DM; 

sie verändern sich in den Folgejahren in dem Verhält-
nis, in dem sich die für diese Jahre gültigen Beitrags-
sätze und vorläufigen Durchschnittsentgelte in der 
gesetzlichen Rentenversicherung gegenüber dem für 
1995 gültigen Beitragssatz und vorläufigen Durch-
schnittsentgelt verändern. Ein Aufschub der Beitrags-
zahlung nach Satz 1 hat die gleichen Rechtswirkun-
gen wie ein Aufschub der Beitragszahlung nach § 184 
Abs. 2 Sozialgesetzbuch VI. Er entfällt, 

1. soweit die Aufwendungen für die Nachversiche-
rung des in Satz 1 genannten Personenkreises bei 
den Aktiengesellschaften die in Satz 2 bestimmten 
Höchstbeträge in einem Kalenderjahr unterschrei-
ten, 

2. sobald für einen Arbeitnehmer, ein Vorstandsmit-
glied oder deren Hinterbliebene die Anspruchsvor-
aussetzungen für eine Leistung aus der gesetzli

-

chen Rentenversicherung oder im Fall des § 186 
Sozialgesetzbuch VI für eine Leistung einer berufs-
ständischen Versorgungseinrichtung erfüllt sind 
oder aufgrund der Nachversicherung erfüllt wer-
den, 

3. sobald ein Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhält-
nis bei der Aktiengesellschaft oder ein Vorstands-
mitglied aus dem Vorstand der Ak tiengesellschaft 
ausscheidet, 

spätestens jedoch am 31. Dezember 2003. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Umwandlung der öffentlich-rechtlichen 
Amtsverhältnisse und der außertariflichen 

Angestelltenverhältnisse 

§ 18 

Beendigung der öffentlich-rechtlichen 
Amtsverhältnisse, Weitergeltung der Verträge 

(1) Mit der Eintragung der Ak tiengesellschaft in das 
Handelsregister enden die nach dem Postverfas-
sungsgesetz begründeten öffentlich-rechtlichen 
Amtsverhältnisse. Vorstandsmitglieder gelten bis zum 
Ablauf der Frist, für die sie berufen sind, als bestellt im 
Sinne des § 84 Aktiengesetz. Die weiteren öffentlich-
rechtlichen Amtsverhältnisse werden mit der Eintra-
gung der Aktiengesellschaft in befristete Arbeitsver-
hältnisse umgewandelt. 

(2) Die mit Vorstandsmitgliedern nach § 12 Abs. 5 
Postverfassungsgesetz geschlossenen Verträge und 
die von den Vorständen nach § 47 Abs. 1 Postverfas-
sungsgesetz in Verbindung mit § 12 Abs. 5 Postver-
fassungsgesetz geschlossenen Verträge gelten sinn-
gemäß weiter. Die einem Bundesminister oder der 
Bundesregierung aus diesen Verträgen obliegenden 
Befugnisse gehen auf den Aufsichtsrat der Ak tienge-
sellschaft über. 

(3) Die von den Vorständen nach § 47 Abs. 2 
Postverfassungsgesetz geschlossenen Verträge gelten 
weiter. 

(4) Die Aktiengesellschaft tritt in die Rechte und 
Pflichten aus den Verträgen nach den Absätzen 2 und 
3 ein. Wurden die Rechtsverhältnisse nach Absatz 1 
Satz 2 und 3 mit Beschäftigten eingegangen, die 
Bundesbeamte sind, steht deren Tätigkeit während 
der Dauer dieses Rechtsverhältnisses einer Verwen-
dung im öffentlichen Dienst im Sinne des § 53 Beam-
tenversorgungsgesetz gleich. Für die sich aus den 
Amtsverhältnissen gemäß Absatz 1 und aus der Wei-
tergeltung der Verträge nach Absatz 2 ergebenden 
Versorgungsansprüche übernimmt der Bund die 
Gewährshaftung. Gleiches gilt für die beamtenrecht-
lich ausgestalteten Versorgungsansprüche aus den 
Verträgen nach Absatz 3. Vertragsverlängerungen 
durch die Aktiengesellschaft bleiben hierbei unbe-
rücksichtigt. 

(5) Wurden die Verträge nach den Absätzen 2 und 3 
mit Beschäftigten geschlossen, die Bundesbeamte 
sind, so gelten die Beamten für die restliche Dauer des 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/6718 

Anstellungs- oder Arbeitsverhältnisses als beurlaubt. 
Im übrigen gilt § 4 Abs. 3 entsprechend. Die Beurlau-
bungen können nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 verlän-
gert werden. 

(6) Endet die ursprüngliche Dauer eines Rechtsver-
hältnisses nach Absatz 1, so tritt der Beamte, mit dem 
das Rechtsverhältnis eingegangen wurde, wenn ihm 
nicht innerhalb von drei Monaten unter den Voraus-
setzungen des § 26 Abs. 1 Satz 2 Bundesbeamtenge-
setz ein anderes Amt übertragen oder die Beurlau-
bung verlängert wird, mit Ablauf dieser Frist aus dem 
Dienstverhältnis als Beamter in den einstweiligen 
Ruhestand, sofern er zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
die Altersgrenze (§ 41 Abs. 1 Bundesbeamtengesetz) 
erreicht hat. Er erhält das Ruhegehalt, das er in seinem 
früheren Amt unter Hinzurechnung der Zeit des 
öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnisses und der Be-
urlaubung nach Absatz 5 Satz 1 erdient hätte. Eine in 
diesem Vertrag vereinbarte Versorgungsregelung 
bleibt unberührt. Auf eine vertragliche Versorgung ist 
§ 54 Beamtenversorgungsgesetz sinngemäß anzu-
wenden. 

SECHSTER ABSCHNITT 

Rechtsaufsicht 

§ 19 

Rechtsaufsicht 

(1) Dem Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation obliegt die Rechtsaufsicht darüber, daß 
die Organe der Aktiengesellschaft bei der Erfüllung 
ihrer dienstrechtlichen Befugnisse die Bestimmungen 
dieses Gesetzes und der anderen Dienstrechtsvor-
schriften beachten. Im Rahmen dieser Rechtsaufsicht 
steht dem Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation ein uneingeschränktes Informationsrecht 
durch den Vorstand und den Aufsichtsrat und ein 
Weisungsrecht gegenüber den Org anen der Aktien-
gesellschaft zu. 

(2) Werden durch ein Handeln oder Unterlassen der 
Aktiengesellschaft dienstrechtliche Bestimmungen 
verletzt, soll das Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation zunächst beratend darauf hin-
wirken, daß die Aktiengesellschaft die Rechtsverlet-
zung behebt. Kommt die Aktiengesellschaft dem 
innerhalb einer gesetzten Frist nicht nach, soll das 
Bundesministerium für Post und Telekommunika tion 
die Rechtsverletzung selbst beheben. In diesem Falle 
gehen die der Aktiengesellschaft obliegenden dienst-
rechtlichen Befugnisse auf das Bundesministerium für 
Post und Telekommunika tion über. 

(3) Das Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation kann dem für die personellen und sozialen 
Angelegenheiten der Beamten zuständigen Vor-
standsmitglied die Ausübung dieser Tätigkeit unter-
sagen, wenn es gegen dienstrechtliche Bestimmun-
gen, gegen die Bestimmungen der §§. 1 und 2 sowie 4 
bis 18 und gegen Anordnungen des Bundesministeri-
ums für Post und Telekommunikation aufgrund der 
§§. 1 bis 19 verstoßen hat und trotz Hinweises auf diese 

Vorschrift durch das Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation dieses Verhalten fortsetzt. In die-
sem Falle überträgt es nach Anhörung des Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats und dessen Stellvertreter die 
Zuständigkeit einem anderen Vorstandsmitglied. 

SIEBTER ABSCHNITT 

Übergang der Arbeitsverhältnisse 

§ 20 

Ü berleitung der Arbeitnehmer 

(1) Die Aktiengesellschaften treten im Zeitpunkt 
des Übergangs in die Rechte und Pflichten der mit 
den Unternehmen geschlossenen Arbeitsverhältnisse 
wie folgt ein: 

Deutsche Post AG in 
Deutsche Bundespost POSTDIENST 

Deutsche Postbank AG in 
Deutsche Bundespost POSTBANK 

Deutsche Telekom AG in 
Deutsche Bundespost TELEKOM. 

(2) In die Rechte und Pflichten der in der Dienststelle 
für Sozialangelegenheiten des Direktoriums der Deut-
schen Bundespost sowie der beim Sozialamt der 
Deutschen Bundespost bestehenden Arbeitsverhält-
nisse tritt die Bundesanstalt für Post und Telekommu-
nikation Deutsche Bundespost im Zeitpunkt des Über-
gangs ein. Das weitere regelt das Bundesanstalt 
Post-Gesetz. 

(3) Soweit auf der Grundlage des § 13 Arbeitszeit-
ordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 8050-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 21 des Geset-
zes vom 10. März 1975 (BGBl. I S. 685), Arbeitszeitbe-
stimmungen für Beamte auf Arbeitnehmer der Deut-
schen Bundespost durch Tarifvertrag übertragen sind, 
gelten die Bestimmungen, auch soweit sie von den 
übrigen Bestimmungen der Arbeitszeitordnung ab-
weichen, als Inhalt des Tarifvertrages für alle Arbeit-
nehmer der Aktiengesellschaft bis zum Abschluß 
neuer Tarifverträge fort. 

§ 21 

Bestandsschutz der Arbeitsverhältnisse 

Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses durch 
den bisherigen oder den neuen Arbeitgeber wegen 
des Übergangs des Betriebes oder eines Betriebsteils 
ist unzulässig; das Recht zur Kündigung des Arbeits-
verhältnisses aus anderen Gründen bleibt unbe-
rührt. 
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§ 22 

Gestaltung der Vergütungen und Löhne 

(1) Soweit die Vergütungen, Löhne und Arbeitsbe-
dingungen der Angestellten, Arbeiter und Auszubil-
denden der Aktiengesellschaften durch Tarifverträge 
geregelt werden, schließt sie der Vorstand der jewei-
ligen Aktiengesellschaft mit den zuständigen Ge-
werkschaften ab. 

(2) Das Recht der Bundesanstalt für Post und Tele-
kommunikation Deutsche Bundespost nach § 12 
Abs. 1 Bundesanstalt Post-Gesetz, für die Aktienge-
sellschaften, die Arbeitgeber im Sinne der Arbeitsge-
setze und des Tarifrechts sind, Manteltarifverträge 
über die allgemeinen Bestimmungen im Rahmen von 
Arbeitsverhältnissen im Einvernehmen mit den 
Aktiengesellschaften abzuschließen, bleibt unbe-
rührt. 

ACHTER ABSCHNITT 

Regelungen der betrieblichen 
Interessenvertretungen 

§ 23 

Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes 

(1) In den Aktiengesellschaften findet nach deren 
Eintragung in das Handelsregister das Betriebsverfas-
sungsgesetz Anwendung, soweit in diesem Gesetz 
nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die bei den Aktiengesellschaften beschäftigten 
Beamten gelten für die Anwendung des Betriebsver-
fassungsgesetzes als Arbeitnehmer. Soweit das 
Betriebsverfassungsgesetz und die dazu erlassenen 
Wahlordnungen zwischen Arbeitern, Angestellten 
und leitenden Angestellten unterscheiden und dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt, sind die Beamten 
diesen Gruppen entsprechend ihrer jewei ligen 
Beschäftigung zuzuordnen. 

§ 24 

Übergangsregelungen 

(1) Die Aufgaben der Betriebsräte nehmen die 
bisherigen Stufenpersonalvertretungen bei den Di-
rektionen oder die Personalvertretungen bei den Zen-
tralämtern der Unternehmen, im Bereich der Deut-
sche Postbank AG die bisherige Stufenpersonalver-
tretung bei der Generaldirektion übergangsweise 
wahr. 

Das Übergangsmandat endet, sobald in den Betrie-
ben oder Betriebsstellen der jewei ligen Aktiengesell-
schaft ein Betriebsrat gewählt und das Wahlergebnis 
bekannt gegeben ist, spätestens 6 Monate nach Ein-
tragung in das Handelsregister. Die Sätze 1 und 2 
gelten für die Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung entsprechend. 

(2) Auf die bis zum Zeitpunkt der Eintragung der 
Aktiengesellschaften ins Handelsregister förmlich 

eingeleiteten Beteiligungsverfahren finden bis zu 
deren Abschluß die Bestimmungen des Bundesperso-
nalvertretungsgesetzes sinngemäß Anwendung. Dies 
gilt auch für Verfahren vor der Einigungsstelle und 
den Verwaltungsgerichten. In den Fällen der Sätze 1 
und 2 tritt in diesen Verfahren an  die Stelle der 
Personalvertretung die nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz zuständige Arbeitnehmervertretung. 

(3) Die in den Unternehmen im Zeitpunkt des 
Übergangs bestehenden Dienstvereinbarungen gel-
ten in den Aktiengesellschaften als Betriebsvereinba-
rungen für längstens 18 Monate ab Eintragung der 
Aktiengesellschaften ins Handelsregister, soweit sie 
nicht durch andere Regelungen ersetzt werden. 

§ 25 

Wahlen, Ersatzmitglieder 

Die Vorschriften des Be triebsverfassungsgesetzes 
über Wahl und Zusammensetzung des Betriebsrats 
sowie über seine Ersatzmitglieder finden mit folgen-
der Maßgabe Anwendung: 

1. Abweichend von § 23 Abs. 2 bilden die bei den 
Aktiengesellschaften beschäftigten Beamten bei 
der Wahl zum Betriebsrat neben den Gruppen der 
Arbeiter und Angestellten eine eigene Gruppe, es 
sei denn, daß die Mehrheit dieser Beamten vor der 
Wahl in geheimer Abstimmung hierauf verzichtet. 
Die §§, 10, 12 und 14 Abs. 2 Betriebsverfassungsge-
setz gelten entsprechend. 

2. Die auf die Gruppe der Beamten entfallenden Sitze 
werden entsprechend dem zahlenmäßigen Ver-
hältnis der den Arbeitern und Angestellten nach 
§ 23 Abs. 2 zugeordneten Beamten entsprechend 
den Grundsätzen des § 10 Betriebsverfassungsge-
setz verteilt. 

3. In Betrieben mit Beamten muß dem Wahlvorstand 
ein Beamter angehören. 

4. Scheidet ein Vertreter der Beamten aus dem 
Betriebsrat aus, so bestimmt sich das Ersatzmit-
glied unter Berücksichtigung der Zuordnung der 
Beamten nach § 23 Abs. 2 nach den Grundsätzen 
des § 25 Betriebsverfassungsgesetz; dies gilt ent-
sprechend für die Stellvertretung eines zeitweilig 
verhinderten Vertreters der Beamten. 

§ 26 

Zuordnung der Beamten im Betriebsrat 

Die Vertreter der Beamten im Betriebsrat gelten 
entsprechend ihrer Zuordnung nach § 23 Abs. 2 als 
Mitglieder der Gruppe der Arbeiter oder Angestell-
ten. Dies gilt nicht für die in § 27 genannten Angele-
genheiten. 
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§ 27 

Beteiligung des Betriebsrats 
in Angelegenheiten der Beamten 

Der Betriebsrat ist in den Angelegenheiten der 
Beamten nach den §§ 76 Abs. 1, 78 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 
und 79 Abs. 3 Bundespersonalvertretungsgesetz zu 
beteiligen. In diesen Angelegenheiten sind nach 
gemeinsamer Beratung im Betriebsrat nur die Vertre-
ter der Beamten zur Beschlußfassung berufen, es sei 
denn, daß die Beamten im Betriebsrat nicht vertreten 
sind. § 33 Abs. 1 und 2 Betriebsverfassungsgesetz gilt 
entsprechend. 

§ 28 

Verfahren 

(1) Der Betriebsrat hat in den in § 76 Abs. 1 
Bundespersonalvertretungsgesetz genannten Perso-
nalangelegenheiten der Beamten ein Mitbestim-
mungsrecht. Auf das Mitbestimmungsrecht in den in 
§ 76 Abs. 1 Bundespersonalvertretungsgesetz ge-
nannten Angelegenheiten finden die Regelungen 
des § 77 Bundespersonalvertretungsgesetz entspre-
chende Anwendung. 

(2) Verweigert der Betriebsrat in den Fällen des 
Absatzes 1 seine Zustimmung, so hat er dies unter 
Angabe von Gründen innerhalb einer Woche nach 
Unterrichtung durch den Arbeitgeber diesem schrift-
lich mitzuteilen. Teilt der Betriebsrat dem Arbeitgeber 
die Verweigerung seiner Zustimmung nicht innerhalb 
der Frist schriftlich mit, so gilt die Zustimmung als 
erteilt. 

(3) Ergibt sich zwischen dem Arbeitgeber und dem 
Betriebsrat in den Fällen des § 76 Abs. 1 Bundesper-
sonalvertretungsgesetz keine Einigung, so ist die 
Einigungsstelle anzurufen, die binnen zwei Monaten 
entscheiden soll. Sie stellt fest, ob ein Grund zur 
Verweigerung der Zustimmung im Sinne des § 77 
Abs. 2 Bundespersonalvertretungsgesetz vorliegt. 
Schließt sich die Einigungsstelle nicht der Auffassung 
des Arbeitgebers an, so gibt sie diesem eine Empfeh-
lung. Folgt der Arbeitgeber der Empfehlung der 
Einigungsstelle nicht, so hat er innerhalb von zehn 
Arbeitstagen die Angelegenheit mit der Empfehlung 
der Einigungsstelle dem Bundesministerium für Post 
und Telekommunikation zur endgültigen Entschei-
dung vorzulegen. 

(4) § 69 Abs. 5 Bundespersonalvertretungsgesetz 
gilt für Maßnahmen nach Absatz 1 entsprechend. 

(5) Der Betriebsrat wirkt in den in § 78 Abs. 1 Nr. 3 
bis 5 Bundespersonalvertretungsgesetz genannten 
Personalangelegenheiten der Beamten mit. Auf die-
ses Mitwirkungsrecht finden §§ 78 Abs. 2 und 72 
Abs. 1 bis 3 und 6 Bundespersonalvertretungsgesetz 
entsprechende Anwendung. 

(6) Der Betriebsrat kann die in Absatz 5 genannten 
Personalangelegenheiten binnen drei Tagen nach 
Zugang der seine Einwendung ganz oder zum Teil 
ablehnenden Mitteilung des Arbeitgebers dem in § 1 

Abs. 6 genarrten Vorstandsmitglied mit dem Antrag 
auf Entscheidung vorlegen. Dieses entscheidet nach 
Verhandlung mit dem Betriebsrat endgültig. Eine 
Abschrift seines Antrags leitet der Betriebsrat dem 
Arbeitgeber zu. 

(7) Ist ein Antrag gemäß Absatz 6 gestellt, so ist die 
beabsichtigte Maßnahme bis zur Entscheidung des in 
§ 1 Abs. 6 genannten Vorstandsmitglieds auszuset-
zen. 

(8) Der Betriebsrat ist vor fristlosen Entlassungen 
von Beamten entsprechend § 79 Abs. 3 Bundesperso-
nalvertretungsgesetz anzuhören. 

(9) In Streitigkeiten nach den Absätzen 1 bis 8 sind 
die Verwaltungsgerichte zuständig. Die Vorschriften 
des Arbeitsgerichtsgesetzes über das Beschlußverfah-
ren gelten entsprechend. 

§ 29 

Besetzung der Einigungsstelle 

In Angelegenheiten des § 76 Abs. 1 Bundesper-
sonalvertretungsgesetz besteht die Einigungsstelle 
aus einer gleichen Anzahl von Beisitzern, die vom 
Arbeitgeber und den Vertretern der Beamten im Be-
triebsrat bestellt werden, und einem unparteiischen 
Vorsitzenden, auf dessen Person sich beide Sei-
ten einigen. Kommt eine Einigung über die Per-
son des Vorsitzenden nicht zustande, so bestellt 
ihn der Präsident des zuständigen Verwaltungsge-
richts. Ist der Betriebsrat gemäß § 27 Abs. 1 Satz 2 
zweiter Halbsatz für die Beschlußfassung zustän-
dig, muß sich unter den von ihm zu bestellenden 
Beisitzern der Einigungsstelle mindestens ein Beam-
ter befinden. 

§ 30 

Beteiligung des Betriebsrats 
und der Schwerbehindertenvertretung 

bei Entscheidungen des Bundesministeriums 
für Post und Telekommunikation 

In Angelegenheiten, in denen das Bundesministe-
rium für Post und Telekommunikation gemäß § 3 
Abs. 2 Satz 2, Abs. 6 und 8 sowie § 19 Abs. 2 
Entscheidungen und Maßnahmen bezüglich der bei 
den Aktiengesellschaften beschäftigten Beamten 
trifft, wird die Interessenver tretung der be troffenen 
Beamten vom Betriebsrat wahrgenommen. In den 
Angelegenheiten nach § 76 Abs. 1, 78 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 
und 79 Abs. 3 Bundespersonalvertretungsgesetz gel-
ten die §§ 27 bis 29 entsprechend. Sind in diesen 
Angelegenheiten Interessen Schwerbehinderter be-
rührt, ist die Schwerbehindertenvertretung des 
Betriebs im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu beteili-
gen. 
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§ 31 

Gesamtbetriebsrat 

(1) Die §§ 47 bis 53 Betriebsverfassungsgesetz 
finden mit folgender Maßgabe Anwendung: 

1. Den gemäß § 47 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz 
 in den Gesamtbetriebsrat zu entsendenden Be-

triebsratsmitgliedern muß ein Vertreter der Beam-
ten angehören, der nicht gegen die Mehrheit der 
Vertreter der Beamten bestimmt werden kann. 

2. In Angelegenheiten des § 27 hat der Vertreter der 
Beamten im Gesamtbetriebsrat so viele Stimmen, 
wie in dem Betrieb,  in dem er gewählt wurde, 
wahlberechtigte Beamte in der Wählerliste einge-
tragen sind. § 47 Abs. 8 Betriebsverfassungsgesetz 

 gilt entsprechend. 

(2) Für die Beteiligung des Gesamtbetriebsrats in 
den Angelegenheiten der Beamten gelten die §§ 27 
bis 30 entsprechend. 

§ 32 

Konzernbetriebsrat 

(1) Die §§ 54 bis 59 Betriebsverfassungsgesetz 
finden mit folgender Maßgabe Anwendung: 

1. Den gemäß § 55 Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz 
 in den Konzernbetriebsrat zu entsendenden Ge-

samtbetriebsratsmitgliedern muß ein Vertreter der 
Beamten angehören, der nicht gegen die Mehrheit 
der Vertreter der Beamten im Gesamtbetriebsrat 
bestimmt werden kann. 

2. In Angelegenheiten des § 27 hat der Vertreter der 
Beamten im Konzernbetriebsrat so viele Stimmen, 
wie die Vertreter der Beamten im Gesamtbetriebs-
rat insgesamt Stimmen haben. 

(2) Für die Beteiligung des Konzernbetriebsrats in 
den Angelegenheiten der Beamten gelten die §§ 27 
bis 30 entsprechend. 

§ 33 

Änderung der Wahlordnungen 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium des 
Innern  abweichend von den Wahlordnungen zum 
Betriebsverfassungsgesetz  Sondervorschriften für die 
Wahlen zum Betriebsrat  der Unternehmen Deutsche 
Post AG, Deutsche Postbank AG und Deutsche Tele-
kom AG zu erlassen. 

§ 34 

Gesetzesvorrang 

Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung kann 
die betriebliche Interessenver tretung der Beamten  

nicht abweichend von den Vorschriften dieses 
Abschnitts geregelt werden. 

§ 35 

Sprecherausschuß 

(1) In den Aktiengesellschaften gilt nach deren 
Eintragung in das Handelsregister das Sprecheraus-
schußgesetz mit den in diesem Abschnitt genannten 
Maßgaben. 

(2) Leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 
Betriebsverfassungsgesetz sind auch die funktional 
vergleichbaren Beamten. 

(3) Absatz 2 gilt für die Vorschriften der Ersten 
Wahlordnung zum Sprecherausschußgesetz entspre-
chend. 

(4) § 31 Abs. 2 Sprecherausschußgesetz findet für 
die Beamten im Hinblick auf deren Status keine 
Anwendung. 

§ 36 

Schwerbehindertenvertretung 

(1) § 24 Abs. 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend für die 
Schwerbehindertenvertretungen. 

(2) Die Vorbereitung der Neuwahl der Schwerbe-
hindertenvertretungen bestimmt sich nach den Vor-
schriften des Schwerbehindertengesetzes und der 
Wahlordnung Schwerbehindertengesetz. 

Artikel 5 

Änderung des Gesetzes 
über Fernmeldeanlagen 

Das Gesetz über Fernmeldeanlagen (FAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli  1989 
(BGBl. I S. 1455) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt gefaßt: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „dem 
Bund" durch die Wörter „den aus dem Teilson-
dervermögen Deutsche Bundespost TELE-
KOM hervorgegangenen Nachfolgeunterneh-
men (Nachfolgeunternehmen der Deutschen 
Bundespost TELEKOM) und Wettbewerbern" 
ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Wer Übertragungswege einschließlich 
der zugehörigen Abschlußeinrichtungen er-
richtet und betreibt, bedarf einer Verleihung 
durch den Bundesminister für Post und Tele-
kommunikation. Der Bundesminister für Post 
und Telekommunikation verleiht hiermit dem 
Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bun-
despost TELEKOM bis zum Auslaufen des 
Netzmonopols das ausschließliche Recht, 
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Übertragungswege einschließlich der zugehö-
rigen Abschlußeinrichtungen zu errichten und 
zu betreiben (Netzmonopol) sowie Funkanla-
gen zu errichten und zu betreiben." 

c) Die Absätze 4 und 5 werden wie folgt gefaßt: 

„ (4) Jedermann ist berechtigt, Telekommu-
nikationsdienstleistungen für andere über 
Fest- und Wählverbindungen, die von dem 
Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bun-
despost TELEKOM bereitgestellt werden, zu 
erbringen. Dies gilt nicht für das Betreiben von 
Fernmeldeanlagen, soweit es der Vermittlung 
von Sprache für andere dient. Der Bundesmi-
nister für Post und Telekommunikation ver-
leiht hiermit dem Nachfolgeunternehmen der 
Deutschen Bundespost TELEKOM das aus-
schließliche Recht, Fernmeldeanlagen, die der 
Vermittlung von Sprache für andere dienen, zu 
betreiben (Telefondienstmonopol). 

(5) Der Bundesminister für Post und Tele-
kommunikation kann Änderungen an Inhalt 
und Umfang der Rechte nach den Absätzen 1, 
2 und 4 mit Beteiligung des Regulierungsrats 
gemäß § 13 Abs. 3 Nr. 3 Gesetz zur Regulierung 
der Telekommunikation und des Postwesens 
bestimmen." 

d) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 ange-
fügt: 

„(6) Für Anlagen, die zur Verteidigung des 
Bundesgebietes bestimmt sind, hat der Bund 
die in den Absätzen 1, 2 und 4 bezeichneten 
Rechte inne; diese Rechte werden durch den 
Bundesminister der Verteidigung ausgeübt." 

2. § 1 a Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „nach § 25 Abs. 2 des 
Postverfassungsgesetzes" durch die Angabe 
„nach § 8 Abs. 1 Gesetz zur Regulierung der 
Telekommunikation und des Postwesens" 
ersetzt. 

b) In Satz 2 Nr. 1 werden nach dem Wort „Wett-
bewerbsmöglichkeiten" die Wörter „des 
Nachfolgeunternehmens" eingefügt. 

c) In Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe „ § 37 Abs. 4 des 
Postverfassungsgesetzes" durch die Angabe 
„§ 7 Gesetz zur Regulierung der Telekommu-
nikation und des Postwesens" ersetzt. 

d) In Satz 1 letzter Halbsatz werden nach dem 
Wort „Wettbewerbsmöglichkeiten" die Wörter 
„ des Nachfolgeunternehmens " eingefügt. 

e) In Satz 2 werden nach dem Wort „letzten" die 
 Wörter „nach Maßgabe der Vorschriften des 

Aktiengesetzes erstellten" eingefügt und nach 
dem Wort „Jahresabschluß" die Angabe „ge-
mäß § 44 Abs. 3 des Postverfassungsgesetzes" 
gestrichen. 

3. § 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 2 

(1) Soweit dem Nachfolgeunternehmen der 
Deutschen Bundespost TELEKOM ein ausschließ-
liches Recht nach § 1 Abs. 2 oder § 1 Abs. 4 Satz 3 
zusteht, kann der Bundesminister für Post und 
Telekommunikation die Befugnis zur Errichtung 
und zum Betrieb einzelner Fernmeldeanlagen 
auch an andere verleihen. Die Verleihung kann 
für bestimmte Strecken und Bezirke erteilt wer-
den. Die Verleihung sowie die Festsetzung der 
Bedingungen für die Verleihung und Ausübung 
der zugewiesenen Rechte stehen dem Bundesmi-
nister für Post und Telekommunikation oder den 
von ihm hierzu ermächtigten Behörden zu. Verlei-
hungen werden gegen Gebühr erteilt. 

(2) Der Bundesminister für Post und Telekom-
munikation erläßt durch Rechtsverordnung mit 
Beteiligung des Regulierungsrats gemäß § 13 
Abs. 2 Nr. 4 Gesetz zur Regulierung der Telekom-
munikation und des Postwesens für die Verlei-
hung der Befugnisse nach Absatz 1 

1. Grundsatzentscheidungen über die beabsich-
tigte Öffnung von Märkten für Telekommuni-
kationsdienstleistungen, die für die Öffentlich-
keit bestimmt sind; 

2. Grundsätze für das Verfahren der Verlei-
hung. 

(3) Der Bundesminister für Post und Telekom-
munikation wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung, die der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, nach Maßgabe des Verwaltungskostenge-
setzes die gebührenpflichtigen Tatbestände nach 
Absatz 1 Satz 1, die Höhe der Gebühr und die 
Erstattung von Auslagen zu regeln. Die Höhe der 
Gebühr und der Auslagen richtet sich nach dem 
für die Erteilung der Verleihung verursachten 
angemessenen Verwaltungsaufwand. 

(4) Die Verleihung muß für Fernmeldeanlagen, 
die von Elektrizitätsunternehmen zur öffentlichen 
Versorgung mit Licht und Kraft, die der allgemei-
nen Versorgung von Gemeinden oder größerer 
Gebietsteile zu dienen bestimmt sind, zum 
Zwecke ihres Betriebes verwendet werden sollen, 
erteilt werden, soweit nicht Betriebsinteressen 
des Nachfolgeunternehmens der Deutschen Bun-
despost TELEKOM entgegenstehen; dies gilt 
nicht für Funkanlagen. Ferner muß sie für Satelli-
tenfunkanlagen, die zur Übermittlung von Daten 
niedriger Bitraten bestimmt sind, erteilt werden, 
soweit Gründe des Funkverkehrs nicht entgegen-
stehen, für sonstige Satellitenfunkanlagen kann 
die Verleihung nach Absatz 1 erteilt werden." 

4. § 2 a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Übergangswege" die Wörter „des Nachfol-
geunternehmens " eingefügt. 
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b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort 
 „Netzes" die Wörter „des Nachfolgeunterneh-

mens" eingefügt. 

5. § 5 b Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 Buchstabe h werden die Wörter 
„einem Fernmeldeamt der Deutschen Bundes-
post TELEKOM" durch die Wörter „dem Bun-
desminister für Post und Telekommunika tion 
oder den hierzu von ihm ermächtigten Behör-
den" ersetzt. 

b) In Nummer 2 Buchstabe i werden die Wörter 
„einem Fernmeldeamt der Deutschen Bundes-
post TELEKOM" durch die Wörter „dem Bun-
desminister für Post und Telekommunikation 
oder den hierzu von ihm ermächtigten Behör-
den" ersetzt. 

c) In Nummer 3 werden die Wörter „einem Fe rn
-meldeamt der Deutschen Bundespost TELE-

KOM" durch die Wörter „dem Bundesminister 
für Post und Telekommunika tion oder den 
hierzu von ihm ermächtigten Behörden" er-
setzt. 

6. § 6 wird aufgehoben. 

7. In § 8 werden nach den Wörtern „sei es von" 
die Wörter „vom Nachfolgeunternehmen" einge-
fügt: 

8. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort  „Einrich-
tungen" die Wörter „des Nachfolgeunter-
nehmens" eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Unterneh-
mens Deutsche" durch die Wörter "Nach-
folgeunternehmens der Deutschen" er-
setzt. 

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „kann" die 
Wörter „die Deutsche" gestrichen und die 
Wörter „das Nachfolgeunternehmen der Deut-
schen" eingefügt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 Nr. 1 werden die Wörter „die 
Deutsche" gestrichen und die Wörter „das 
Nachfolgeunternehmen der Deutschen" 
eingefügt; das Wort „ihrer" wird durch das 
Wort „seiner" ersetzt. 

bb) In Satz 3 Nr. 2 werden die Wörter „die 
Deutsche" gestrichen und die Wörter „das 
Nachfolgeunternehmen der Deutschen" 
eingefügt. 

d) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Entgelt-
forderungen" die Wörter „des Nachfolgeun-
ternehmens" eingefügt und nach dem Wort 
„durch" die Wörter „die Deutsche" gestrichen 
und die Wörter „das Nachfolgeunternehmen 
der Deutschen" eingefügt. 

9. In § 13 Satz 1 werden nach dem Wort „bei", nach 
dem Wort „nicht" und nach dem Wort „mit" 

jeweils die Wörter „dem Nachfolgeunternehmen" 
eingefügt. 

10. § 14a Abs. 2 wird aufgehoben. 

11. In § 15 Abs. 2 Buchstabe b werden die Wörter „der 
Deutschen Bundespost TELEKOM" durch die 
Wörter „des Bundesministers für Post und Tele-
kommunikation oder der hierzu von ihm ermäch-
tigten Behörden" ersetzt. 

12. In § 21 Abs. 2 werden  die  Wörter „der Deutschen 
Bundespost TELEKOM" durch die Wörter „des 
Bundesministers für Post und Telekommunika-
tion oder der hierzu von ihm ermächtigten Behör-
den"  ersetzt. 

13. In § 22 Abs. 3 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundespost TELEKOM" durch die Wörter „des 
Bundesministers für Post und Telekommunika-
tion oder der hierzu von ihm ermächtigten Behör-
den", das Wort  „ihr" wird durch das Wort  „ihm" 
ersetzt. 

14. Die §§ 25 und 26 werden aufgehoben. 

15. Folgender § 27 wird angefügt: 

„§ 27 
Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
1997 außer Kraft."  

Artikel 6 

Änderung des Gesetzes über das Postwesen 

Das Gesetz über das Postwesen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. Juli 1989 (BGBl. I S. 1449) 
wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender neuer Absatz 1 wird eingefügt: 

„ (1) Das Recht, Dienstleistungen des Postwe-
sens zu erbringen, steht den aus den Teilson-
dervermögen der Deutschen Bundespost 
POSTDIENST und der Deutschen Bundespost 
POSTBANK hervorgegangenen Nachfolgeun-
ternehmen (Nachfolgeunternehmen der Deut-
schen Bundespost POSTDIENST und der Deut-
schen Bundespost POSTBANK) und Wettbe-
werbern zu." 

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 2. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach den Wörtern „Beförderung von" 
werden die Wörter „Sendungen mit" 
gestrichen und nach dem Wort „oder" wird 
das Wort „mit" gestrichen. 

bb) Nach dem Wort „ist" werden die Wör-
ter „dem Nachfolgeunternehmen" einge-
fügt. 
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cc) Nach dem Wort  „POSTDIENST„  werden 
die Wörter „bis zum Auslaufen des Beför-
derungsvorbehalts" eingefügt. 

b) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 
eingefügt: 

„(4) Der Bundesminister für Post und Tele-
kommunikation kann Änderungen an Inhalt 
und Umfang der Rechte nach Absatz 1 mit 
Beteiligung des Regulierungsrats gemäß § 13 
Abs. 3 Nr. 3 Gesetz zur Regulierung der Tele-
kommunikation und des Postwesens bestim-
men." 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wie 
folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort  „zu" das 
Wort  „erteilen" durch das Wort „gewäh-
ren" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Aufla-
gen" die Wörter „ , insbesondere der Ver-
pflichtung zur Entrichtung einer angemes-
senen einmaligen oder wiederkehrenden 
Ausfallgebühr" gestrichen. 

cc) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 ange-
fügt: 

„Sie wird gegen Gebühr erteilt.". 

d) Nach Absatz 5 werden die folgenden neuen 
Absätze 6 und 7 angefügt: 

„(6) Der Bundesminister für Post und Tele-
kommunikation erläßt durch Rechtsverord-
nung mit Beteiligung des Regulierungsrats 
gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 4 Gesetz zur Regulierung 
der Telekommunikation und des Postwesens 
für die Ausübung der Befugnisse nach 
Absatz 5: 

1. Grundsatzentscheidungen über die beab-
sichtigte Öffnung von Märkten für Post-
dienstleistungen, die für die Öffentlichkeit 
bestimmt sind. 

2. Grundsätze und Verfahren der Befreiung. 

(7) Der Bundesminister für Post und Tele-
kommunikation wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung nach Maßgabe des Verwal-
tungskostengesetzes die gebührenpflichtigen 
Tatbestände nach Absatz 5, die Höhe der 
Gebühr und die Erstattung von Auslagen zu 
regeln. Die Höhe der Gebühr und der Ausla-
gen richtet sich nach dem für die Erteilung der 
Befreiung verursachten angemessenen Ver-
waltungsaufwand. ". 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wo rt  „Ab-
drucke" die Wörter „den Nachfolgeunter-
nehmen" eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Erlaub-
nis" die Wörter „des Nachfolgeunterneh-
mens" eingefügt. 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 1 werden die Wörter „Die Deutsche" 
gestrichen und die Wörter „Das Nachfolgeun-
ternehmen der Deutschen" eingefügt, sowie 
die Wörter „Deutschen Bundesbahn" durch 
„öffentlichen Eisenbahnen" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

c) Im Absatz 3 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundesbahn" durch die Wörter „den öffentli-
chen Eisenbahnen" ersetzt und die Wörter „die 
Deutsche" gestrichen und die Wörter „das 
Nachfolgeunternehmen der Deutschen" ein-
gefügt. 

d) Absatz 4 wird aufgehoben. 

5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz 2 
angefügt: 

„Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch 
nach dem Ende der Betrauung mit den post-
dienstlichen Verrichtungen fort."  

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Das Verbot des Absatzes 1 Satz 1 gilt 
nicht, wenn die dort bezeichneten Handlungen 
zur betrieblichen Abwicklung des Postdienstes 
erforderlich sind, insbesondere um 

1. bei verschlossenen Sendungen, die begün-
stigt sind, das Entgelt zu prüfen, 

2. den Inhalt verschlossener Sendungen bei 
deren Beschädigungen zu sichern, 

3. den auf anderem Weg nicht feststellbaren 
Empfänger oder Absender einer unanbring-
lichen Sendung zu ermitteln, 

4. die Zustellung von Sendungen an  andere 
durch Rechtsverordnung bestimmte Perso-
nen (Ersatzempfänger) anstelle des Emp-
fängers/Empfangsberechtigten durchzu

-

führen. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 Satz 2 
bis 4 und wie folgt geändert: 

Im neuen Absatz 2 Satz 2 wird nach der 
Angabe „1" die Angabe „Satz 1" eingefügt. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird aufgehoben. 

6. § 7 wird aufgehoben. 

7. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „sind" die 
Wörter „und es sich bei den Diensten um 
solche Dienstleistungen des Postwesens 
handelt, die auf der Grundlage ausschließ-
licher Rechte oder als Pflichtleistungen 
erbracht werden" angefügt. 
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bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 ange-
fügt: 

„Dies gilt nicht für Dienstleistungen, die 
im Wettbewerb auch von anderen Anbie-
tern auf Grund einer Befreiung nach § 2 
erbracht werden dürfen." . 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Die in Absatz 1 genannten Dienstlei-
stungen des Postwesens können verweigert 
werden, wenn die verlangte Leistung mit den 
zur Verfügung stehenden Beförderungs- und 
Verkehrsmitteln nicht erbracht werden kann 
oder wenn dies aus Gründen des öffentlichen 
Interesses notwendig ist." 

8. § 10 wird wie folgt geändert: 

lin Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 werden 
die Wörter „Die Deutsche" gestrichen und die 
Wörter „Das Nachfolgeunternehmen der Deut-
schen" eingefügt. 

9. § 11 wird wie folgt geändert: 

In den Absätzen 1 und 2 werden nach dem Wort 
„Haftung" die Wörter „der Nachfolgeunterneh-
men" eingefügt. 

10. § 12 wird wie folgt geändert: 

In den Absätzen 1 bis 5 werden die Wörter „Die 
Deutsche" gestrichen und die Wörter „Das Nach-
folgeunternehmen der Deutschen" eingefügt. 

11. § 14 wird wie folgt geändert: 

In den Absätzen 1 bis 4 werden nach dem Wort 
„Ersatzpflicht" die Wörter „des Nachfolgeunter-
nehmens" eingefügt. 

12. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Die Deut-
sche" gestrichen und die Wörter „Das 
Nachfolgeunternehmen der Deutschen" 
eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „haftet" 
die Wörter „die Deutsche" gestrichen und 
die Wörter „das Nachfolgeunternehmen 
der Deutschen" eingefügt und nach dem 
Wort „Bereich" die Wörter „der Deutschen 
Bundespost" durch die Wörter „des Nach-
folgeunternehmens der Deutschen Bun-
despost POSTDIENST und des Nachfol-
geunternehmens der Deutschen Bundes-
post POSTBANK" ersetzt. 

b) In den Absätzen 2 bis 4 werden die Wörter „Die 
Deutsche" gestrichen und die Wörter „Das 
Nachfolgeunternehmen der Deutschen" ein-
gefügt. 

13. § 16 wird wie folgt geändert: 

In den Absätzen 1 und 2 werden die Wörter „Die 
Deutsche" gestrichen und die Wörter „Das Nach-
folgeunternehmen der Deutschen" eingefügt. 

14. § 17 wird wie folgt geändert: 

Die Wörter „Die Deutsche" werden gestrichen 
und die Wörter „Das Nachfolgeunternehmen der 
Deutschen" eingefügt. 

15. § 19 wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 werden die Wörter „Die Deutsche" 
gestrichen und die Wörter „Das Nachfolgeunter-
nehmen der Deutschen" eingefügt. 

16. § 20 wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 werden die Wörter „Die Deutsche" 
gestrichen und die Wörter „Das Nachfolgeunter-
nehmen der Deutschen" eingefügt. 

17. § 21 wird wie folgt geändert: 

In den Absätzen 1 und 2 werden die Wörter „Die 
Deutsche" gestrichen und die Wörter „Das Nach-
folgeunternehmen der Deutschen" eingefügt. 

18. § 22 wird wie folgt geändert: 

Nach dem Wort „haftet" werden die Wörter „dem 
Nachfolgeunternehmen" eingefügt. 

19. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 1 werden nach dem Wort „Gewahr-
sam" die Wörter „des Nachfolgeunterneh-
mens" eingefügt. 

b) Im Absatz 2 werden nach dem Wort „gegen-
über" die Wörter „dem Nachfolgeunterneh-
men" eingefügt. 

c) Im Absatz 4 Satz 3 werden nach den Wörtern 
„Abtretung ist" die Wörter „dem Nachfolge-
unternehmen" eingefügt. 

d) Im Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Dienste" die Wörter „der Nachfolgeunter-
nehmen" eingefügt. 

20. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Absatz 1 Nr. 1 werden nach dem Wort 
„Ansprüche" die Wörter „der Nachfol-
geunternehmen" eingefügt. 

bb) Im Absatz 1 Nr. 3 werden die Wörter „zur 
Deutschen Bundespost POSTDIENST oder 
zur Deutschen Bundespost POSTBANK" 
durch die Wörter „zu dem Nachfolgeun-
ternehmen der Deutschen Bundespost 
POSTDIENST oder zu dem Nachfolgeun-
ternehmen der Deutschen Bundespost 
POSTBANK" ersetzt. 

cc) Im Absatz 1 Nr. 4 werden nach dem Wort 
„ Schadenersatzansprüche " die Wörter 
„des Nachfolgeunternehmens" eingefügt. 

b) Im Absatz 2 Nr. 6 werden nach dem Wo rt 
 „Pflichten" die Wörter „des Nachfolgeunter-

nehmens " eingefügt. 

21. § 25 Abs. 1 Nr. 5 wird aufgehoben. 

22. § 27 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Wort „des" wird die Angabe „§ 30 
des Postverfassungsgesetzes vom 8. Juni 1989 
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(BGBl. I S. 1026)" durch die Angabe „der §§ 9, 
10 Gesetz zur Regulierung der Telekommuni-
kation und des Postwesens" ersetzt. 

b) Nach dem Wort „von" werden die Wörter „den 
Nachfolgeunternehmen" eingefügt. 

c) Nach dem Wort „Postverkehr" werden die 
Wörter „mit Gebieten außerhalb des Geltungs-
bereiches des Grundgesetzes" durch die Wör-
ter „mit dem Ausland" ersetzt. 

23. § 28 Abs. 1 wird aufgehoben. 

24. § 29 wird aufgehoben. 

25. § 30 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 30 

Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
1997 außer Kraft."  

Artikel 7 

Gesetz über die Regulierung 
der Telekommunikation und des Postwesens 

— PTRegG — 
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ERSTER ABSCHNITT 

Grundsätze 

§1 

Hoheitliche Aufgabe 

Die Regulierung der Telekommunikation und des 
Postwesens ist eine hoheitliche Aufgabe des Bun-
des. 

§2 

Regulierung 

(1) Die Regulierung soll sicherstellen, daß in den 
Bereichen der Telekommunika tion und des Postwe-
sens flächendeckend angemessene und ausreichende 
Dienstleistungen erbracht werden. 

(2) Ziele der Regulierung sind: 

1. ein flächendeckendes, modernes und preisgünsti-
ges Angebot von Dienstleistungen der Telekom-
munikation und des Postwesens; 

2. der diskriminierungsfreie Zugang der Nutzer zu 
diesen Dienstleistungsangeboten; 
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3. die effektive Verwaltung knapper Ressourcen, ins-
besondere Frequenzen und Rufnummern, 

4. die Berücksichtigung sozialer Belange. 

(3) Die Ziele der Regulierung sind nach Maßgabe 
der gesetzlichen Vorschriften mit möglichst markt-
konformen Maßnahmen zu verfolgen. 

§3 

Überwachungsaufgaben des Bundesministers 
für Post und Telekommunikation, 

Frequenzverwaltung 

(1) Der Bundesminister für Post und Telekommuni-
kation überwacht die Einhaltung der Gesetze und 
Verordnungen auf dem Gebiet der Telekommunika-
tion und des Postwesens sowie die Einhaltung der 
Auflagen und Anordnungen, die gemäß einer Vor-
schrift dieser Gesetze oder einer auf Grund die-
ser Gesetze erlassenen Rechtsverordnung ergangen 
sind. 

(2) Der Bundesminister für Post und Telekommuni-
kation nimmt zur Sicherung einer wirtschaftlichen 
und störungsfreien Nutzung von Frequenzen die Auf-
gaben der Frequenzverwaltung, insbesondere die 
Frequenzbereichszuweisung, die Aufstellung der Fre-
quenznutzungspläne und die Frequenzzuteilung 
wahr. Der Bundesminister für Post und Telekommuni-
kation wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
hoheitlichen Maßnahmen zur Sicherstellung einer 
wirtschaftlichen und einer störungsfreien Nutzung 
von Frequenzen nach Satz 1 näher zu regeln. Die 
Rechte des Bundesministers der Verteidigung nach 
§ 1 Abs. 5 Gesetz über Fernmeldeanlagen bleiben 
unberührt. 

§4 

Genehmigungsrechte des Bundesministers 
für Post und Telekommunikation 

(1) Leistungsentgelte und entgeltrelevante Be-
standteile der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
im Monopolbereich der Telekommunikation und des 
Postwesens bedürfen nach Maßgabe der §§ 13 und 14 
der Genehmigung durch den Bundesminister für Post 
und Telekommunikation im Benehmen mit dem Bun-
desminister für Wirtschaft. Dies gilt nicht für Dienst-
leistungen, die im Wettbewerb auch von anderen 
Anbietern auf Grund einer Verleihung nach § 2 
Gesetz über Fernmeldeanlagen oder einer Befreiung 
nach § 2 Postgesetz erbracht werden dürfen. 

(2) Der Bundesminister für Post und Telekommuni-
kation kann die Genehmigung versagen, wenn ein 
Leistungsentgelt oder ein entgeltrelevanter Bestand-
teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach 
Absatz 1 Satz 1 den Regulierungszielen gemäß § 2 und 
insbesondere den Maßstäben gemäß Absatz 3 nicht 
entspricht; dies gilt auch, wenn die Bestimmungen 
dieses Gesetzes und der allgemeinen Rechtsvorschrif-
ten nicht beachtet werden. Die Genehmigung des 

Bundesministers für Post und Telekommunikation gilt 
als erteilt, wenn dem Unternehmen nicht innerhalb 
von drei Wochen nach Eingang der Vorlage eine 
Äußerung des Bundesministers zugeht. Vor Ablauf 
dieser Frist hat der Bundesminister für Post und 
Telekommunikation das Benehmen mit dem Bundes-
minister für Wirtschaft herzustellen. 

(3) Genehmigungsbedürftige Entgelte und entgelt-
relevante Bestandteile der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen dürfen insbesondere 

1. keine Aufschläge enthalten, die nur aufgrund der 
marktbeherrschenden Stellung eines Anbieters auf 
dem jeweiligen Markt der Telekommunika tion 
und des Postwesens durchsetzbar sind, 

2. keine Abschläge enthalten, die die Wettbewerbs-
möglichkeiten anderer Unternehmen auf einem 
Markt der Telekommunikation und des Postwe-
sens beeinträchtigen und 

3. einzelnen Nachfragern keine Vorteile gegenüber 
anderen Nachfragern gleichar tiger Telekommuni-
kationsdienstleistungen auf dem jeweiligen Markt 
der Telekommunikation und des Postwesens ein-
räumen, 

es sei denn, daß hierfür ein sachlich gerechtfertigter 
Grund vorliegt. 

(4) Für die wirtschaftliche Entwicklung des Unter-
nehmens wesentliche Leistungsentgelte für Pflichtlei-
stungen der aus dem Sondervermögen der Deutschen 
Bundespost hervorgegangenen Nachfolgeunterneh-
men unterliegen einem Widerspruchsrecht des Bun-
desministers für Post und Telekommunika tion. Das 
Widerspruchsrecht kann unter Beachtung der §§ 13 
und 14 innerhalb von drei Monaten nach Eingang der 
Vorlage ausgeübt werden; dabei hat der Bundesmini-
ster für Post und Telekommunikation das Benehmen 
mit dem Bundesminister für Wi rtschaft herzustellen. 

(5) Allgemeine Geschäftsbedingungen im Mono-
polbereich der Telekommunika tion und des Postwe-
sens unterliegen nach Maßgabe der §§ 13 und 14 dem 
Widerspruchsrecht des Bundesministers für Post und 
Telekommunikation. Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie 
Absatz 4 gelten sinngemäß. 

§5 

Rechtsfolgen 

(1) Genehmigungsbedürftige Entgelte werden 
wirksam, wenn sie von dem Bundesministerium für 
Post und Telekommunikation genehmigt worden 
sind. Bis zum Zeitpunkt der Genehmigung oder des 
Ablaufs der für den Widerspruch geltenden Frist sind 
die bisherigen Entgelte Bestandteil des Rechtsge-
schäftes.  

(2) Das Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation kann die Durchführung eines Rechtsge-
schäftes untersagen, dessen Bestandteile nach Ab-
satz 1 unwirksam sind. 
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§6 

Mehrerlösabschöpfung 

(1) Hat das aus dem Teilsondervermögen Deutsche 
Bundespost TELEKOM oder das aus dem Teilsonder-
vermögen Deutsche Bundespost POSTDIENST her-
vorgegangene Nachfolgeunternehmen vorsätzlich 
oder fahrlässig durch ein Verhalten, das das Bundes-
ministerium für Post und Telekommunika tion mit 
einer Verfügung nach § 5 Abs. 2 untersagt hat, einen 
Mehrerlös erlangt, so kann es nach Eintritt der Un-
anfechtbarkeit der Verfügung anordnen, daß dieses 
Unternehmen einen dem Mehrerlös entsprechenden 
Geldbetrag an  das Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation abführt (Mehrerlösabschöpfung) 
oder eine Geldbuße geleistet wird. Satz 1 gilt nicht, 
soweit der Mehrerlös durch Schadenersatzleistungen 
ausgeglichen ist. Die Mehrerlösabschöpfung darf nur 
innerhalb einer Frist von drei Jahren seit Eintritt der 
Unanfechtbarkeit der Verfügung angeordnet wer-
den. 

(2) Wäre die Mehrerlösabschöpfung eine unbillige 
Härte, so soll die Anordnung auf einen angemessenen 
Geldbetrag beschränkt werden oder ganz unterblei-
ben. 

(3) Die Höhe des Mehrerlöses kann geschätzt wer-
den. Der abzuführende Geldbetrag ist zahlenmäßig zu 
bestimmen. 

(4) Legt ein Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1, gegen das die Abführung des Mehrerlöses 
angeordnet ist, dem Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation eine rechtskräftige Entschei-
dung vor, nach der es zur Leistung von Schadenser-
satz wegen desselben mißbräuchlichen Verhaltens 
verpflichtet ist, so ordnet das Bundesministerium für 
Post und Telekommunikation an, daß die Anordnung 
der Abführung des Mehrerlöses insoweit nicht mehr 
vollstreckt wird. Ist der Mehrerlös bereits an das 
Bundesministerium für Post und Telekommunikation 
abgeführt worden und weist das Unternehmen die 
Zahlung des Schadensersatzes auf Grund der rechts-
kräftigen Entscheidung an den Geschädigten nach, so 
erstattet das Bundesministerium für Post und Tele-
kommunikation ihm den abgeführten Mehrerlös in 
Höhe der nachgewiesenen Schadensersatzleistung 
zurück. 

§7 

Ausgleich zwischen Dienstleistungen 

Ein Ausgleich von Monopoldiensten zugunsten von 
Wettbewerbsdiensten innerhalb der aus den Teilson-
dervermögen Deutsche Bundespost TELEKOM und 
Deutsche Bundespost POSTDIENST hervorgegange-
nen Nachfolgeunternehmen ist zulässig. Soweit durch 
eine anhaltende spürbare Kostenunterdeckung im 
Wettbewerbsbereich der Unternehmen gemäß Satz 1 
die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unterneh-
men auf einem Markt ohne sachlich gerechtfertigten 
Grund beeinträchtigt werden, trifft der Bundesmini-
ster für Post und Telekommunika tion im Benehmen 
mit dem Bundesminister für Wirtschaft  die erforderli-

chen Maßnahmen zur Beseitigung der Beeinträchti-
gung. Über das Vorliegen einer hiernach unzulässi-
gen Beeinträchtigung entscheidet der Bundesminister 
für Wirtschaft im Benehmen mit dem Bundesminister 
für Post und Telekommunika tion. Soweit es zur Erfül-
lung dieser Aufgabe notwendig ist, schaltet der Bun-
desminister für Wi rtschaft das Bundeskartellamt ein, 
das hierzu die Befugnis nach § 46 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen hat. Die vorstehenden 
Bestimmungen begründen keine Rechte Dritter, das 
geltende Wettbewerbsrecht bleibt unberührt. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Rechtsverordnung der Telekommunikation 
und des Postwesens 

§8 
Pflichtleistungen 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach 
Anhörung der aus den Teilsondervermögen Deutsche 
Bundespost TELEKOM und Deutsche Bundespost 
POSTDIENST hervorgegangenen Nachfolgeunter-
nehmen durch den Bundesminister für Post und Tele-
kommunikation durch Rechtsverordnung diejenigen 
Infrastrukturdienstleistungen zu bestimmen, die diese 
Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse, 
vor allem aus Gründen der Daseinsvorsorge, erbrin-
gen müssen (Pflichtleistungen). Sie kann hierbei die 
wesentlichen Strukturen der Pflichtleistungen und der 
Entgeltregelungen festlegen. 

(2) Bei Wahrnehmung der Befugnisse nach Absatz 1 
sind die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Unter-
nehmen zu berücksichtigen. 

§9 

Verbraucherschutzverordnungen 
der Telekommunikation und des Postwesens 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhö-
rung der aus den Teilsondervermögen Deutsche Bun-
despost TELEKOM und Deutsche Bundespost POST-
DIENST hervorgegangenen Nachfolgeunternehmen 
durch den Bundesminister für Post und Telekommu-
nikation durch Rechtsverordnung Rahmenvorschrif-
ten für die Inanspruchnahme von Monopol- und 
Pflichtleistungen dieser Unternehmen zu erlassen. Sie 
kann dabei insbesondere Regelungen über den Ver-
tragsabschluß, den Gegenstand und die Beendigung 
der Verträge treffen und die Rechte und Pflichten der 
Vertragspartner sowie der sonstigen am Post- und 
Fernmeldeverkehr Beteiligten einschließlich der Haf-
tungsregelungen im Bereich des aus dem Teilsonder-
vermögen Deutsche Bundespost TELEKOM hervor-
gegangene Nachfolgeunternehmens sowie die Bedin-
gungen, zu denen Endeinrichtungen anzuschließen 
sind, festlegen. Hierbei sind die Interessen der Betei-
ligten ausgewogen zu berücksichtigen. 
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§ 10 

Datenschutzverordnungen 

(1) Die Bundesregierung erläßt für Unternehmen, 
die der Öffentlichkeit angebotene Telekommunika-
tions- und Informationsdienstleistungen oder Post-
dienstleistungen erbringen oder an der Erbringung 
solcher Dienstleistungen mitwirken, durch Rechtsver-
ordnung Vorschriften zum Schutz personenbezogener 
Daten der am Fernmeldeverkehr oder am Postverkehr 
Beteiligten, welche die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung dieser Daten regeln. Die Vorschriften haben 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, insbeson-
dere der Beschränkung der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung auf das Erforderliche, sowie dem Grund-
satz der Zweckbindung Rechnung zu tragen. Dabei 
sind die berechtigten Interessen des jeweiligen Unter-
nehmens und der Betroffenen zu berücksichtigen. 
Einzelangaben über juristische Personen, die dem 
Post- und Fernmeldegeheimnis unterliegen, stehen 
den personenbezogenen Daten gleich. Insoweit fin-
den die §.§ 24 bis 26 Bundesdatenschutzgesetz ent-
sprechende Anwendung. 

(2) Nach Maßgabe der entsprechenden Rechtsver-
ordnung dürfen Unternehmen und Personen, die 
Telekommunikations- und Informationsdienstleistun-
gen erbringen oder an der Erbringung solcher Dienst-
leistungen mitwirken, die Daten natürlicher und juri-
stischer Personen erheben, verarbeiten und nutzen, 
soweit es erforderlich ist 

1. zur betrieblichen  Abwicklung ihrer jeweiligen Te-
lekommunikations- und Informationsdienstleistun-
gen, insbesondere für 

a) das Begründen, inhaltliche Ausgestalten und 
Ändern eines Vertragsverhältnisses, 

b) das Herstellen und Aufrechterhalten einer Tele-
kommunikationsverbindung, 

c) das ordnungsgemäße Ermitteln und den Nach-
weis der Entgelte für Telekommunikations- und 
Informationsdienstleistungen einschließlich der 
auf andere Netzbetreiber und Anbieter von 
Telekommunikations- und Informationsdienst-
leistungen entfallenden Leistungsanteile; für 
den Nachweis ist dem Kunden eine Wahlmög-
lichkeit hinsichtlich Speicherdauer und Spei-
cherumfang einzuräumen, 

d) das Erkennen und Beseitigen von Störungen an 
Fernmeldeanlagen einschließlich der Netzin-
tegrität, 

e) das Aufklären sowie das Unterbinden von Lei-
stungserschleichungen und sonstiger rechts-
widriger Inanspruchnahme des Telekommuni-
kationsnetzes und seiner Einrichtungen sowie 
der Telekommunikations- und Informations-
dienstleistungen, sofern tatsächliche Anhalts-
punkte vorliegen; nach näherer Bestimmung in 
der Rechtsverordnung dürfen aus den Gesamt-
datenbeständen die Daten ermittelt werden, die 
konkrete Indizien für eine mißbräuchliche Inan-
spruchnahme von Telekommunikations- und 
Informationsdienstleistungen enthalten, 

2. für das bedarfsgerechte Gestalten von Telekom-
munikations- und Informationsdienstleistungen; 
dabei dürfen Daten des Anrufenden nur mit dessen 
Einwilligung verwendet und müssen Daten des 
Angerufenen unverzüglich anonymisiert werden, 

3. auf schriftlichen Antrag eines Kunden zum 
Zwecke 

a) der Darstellung der Leistungsmerkmale; hierzu 
dürfen ihm insbesondere Datum, Uhrzeit, Dauer 
und Rufnummer der von seinem Anschluß her-
gestellten Verbindungen unter Wahrung des in 
der Rechtsverordnung zu regelnden Schutzes 
von Mitbenutzern und Anrufern bei Personen, 
Behörden und Organisa tionen in sozialen oder 
kirchlichen Bereichen, die gemäß ihrer von 
einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder 
Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannten 
Aufgabenbestimmung grundsätzlich anonym 
bleibenden Anrufern ganz oder überwiegend 
telefonische Beratung in seelischen oder sozia-
len Notlagen anbieten und die selbst oder deren 
Mitarbeiter insoweit ' besonderen Verschwie-
genheitsverpflichtungen unterliegen, mitgeteilt 
werden, 

b) des Identifizierens von Anschlüssen, wenn er 
vorgetragen hat, das Ziel bedrohender oder 
belästigender Anrufe zu sein; dem Kunden 
werden die Rufnummern der Anschlüsse sowie 
die von diesen ausgehenden Verbindungen und 
Verbindungsversuche einschließlich Name und 
Anschrift des Anschlußinhabers nur bekanntge-
geben, wenn er zuvor die Anrufe nach Datum 
und Uhrzeit eingrenzt, soweit ein Mißbrauch der 
Überwachungsmöglichkeit nicht auf andere 
Weise ausgeschlossen werden kann; grundsätz-
lich wird der Anschlußinhaber über die Aus-
kunftserteilung nachträglich informiert, 

4. um gemäß § 14a Gesetz über Fernmeldeanlagen 
Nachrichteninhalte zu verarbeiten. 

Außer in den Fällen des Satzes 1 Nummer 4 und mit 
Ausnahme der Maßnahmen, die zum Aufklären und 
Unterbinden der in Satz 1 Nummer 1 e genannten 
Handlungen erforderlich sind, dürfen nur die näheren 
Umstände des Fernmeldeverkehrs erhoben, verarbei-
tet und genutzt werden. 

(3) Nach Maßgabe der entsprechenden Rechtsver-
ordnungen dürfen Unternehmen und Personen, die 
Postdienstleistungen erbringen oder an  der Erbrin-
gung solcher Dienstleistungen mitwirken, die Daten 
natürlicher und juristischer Personen erheben, verar-
beiten und nutzen, soweit es erforderlich ist zur be-
trieblichen Abwicklung der Postdienstleistungen, ins-
besondere für 

1. das Begründen und Ändern eines Vertragsverhält-
nisses, 

2. das Ermitteln von Verkehrsdaten für Vertrags-
zwecke, 

3. das ordnungsgemäße Ermitteln, Abrechnen und 
Auswerten sowie den Nachweis der Richtigkeit der 
Entgelte für Postdienstleistungen. 
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(4) Ferner dürfen die in Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 
Satz 1 genannten Unternehmen und Personen Daten 
natürlicher und juristischer Personen, die sie für die 
Begründung, Durchführung oder Änderung eines 
Vertragsverhältnisses erhoben haben, soweit dies 

1. für die Verfolgung von Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten erforderlich ist, an  die dafür zuständi-
gen Stellen übermitteln, 

2. für Zwecke der Werbung, Kundenberatung oder 
Marktforschung für die in Absatz 2 Satz 1 und 
Absatz 3 Satz 1 genannten Unternehmen und 
Personen erforderlich ist und der Kunde nicht 
widersprochen hat, verarbeiten und nutzen. 

(5) Das Grundrecht des Post- und Fernmeldege-
heimnisses (Artikel 10 Grundgesetz) wird nach Maß-
gabe der Absätze 1 bis 4 eingeschränkt. Im übrigen 
dürfen personenbezogene Daten nur verarbeitet und 
genutzt werden, wenn dies gesetzlich erlaubt oder 
angeordnet ist oder der Be troffene eingewilligt hat. 

DRITTER ABSCHNITT 

Regulierungsrat 

§ 11 

Bildung und Zusammensetzung 
des Regulierungsrats 

(1) Beim Bundesminister für Post und Telekommu-
nikation wird ein Regulierungsrat gebildet. Der Regu-
lierungsrat besteht aus einem Vertreter jedes L andes 
und einer gleichgroßen Anzahl von Vertretern des 
Deutschen Bundestages. 

(2) Die Mitglieder werden jeweils auf Vorschlag des 
Deutschen Bundestages bzw. der Regierung des je-
weiligen Landes von der Bundesregierung ernannt. 
Die Vertreter des Deutschen Bundestages müssen 
Mitglieder des Deutschen Bundestages sein. Die Ver-
treter des Bundesrates müssen der Regierung ihres 
Landes angehören. 

(3) Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter vorzu-
schlagen. Die von der Landesregierung vorgeschlage-
nen Stellvertreter müssen Mitglieder oder leitende 
Beamte der Landesregierung sein. 

(4) Die vom Deutschen Bundestag vorgeschlagenen 
Mitglieder werden für die Dauer der Wahlperiode des 
Deutschen Bundestages in den Regulierungsrat beru-
fen. Sie bleiben nach Beendigung der Wahlperiode 
des Deutschen Bundestages noch so lange im Amt, bis 
die neuen Mitglieder ernannt worden sind. Ihre Wie-
derberufung ist zulässig. Die von der Landesregierung 
vorgeschlagenen Mitglieder werden für die Dauer 
von vier Jahren berufen; ihre Wiederberufung ist 
zulässig. Sie werden abberufen, wenn die Landesre-
gierung an  ihrer Stelle eine andere Person vor-
schlägt. 

(5) Die Mitglieder können durch schriftliche Erklä-
rung gegenüber der Bundesregierung auf ihre Mit-
gliedschaft verzichten und ihr Amt niederlegen. Die 
vom Deutschen Bundestag vorgeschlagenen Mitglie

-

der verlieren ihre Mitgliedschaft mit dem Wegfall der 
Voraussetzungen ihrer Benennung. 

(6) Scheidet ein Mitglied aus, so ist unverzüglich an 
seiner Stelle ein neues Mitglied zu berufen. Bis zur 
Ernennung eines neuen Mitglieds und bei einer 
vorübergehenden Verhinderung des Mitglieds über-
nimmt der ernannte Stellvertreter die Aufgaben. 

(7) Die Absätze 4 bis 6 Satz 1 finden auf die 
stellvertretenden Mitglieder entsprechende Anwen-
dung. 

§ 12 

Geschäftsordnung, Vorsitz, 
Sitzungen des Regulierungsrats 

(1) Der Regulierungsrat gibt sich eine Geschäftsord-
nung. 

(2) Der Regulierungsrat wählt nach Maßgabe seiner 
Geschäftsordnung aus seiner Mitte den Vorsitzenden 
und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Gewählt 
ist, wer die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder 
erreicht. Wird im ersten Wahlgang die erforderliche 
Mehrheit von keinem der Kandidaten erreicht, ent-
scheidet im zweiten Wahlgang die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit im 
zweiten Wahlgang entscheidet das Los. 

(3) Der Regulierungsrat ist beschlußfähig, wenn 
jeweils mehr als die Hälfte der Vertreter der Länder 
und des Deutschen Bundestages anwesend ist. Die 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefaßt; in 
den Fällen des § 13 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 sowie Abs. 3 
kommt ein Beschluß nur zustande, wenn ihm die 
Mehrheit der anwesenden Vertreter der Länder 
zustimmt. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abge-
lehnt. 

(4) Der Regulierungsrat tritt in der Regel einmal im 
Vierteljahr zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. 
Außerordentliche Sitzungen sind anzuberaumen, 
wenn der Bundesminister für Post und Telekommuni-
kation oder mindestens sechs Mitglieder des Regulie-
rungsrats die Einberufung schriftlich beantragen. Der 
Vorsitzende des Regulierungsrats kann jederzeit eine 
Sitzung anberaumen. 

(5) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 

(6) Der Bundesminister für Post und Telekommuni-
kation und seine Beauftragten können an den Sitzun-
gen teilnehmen. Sie müssen jederzeit gehört werden. 
Der Regulierungsrat kann die Anwesenheit des 
Bundesministers für Post und Telekommunikation, 
im Verhinderungsfall seines Stellvertreters verlan-
gen. 

(7) Die Mitglieder oder ihre Stellvertreter erhalten 
Ersatz von Reisekosten und eine angemessene Vergü-
tung, die der Bundesminister für Post und Telekom-
munikation festsetzt. 
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§ 13 

Aufgaben des Regulierungsrats 

(1) Der Regulierungsrat wirkt im Rahmen der in den 
Absätzen 2 bis 5 beschriebenen Aufgaben bei Ent-
scheidungen des Bundesministers für Post und Tele-
kommunikation mit. 

(2) Der Regulierungsrat beschließt über Vorlagen 
des Bundesministers für Post und Telekommunikation 
zu folgenden Rechtsverordnungen: 

1. Festlegung von Pflichtleistungen gemäß § 8 Abs. 1, 

2. Festlegung von Rahmenvorschriften für die Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen gemäß § 9, 

3. Festlegung von Datenschutzregelungen gemäß 
§ 10, 

4. Festlegung von Grundsatzentscheidungen und von 
Verfahrensgrundsätzen gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 
Gesetz über Fernmeldeanlagen und § 2 Abs. 6 
Postgesetz. 

(3) Der Regulierungsrat beschließt darüber hinaus 
über: 

1. die Versagung der Genehmigung von Leistungs-
entgelten und entgeltrelevanten Bestandteilen der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gemäß § 4 
Abs. 2, 

2. die Ausübung des Widerspruchsrechts gegen we-
sentliche Leistungsentgelte für Pflichtleistungen 
gemäß § 4 Abs. 4 sowie gegen Allgemeine 
Geschäftsbedingungen gemäß § 4 Abs. 5, 

3. Vorlagen des Bundesministers für Post und Tele-
kommunikation über die beabsichtigte Änderung 
des Inhalts und Umfangs der Monopolrechte 
gemäß § 1 Abs. 5 Gesetz über Fernmeldeanlagen 
und § 2 Abs. 4 Postgesetz. 

(4) Im übrigen nimmt der Regulierungsrat auf Vor-
lage des Bundesministers für Post und Telekommuni-
kation Stellung zu beabsichtigten Entscheidungen 
des Bundesministers für Post und Telekommunika tion 
über die Frequenzverwaltung für Rundfunk. 

(5) Der Regulierungsrat berät den Bundesminister 
für Post und Telekommunikation bei der Berufung von 
Personen, denen eine leitende Stellung im Rahmen 
der Regulierung übertragen werden soll. Der Bundes-
minister für Post und Telekommunikation beruft diese 
Personen im Benehmen mit dem Regulierungsrat. 

(6) Der Regulierungsrat ist berechtigt, Auskünfte 
einzuholen, Anträge zu stellen und Stellungnahmen 
des Bundesministers für Post und Telekommunika tion 
herbeizuführen. 

(7) Zu Vorlagen des Bundesministers für Post und 
Telekommunikation nach Absatz 2 und 3 ist innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten nach Eingang beim 
Regulierungsrat zu beschließen. Die Vorlage gilt als 
gebilligt, wenn ein Beschluß nicht fristgerecht 
ergeht. 

(8) Zu Vorlagen des Bundesministers für Post und 
Telekommunikation nach Absatz 4 kann der Regulie-
rungsrat innerhalb einer Frist von vier Wochen nach 
Eingang Stellung nehmen. 

§ 14 

Beschlüsse des Regulierungsrats 

(1) Ist der Bundesminister für Post und Telekommu-
nikation der Auffassung, daß er einen Beschluß des 
Regulierungsrats im Interesse der Poli tik der Bundes-
republik Deutschland nicht berücksichtigen kann, hat 
er seine Entscheidung zu begründen und den Regu-
lierungsrat innerhalb von einer Woche nach Eingang 
des Beschlusses zu unterrichten. In diesem Fall hat der 
Regulierungsrat innerhalb von zwei Wochen zu ent-
scheiden, ob er seinen Beschluß aufrechterhält. 

(2) Hält der Regulierungsrat seinen Beschluß auf-
recht und beabsichtigt der Bundesminister für Post 
und Telekommunikation weiterhin nicht, diesem 
Beschluß zu folgen, legt der Bundesminister für Post 
und Telekommunikation binnen einer Woche den 
Beschluß der Bundesregierung zur Entscheidung 
VOL  

(3) Die Bundesregierung hat binnen einer Frist von 
vier Wochen, gerechnet von der Mitteilung der Auf-
rechterhaltung des Beschlusses des Regulierungsrats 
an den Bundesminister für Post und Telekommunika-
tion, zu entscheiden. 

VIERTER ABSCHNITT 

Beschlußkammern und Schlichtungsverfahren 

§ 15 

Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben 
der Beschlußkammern 

(1) Für die Wahrnehmung der Aufsicht nach 
Absatz 2 sind unabhängige Beschlußkammern beim 
Bundesministerium für Post und Telekommunika tion 
zu bilden. 

(2) Die Aufsicht obliegt den Beschlußkammern 
über: 

1. die Einhaltung der Verpflichtungen, Auflagen und 
Anordnungen, die auf Grund des § 3 Abs. 1 erlassen 
worden sind; 

2. die Einhaltung der getroffenen Maßnahmen ge-
mäß § 7 Satz 2; 

3. die Anwendung genehmigter Leistungsentgelte 
gemäß § 4; 

4. die Einhaltung der in Verordnungen gemäß § 8 
Abs. 1 und gemäß den §§ 9 und 10 ge troffenen 
Regelungen. 

(3) Die Beschlußkammer entscheidet in den in 
Absatz 2 genannten Fällen durch Verfügungen. 
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(4) Die Beschlußkammer entscheidet in der Be-
setzung mit einem Vorsitzenden und zwei Beisit-
zern. 

(5) Der Vorsitzende und die Beisitzer der Beschluß-
kammer müssen Beamte auf Lebenszeit sein. Der 
Vorsitzende und die Beisitzer müssen die Befähigung 
zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst 
haben. 

§ 16 

Einleitung; Beteiligte 

(1) Die Beschlußkammer wird von Amts wegen oder 
auf Antrag tätig. 

(2) An dem Verfahren vor der Beschlußkammer sind 
beteiligt, 

1. der Antragsteller; 

2. das Unternehmen, gegen das sich das Verfahren 
richtet; 

3. die Personen und Personenvereinigungen, deren 
Interessen durch die Entscheidung erheblich 
berührt werden und die die Beschlußkammer 
auf ihren Antrag zu dem Verfahren beigeladen 
hat. 

§ 17 

Anhörung; mündliche Verhandlung 

(1) Die Beschlußkammer hat den Beteiligten Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. 

(2) Vertretern der von dem Verfahren berührten 
Verbraucher kann die Beschlußkammer in geeig-
neten Fällen Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
ben. 

(3) Die Beschlußkammer entscheidet auf Grund 
öffentlicher mündlicher Verhandlung; mit Einver-
ständnis der Beteiligten kann ohne mündliche Ver-
handlung entschieden werden. Auf Antrag eines 
Beteiligten oder von Amts wegen ist für die Verhand-
lung oder für einen Teil davon die Öffentlichkeit 
auszuschließen, wenn sie eine Gefährdung der öffent-
lichen Ordnung, insbesondere der Sicherheit des 
Staates, oder die Gefährdung eines wichtigen 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses besorgen läßt. 

§ 18 

Abschluß des Verfahrens 

Verfügungen der Beschlußkammer sind zu begrün-
den. Sie sind mit der Begründung und einer Belehrung 
über das zulässige Rechtsmittel den Beteiligten nach 
den Vorschriften des Verwaltungszustellungsgeset-
zes zuzustellen. 

§ 19 

Vorverfahren 

(1) Vor der Erhebung der Anfechtungsklage gegen 
die Verfügung einer Beschlußkammer sind Recht- 
und Zweckmäßigkeit dieser Verfügung in einem 
Schlichtungsverfahren (Vorverfahren) durch eine 
andere Beschlußkammer nachzuprüfen. 

(2) Für die Verpflichtungsklage gilt Absatz 1 ent-
sprechend, wenn der Antrag auf Vornahme eines 
Verwaltungsakts abgelehnt worden ist. 

§ 20 

Schlichtung 

(1) Das Vorverfahren beginnt mit der Erhebung des 
Widerspruchs. 

(2) Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats, 
nachdem der Verwaltungsakt dem Beschwerten 
bekanntgegeben worden ist, schriftlich oder zur Nie-
derschrift beim Bundesministerium für Post und Tele-
kommunikation zu erheben. 

(3) Die den Widerspruch bescheidende Beschluß-
kammer hat auf eine gütliche Einigung der Beteiligten 
hinzuwirken. 

(4) Hält die Beschlußkammer nach Absatz 2 den 
Widerspruch für begründet, hilft sie ihm ab und 
entscheidet über die Kosten. 

(5) Hilft die Beschlußkammer nach Absatz 2 dem 
Antrag nicht ab, ergeht ein Widerspruchsbescheid. 

(6) Die Anfechtung muß innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Widerspruchsbescheids erhoben 
werden. Für die Verpflichtungsklage gilt Absatz 1 
entsprechend, wenn der Antrag auf Vornahme eines 
Verwaltungsakts abgelehnt worden ist. 

§ 21 

Richtlinien des Bundesministers 
für Post und Telekommunikation 

(1) Der Bundesminister für Post und Telekommuni-
kation kann Richtlinien für den Erlaß oder die Unter-
lassung von Verfügungen der Beschlußkammern 
gemäß § 15 Abs. 3 erlassen. Diese Richtlinien sind im 
Bundesanzeiger oder im Amtsblatt des Bundesmini-
steriums für Post und Telekommunikation zu veröf-
fentlichen. Im übrigen regelt der Bundesminister den 
Geschäftsgang der Beschlußkammern durch eine 
Geschäftsordnung. 

(2) Ist der Bundesminister für Post und Telekommu-
nikation der Auffassung, daß er die Verfügung einer 
Beschlußkammer im Interesse der Politik der Bundes-
republik Deutschland nicht berücksichtigen kann, hat 
er seine Entscheidung zu begründen und die 
Beschlußkammer innerhalb von einer Woche nach 
Eingang der Verfügung zu unterrichten. Die Entschei-
dung ist im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Die 
Beschlußkammer hat erneut innerhalb eines Monats 
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nach Veröffentlichung der Entscheidung gemäß 
Satz 2 zu beschließen. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Schlußbestimmungen 

§ 22 

Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
1997 außer Kraft. 

Artikel 8 

Änderung des Telegraphenwegegesetzes 

Das Telegraphenwegegesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. April 1991 (BGBl. I S. 1054) 
wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Das aus dem Teilsondervermögen Deutsche 
Bundespost TELEKOM hervorgegangene Nach-
folgeunternehmen (Nachfolgeunternehmen der 
Deutschen Bundespost TELEKOM) ist befugt, die 
Verkehrswege für seine zu öffentlichen Zwecken 
dienenden Fernmeldelinien zu benutzen, soweit 
nicht dadurch der Gemeingebrauch der Verkehrs-
wege dauernd beschränkt wird." 

2. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Vor der Benutzung eines Verkehrsweges 
zur Ausführung neuer Fernmeldelinien oder 
wesentlicher Änderungen vorhandener Fern-
meldelinien hat das Nachfolgeunternehmen der 
Deutschen Bundespost TELEKOM einen Plan 

 aufzustellen und dem Bundesamt für Post und 
Telekommunikation vorzulegen." 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Verkehrsweg" die Worte „dem Bund, " einge-
fügt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „Post- und 
Fernmeldeämter" durch die Worte „Stellen des 
Bundesamts für Post und Telekommunikation" 
ersetzt. 

d) Nach Absatz 3 Satz 3 wird folgender Satz 4 
angefügt: 

„Einsicht in ausgelegte Pläne darf nur demjeni-
gen gegeben werden, der ein berechtigtes Inter-
esse an der Einsicht nachweist." 

e) Absatz 4 wird Absatz 5 und in dem neuen 
Absatz 5 werden die Worte „mit der Maßgabe, 
daß der Träger des Vorhabens zugleich Plan-
feststellungsbehörde ist" gestrichen. 

f) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 
eingefügt: 

„(4) Maßnahmen nach Absatz 2 und Absatz 3 
sind dem Nachfolgeunternehmen der Deut-
schen Bundespost TELEKOM mitzuteilen." 

3. § 13 erhält folgende Fassung: 

„Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auf Fern-
meldelinien, welche der Bundesminister der Ver-
teidigung für seine Zwecke herstellen läßt, mit der 
Maßgabe entsprechende Anwendung, daß dieser 
als Träger des Vorhabens zugleich Planfeststel-
lungsbehörde ist. " 

4. In § 2 Abs. 2 und 3 Satz 1 und 2, § 3 Abs. 3, § 4 Abs. 2 
Satz 1 und 2 und Abs. 3, § 5 Abs. 1 Satz 2 und § 10 
Abs. 1 Satz 1 und 2 werden die Worte „die Deutsche 
Bundespost TELEKOM" durch die Worte das 
„Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundes-
post TELEKOM" ersetzt. 

5. In § 3 Abs. 2, § 5 Abs. 3, § 6 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 
4, § 10 Abs. 3 Satz 1, § 12 und § 15 Abs. 2 werden die 
Worte „der Deutschen Bundespost TELEKOM" 
durch die Worte „des Nachfolgeunternehmens der 
Deutschen Bundespost TELEKOM" ersetzt. 

6. Nach § 15 wird folgender § 16 angefügt: 

„§ 16 

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
1997 außer Kraft."  

Artikel 9 

Gesetz zur Sicherung und Sicherstellung 
des Postwesens und der Telekommunikation 

(Post- und Telekommunikations

-

sicherstellungsgesetz — PTSG) 

Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt 

Allgemeines 

§ 1 Zweck des Gesetzes 

§ 2 Anwendungsbereich 

§ 3 Ermächtigung für Rechtsverordnungen 

Zweiter Abschnitt 

Verpflichtungen 

§ 4 Auskunfts- und Informationspflicht 

§ 5 Vorsorgeplanungen 

§ 6 Mitarbeit in Arbeitsstäben und Teilnahme an 
 Übungen 

§ 7 Verpflichtungen in besonderen Situationen 

§ 8 Geheimschutz 
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Dritter Abschnitt 

Besondere Verpflichtungen 

§ 9 Zivilschutzaufgaben 

§ 10 Feldpost 

§ 11 Rentendienst 

Vierter Abschnitt 

Kosten 

§ 12 Kosten 

Fünfter Abschnitt 

Zuwiderhandlungen 

§ 13 Ordnungswidrigkeiten 

§ 14 Zuständige Verwaltungsbehörde 

ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeines 

§1 

Zweck des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist die Sicherung und 
Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit 
Post- und Telekommunikationsdienstleistungen bei 
Katastrophen und vergleichbaren Notfällen, im Rah-
men der Notfallvorsorge auf Grund internationaler 
Vereinbarungen, im Rahmen von Aufträgen der Ver-
einten Nationen und von Bündnisverpflichtungen 
sowie im Spannungs- und im Verteidigungsfall. 

§2 

Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz findet auf folgende Unternehmen 
Anwendung: 

1. die aus dem Sondervermögen Deutsche Bundes-
post hervorgegangenen Unternehmen, 

2. Anbieter von Dienstleistungen des Postwesens, 

3. Betreiber von Fernmeldeanlagen gemäß § 1 Abs. 1 
Gesetz über Fernmeldeanlagen und Anbieter von 
Telekommunikationsdienstleistungen. 

§3 

Ermächtigung für Rechtsverordnungen 

(1) Um die Post- und Telekommunikationsdienstlei-
stungen 

1. bei Katastrophen, 

2. bei sonstigen erheblichen Störungen der Versor-
gung mit diesen Leistungen, 

3. im Rahmen internationaler Vereinbarungen zur 
Notfallbewältigung, 

4. im Rahmen von Anforderungen der Vereinten 
Nationen, 

5. im Rahmen von Bündnisverpflichtungen, 

6. im Spannungs- und im Verteidigungsfall, 

insbesondere zur Aufrechterhaltung der Staats- und 
Regierungsgewalt, zur Versorgung von Bevölkerung, 
Wirtschaft und Verwaltung sowie zur Unterstützung 
der Streitkräfte sicherzustellen, kann das Bundesmi-
nisterium für Post und Telekommunikation Rechtsver-
ordnungen erlassen. 

(2) In den Rechtsverordnungen können Unterneh-
men im Sinne des § 2 verpflichtet werden, zur Sicher-
stellung der in Absatz 1 genannten Zwecke 

1. ein Mindestangebot an Post- und Telekommunika-
tionsdienstleistungen aufrechtzuerhalten, 

2. ihr übliches Dienstleistungsangebot einzuschrän-
ken, wenn zu befürchten ist, daß sie sonst das 
Mindestangebot nicht mehr erfüllen können, 

3. ihr Dienstleistungsangebot zu erweitern. 

(3) Unternehmen im Sinne des § 2 können ebenso 
durch Rechtsverordnung verpflichtet werden, be-
stimmten Aufgabenträgern, die lebens- oder verteidi-
gungswichtige Aufgaben zu erfüllen haben, Vor-
rechte bei der Inanspruchnahme ihrer Dienstleistun-
gen einzuräumen. In den Verordnungen ist das Ver-
fahren festzulegen, nach dem bevorrechtigte Auf-
gabenträger bestimmt werden und wer bei Ge-
fahr im Verzug die Umsetzung der Maßnahmen 
veranlaßt. 

(4) Rechtsverordnungen dürfen nur angewendet 
werden 

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2 und 3, wenn 
der Bundesminister für Post und Telekommunika-
tion die Notwendigkeit der Anwendung aus Grün-
den des öffentlichen Interesses festgestellt hat. Bei 
Gefahr im Verzug kann ein Beauftragter, der auf 
Grund der Rechtsverordnung die Umsetzung der 
Maßnahmen zu veranlassen hat, für seinen Zustän-
digkeitsbereich diese Feststellung treffen. Sollen 
die Verordnungen länger als 14 Tage angewendet 
werden, bedarf dies der Zustimmung der Bundes-
regierung, 

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 und 5, wenn die 
Bundesregierung auf Grund eines Beschlusses des 
nach dem Grundgesetz zuständigen Organs die 
Notwendigkeit der Anwendung festgestellt hat, 
daß der Anforderung der Vereinten Nationen zu 
entsprechen ist oder daß eine Bündnisverpflich-
tung gegeben ist. 

3. im Falle des Absatzes 1 Nr. 6 nach Maßgabe des 
Artikels 80a Grundgesetz. 

(5) Die Anwendung dieser Rechtsverordnungen 
bedarf einer Rechtsverordnung des Bundesministeri-
ums für Post und Telekommunikation. Werden Maß-
nahmen im Sinne des Absatzes 3 bei Gefahr im 
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Verzug durch einen Beauftragten umgesetzt, ist dies 
in geeigneter Weise öffentlich bekanntzumachen. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Verpflichtungen 

§4 

Auskunfts- und Informationspflicht 

(1) Zur Wahrnehmung seiner Befugnisse und Pflich-
ten nach diesem Gesetz kann das Bundesministerium 
für Post und Telekommunikation von Unternehmen 
im Sinne des § 2 die erforderlichen Auskünfte und 
Unterlagen verlangen. 

(2) Die Unternehmen haben dem Bundesministe-
rium für Post und Telekommunikation über Störungen 
mit erheblichen Auswirkungen auf die Kunden unver-
züglich zu berichten. Das Bundesministerium für Post 
und Telekommunikation legt den Umfang der 
Berichtspflicht fest. 

§5 

Vorsorgeplanungen 

Unternehmen im Sinne des § 2 haben sich auf 
Anforderung des Bundesministeriums für Post und 
Telekommunikation an  Planungen im Rahmen der 
Notfallvorsorge oder der zivilen und militärischen 
Verteidigung zu beteiligen. Sie haben das Bundesmi-
nisterium für Post und Telekommunikation zu beraten 
und auf dessen Anforderung auch im internationalen 
Bereich mitzuwirken. 

§6 

Mitarbeit in Arbeitsstäben 
und Teilnahme an Übungen 

(1) Unternehmen im Sinne des § 2 können durch das 
Bundesministerium für Post und Telekommunikation 
verpflichtet werden, in besonderen Arbeitsstäben zur 
Bewältigung von inneren und äußeren Gefahrenla-
gen mitzuwirken. Hierfür haben die Unternehmen 
entsprechende Vorkehrungen zu treffen. 

(2) Die Unternehmen haben sich auf Anforderung 
des Bundesministeriums für Post und Telekommuni-
kation an  nationalen und internationalen Übungen im 
Rahmen der zivilen und militärischen Verteidigung zu 
beteiligen. 

§7 

Verpflichtungen in besonderen Situationen 

Unternehmen im Sinne des § 2 haben nach Feststel-
lung des Spannungs- und des Verteidigungsfalles den 
ihnen vom Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation besonders benannten Aufgabenträgern 
jede Unterstützung zu gewähren. 

§8 

Geheimschutz 

Unternehmen im Sinne des § 2 haben personelle 
und materielle Geheimschutzmaßnahmen durchzu-
führen, wenn Personal der Unternehmen an Vorsor-
geplanungen im Rahmen der Notfallvorsorge oder der 
zivilen und militärischen Verteidigung sowie in 
Arbeitsstäben mitwirkt oder an  Übungen teilnimmt 
und dabei Zugang zu Verschlußsachen hat oder ihn 
sich verschaffen kann, die STRENG GEHEIM, 
GEHEIM oder VS-VERTRAULICH eingestuft sind, 
oder Zugang zu Verschlußsachen überstaatlicher Ein-
richtungen und Stellen hat oder ihn sich verschaffen 
kann, wenn die Bundesrepublik Deutschland ver-
pflichtet ist, nur sicherheitsüberprüfte Personen 
hierzu zuzulassen. Zuständige Stelle ist das Bundes-
ministerium für Wirtschaft, soweit nicht nach § 25 
Abs. 1 Gesetz über die Voraussetzungen und das 
Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft die Aufgabe vom Bundesministerium für 
Post und Telekommunikation wahrgenommen wird. 
Die Vorschriften des Gesetzes über die Voraussetzun-
gen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen 
des Bundes und die nach § 35 Abs. 2 Gesetz über die 
Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheits-
überprüfungen des Bundes erlassenen allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften finden Anwendung. 

DRITTER ABSCHNITT 

Besondere Verpflichtungen 

§9 

Zivilschutzaufgaben 

(1) Unternehmen im Sinne des § 2 Nr. 1 sind 
verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, die dem Zivil-
schutz gemäß § 1 Gesetz über den Zivilschutz dienen, 
wenn sie auf Grund einer Rechtsverordnung gemäß 
§ 3 Abs. 2 besonderen Verpflichtungen unterliegen. 

(2) Das Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation kann Unternehmen im Sinne des § 2 Nr. 2 
und 3 durch Rechtsverordnung verpflichten, entspre-
chende Maßnahmen zu treffen, wenn sie auf Grund 
einer Rechtsverordnung gemäß § 3 Abs. 2 besonderen 
Verpflichtungen unterliegen. 

(3) Das Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation kann durch Rechtsverordnung Art  und 
Umfang der Durchführung der Zivilschutzaufgaben 
im Sinne des § 1 Gesetz über den Zivilschutz festlegen. 
Dazu gehören insbesondere: 

1. bauliche Maßnahmen zum Schutz solcher Beschäf-
tigter der genannten Unternehmen, die zur Auf-
rechterhaltung des Betriebes nach der Zivilvertei-
digungsplanung unerläßlich sind, 

2. Maßnahmen des Selbstschutzes, des Katastro-
phenschutzes und seiner Erweiterung. 

(4) Zur Erfüllung der Aufgabe des Katastrophen-
schutzes und seiner Erweiterung gemäß Absatz 3 Nr. 2 
sind Freistellungen vom Wehr- oder Zivildienst zuläs-
sig. Zuständige Behörde im Sinne des § 13 a Abs. 1 und 
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3 Wehrpflichtgesetz und des § 14 Abs. 2 und 3 
Zivildienstgesetz ist das Bundesamt für Post und 
Telekommunikation. 

§ 10 

Feldpost 

Das Bundesministerium für Post und Telekommuni-
kation kann durch Rechtsverordnung geeignete 
Unternehmen im Sinne des § 2 Nr. 1 und 2 verpflich-
ten, die Postversorgung der Streitkräfte bei nationalen 
und internationalen Einsätzen durch personelle und 
materielle Unterstützung der Feldpost der Bundes-
wehr sicherzustellen. 

§ 11 

Rentendienst 

(1) Die aus den Teilsondervermögen Deutsche Bun-
despost POSTDIENST und Deutsche Bundespost 
POSTBANK hervorgegangenen Nachfolgeunterneh-
men haben die erforderlichen Vorsorgemaßnahmen 
zu treffen, um auch bei Katastrophen und Notfällen 
sowie im Spannungs- und im Verteidigungsfall die 
ihnen gemäß §§ 118 bis 120 Sozialgesetzbuch VI 
übertragenen Aufgaben zu erfüllen, den Rentenrech-
nungsdienst und das Rentenzahlverfahren für die 
Träger der Sozialversicherung durchzuführen. 

(2) Die Unternehmen haben die Auszahlung der 
Renten an die Rentenempfänger auch unter erschwer-
ten Bedingungen zu gewährleisten. 

(3) Die Verpflichtung, Maßnahmen im Sinne des § 9 
zu treffen, die dem Zivilschutz gemäß § 1 Gesetz über 
den Zivilschutz dienen, gilt entsprechend. 

VIERTER ABSCHNITT 

Kosten 

§ 12 

Kosten 

(1) Der Bund trägt die Kosten, die den Unternehmen 
im Sinne des § 2 auf Grund dieses Gesetzes entstehen. 
Eine Entschädigungspflicht des Bundes besteht nicht, 
soweit den Unternehmen bei der Durchführung von 
Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes Vermögens-
vorteile entstehen. 

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für die Kosten, die den 
Unternehmen durch Dienstleistungen auf Grund von 
Rechtsverordnungen gemäß §§ 3 und 10 sowie für 
Dienstleistungen innerhalb des üblichen Dienstlei-
stungsangebotes auf Grund von Verpflichtungen 
gemäß § 11 entstehen. Diese Kosten sind von demje-
nigen abzugelten, der die Dienstleistungen in 
Anspruch nimmt. Dabei dürfen die Unternehmen nur 
die jeweils gültigen Tarife oder Entgelte erheben. 
Maßnahmen, die der Vorbereitung für das Erbringen 
dieser Dienstleistungen dienen, sind hierdurch abge-
golten. Werden die Unternehmen durch Rechtsver

-

ordnung gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 verpflichtet, ihr 
Dienstleistungsangebot zu erweitern, so dürfen sie für 
diese zusätzlichen Dienstleistungen nur kostendek-
kende Tarife oder Entgelte von den Nutzern erhe-
ben. 

(3) Absatz 1 Satz 1 gilt ebenfalls nicht für zusätzliche 
Kosten, die für das Einräumen von Vorrechten bei der 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen gemäß § 3 
Abs. 3 erforderlich werden. Diese Kosten können von 
dem Begünstigten verlangt werden, soweit sie nicht 
bereits durch Tarife oder Entgelte für die Dienstlei-
stungen abgegolten werden. 

(4) Für Personal- und Sachkosten, die den Unter-
nehmen für Leistungen auf Grund der Verpflichtun-
gen gemäß §§ 4 und 8 entstehen, wird eine Entschä-
digung nicht gewährt. 

(5) Abweichend von den Bestimmungen der 
Absätze 1 bis 4 tragen die aus dem Sondervermögen 
Deutsche Bundespost hervorgegangenen Unterneh-
men die Kosten, die ihnen auf Grund dieses Gesetzes 
entstehen, selbst, solange ihnen ein ausschließliches 
Recht nach dem Postgesetz oder dem Gesetz über 

 Fernmeldeanlagen zusteht. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Zuwiderhandlungen 

§ 13 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. einer Rechtsverordnung gemäß §§ 3, 9 oder 10 
zuwiderhandelt, soweit diese für einen Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

2. entgegen einer Verpflichtung nach § 4 eine Aus-
kunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder 
unrichtig erteilt, 

3. entgegen einer Verpflichtung nach § 5 sich nicht 
an  Vorsorgeplanungen beteiligt 

4. entgegen einer Verpflichtung nach § 6 nicht in 
besonderen Arbeitsstäben zur Bewäl tigung von 
inneren und äußeren Gefahrenlagen mitwirkt oder 
hierfür keine entsprechenden Vorkehrungen trifft 
oder sich nicht an  Übungen im Rahmen der zivilen 
und militärischen Verteidigung beteiligt, 

5. entgegen einer Verpflichtung nach § 8 die erfor-
derlichen Geheimschutzmaßnahmen nicht durch-
führt, 

6. entgegen einer Verpflichtung nach § 11 Vorsorge-
maßnahmen nicht trifft, um auch bei Katastrophen 
und Notfällen sowie im Spannungs- und im Vertei-
digungsfall den Rentenrechnungsdienst und das 
Rentenzahlverfahren durchzuführen, oder die Aus-
zahlung der Renten auch unter erschwerten Bedin-
gungen nicht gewährleistet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu ... Deutsche Mark geahndet werden. 
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§ 14 

Zuständige Verwaltungsbehörde 

Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten ist das 
Bundesamt für Post und Telekommunikation. 

Artikel 10 

Gesetz zur Errichtung 
einer Museumsstiftung 

„Post und Telekommunikation" 
— PTStiftG — 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Rechtsform der Stiftung 

§ 2 Stiftungszweck 

§ 3 Stiftungsvermögen 

§ 4 Finanzierung 

§ 5 Organe 

§ 6 Satzung 

§ 7 Kuratorium  

§ 8 Aufgaben des Kuratoriums 

§ 9 Kurator 

§ 10 Aufgaben des Kurators 

§ 11 Personal 

§ 12 Haushaltsplan, Rechnungsprüfung 

§ 13 Rechtsaufsicht 

§ 14 Dienstsiegel 

§ 15 Grundbuchberichtigung 

§ 16 Steuer-, Gebühren- und Abgabenbefreiung 

§1 

Rechtsform der Stiftung 

Unter dem Namen „Museumsstiftung Post und 
Telekommunikation" wird mit Sitz in Bonn eine 
rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet. 
Die Stiftung entsteht mit dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes. 

§2 

Stiftungszweck 

(1) Zweck der Stiftung ist die Erschließung, Samm-
lung und Darstellung der gesamten Entwicklung der 
Nachrichtenübermittlung und des damit im Zusam-
menhang stehenden B ank-, Güter- und Personenver-
kehrs im Post- und Fernmeldewesen. 

(2) Dazu gehört insbesondere die Aufgabe, 

— die ihr übertragenen Sammlungsgegenstände zu 
bewahren, zu pflegen, zu ergänzen und der Öffent-
lichkeit zu erschließen, 

— einen sinnvollen Zusammenhang dieser Samm-
lung zu erhalten, 

— die Auswertung der Sammlung für die Interessen 
der Allgemeinheit in Bildung und Wissenschaft zu 
gewährleisten, 

— die Zusammenarbeit mit postgeschichtlich tätigen 
Vereinigungen zu pflegen 

sowie 

— mit Museen und Stiftungen gleicher Zielrichtung 
national und international zusammenzuarbeiten. 

§3 

Stiftungsvermögen 

(1) Eigentum und sonstige Vermögensrechte an 
bisher zum Sondervermögen Deutsche Bundespost 
gehörenden, dem Museumswesen dienenden Vermö-
gensgegenständen (Sammlungsgegenstände, Post-
wertzeichenarchive und sonstige Vermögensgegen-
stände einschließlich Liegenschaften, soweit sie für 
Museumszwecke genutzt werden) gehen mit dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes auf die Stiftung über. Sie 
gehen bei der Ausgründung der aus den Teilsonder-
vermögen der Deutschen Bundespost hervorgehen-
den Aktiengesellschaften nicht in deren Vermögen 
über. 

(2) Die Stiftung ist berechtigt, Zuwendungen Dritter 
anzunehmen. 

(3) Soweit dadurch keine Gefährdung des Stiftungs-
zwecks eintritt, ist die Stiftung berechtigt, im Rahmen 
ordnungsgemäßer Verwaltung Vermögensgegen-
stände zu veräußern oder sonstwie entgeltlich abzu-
geben. 

(4) Erträgnisse des Stiftungsvermögens und son-
stige Einnahmen sind nur im Sinne des Stiftungszwek-
kes zu verwenden. 

§4 

Finanzierung 

(1) Die Stiftung wird finanziert durch 

— Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Zinsen, Mieten 
und sonstigen Erträgen und Erlösen, 

— Zuschüsse der aus den Teilsondervermögen der 
Deutsche Bundespost hervorgegangenen Aktien-
gesellschaften 

und 

— Zuschüsse Dritter. 

(2) Die Höhe des Zuschusses der aus den Teilson-
dervermögen der Deutsche Bundespost hervorgegan-
genen Aktiengesellschaften wird jährlich im voraus 
durch das Kuratorium festgesetzt. Der Zuschuß ist so 
zu bemessen, daß zusammen mit den sonstigen Ein- 
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nahmen und Zuschüssen der Stiftungszweck erfüllt 
und der erforderliche Verwaltungsaufwand gedeckt 
werden kann. Sofern keine andere Regelung getrof-
fen wird, tragen die aus den Teilsondervermögen der 
Deutschen Bundespost hervorgegangenen Aktienge-
sellschaften den jeweils auf sie entfallenden Zuschuß-
anteil in dem Verhältnis ihrer Beteiligung im Kurato-
rium. 

(3) Sofern weitere Unternehmen oder Privatperso-
nen im Kuratorium vertreten sind, haben sich auch 
diese nach dem gleichen Maßstab an den jährlichen 
Zuschußzahlungen zu beteiligen. Dies gilt nicht für 
Kuratoriumsmitglieder aus dem Museumswesen. 

§5 

Organe 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium und der 
Kurator. 

§6 

Satzung 

Die Stiftung gibt sich eine Satzung, die vom Kura-
torium mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Mitglieder beschlossen wird und die der Genehmi-
gung des Bundesministeriums für Post und Telekom-
munikation bedarf. Das gleiche gilt für Änderungen 
der Satzung. 

§7 

Kuratorium 

(1) Das Kuratorium besteht aus mindestens elf 
Mitgliedern. Es setzt sich zusammen aus jeweils drei 
Vertretern des Bundes, der Deutsche Post AG und der 
Deutsche Telekom AG sowie aus zwei Vertretern aus 
dem technischen und allgemeinen Museumswesen. 
Die Deutsche Postbank AG ist berechtigt, einen Ver-
treter zu entsenden. Die Mitglieder des Kuratoriums 
werden vom Bundesminister für Post und Telekom-
munikation für die Dauer von fünf Jahren bestellt. Die 
Vertreter der Unternehmen werden auf Vorschlag des 
jeweiligen Unternehmens, die Vertreter des Mu-
seumswesens werden auf Vorschlag des Deutschen 
Museumsbundes e. V. bestellt. Eine wiederholte 
Bestellung ist zulässig. 

(2) Für jedes der Mitglieder ist ein Stellvertreter zu 
bestellen. Absatz 1 gilt entsprechend. 

(3) Die Mitglieder oder ihre Stellvertreter erhalten 
Ersatz von Reisekosten und eine angemessene Vergü-
tung, die das Bundesministerium für Post und Tele-
kommunikation festsetzt. 

(4) Zur Förderung des Stiftungszwecks können auf 
Antrag auch Vertreter anderer Unternehmen oder 
Privatpersonen in das Kuratorium aufgenommen wer-
den. Der Antrag bedarf der Genehmigung durch das 
Bundesministerium für Post und Telekommunikation. 
Die Genehmigung wird nach pflichtgemäßem Ermes

-

sen erteilt. Vorher ist das Kuratorium  anzuhören. 
Absatz 1 Satz 4 bis 6 gilt entsprechend. 

(5) Scheidet ein Kuratoriumsmitglied oder sein Ver-
treter vorzeitig aus, so kann eine Bestellung des 
Nachfolgers nur für den Rest der Zeit, für die das 
Mitglied oder der Vertreter bestellt waren, erfolgen. 

(6) Das Kuratorium ist beschlußfähig, wenn mehr als 
die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Soweit in 
diesem Gesetz nichts anderes vorgeschrieben ist, faßt 
es seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen. 

(7) Das Kuratorium gibt sich eine Geschäftsord-
nung, die der Genehmigung durch das Bundesmini-
sterium für Post und Telekommunikation bedarf. 

(8) Das Kuratorium wählt nach Maßgabe seiner 
Geschäftsordnung aus seiner Mitte den Vorsitzenden 
und einen stellvertretenden Vorsitzenden. 

(9) Das Nähere regelt die Satzung. 

§8 

Aufgaben des Kuratoriums 

(1) Das Kuratorium beschließt über alle grundsätz-
lichen Fragen, die zum Aufgabenbereich der Stiftung 
gehören. Dazu zählt insbesondere: 

— der Vorschlag über die Bestellung des Kurators, 

— die Festsetzung des jährlich von den im Kurato-
rium vertretenen Unternehmen und Privatperso-
nen an die Stiftung zu zahlenden Zuschusses, 

— die Feststellung des Haushaltsplans, 

— die Genehmigung der Veräußerung oder sonsti-
gen entgeltlichen Abgabe von Vermögensgegen-
ständen in dem von der Satzung festgelegten 
Umfang, 

— die Entscheidung über die Bestellung der 
Museumsleiter und die Festlegung ihrer Befug-
nisse, 

— die Genehmigung von Organisationsvorschriften 
für die Museen, 

— die Entscheidung über die Veränderung des 
Standorts einer Sammlung, 

— die Beschlußfassung über Art und Weise der 
Zusammenarbeit mit postgeschichtlich tätigen 
Vereinigungen sowie mit anderen Museen und 
Stiftungen 

und 

— der Erlaß und die Änderung der Satzung. 

(2) Das Kuratorium überwacht die Tätigkeit des 
Kurators. Es kann von ihm jederzeit Auskünfte und 
Berichte sowie die Vorlage der Akten und Bücher 
verlangen. 
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§9 

Kurator 

(1) Der hauptamtliche Kurator und sein ständiger 
Vertreter werden vom Bundesminister für Post und 
Telekommunikation auf Vorschlag des Kuratoriums 
ernannt. 

(2) Der Kurator und sein ständiger Vertreter können 
nicht Mitglieder des Kuratoriums oder deren Stellver-
treter sein. 

(3) Gegenüber dem Kurator wird die Stiftung durch 
den Vorsitzenden des Kuratoriums vertreten 

§ 10 

Aufgaben des Kurators 

(1) Der Kurator hat die Beschlüsse des Kuratoriums 
auszuführen und die laufenden Angelegenheiten der 
Stiftung wahrzunehmen. Das Nähere, insbesondere 
die Aufgabenabgrenzung zwischen dem Kurator und 
den Museumsleitern, regelt die Satzung. 

(2) Der Kurator vertritt die Stiftung gerichtlich und 
außergerichtlich. 

§ 11 

Personal 

(1) Unbeschadet des Rechts, Angestellte und Arbei-
ter zu beschäftigen, wird der Stiftung das Recht 
verliehen, Beamte zu haben. 

(2) Das Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation regelt die Überleitung von Beschäftigten 
des Bundesministeriums für Post und Telekommuni-
kation und nach Anhörung der Aktiengesellschaften 
auch die Überleitung der Beschäftigten der aus den 
Teilsondervermögen der Deutschen Bundespost her-
vorgegangenen Aktiengesellschaften auf die Stiftung 
im Hinblick auf die geltenden beamtenrechtlichen, 
disziplinarrechtlichen, arbeitsrechtlichen und perso-
nalvertretungsrechtlichen Bestimmungen. 

(3) Die Beamten der Stiftung sind mittelbare Bun-
desbeamte. Oberste Dienstbehörde für den Kurator ist 
das Bundesministerium für Post und Telekommunika-
tion, für die übrigen Beamten das Kuratorium. Die für 
die Aufsicht zuständige oberste Bundesbehörde im 
Sinne des § 187 Bundesbeamtengesetz ist das Bundes-
ministerium für Post und Telekommunika tion. 

(4) Auf das Dienstverhälntnis der Angestellten und 
Arbeiter finden die für die Angestellten und Arbeiter 
des Bundes jeweils geltenden Vorschriften Anwen-
dung. Für die auf die Stiftung übergeleiteten Beschäf-
tigten gelten die Regelungen des siebten und achten 
Abschnitts des Bundesanstalt Post-Gesetzes entspre-
chend. 

§ 12 

Haushaltsplan, Rechnungsprüfung 

(1) Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-
sen sowie für die Rechnungslegung der Stiftung 
finden die für die Bundesverwaltung geltenden 
Bestimmungen entsprechende Anwendung. 

(2) Die Stiftung hat rechtzeitig vor Beginn eines 
jeden Haushaltsjahres einen Haushaltsplan aufzustel-
len. 

(3) Der vom Kuratorium festgestellte Haushaltsplan 
bedarf der Genehmigung durch das Bundesministe-
rium für Post und Telekommunikation. 

(4) Das Nähere regelt die Satzung. 

§ 13 

Rechtsaufsicht 

Die Stiftung unterliegt der Rechtsaufsicht durch das 
Bundesministerium für Post und Telekommunika-
tion. 

§ 14 

Dienstsiegel 

Die Stiftung führt ein Dienstsiegel. 

§ 15 

Grundbuchberichtigung 

(1) Steht das Eigentum an einem Grundstück nach 
diesem Gesetz der Stiftung zu, so genügt zum Nach-
weis des Eigentums gegenüber dem Grundbuchamt 
die in den Antrag der Stiftung auf Grundbuchberich-
tigung aufzunehmende Erklärung, daß das Grund-
stück zum Vermögen der Stiftung gehört. 

(2) Dies gilt entsprechend für sonstige im Grund-
buch eingetragenen Rechte. 

§ 16 

Steuer-, Gebühren- und Abgabenbefreiung 

Die Stiftung wird von Steuerpflichten sowie von 
Gerichtsgebühren und Abgaben, die aus Anlaß ihrer 
Errichtung entstehen, befreit. Auslagen sind von ihr 
zu erstatten. 

Artikel 11 

Anpassung anderer Rechtsvorschriften 

(1) In § 10 Europaabgeordnetengesetz vom 6. April 
1979 (BGBl. I S. 413, zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), 
werden die Wörter „und der Deutschen Bundespost" 
gestrichen. 
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(2) § 3 Gesetz zur Überwachung strafrechtlicher und 
anderer Verbringungsverbote in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 12-2, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378), wird wie folgt neu gefaßt: 

„Die Unternehmen in Nachfolge der Deutschen Bun-
despost legen die in den räumlichen Geltungsbereich 
dieses Gesetzes beförderten Sendungen, bei deren 
betrieblicher Behandlung sich tatsächliche Anhalts-
punkte für den in O 2 bezeichneten Verdacht ergeben, 
der zuständigen Zolldienststelle vor."  

(3) Artikel 3 Abs. 5 Gesetz zu dem Übereinkommen 
vom 2. Dezember 1972 über sichere Container vom 
10. Februar 1972 (BGBl. II S. 253), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378), wird aufgehoben. 

(4) § 12 Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen 
vom 20. April 1961 in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. November 1990 (BGBl. I S. 2506), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 1992 
(BGBl. I S. 2150), wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 3 Satz 2 wird gestrichen. 

2. Absatz 4 Satz 2 wird gestrichen. 

(5) Das Gesetz zur Beschränkung des  Brief-,  Post-
und Fernmeldegeheimnisses vom 13. August 1968 
(BGBl. I S. 949), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27. Mai 1992 (BGBl. I S. 997), wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 10 Abs. 1 werden die Wörter „nicht von der 
Deutschen Bundespost betriebene" gestrichen. 

2. In § 11 Abs. 1 werden die Wörter „nicht von der 
Deutschen Bundespost betriebenen" gestrichen. 

(6) § 2 Abs. 3 Nr. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz 
vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1253), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 12. September 1990 (BGBl. I 
S. 2002), wird aufgehoben. 

(7) § 1 Abs. 3 Nr. 6 Verwaltungskostengesetz vom 
23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821), das zuletzt durch Gesetz 
vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3441) geändert 
worden ist, wird aufgehoben. 

(8) In § 44 Abs. 1 Bundesbeamtengesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 1985 
(BGBl. I S. 479), das zuletzt durch Ar tikel 6 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378) 
geändert worden ist, werden die Wörter „und bei der 
Deutschen Bundespost" gestrichen. 

(9) Die Bundeslaufbahnverordnung vom 15. No-
vember 1978 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1990 (BGBl. I S. 449, 863), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 12. Mai 1993 (BGBl. I 
S. 701), wird wie folgt geändert: 

1. In Anlage 1 zu § 34 werden in der Spalte „Beson-
dere Fachrichtungen des höheren Dienstes" unter 
Buchstabe b im Anschluß an  die Wörter „des 
Bundesministers für Gesundheit" die Wörter „des 
Bundesministers für Post und Telekommunika-
tion" angefügt. 

2. In Anlage 2 zu § 34 werden in der Spalte „Beson-
dere Fachrichtungen des gehobenen Dienstes" 
unter Buchstabe b im Anschluß an die Wörter „des 
Bundesministers für Gesundheit" die Wörter „des 
Bundesministers für Post und Telekommunika-
tion" angefügt. 

(10) Artikel 10 Abs. 1 Gesetz zur Änderung und 
Ergänzung des Dienststrafrechts in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 2031-1/1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Nach Satz 1 wird als neuer Satz 2 eingefügt: 

„Für den Personenkreis, der dem Bereich der 
Deutschen Bundespost zuzurechnen ist, nimmt das 
Bundesministerium für Post und Telekommunika-
tion die Befugnisse nach Satz 1 wahr." 

2. Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

(11) Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. März 1992 (BGBl. I 
S. 409), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), wird wie 
folgt geändert: 

1. Die Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnun-
gen A und B werden wie folgt geändert: 

a) In Vorbemerkung Nr. 2 Abs. 1 werden die 
Wörter „Fernmeldetechnisches Zentralamt" ge-
strichen. 

b) In Vorbemerkung Nr. 2 Abs. 1 wird im Anschluß 
an  die Bezeichnung „Umweltbundesamt" fol-
gender Satz eingefügt: „Den Dienststellen und 
Einrichtungen des Bundes mit eigenen wissen-
schaftlichen Forschungsbereichen gleichge-
stellt ist auch das Forschungs- und Technologie-
zentrum der Deutsche Telekom AG." 

2. Die Bundesbesoldungsordnung B wird wie folgt 
geändert: 

In der Besoldungsgruppe B 3 werden nach der 
Amtsbezeichnung „Direktor und Professor des 
Kunsthistorischen Instituts in Florenz" folgende 
Amtsbezeichnungen eingefügt: „Erster Direktor 
bei der Deutsche Post Aktiengesellschaft", „Erster 
Direktor bei der Deutsche Postbank Aktiengesell-
schaft", „Erster Direktor bei der Deutsche Telekom 
Aktiengesellschaft" , „Erster Direktor bei der Bun-
desanstalt für Post und Telekommunika tion Deut-
sche Bundespost". 

(12) § 1 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 
Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. August 1992 (BGBl. I S. 1597), 
zuletzt geändert durch Ar tikel 6 des Gesetzes vom 
27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), wird wie folgt 
geändert: 

1. In Nummer 3 Buchstabe a werden die Wörter „der 
Deutschen Bundespost" ersetzt durch die Wörter 
„des Bundesministeriums für Post und Telekom- 
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munikation einschließlich der nachgeordneten 
Behörden" . 

2. In Nummer 4 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundespost" ersetzt durch die Wörter „der Deut-
sche Post AG, der Deutsche Postbank AG und der 
Deutsche Telekom AG". 

3. In Nummer 6 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundespost" ersetzt durch die Wörter „der Deut-
sche Post AG, der Deutsche Postbank AG und der 
Deutsche Telekom AG". 

4. In Nummer 9 werden die Wörter „Deutschen Bun-
despost" ersetzt durch die Wörter „der Deutsche 
Post AG, der Deutsche Postbank AG, der Deutsche 
Telekom AG und des Bundesministeriums für Post 
und Telekommunikation einschließlich der nach-
geordneten Behörden". 

5. In Nummer 13 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundespost" ersetzt durch die Wörter „der Deut-
sche Post AG, der Deutsche Postbank AG und der 
Deutsche Telekom AG". 

(13) Die Übergangszahlungsverordnung vom 
23. Juli 1975 (BGBl. I S. 1831), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: „im Bereich 
des Bundesministeriums für Post und Telekommu-
nikation einschließlich seiner nachgeordneten Be-
hörden und der Bundesanstalt für Post und Tele-
kommunikation Deutsche Bundespost: 

Technischer Regierungsobersekretär". 

2. § 3 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a und Nr. 2 Buchstabe b 
werden aufgehoben. 

(14) § 89a Bundespersonalvertretungsgesetz vom 
15. März 1974 (BGBl. I S. 693), das zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378) geändert worden ist, wird auf geho-
ben.  

(15) § 49a Wahlordnung zum Bundespersonalver-
tretungsgesetz vom 23. September 1974 (BGBl. I 
S. 2337), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
25. Oktober 1989 (BGBl. I S. 1921), wird aufgeho-
ben. 

(16) § 3 Gesetz über die Amtszeiten von Personal-
vertretungen und Jugend- und Auszubildendenver-
tretungen im Bundesdienst vom 11. Dezember 1990 
(BGBl. I S. 2682, 2689) wird aufgehoben. 

(17) Das Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 20. Dezember 1990 
(BGBl. I S. 2954), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Öffentliche Stellen des Bundes sind die 
Behörden, die Organe der Rechtspflege und 
andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrich-
tungen des Bundes, der bundesunmittelbaren Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeach-

tet ihrer Rechtsform. Als öffentliche Stellen gelten 
die aus dem Sondervermögen Deutsche Bundes-
post durch Gesetz hervorgegangenen Unterneh-
men, solange ihnen ein ausschließliches Recht 
nach dem Postgesetz oder dem Gesetz über Fern-
meldeanlagen zusteht." 

2. § 18 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Die obersten Bundesbehörden, der Präsident 
des Bundeseisenbahnvermögen sowie die bun-
desunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die von der 
Bundesregierung oder einer obersten Bundesbe-
hörde lediglich die Rechtsaufsicht ausgeübt wird, 
haben für ihren Geschäftsbereich die Ausführung 
dieses Gesetzes sowie anderer Rechtsvorschriften 
über den Datenschutz sicherzustellen. Das gleiche 
gilt für die Vorstände der aus dem Sondervermö-
gen Deutsche Bundespost durch Gesetz hervorge-
gangenen Unternehmen, solange diesen ein aus-
schließliches Recht nach dem Postgesetz oder dem 
Gesetz über Fernmeldeanlagen zusteht." 

3. § 24 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Bei den Stellen des Bundes im Sinne des § 2 Abs. 1 
Satz 2 wird das Post- und Fernmeldegeheimnis 
(Artikel 10 Grundgesetz) eingeschränkt, soweit 
dies zur Ausübung der Kontrolle bei den speichern-
den Stellen erforderlich ist."  

4. § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. bei den aus dem Sondervermögen Deutsche 
Bundespost durch Gesetz hervorgegange-
nen Unternehmen, solange ihnen ein aus-
schließliches Recht nach dem Postgesetz 
oder dem Gesetz über Fernmeldeanlagen 
zusteht, gegenüber deren Vorständen,". 

(18) Das Gesetz über den Zivilschutz vom 9. Oktober 
1957 in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Au-
gust 1976 (BGBl. I S. 1976), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378), wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 werden die Wörter „und der Deutschen 
Bundespost" gestrichen. 

2. § 7 Abs. 4 wird aufgehoben. 

3. In § 8 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „zuletzt 
geändert durch Artikel 262 des Einführungsgeset-
zes zum Strafgesetzbuch vom 2. März 1974 (BGBl. I 
S. 469)" ersetzt durch die Wörter „zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Postneuordnungsgesetzes". 

(19) Die Verordnung über den Anschluß von Behör-
den und Betrieben an den Luftschutzwarndienst vom 
20. Juli 1961 (BGBl. I S. 1037), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 18. April 1975 (BGBl. I S. 967), wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 2 Nr. 1 werden im Anschluß an die Wörter 
„Elektrizität und Gas" die Wörter „Postdienstlei-
stungen und Telekommunikation" angefügt. 

2. § 4 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: „Der Anschluß-
pflichtige hat über das Luftschutzwarnamt die 
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Bereitstellung der technischen Einrichtungen des 
Drahtanschlusses sowie der erforderlichen Lei-
stungen bei den Anbietern dieser Dienstleistungen 
in Auftrag zu geben." 

3. In § 4 Abs. 3 werden die Wörter „die Genehmigung 
der Deutschen Bundespost" ersetzt durch die Wör-
ter „die Genehmigung des Bundesministeriums für 
Post und Telekommunikation" . 

(20) Das Schutzbaugesetz vom 9. September 1965 
(BGBl. I S. 1232), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 23 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „des 
öffentlichen Fernmeldewesens" ersetzt durch die 
Wörter „der Telekommunikation, die dem öffentli-
chen Verkehr dienen". 

2. Nach § 26 Abs. 2 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

„Das Bundesministerium für Post und Telekommu-
nikation erläßt im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium des Innern Rechtsverordnungen über 
die im Bereich der Telekommunikation nach § 23 
durchzuführenden baulichen Schutzmaßnahmen. 
§ 27 Abs. 1 Halbsatz 2 gilt entsprechend." 

3. § 27 Abs. 3 wird aufgehoben. 

(21) Das Gesetz über die Erweiterung des Katastro-
phenschutzes vom 9. Juli 1968 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Februar 1990 (BGBl. I 
S. 230), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. No-
vember 1990 (BGBl. I S. 2520), wird wie folgt geän-
dert: 

In § 15 Abs. 1 werden die Wörter „sowie der Deut-
schen Bundespost" gestrichen. 

(22) An § 22 Abs. 2 Zweites Wohnungsbaugesetz in 
der Fassung vom 14. August 1990 (BGBl. I S. 1730), das 
zuletzt durch Gesetz vom 17. Juni 1993 (BGBl. I S. 912) 
geändert wurde, wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Die bis zum Inkrafttreten des Postumwandlungsge-
setzes von der Deutschen Bundespost zur Verfügung 
gestellten Mittel werden bei dem Nachfolgeunterneh-
men der Deutschen Bundespost POSTDIENST, die 
von den Teilsondervermögen zur Verfügung gestell-
ten Mittel werden bei dem jeweiligen aus dem Teil-
sondervermögen der Deutschen Bundespost hervor-
gegangenen Unternehmen abgewickelt." 

(23) In § 1 Nr. 4.1 Mikrozensusverordnung vom 
14. Juni 1985 (BGBl. I S. 967), die zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378) geändert worden ist, werden in der 
Klammer die Wörter „der Deutschen Bundespost" 
durch die Wörter „gemäß Postsozialversicherungsor-
ganisationsgesetz" ersetzt. 

(24) Die Strafprozeßordnung vom 1. Februar 1877 in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl. I S. 2847) wird wie folgt geändert: 

1. § 100b Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: „Auf 
Grund der Anordnung hat jeder Be treiber von 
Fernmeldeanlagen, die für den öffentlichen Ver-
kehr bestimmt sind, dem Richter, der Staatsanwalt-
schaft und ihren im Polizeidienst tätigen Hilfsbe-
amten (§ 152 Gerichtsverfassungsgesetz) die Über-
wachung und Aufzeichnung des Fernmeldever-
kehrs zu ermöglichen." 

2. § 100 Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: „Die 
Beendigung ist dem Richter und dem Be treiber von 
Fernmeldeanlagen, die für den öffentlichen Ver-
kehr bestimmt sind, mitzuteilen." 

(25) § 2 Abs. 1 Satz 2 Gerichtskostengesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 
1975 (BGBl. I S. 3047), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378) 
geändert worden ist, wird aufgehoben. 

(25 a) § 11 Abs. 1 Satz 2 Kostenordnung in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
361-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, die 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Dezem-
ber 1993 (BGBl. I S. 2378) geändert worden ist, wird 
aufgehoben. 

(26) § 8 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Kosten der 
Gerichtsvollzieher in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 362-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), 
wird aufgehoben. 

(27) Das Gesetz über die Entschädigung von Zeu-
gen und Sachverständigen vom 26. Juli 1957 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1969 
(BGBl. I S. 1756), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. Juli 1992 (BGBl. I S. 1302), wird wie folgt geän-
dert: 

1. An § 17a Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: „Ist 
der Dritte ein Telekommunikationsunternehmen 
und bedient sich dieses bei der Erledigung der in 
Absatz 1 genannten Arbeiten eines Arbeitnehmers, 
so sind die entstehenden Kosten gemäß den allge-
meinen Tarifen zu erstatten." 

2. § 17a Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: „Für die 
Inanspruchnahme von Übertragungswegen und 
Wählverbindungen bei der Überwachung des 
Telekommunikationsverkehrs sind die in den all-
gemeinen Tarifen vorgesehenen Entgelte zu ent-
richten. " 

(28) § 23 Abs. 2 Nr. 1 a AGB-Gesetz vom 9. Dezem-
ber 1976 (BGBl. I S. 3317), das zuletzt durch Gesetz 
vom 22. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2486) geändert 
worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„1 a. § 2 für die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
einschließlich der darin festgelegten Leistungs-
entgelte der aus dem Sondervermögen Deut-
sche Bundespost hervorgegangenen Unterneh-
men, sofern die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen in ihrem Wortlaut im Amtsblatt des 
Bundesministeriums für Post und Telekommuni-
kation veröffentlicht worden sind und bei den 
Niederlassungen der genannten Unternehmen 
zur Einsichtnahme bereitgehalten werden."  
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(29) Artikel 79 Wechselgesetz vom 21. Juni 1933 in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 4133-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Ju li  1985 
(BGBl. I S. 1507) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Jeder Protest muß durch einen Notar oder 
Gerichtsbeamten aufgenommen werden." 

2. Absatz 2 wird aufgehoben. 

(30) In § 13 a Wehrpflichtgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Juni 1986 (BGBl. I S. 879), 
das zuletzt durch Ar tikel 6 des Gesetzes vom 27. De-
zember 1993 (BGBl. I S. 2378) geändert worden ist, 
werden in Absatz 1 Satz 2 nach den Wörtern „zustän-
dige Bundesminister" die Wörter „oder der nach § 9 
Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetz 
zuständige Bundesminister" eingefügt. 

(31) Die Verordnung über die Zuständigkeit und das 
Verfahren bei der Unabkömmlichstellung vom 24. Ju li 

 1962 (BGBl. I S. 524) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 Nr. 11 wird wie folgt gefaßt: 

„11. a) bei Wehrpflichtigen, die bei den aus den 
Teilsondervermögen der Deutschen Bun-
despost hervorgegangenen Unternehmen 
tätig sind, das Bundesministerium für Post 
und Telekommunikation oder die von ihm 
bestimmte Behörde, 

b) bei Wehrpflichtigen, die in Unternehmen 
nach § 2 Nr. 2 und 3 Post- und Telekom-
munikationssicherstellungsgesetz tätig 
sind, soweit diese Unternehmen nach § 3 
dieses Gesetzes verpflichtet sind, das Bun-
desministerium für Post und Telekommu-
nikation oder die von ihm bestimmte 
Behörde, " 

2. Die bisherige Fassung von § 1 Abs. 1 Nr. 11 wird zu 
§ 1 Abs. 1 Nr. 12. 

3. § 2 Abs. 3 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. vom Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation oder der von ihm bestimmten 
Behörde bei Wehrpflichtigen, die für den Auf-
bau, die Unterhaltung oder die Instandsetzung 
von Fernmeldeanlagen, die für den öffentli-
chen Verkehr bestimmt sind, tätig sind, ". 

(32) Die Verordnung zur Übertragung von Zustän-
digkeiten im Verfahren bei der Unabkömmlichstel-
lung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 50-1-3-2, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, zuletzt geändert durch Ar tikel 6 des Gesetzes 
vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), wird wie 
folgt geändert:  

1. § 1 VII wird wie folgt gefaßt: 

„VII. 
aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministeriums 

für Post und Telekommunikation 

1. die Bundesanstalt für Post und Telekommunika-
tion Deutsche Bundespost, 

2. das Bundesamt für Post und Telekommunika-
tion, 

3. das Bundesamt für Zulassungen in der Telekom-
munikation, 

4. die Bundesdruckerei;" 

2. § 2 I wird wie folgt gefaßt: 

„I. 
bei Wehrpflichtigen, die tätig sind für den 
Aufbau, die Unterhaltung oder die Instandset-
zung von Fernmeldeanlagen, die für den öffent-
lichen Verkehr bestimmt sind, das Bundesamt 
für Post und Telekommunikation;" 

(33) Das Bundesleistungsgesetz in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 54-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378), wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 1 Nr. 4 werden die Wörter „Teilnehmer-
verhältnisse zur Deutschen Bundespost" ersetzt 
durch die Wörter „Vertragsverhältnisse mit Unter-
nehmen, die Telekommunikationsleistungen er-
bringen" . 

2. § 95 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Unternehmen nach § 2 Post- und Telekommu-
nikationssicherstellungsgesetz, soweit sie durch 
eine Rechtsverordnung aufgrund § 3 des vorge-
nannten Gesetzes verpflichtet sind, und öffentliche 
Eisenbahnen können nicht zu Leistungen nach 
diesem Gesetz herangezogen werden." 

(34) § 2 Abs. 5 Anforderungsbehörden- und Bedarfs-
trägerverordnung vom 12. Juni 1989 (BGBl. I S. 1008), 
die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. De-
zember 1993 (BGBl. I S. 2378) geändert wurde, wird 
wie folgt geändert: 

1. Das Wort  „Anforderungsbehörden" wird ersetzt 
durch das Wort  „Anforderungsbehörde". 

2. Die Wörter „sind die Oberpostdirektionen" werden 
durch die Wörter „ist das Bundesamt für Post und 
Telekommunika tion" ersetzt. 

(35) In § 16 Nr. 1 Buchstabe d Landbeschaffungsge-
setz vom 23. Februar 1957 in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 54-3, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2317), werden 
nach den Wörtern „Gas und Wasser," die Wörter 
„Post- und Telekommunikationsdienstleistungen," 
eingefügt. 

(36) In § 2 Abs. 1 Nr. 6 Finanz- und Personalstati-
stikgesetz vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2119), 
zuletzt geändert durch Ar tikel 6 des Gesetzes vom 
27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), werden die 
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Wörter „der Deutschen Bundespost POSTDIENST, - 
POSTBANK, - TELEKOM sowie" gestrichen. 

(36a) Die Abgabenordnung vom 16. März 1976 
(BGBl. I S. 613; 1977 I S. 269), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 93 a Abs. 2 werden die Wörter „Postgiroämter, 
Postsparkassenämter, " gestrichen. 

2. § 105 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Die Verpflichtung der Behörden oder sonsti-
ger öffentlicher Stellen einschließlich der Deut-
schen Bundesbank, der Staatsbanken und der 
Schuldenverwaltungen sowie der Org ane und 
Bediensteten dieser Stellen zur Verschwiegenheit 
gilt nicht für ihre Auskunfts- und Vorlagepflicht 
gegenüber den Finanzbehörden." 

3. In § 111 Abs. 3 werden die Wörter „Postgiroämter, 
Postsparkassenämter," gestrichen. 

4. In § 224 Abs. 3 Satz 3 werden die Wörter „ an  die 
Deutsche Bundespost POSTBANK oder" gestri-
chen. 

(37) In § 3 Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 7. September 1990 (BGBl. I 
S. 1898, 1991 I S. 808), das zuletzt durch Ar tikel 6 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378) 
geändert worden ist, wird folgende Nr. 35 einge-
fügt: 

„35. die Einnahmen der bei der Deutsche Post AG, 
Deutsche Postbank AG oder Deutsche Telekom 
AG beschäftigten Beamten, soweit sie bei ande-
ren Bundesbeamten steuerfrei sind." 

(38) Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11. März 1991 (BGBl. I 
S. 638), zuletzt geändert durch Ar tikel 6 des Gesetzes 
vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 1 Nr. 1 werden die Wörter „die Deutsche 
Bundespost," gestrichen. 

2. Nach § 54 Abs. 1 a wird folgender Absatz 1 b 
eingefügt: 

„(1 b) Die Steuerbefreiung für die Deutsche Bun-
despost nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 Körperschaftsteuer-
gesetz 1991 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. März 1991 (BGBl. I S. 638) ist für deren 
Nachfolgeunternehmen Deutsche Post AG, Deut-
sche Postbank AG und Deutsche Telekom AG 
letztmals für den Veranlagungszeitraum 1995 
anzuwenden." 

(39) Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. März 1991 (BGBl. I S. 814), 
zuletzt geändert durch Ar tikel 6 des Gesetzes vom 
27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 3 Nr. 1 werden die Wörter „die Deutsche 
Bundespost," gestrichen. 

2. Nach § 36 Abs. 1 a wird folgender Absatz 1 b 
eingefügt: 

„(1 b) Die Steuerbefreiung für die Deutsche Bun-
despost nach § 3 Nr. 1 Gewerbesteuergesetz 1991 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. März 
1991 (BGBl. I S. 814) ist für deren Nachfolgeunter-
nehmen Deutsche Post AG, Deutsche Postbank AG 
und Deutsche Telekom AG letztmals für den Erhe-
bungszeitraum 1995 anzuwenden." 

(40) Das Vermögensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. November 1990 (BGBl. I 
S. 2467), zuletzt geändert durch A rtikel 6 des Gesetzes 
vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 3 Abs. 1 werden die Wörter „die Deutsche 
Bundespost, " gestrichen. 

2. Dem § 25 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Die Steuerbefreiung für die Deutsche Bun-
despost nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Vermögensteuerge-
setz in der Fassung vom 14. November 1990 
(BGBl. I S. 2467) ist für deren Nachfolgeunterneh-
men Deutsche Post AG, Deutsche Postbank AG und 
Deutsche Telekom AG letztmals für die Vermögen-
steuer des Kalenderjahrs 1995 anzuwenden." 

(41) Das Grundsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), 
zuletzt geändert durch Ar tikel 6 des Gesetzes vom 
27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), wird wie folgt 
geändert: 

1. Nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 wird folgende Nummer 1 a 
eingefügt: 

„ 1 a. Grundbesitz der Deutsche Post AG, der Deut-
sche Postbank AG und der Deutsche Telekom 
AG;" 

2. Dem § 38 wird folgender Satz angefügt: 

„ § 3 Abs. 1 Nr. 1 a in der Fassung des Artikels .. . 
des Gesetzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) ist nur für die 
Grundsteuer des Kalenderjahres 1995 anzuwen-
den. " 

(42) Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. April 1993 (BGBl. I S. 565, 
1160), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378) wird wie folgt 
geändert: 

1. § 2 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 wird gestrichen. 

2. In § 4 Nr. 11a werden nach den Wörtern „der 
Deutschen Bundespost TELEKOM" die Wörter 
„und der Deutsche Telekom AG" eingefügt. 

3. Nach § 4 Nr. 11 a wird folgende Nummer 11 b 
eingefügt: 

„ 11 b. die Umsätze aus Postdienstleistungen, die 
von der Deutsche Post AG ausgeführt wer-
den; " 

4. § 28 Abs. 1 wird gestrichen. 

(43) Das Allgemeine Kriegsfolgengesetz in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 653-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geän- 
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dert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2378), wird wie folgt geändert: 

1. § 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. die Bundesanstalt für Post und Telekommuni-
kation Deutsche Bundespost oder die von ihr 
bestimmten Behörden, soweit es sich um 
Ansprüche gegen die Deutsche Bundespost 
oder die Deutsche Reichspost handelt." 

2. § 27 Abs. 1 Satz 2, 1. Halbsatz wird wie folgt 
gefaßt: 

„Bei Ansprüchen nach Nr. 1 ist die Oberfinanzdi-
rektion örtlich zuständig," 

3. § 27 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Ist hiernach die örtliche Zuständigkeit einer Ober-
finanzdirektion nicht gegeben, so ist die Oberfi-
nanzdirektion Köln zuständig." 

(44) In § 44 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe e Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20. Februar 1990 (BGBl. I 
S. 235), zuletzt geändert durch Ar tikel 6 des Gesetzes 
vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), werden die 
Wörter „der Deutschen Bundespost" durch die Wörter 
„den Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundes-
post POSTDIENST und der Deutschen Bundespost 
TELEKOM" ersetzt. 

(45) In § 9 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b Mineralölbe-
wirtschaftungs-Verordnung vom 19. April 1988 
(BGBl. I S. 530), zuletzt geändert durch Ar tikel 6 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), 
werden die Wörter „den Bundesminister für das Post- 
und Fernmeldewesen für die Deutsche Bundespost" 
ersetzt durch die Wörter „das Bundesministerium für 
Post und Telekommunikation für die Unternehmen 
gemäß § 2 Post- und Telekommunikationssicherstel-
lungsgesetz, soweit sie aufgrund einer Rechtsverord-
nung gem. § 3 des vorgenannten Gesetzes verpflichtet 
sind, für das Bundesamt für Post und Telekommuni-
kation und für das Bundesamt für Zulassungen in der 
Telekommunikation". 

(46) § 14 Kraftstoff-Lieferbeschränkungs-Verord-
nung vom 26. April 1982 (BGBl. I S. 520), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. De-
zember 1993 (BGBl. I S. 2378), wird wie folgt geän-
dert: 

Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„ (4) Die Unternehmen gemäß § 2 Gesetz zur Siche-
rung und Sicherstellung des Postwesens und der 
Telekommunikation, soweit sie aufgrund einer 
Rechtsverordnung gemäß § 3 des vorgenannten 
Gesetzes verpflichtet sind, erhalten Bezugsscheine 
vom Bundesministerium für Post und Telekommuni-
kation. " 

(47) In § 13 Abs. 2 Gesetz zur Förderung der 
Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 
8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 26. Februar 1993 (BGBl. I S. 278), 
werden die Wörter „für die Deutsche Bundespost der 

Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen" 
gestrichen. 

(48) Die Dampfkesselverordnung vom 27. Februar 
1980 (BGBl. I S. 173), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „der Deutschen Bundespost," wer-
den gestrichen. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Satz 1 gilt entsprechend für Dampfkesselanla-
gen der aus dem Sondervermögen Deutsche 
Bundespost hervorgegangenen Unternehmen, 
deren Prüfung und Überwachung durch eine 
Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2 Satz 2 
Gerätesicherheitsgesetz geregelt ist. 

2. § 10 Abs. 7 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. der aus dem Sondervermögen Deutsche Bun-
despost hervorgegangenen Unternehmen, deren 
Prüfung und Überwachung durch eine Rechtsver-
ordnung nach § 14 Abs. 2 Satz 2 Gerätesicherheits-
gesetz geregelt ist," 

3. § 29 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „der Deutschen Bundespost und" 
werden gestrichen. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Für Anlagen der aus dem Sondervermögen 
Deutsche Bundespost hervorgegangenen Un-
ternehmen, deren Prüfung und Überwachung 
durch eine Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2 
Satz 2 Gerätesicherheitsgesetz geregelt ist, ist 
Aufsichtsbehörde das Bundesministerium für 
Post und Telekommunika tion oder die von ihm 
bestimmte Behörde." 

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

(49) Die Druckbehälterverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. April 1989 (BGBl. I 
S. 843), zuletzt geändert durch Ar tikel 6 des Gesetzes 
vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „der Deutschen Bundespost," wer-
den gestrichen. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Satz 1 gilt entsprechend für Druckbehälter, 
Druckgasbehälter, Füllanlagen oder Rohrlei-
tungen der aus dem Sondervermögen Deutsche 
Bundespost hervorgegangenen Unternehmen, 
deren Prüfung und Überwachung durch eine 
Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2 Satz 2 
Gerätesicherheitsgesetz geregelt ist." 

2. § 26 Abs. 6 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. der aus dem Sondervermögen Deutsche Bun-
despost hervorgegangenen Unternehmen, de-
ren Prüfung und Überwachung durch eine 
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Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2 Satz 2 
Gerätesicherheitsgesetz geregelt ist," 

3. § 35 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „der Deutschen Bundespost," wer-
den gestrichen. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Für Anlagen der aus dem Sondervermögen 
Deutsche Bundespost hervorgegangenen Un-
ternehmen, deren Prüfung und Überwachung 
durch eine Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2 
Satz 2 Gerätesicherheitsgesetz geregelt ist, ist 
Aufsichtsbehörde das Bundesministerium für 
Post und Telekommunikation oder die von ihm 
bestimmte Behörde." 

(50) Die Aufzugsverordnung vom 27. Februar 1980 
(BGBl. I S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „der Deutschen Bundespost," wer-
den gestrichen. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Satz 1 gilt entsprechend für Aufzugsanlagen 
der aus dem Sondervermögen Deutsche Bun-
despost hervorgegangenen Unternehmen, de-
ren Prüfung und Überwachung durch eine 
Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2 Satz 2 
Gerätesicherheitsgesetz geregelt ist."  

2. § 8 Abs. 5 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. der aus dem Sondervermögen Deutsche Bun-
despost hervorgegangenen Unternehmen, de-
ren Prüfung und Überwachung durch eine 
Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2 Satz 2 
Gerätesicherheitsgesetz geregelt ist," 

3. § 23 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundespost," gestrichen. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Für Anlagen der aus dem Sondervermögen 
Deutsche Bundespost hervorgegangenen Un-
ternehmen, deren Prüfung und Überwachung 
durch eine Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2 
Satz 2 Gerätesicherheitsgesetz geregelt ist, ist 
Aufsichtsbehörde das Bundesministerium für 
Post und Telekommunikation oder die von ihm 
bestimmte Behörde." 

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

4. In § 24 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „der 
Deutschen Bundespost" durch „der Betreiber von 
öffentlichen Fernmeldenetzen" ersetzt. 

(51) Die Verordnung über elektrische Anlagen in 
explosionsgefährdeten Räumen vom 27. Februar 1980 
(BGBl. I S. 214), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „der Deutschen Bundespost," wer-
den gestrichen. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Satz 1 gilt entsprechend für Anlagen der aus 
dem Sondervermögen Deutsche Bundespost 
hervorgegangenen Unternehmen, deren Prü-
fung und Überwachung durch eine Rechtsver-
ordnung nach § 14 Abs. 2 Satz 2 Gerätesicher-
heitsgesetz geregelt ist. " 

2. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundespost," gestrichen. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Für Anlagen der aus dem Sondervermögen 
Deutsche Bundespost hervorgegangenen Un-
ternehmen, deren Prüfung und Überwachung 
durch eine Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2 
Satz 2 Gerätesicherheitsgesetz geregelt ist, ist 
Aufsichtsbehörde das Bundesministerium für 
Post und Telekommunikation oder die von ihm 
bestimmte Behörde. " 

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

(52) Die Acetylenverordnung vom 27. Februar 1980 
(BGBl. I S. 220), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „der Deutschen Bundespost," wer-
den gestrichen. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Satz 1 gilt entsprechend für Acetylenanlagen 
und Calciumcarbidlager der aus dem Sonder-
vermögen Deutsche Bundespost hervorgegan-
genen Unternehmen, deren Prüfung und Über-
wachung durch eine Rechtsverordnung nach 
§ 14 Abs. 2 Satz 2 Gerätesicherheitsgesetz 
geregelt ist." 

2. § 7 Abs. 6 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. der aus dem Sondervermögen Deutsche Bun-
despost hervorgegangenen Unternehmen, de-
ren Prüfung und Überwachung durch eine 
Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2 Satz 2 
Gerätesicherheitsgesetz geregelt ist," 

3. § 27 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundespost und" gestrichen. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Für Anlagen der aus dem Sondervermögen 
Deutsche Bundespost hervorgegangenen Un-
ternehmen, deren Prüfung und Überwachung 
durch eine Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2 
Satz 2 Gerätesicherheitsgesetz geregelt ist, ist 
Aufsichtsbehörde das Bundesministerium für 
Post und Telekommunikation oder die von ihm 
bestimmte Behörde." 

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 



Drucksache 12/6718 	Deutscher Bundestag - 12. Wahlperiode 

(53) Die Verordnung über brennbare Flüssigkeiten 
vom 27. Februar 1980 (BGBl. I S. 229), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378), wird wie folgt geändert: 

1. § 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „der Deutschen Bundespost," wer-
den gestrichen. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Satz 1 gilt entsprechend für Anlagen der aus 
dem Sondervermögen Deutsche Bundespost 
hervorgegangenen Unternehmen, deren Prü-
fung und Überwachung durch eine Rechtsver-
ordnung nach j 14 Abs. 2 Satz 2 Gerätesicher-
heitsgesetz geregelt ist." 

2. § 9 Abs. 5 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. der aus dem Sondervermögen Deutsche Bun-
despost hervorgegangenen Unternehmen, de-
ren Prüfung und Überwachung durch eine 
Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2 Satz 2 
Gerätesicherheitsgesetz geregelt ist," 

3. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundespost," gestrichen. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Für Anlagen der aus dem Sondervermögen 
Deutsche Bundespost hervorgegangenen Un-
ternehmen, deren Prüfung und Überwachung 
durch eine Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2 
Satz 2 Gerätesicherheitsgesetz geregelt ist, ist 
Aufsichtsbehörde das Bundesministerium für 
Post und Telekommunikation oder die von ihm 
bestimmte Behörde." 

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

(54) § 19 Abs. 1 der Medizingeräteverordnung vom 
14. Januar 1985 (BGBl. I S. 93), die zuletzt durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 26. August 1992 (BGBl. I 
S. 1564) geändert wurde, wird wie folgt geändert: 

1. In Satz 1 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundespost," gestrichen. 

2. Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Für Geräte der aus dem Sondervermögen Deut-
sche Bundespost hervorgegangenen Unterneh-
men, deren Prüfung und Überwachung durch eine 
Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2 Satz 2 Geräte-
sicherheitsgesetz geregelt ist, stehen die Befug-
nisse nach § 6 Abs. 2 Satz 2, den  §§ 7,  8 und 28 Abs. 5 
sowie die Aufsicht über die Ausführung dieser 
Verordnung dem Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation oder der von ihm bestimmten 
Behörde zu." 

3. Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Satz 3 
und 4. 

(55) Die Getränkeschankanlagenverordnung vom 
27. November 1989 (BGBl. I S. 2044), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378), wird wie folgt geändert: 

1. § 15 Abs. 4 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. der aus dem Sondervermögen Deutsche Bun-
despost hervorgegangenen Unternehmen, de-
ren Prüfung und Überwachung durch eine 
Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2 Satz 2 
Gerätesicherheitsgesetz geregelt ist," 

2. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundespost," gestrichen. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Für Getränkeschankanlagen der aus dem Son-
dervermögen Deutsche Bundespost hervorge-
gangenen Unternehmen, deren Prüfung und 
Überwachung durch eine Rechtsverordnung 
nach § 14 Abs. 2 Satz 2 Gerätesicherheitsgesetz 
geregelt ist, stehen die Befugnisse nach den 

§§ 4, 5 und 20 Abs. 1 Satz 2 sowie die Aufsicht 
über  die  Ausführung dieser Verordnung dem 
Bundesministerium für Post und Telekommuni-
kation oder der von ihm bestimmten Behörde 
zu." 

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

(56) In § 25 Abs. 1 Satz 2 Gaststättengesetz vom 
5. Mai 1970 (BGBl. I S. 465, 1298), das zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378) geändert worden ist, werden die 
Wörter „für Be treuungseinrichtungen der Bundespost 
und" gestrichen. 

(57) In § 1 Abs. 4 Nr. 2 Sprengstoffgesetz vom 
13. September 1976, in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. April 1986 (BGBl. I S. 577), die zuletzt 
geändert worden ist durch Verordnung vom 26. Fe-
bruar 1993 (BGBl. I S. 278) werden die Wörter „durch 
die Post und" gestrichen. 

(58) In § 42 Außenwirtschaftsgesetz vom 28. April 
1961 (BGBl. I S. 481, 495, 1555), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 13. Oktober 1993 (BAnz. Nr. 196 
S. 9565), werden die Wörter „ , nicht von der Deut-
schen Bundespost betriebene" gestrichen. 

(59) In § 39 Abs. 1 Satz 3 Festlandsockel-Berg-
verordnung vom 21. März 1989 (BGBl. I S. 554) werden 
die Wörter „der Oberpostdirektion Bremen" durch die 
Wörter „dem Betreiber des Unterwasser-Fernmelde-
kabels" ersetzt. 

(60) § 156a Abs. 5 Versicherungsaufsichtsgesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 
1992 (BGBl. 1993 I S. 2), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„ (5) Für öffentlich-rechtliche Krankenversorgungs-
einrichtungen des Bundeseisenbahnvermögen, für 
die Postbeamtenkrankenkasse sowie für die Versor-
gungsanstalt des Bundes und der Länder, die Bahn-
versicherungsanstalt - Abteilung B - und die Ver-
sorgungsanstalt der Deutschen Bundespost gilt dieses 
Gesetz nicht." 
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(61) § 4 Abs. 1 Gesetz zur Sicherstellung von 
Arbeitsleistungen für Zwecke der Verteidigung ein-
schließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung vom 
9. Juli  1968 (BGBl. I S. 787), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2414), wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter „einschließlich 
der Bundespost" gestrichen. 

2. Absatz 1 Nr. 8 wird wie folgt gefaßt: 

„8. bei den aus den Teilsondervermögen der Deut-
schen Bundespost hervorgegangenen Unter-
nehmen sowie bei Unternehmen nach § 2 Nr. 2 
und 3 Post- und Telekommunikationssicher-
stellungsgesetz, soweit sie aufgrund einer 
Rechtsverordnung nach § 3 des vorgenannten 
Gesetzes verpflichtet sind." 

(62) § 14 Abs. 2 Gerätesicherheitsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Oktober 1992 
(BGBl. I S. 1793), zuletzt geändert durch Ar tikel 6 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), 
wird wie folgt geändert: 

1. Satz 1 wird wie folgt neu gefaßt: 

„Die Prüfungen und die Überwachung von über-
wachungsbedürftigen Anlagen der aus dem Son-
dervermögen Deutsche Bundespost hervorgegan-
genen Unternehmen werden vorübergehend von 
den vom Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation bestimmten Stellen vorgenommen." 

2. Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Das Nähere — insbesondere die Dauer der Über-
gangszeit — regelt eine Rechtsverordnung der 
Bundesregierung, die nicht der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf." 

3. Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

(63) Die Reichsversicherungsordnung in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 820-1 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geän-
dert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2414), wird wie folgt geändert: 

1. In § 646 Abs. 1 wird die Verweisung „§.§  653 bis 
657a" durch die Verweisung „§§ 653 bis 657b" 
ersetzt. 

2. Nach § 657a wird folgender § 657b eingefügt: 

„§ 657b 

(1) Es wird eine Unfallkasse Post und Telekom 
errichtet. Die Unfallkasse Post und Telekom ist 
Träger der gesetzlichen Unfa llversicherung im 
Sinne von § 29 Abs. 1 Sozialgesetzbuch IV. Sie ist 
Träger der Unfa llversicherung für Versicherte 

1. in der Bundesanstalt für Post und Telekommu-
nikation Deutsche Bundespost, 

2. in den aus dem Sondervermögen der Deutschen 
Bundespost hervorgegangenen Aktiengesell-
schaften, 

3. in den Unternehmen, die 

a) aus den Unternehmen im Sinne von Num-
mer 2 ausgegliedert worden sind und von 
diesen überwiegend beherrscht werden 
oder 

b) aus den Unternehmen im Sinne von Buch-
stabe a ausgegliedert worden sind und von 
diesen überwiegend beherrscht werden 

und unmittelbar und überwiegend Post-, Post-
bank- oder Telekommunikationsaufgaben er-
füllen oder diesen Zwecken als Neben- oder 
Hilfsunternehmen dienen, 

4. in den gesetzlichen und betrieblichen Sozialein-
richtungen und in den durch Satzung anerkann-
ten Selbsthilfeeinrichtungen der Bundesanstalt 
für Post und Telekommunika tion Deutsche Bun-
despost, 

5. in der Bundesdruckerei und in den aus ihr 
ausgegliederten Unternehmen, sofern diese von 
der Bundesdruckerei überwiegend beherrscht 
werden und ihren Zwecken als Neben- oder 
Hilfsunternehmen überwiegend dienen, 

6. im Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation sowie dessen nachgeordneten Be-
hörden und Einrichtungen. 

(2) Auf die Unfallkasse Post und Telekom finden 
die für die Berufsgenossenschaften geltenden Vor-
schriften entsprechende Anwendung. Dies gilt 
nicht für die §§ 649 bis 652, 662 bis 665, 671 Nr. 5 bis 
7, §§ 690 bis 704. Die Vorschriften der §§ 186b und 
186 c Arbeitsförderungsgesetz über die Umlage für 
das Konkursausfallgeld gelten für die Unfallkasse 
Post und Telekom entsprechend. 

(3) § 36 Abs. 2a Sozialgesetzbuch IV gilt mit der 
Maßgabe, daß der Geschäftsführer und sein Stell-
vertreter vom Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation bestellt werden, § 44 Abs. 2 a 
Sozialgesetzbuch IV gilt mit der Maßgabe, daß die 
Arbeitgebervertreter vom Bundesministerium für 
Post und Telekommunikation bestimmt werden. 
§ 70 Abs. 2 a Sozialgesetzbuch IV gilt mit der 
Maßgabe, daß der Haushaltsplan vom Bundesmi-
nisterium für Post und Telekommunikation geneh-
migt wird. 

(4) § 90 Sozialgesetzbuch IV gilt mit der Maß-
gabe, daß das Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation die Aufsicht auf den Gebieten 
der Unfallverhütung und  der Ersten Hilfe bei 
Arbeitsunfällen sowie zur Abwendung arbeitsbe-
dingter Gesundheitsgefahren führt." 

3. Nach § 704a wird folgender § 704b eingefügt: 

„ § 704 b 

(1) Die Unfallkasse Post und Telekom besitzt 
Dienstherrenfähigkeit im Sinne des § 121 Beam-
tenrechtsrahmengesetz. Die Beamten sind mittel-
bare Bundesbeamte. Bei der Unfallkasse können 
die nach § 26 Abs. 1 Bundesbesoldungsgesetz 
zulässigen Obergrenzen für Beförderungsämter 
überschritten werden, soweit dies wegen der mit 
den Funktionen verbundenen Anforderungen er-
forderlich ist. Für die Angestellten und Arbeiter 
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gelten die Bestimmungen für Arbeitnehmer des 
Bundes mit speziellen Ergänzungen, soweit dies 
wegen der mit den Funktionen verbundenen 
Anforderungen erforderlich ist. 

(2) Das Bundesministerium für Post und Telekom 
ernennt und entläßt auf Vorschlag des Vorstands 
der Unfallkasse die Beamten. Es kann seine Befug-
nis auf den Vorstand übertragen mit dem Recht, 
diese Befugnis ganz oder teilweise auf den 
Geschäftsführer weiter zu übertragen. § 36 Abs. 2 a 
Sozialgesetzbuch IV bleibt unberührt. 

(3) Oberste Dienstbehörde für den Geschäftsfüh-
rer und seinen Stellvertreter ist das Bundesministe-
rium für Post und Telekommunikation, für die 
übrigen Beamten der Vorstand der Unfallkasse 
Post und Telekom, der seine Befugnisse ganz oder 
teilweise auf den Geschäftsführer übertragen 
kann. 

(4) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 können das 
Bundesministerium für Post und Telekommunika-
tion und die Unternehmen, für deren Versicherte 
die Unfallkasse Post und Telekom Träger der 
Unfallversicherung ist, für die Aufgabenerfüllung 
der Unfallkasse Post und Telekom erforderliches 
Personal gegen Kostenerstattung zur Verfügung 
stellen. Dies gilt insbesondere für Beamte und 
Arbeitnehmer, die bei der Errichtung der Unfall-
kasse Post und Telekom Aufgaben der Unfallversi-
cherung, einschließlich Überwachung und Präven-
tion, bei der Bundespost-Ausführungsbehörde für 
Unfallversicherung oder der Zentralstelle Arbeits-
schutz im Bundesamt für Post und Telekommuni-
kation wahrgenommen haben."  

(64) In § 26 Abs. 3 Satz 2 Wahlordnung für die 
Sozialversicherung in der Fassung vom 23. Januar 
1992 (BGBl. I S. 115, 290) werden die Wörter „ , der 
Deutschen Bundespost" gestrichen. 

(65) Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Januar 1990 (BGBl. I 
S. 149), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b werden die Wörter 
„der Deutschen Bundespost" durch die Wörter 
„des Bundesministeriums für Post und Telekom-
munikation einschließlich der nachgeordneten 
Behörden" ersetzt. 

2. Nach § 45 Abs. 1 Buchstabe e wird folgender 
Buchstabe f angefügt: 

„f) Der Deutsche Post AG, der Deutsche Postbank 
AG und der Deutsche Telekom AG obliegt die 
Durchführung dieses Gesetzes für ihre jeweili-
gen Beamten und Versorgungsempfänger. Der 
Bund stellt den Aktiengesellschaften nach 
Bedarf die Mittel bereit, die sie zur Durchfüh-
rung dieses Gesetzes benötigen. Verwaltungs-
kosten werden nicht erstattet. " 

(66) Das Gesetz zur Sicherung der Eingliederung 
Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft  

in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 
1986 (BGBl. I S. 1421), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378) 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 3 werden die Wörter „und die Deutsche 
Bundespost" gestrichen. 

2. § 27 a wird aufgehoben. 

(67) Das Gesetz über den Betrieb von Hochfre-
quenzgeräten vom 9. August 1949 (WiGBl. S. 235), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni 1989 
(BGBl. I S. 1026) wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „die Verwaltung 
für Post- und Fernmeldewesen" durch die Wör-
ter „das Bundesministerium für Post und Tele-
kommunikation oder eine ihm nachgeordnete 
Behörde" ersetzt. 

b) In Absatz 1 Buchstabe a werden die Wörter 
„Vereinigten Wirtschaftsgebietes" durch die 
Wörter „Gebietes der Bundesrepublik Deutsch-
land" ersetzt. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „die Verwaltung 
für Post- und Fernmeldewesen" durch die Wör-
ter „das Bundesministerium für Post und Tele-
kommunikation" ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „der Verwaltung 
für das Post- und Fernmeldewesen" durch die 
Wörter „des Bundesministeriums für Post und 
Telekommunikation" ersetzt. 

3. In § 4 Abs. 1 werden das Wort „Wohnsitz" durch die 
Wörter „Betriebsort des Hochfrequenzgerätes oder 
an die für den Sitz" und das Wort „Oberpostdirek-
tion" durch die Wörter „Außenstelle des Bundes-
amts für Post und Telekommunikation" ersetzt. 

4. In § 6 werden die Wörter „von der Verwaltung für 
das Post- und Fernmeldewesen" durch die Wörter 
„vom Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation oder einer ihm nachgeordneten Be-
hörde" ersetzt. 

(68) § 3 Durchführungsgesetz zu den EG-Richtlinien 
Funkstörungen vom 4. August 1978 (BGBl. I S. 1180), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 26. Februar 
1993 (BGBl. I S. 278), wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 und in Absatz 2 werden die Wörter „der 
Deutschen Bundespost" jeweils durch die Wörter „des 
Bundesamts für Post und Telekommunikation" 
ersetzt. 

(69) Das Straßenverkehrsgesetz in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III Gliederungsnummer 9231-1 veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378), wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 c Abs. 3 Satz 2 werden die Wörter „der 
Deutschen Bundespost, " gestrichen. 

2. In § 4 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „der 
Deutschen Bundespost," gestrichen. 
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3. In § 6 Abs. 1 Nr. 1 a Buchstaben b und c werden 
jeweils die Wörter „der Deutschen Bundespost," 
gestrichen. 

4. In § 31 Abs. 3 werden die Wörter „ , der Deutschen 
Bundespost" gestrichen. 

(70) In § 6 Abs. 6 Fahrpersonalverordnung vom 
22. August 1969 (BGBl. I S. 1307, 1791), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 23. Juli 1990 (BGBl. I 
S. 1484) werden die Sätze 3 und 4 gestrichen. 

(71) In § 30 Abs. 2 Fahrlehrergesetz vom 25. August 
1969 (BGBl. I S. 1336), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378) 
geändert worden ist, wird Satz 2 gestrichen. 

(72) Das Fahrpersonalgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I 
S. 640), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 6 wird aufgehoben. 

2. § 8 Abs. 4 wird aufgehoben. 

(73) § 16 Kraftfahrsachverständigengesetz vom 
22. Dezember 1971 (BGBl. I S. 2086), das zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „der Bundes-
minister für Post und Telekommunikation" gestri-
chen. 

2. Satz 2 wird aufgehoben. 

(74) Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. September 
1988 (BGBl. I S. 1793), zuletzt geändert durch A rtikel 6 
des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), 
wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden in der Überschrift 
zu Anlage IV die Wörter „der Deutschen Bundes-
post," gestrichen. 

2. In § 12c Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „der 
Deutschen Bundespost," gestrichen. 

3. In § 12 e Satz 1 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundespost, " gestrichen. 

4. In § 14 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „der 
Deutschen Bundespost," gestrichen. 

5. In § 15e Abs. 1 werden die Wörter „die Deutsche 
Bundespost oder" gestrichen. 

6. In § 47 a Abs. 8 werden die Wörter „ , die Deutsche 
Bundespost" gestrichen. 

7. § 57b Abs. 10 Satz 1 wird aufgehoben. 

8. In § 68 Abs. 3 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundespost," gestrichen. 

9. Anlage IV zu § 23 Abs. 2 Teil I wird wie folgt 
geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „der 
Deutschen Bundespost," gestrichen. 

b) In Absatz A werden die Wörter „BP Deutsche 
Bundespost (Auskunft: Deutsche Bundespost 
POSTDIENST, Generaldirektion, Fachbereich 
Fahrzeugtechnik, Bonn: Erkennungsnum-
mern 1 bis 599 999 Deutsche Bundespost 
TELEKOM, Forschungs- und Technologiezen-
trum, D-9030 Chemnitz, Erkennungsnummern 
600 000 bis 999 999) gestrichen. 

10. In Anlage VIII zu § 29 Abs. 1 und 2 wird die Ziffer 8 
aufgehoben. 

(75) § 1 Abs. 1 Nr. 2 Gesetz über die Beförderung 
gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBl. I 
S. 2121), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378) geändert worden 
ist, wird aufgehoben. 

(76) § 30 Gesetz zur Sicherstellung des Verkehrs 
(Verkehrssicherstellungsgesetz) vom 24. August 
1965, in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Ok-
tober 1968 (BGBl. I S. 1082), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 26. Februar 1993 (BGBl. I S. 278) 
wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 werden die Wörter „die Deutsche 
Bundespost" durch die Wörter „die Unternehmen 
gemäß § 2 Post- und Telekommunikationssicher-
stellungsgesetz, soweit sie aufgrund einer Rechts-
verordnung nach § 3 des vorgenannten Gesetzes 
verpflichtet sind," ersetzt. 

2. Absatz 5 wird aufgehoben. 

(77) In § 2 Abs. 2 Nr. 1 Verordnung zur Sicherstel-
lung des Straßenverkehrs vom 23. September 1980 
(BGBl. I S. 1795) werden die Wörter „der Zolldienst 
und die Deutsche Bundespost, soweit das zur Erfül-
lung hoheitlicher Aufgaben dringend geboten ist," 
durch die Wörter „der Zolldienst, soweit das zur 
Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dringend geboten 
ist, sowie die Unternehmen nach § 2 Post- und 
Telekommunikationssicherstellungsgesetz, soweit sie 
aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 3 des vorge-
nannten Gesetzes verpflichtet sind und es zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlich ist," ersetzt. 

(78) § 142 Seemannsgesetz in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 9513-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 7. Oktober 1993 (BGBl. I S. 1668), wird wie 
folgt geändert: 

1. In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „Bundesmi-
nister für das Post- und Fernmeldewesen" durch 
die Wörter „Bundesministerium für Post und Tele-
kommunikation" ersetzt. 

2. In Absatz 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 werden die 
Wörter „Der Bundesminister für das Post- und 
Fernmeldewesen" durch die Wörter „Das Bundes-
ministerium für Post und Telekommunikation" 
ersetzt. 

3. Absatz 3 Satz 3 wird aufgehoben. 
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(79) In § 21 Abs. 4 Luftverkehrsgesetz vom 1. August 
1922, in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Ja-
nuar 1981 (BGBl. I S. 61), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 26. Februar 1993 (BGBl. I S. 278), 
werden die Wörter „der Deutschen Bundespost" 
ersetzt durch die Wörter „des Bundesministeriums für 
Post und Telekommunikation". 

(80) Die Zweite Durchführungsverordnung zur Ver-
ordnung über die elektronische Ausrüstung der Luft-
fahrzeuge (Mindestforderungen an VHF-Sende- und 
Empfangsgeräte für den Sprechverkehr) vom 1. April 

 1968 (Bundesanzeiger Nr. 82 [Beilage]) wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 14 Absatz 2 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundespost" durch die Wörter „des Bundesmini-
steriums für Post und Telekommunikation" er-
setzt. 

2. In § 45 Absatz 2 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundespost" durch die Wörter „des Bundesministe-
riums für Post und Telekommunika tion" ersetzt. 

(81) In § 11 Absatz 2 Dritte Durchführungsverord-
nung zur Verordnung über elektronische Ausrüstung 
der Luftfahrzeuge (Mindestanforderungen an  VOR-
Navigations-Empfangsanlagen) vom 1. April 1968 
(Bundesanzeiger Nr. 82 [Beilage]) werden die Wörter 
„der Deutschen Bundespost" durch die Wörter „des 
Bundesministeriums für Post und Telekommunika-
tion" ersetzt. 

(82) Die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 
19. Juni 1964, in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. März 1979 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 26. Mai 1993 (BGBl. I S. 750), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 8 Abs. 2 Nr. 5 werden die Wörter „Bundesamtes 
für Zulassungen in der Telekommunikation (BZT) " 
durch die Wörter „Bundesamts für Post und Tele-
kommunikation (BAPT)" ersetzt. 

2. In § 82 Abs. 2 werden die Wörter „der Deutschen 
Bundespost" durch die Wörter „des Bundesamts 
für Post und Telekommunika tion oder der Deut-
schen Demokratischen Republik ausgestellt wur-
den, " ersetzt. 

(83) In § 11 Abs. 1 Buchstabe c Sparkassengesetz 
vom 29. Juni 1990 (GBl. DDR I 1990, Nr. 40, S. 567) 
werden die Wörter „oder der Post" gestrichen. 

Artikel 12 
Außerkrafttreten bisherigen Rechts 

§1 

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes treten außer 
Kraft: 

1. das Kabelpfandgesetz in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 403-10, veröffentlich

-

ten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Artikel 123 des Gesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I 
S. 469), 

2. das Gesetz über die vermögensrechtlichen Ver-
hältnisse der Deutschen Bundespost in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
900-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, 

3. das Postverfassungsgesetz vom 8. Juni 1989 
(BGBl. I S. 1026), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 24. Juni 1991 (BGBl. I S. 1314), 
soweit sich aus § 2 nichts anderes ergibt, 

4. die POSTBANK-Datenschutzverordnung vom 
24. Juni 1991 (BGBl. I S. 1387), 

5. das Gesetz zur Vereinfachung des Planverfahrens 
für Fernmeldelinien in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 9021-2 veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Artikel 39 des Gesetzes vom 28. Juni 1990 (BGBl. I 
S. 1221), 

6. die Verordnung zur Erstreckung des Gesetzes über 
den Amateurfunk auf das Land Berlin vom 9. Ja-
nuar 1967 (BGBl. I S. 137), 

7. die Verordnung zur Erstreckung des Gesetzes über 
den Betrieb von Hochfrequenzgeräten auf das Land 
Berlin vom 2. Dezember 1958 (BGBl. I S. 911). 

§2 

§ 63 Abs. 1 bis 3 Postverfassungsgesetz gilt im Jahr 
1995 noch mit den folgenden Maßgaben fo rt : 

Schuldner der Ablieferung sind die Deutsche Post AG, 
die Deutsche Postbank AG und die Deutsche Telekom 
AG jeweils in Höhe des sie betreffenden Anteils. Der 
für das Jahr 1994 maßgebliche Aufteilungsmaßstab 
zwischen der Deutschen Bundespost POSTDIENST, 
der Deutschen Bundespost POSTBANK und der Deut-
schen Bundespost TELEKOM sowie die für 1994 
geltenden Zahlungsmodalitäten sind entsprechend 
anzuwenden. 

Artikel 13 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die mit diesem Gesetz geänderten Rechtsverord-
nungen können auf Grund der jeweils einschlägigen 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung geändert 
werden. 

Artikel 14 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1995 in Kraft. 

(2) Artikel 9 Eisenbahnneuordnungsgesetz vom 
27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378) tritt, soweit diese 
Bestimmungen Beamte der Deutschen Bundespost 
betreffen, am 1. Januar 1995 in Kraft. 

Bonn, den 1. Februar 1994 

Dr. Wolfgang Schäuble, Michael Glos und Fraktion 
Hans-Ulrich Klose und Fraktion 
Dr. Hermann Otto Solms und Fraktion 
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Begründung 

Allgemeiner Teil 

Der Telekommunikationsbereich zeichnet sich 
durch eine hohe wirtschaftliche Dynamik aus und 
nimmt deshalb in der Entwicklung moderner Volks-
wirtschaften eine Schlüsselfunktion ein. Er gehört zu 
den am schnellsten wachsenden Märkten. 

Die deutsche Telekommunikationsindustrie nimmt 
hinsichtlich Innovationskraft und Marktstellung in-
ternational einen Spitzenplatz ein, der sich aber nur 
halten läßt, wenn sie an die sich weltweit verän-
dernden ordnungspolitischen Rahmenbedingungen 
anpassungsfähig bleibt. Hierbei spielt die inte rna-
tionale Handlungsfähigkeit des nationalen Tele-
kommunikationsbetreibers mit eine entscheidende 
Rolle. 

In den vergangenen 20 Jahren hat sich die ordnungs-
politische und organisatorische Landschaft im Tele-
kommunikationsbereich weltweit grundlegend ge-
ändert. Durch Internationalisierung und zunehmen-
den Wettbewerbsdruck verstärkte sich der Trend zu 
vom Staat unabhängigen und privatrechtlich organi-
sierten Telekommunikationsgesellschaften. In fast 
allen bedeutenden Industrienationen hat sich dabei 
die Rechtsform der Aktiengesellschaft durchgesetzt. 

Ein eindeutiger Trend zeigt sich auch hinsichtlich 
der Trennung von Post und Telekommunikation, der 
in Deutschland mit der ersten Postreform im Jahr 
1989 ebenfalls vollzogen wurde. Allerdings hat sich 
wegen unvorhersehbarer Entwicklungen, allen vor-
an die Wiedervereinigung Deutschlands und die 
Auflösung der Sowjetunion, bald gezeigt, daß die er-
ste Poststrukturreform, welche die Unternehmen der 
Deutschen Bundespost nach wie vor in bundeseige-
ner Verwaltung belassen hat, flexibles unternehme-
risches Handeln mit den notwendigen Freiräumen 
nicht erlaubt. 

Hauptsächlich zwei Zielsetzungen haben zu den 
Überlegungen für eine Postreform II geführt: 

Internationaler Wettbewerbsdruck 

Insbesondere innerhalb der vergangenen Jahre ha-
ben sich viele Telekommunikationsbetreiber durch 
eine Fülle von Auslandsbeteiligungen ein interna-
tionales Standbein geschaffen. Durch die internatio-
nal fortschreitende Öffnung der nationalen Tele-
kommunikationsmärkte während dieses Zeitraums 
richten die Konkurrenten der Deutschen Bundespost 
TELEKOM in Europa und Übersee ihre Strategien 
zunehmend auf globale Märkte aus. Der Trend, der 
durch die Veränderungen im ehemaligen Ostblock 
noch verstärkt wird, weist eindeutig darauf hin, daß 
die Netzbetreiber führender Industrieländer zuneh-
mend ganze Netze auf ausländischen Märkten er-
richten und betreiben. 

Die DBP-Unternehmen sind wegen verfassungs-
rechtlicher Restriktionen in ihrer internationalen 
Handlungsfähigkeit eingeschränkt, was letztlich ne-
gative Auswirkungen für die gesamte deutsche 
Volkswirtschaft hat, weil die Marktchancen der 
deutschen Telekommunikationsindustrie, die welt-
weit noch eine absolute Spitzenstellung einnimmt, 
entscheidend vom internationalen Engagement der 
Deutschen Bundespost TELEKOM abhängig sind. 

Die Änderung von Artikel 87 GG soll die Deutsche 
Bundespost TELEKOM in die Lage versetzen, auf 
Auslandsmärkten initiativ zu werden und internatio-
nale Allianzen eingehen zu können. Die Akzeptanz 
als internationaler Partner ist erfahrungsgemäß we-
sentlich von der Rechtsform abhängig. Derartige 
Partnerschaften stellen die Voraussetzungen für 
eine internationale Positionierung der Deutschen 
Bundespost TELEKOM auf dem globalen Telekom-
munikationsmarkt dar. Die Deutsche Bundespost 
TELEKOM erhält nur in der Rechtsform einer Ak-
tiengesellschaft die Chancengleichheit zu privat-
rechtlich organisierten Wettbewerbern in anderen 
Ländern. 

Lösung der Finanzierungsprobleme 

Gleichzeitig mit der Implementierung der Poststruk-
turreform I vollzog sich der Prozeß der deutschen 
Wiedervereinigung. Dieses unvorhersehbare Ereig-
nis hatte insbesondere für die Deutsche Bundespost 
TELEKOM einschneidende Konsequenzen. 

Ausgehend von der Erkenntnis, daß leistungsfähi-
ge Telekommunikationsinfrastrukturen wichtigste 
Voraussetzung für den wirtschaftlichen Aufbau und 
Wachstum sind, hat die Deutsche Bundespost TELE-
KOM unmittelbar nach der Wiedervereinigung ein 
Investitionsprogramm von mehr als 60 Milliarden 
DM für den Zeitraum bis 1998 vorgelegt. Diese Inve-
stitionen führen zu einem Absinken der Eigenkapi-
talquote auf ca. 20 Prozent. 

Durch die Umwandlung der Deutschen Bundespost 
TELEKOM in eine Aktiengesellschaft und den Gang 
an die Börse ist das Finanzierungsproblem am be-
sten und für das Unternehmen am wirtschaftlichsten 
zu lösen. Gleiches gilt für die internationale Betäti-
gung der Deutschen Bundespost TELEKOM. 

Aber nicht nur für die Deutsche Bundespost TELE-
KOM, sondern auch für die Unternehmen Deutsche 
Bundespost POSTDIENST und POSTBANK ist die 
Umwandlung in Aktiengesellschaften von entschei-
dender Bedeutung. Das Unternehmen POST-
DIENST steht in vielen Bereichen in hartem Wett-
bewerb. Mittelfristig wird es im Bereich der EU zu 
weiteren Marktöffnungen kommen. Um diesen Ent-
wicklungen wirksam begegnen zu können, ist auch 
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für POSTDIENST eine Änderung der Rechtsform 
zwingend. 

Auch für die Deutsche Bundespost POSTBANK ist 
die Umwandlung eine entscheidende Vorausset-
zung, wenn man ihr im härter werdenden Wettbe-
werb eine Zukunft sichern will. Eine Erweiterung 
der Produktpalette ohne Einschränkungen z. B. im 
Kreditbereich ist dabei unverzichtbar. Dies ist der 
POSTBANK in ihrer gegenwärtigen Unternehmens-
verfassung aus Rechtsgründen nicht möglich. Eine 
Privatisierung der POSTBANK wird dagegen alle 
heute bestehenden Beschränkungen der POST-
BANK aufheben. Sie bekommt so die Möglichkeit, 
sich aus ihrer historisch gewachsenen Ausgangs-
position heraus unternehmens- und marktorientiert 
zu entwickeln. 

Die vorgesehene Änderung des Artikel 87 GG führt 
dazu, daß die Post- und Telekommunikationsdienst-
leistungen künftig als private Tätigkeiten durch die 
früheren DBP-Unternehmen und durch Wettbewer-
ber angeboten werden. Durch staatliche Maßnah-
men in Form der Regulierung wird indessen sicher-
gestellt, daß diese Dienstleistungen flächendeckend 
angemessen und ausreichend erbracht werden. 

Durch den Entwurf zum Postneuordnungsgesetz er-
geben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf 
Einzelpreise, das Preisniveau sowie das Verbrau-
cherpreisniveau. Zum einen liegt ein Schwerge-
wicht auf einer Neuorganisation der bisherigen Un-
ternehmen der Deutschen Bundespost. Zum anderen 
bleibt die Gewährung ausschließlicher Rechte an 
die Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundes-
post unverändert. Damit sind keine wesentlichen 
preisrelevanten Veränderungen zu erwarten, ob-
wohl — z. B. durch die Veränderung der Besteue-
rung — gewisse Verschiebungen eintreten werden. 

Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 — Gesetz über die Errichtung 
einer Bundesanstalt für Post und 
Telekommunikation Deutsche Bundespost 
(Bundesanstalt Post-Gesetz — BAPostG) 

Allgemeines 

Zur Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der 
Bundesrepublik Deutschland aus den Anteilen an 
den Aktiengesellschaften, die aus den Teilsonder-
vermögen der Deutschen Bundespost hervorgehen, 
wird die Bundesanstalt für Post und Telekommuni-
kation Deutsche Bundespost errichtet. Die Bundes-
anstalt untersteht der Aufsicht der Bundesrepublik 
Deutschland, die durch das Bundesministerium für 
Post und Telekommunikation ausgeübt wird. 

Neben den Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Wahrnehmung der Rechte des Bundes nach dem Ak-
tiengesetz obliegen der Bundesanstalt Aufgaben, die 
ihrer Natur nach originäre Aufgaben der aus dem 
Sondervermögen hervorgehenden Aktiengesell-
schaften sind, die aber aus übergeordneten politi-
schen Gründen in staatlicher Hand liegen und in 

mittelbarer Bundesverwaltung wahrgenommen 
werden sollen. Im einzelnen: 

— Koordinierung der Unternehmen durch Bera-
tung, 

— Anregungen für das äußere Erscheinungsbild der 
Unternehmen, 

— Beratung bei der Ausarbeitung von Führungs-
grundsätzen für die Aktiengesellschaften, 

— Abschluß von Manteltarifverträgen, 

— Überleitungsmaßnahmen für das Personal, 

— soziale Aufgaben und 

— Erstellung der Grundsätze der Wohnungsfür-
sorge. 

Zu § 1 — Errichtung, Rechtsform, Sitz 

Die Interessen des Bundes an der Entwicklung der 
drei Postaktiengesellschaften sollen auch künftig 
einheitlich durch eine spezialisierte Einrichtung 
wahrgenommen werden. Um die Anbindung der 
Aufgabenstellung an den Bund als zunächst hun-
dertprozentigen Anteilseigner zum Ausdruck zu 
bringen, wurde für diese Einrichtung eine Rechts-
form des öffentlichen Rechts gewählt. Gegenüber 
gleichfalls denkbaren privatrechtlichen Organisa-
tionsformen bietet die Aufgabenwahrnehmung in 
Form einer juristischen Person der mittelbaren 
Staatsverwaltung den Vorteil breiterer Gestaltungs-
möglichkeiten und Integration in das Staatsgefüge 
durch Bereitstellung von Aufsichtsfunktionen. 

Die Vorschrift enthält den grundlegenden organisa-
torischen Errichtungsakt der Bundesanstalt. 

Absatz 1 

Diese Bestimmung stellt die Errichtung der Bundes-
anstalt unter Namensgebung und Benennung des 
Errichtungszweckes fest. 

Gleichzeitig wird der Aufgabenbereich der Bundes-
anstalt auf die sich aus dem Errichtungsgesetz erge-
benden Rechte und Pflichten beschränkt. Auch die 
Namensgebung betont, daß es sich um eine Einrich-
tung des Bundes zur Wahrnehmung eines bestimm-
ten Verwaltungszweckes handelt. Durch den Na-
menszusatz „Deutsche Bundespost" wird der Klam-
merfunktion, die der Bundesanstalt im Hinblick auf 
die Fortführung bestimmter Sozialaufgaben zu-
kommt, Rechnung getragen. Die Benennung reflek-
tiert gleichzeitig die verfassungsrechtliche Ver-
pflichtung des Bundes, den von der Deutschen Bun-
despost wahrgenommenen Infrastrukturauftrag als 
Eigentümer der Aktiengesellschaften zu sichern. 

Absatz 2 

Diese Vorschrift bezeichnet und konkretisiert die 
Rechtsform der Bundesanstalt. Um gegenüber den 
Aktiengesellschaften, aber auch gegenüber der übri- 
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gen Bundesverwaltung als Träger eigener Rechte 
und Pflichten auftreten zu können, wurde der Bun-
desanstalt Vollrechtsfähigkeit verliehen. Wegen der 
Nähe zum Sitz der derzeitigen Generaldirektionen 
als Hauptverwaltungen der künftigen Aktiengesell-
schaften, die alle in ihrer Satzung Bonn als Firmen-
sitz vorsehen, soll auch die Bundesanstalt ihren Sitz 
in Bonn haben. 

Zu § 2 — Aufsicht 

Die Bundesanstalt ist staatsrechtlich Teil der Bun-
desverwaltung (vollziehende Gewalt). Als verselb-
ständigter Träger öffentlicher Verwaltung unter-
liegt sie der Bindung an Recht und Gesetz (Artikel 20 
Abs. 3 GG) und der Kontrolle des Bundes als An-
staltsträger. 

Satz 2 stellt klar, daß mit der Ausübung der Auf-
sichtsrechte notwendigerweise ein umfassender 
Auskunftsanspruch verbunden ist. Die Anordnungs-
befugnis verdeutlicht das Recht der Aufsichtsbehör-
de, alle Maßnahmen zur Herbeiführung eines ge-
setzmäßigen Zustandes auszuschöpfen. Da die Auf-
sicht sich auch darauf erstreckt, über die Einhaltung 
der Interessen des Bundes zu wachen, geht sie über 
die reine Rechtsaufsicht hinaus und erlaubt auch 
zweckmäßigkeitsorientierte Fachaufsichtsmaßnah-
men. Damit trägt die Vorschrift auch dem Grundsatz 
Rechnung, daß der zuständige Minister für alle Ent-
scheidungen der Bundesanstalt parlamentarisch ver-
antwortlich ist. 

Im Wege der Aufsicht kann das Bundesministerium 
für Post und Telekommunikation Maßnahmen und 
Beschlüsse der Bundesanstalt beanstanden und 
Anordnungen treffen. Die Organe der Bundesanstalt 
müssen diesen Anordnungen nachkommen, wobei 
selbstverständlich ist, daß Gegenvorstellungen er-
hoben werden können. 

Die Entscheidung, ob eine Anordnung bestehen 
bleibt, liegt unanfechtbar beim Bundesministerium 
für Post und Telekommunikation. Macht das Mini-
sterium zwecks Wahrung der Interessen des Bundes 
von der Fachaufsichtsbefugnis Gebrauch, ist es be-
rechtigt, seine Entscheidung an die Stelle der Ent-
scheidung der Bundesanstalt zu setzen. 

Aufsichtsmaßnahmen des Bundesministeriums für 
Post und Telekommunikation, die die Anstalt in ih-
ren Aufgaben als Beteiligungsverwaltung (§ 3 Abs. 1) 
betreffen, ergehen im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Finanzen. Durch diesen Abstim-
mungsprozeß sollen Divergenzen und unbeabsich-
tigte Wechselwirkungen zur weiteren Finanzver-
waltung des Bundes vermieden werden. Das Aus-
kunftsrecht steht dem Bundesministerium für Post 
und Telekommunikation im gesamten Bereich der 
Aufsicht auch unabhängig vom Bundesministerium 
der Finanzen zu. 

Zu § 3 — Gegenstand 

Absatz 1 

In dieser Vorschrift werden die wesentlichen Aufga-
ben der Bundesanstalt festgeschrieben. Die Bundes-
anstalt verwaltet die Aktien treuhänderisch für die 
Bundesrepublik Deutschland und nimmt darüber 
hinaus in Teilbereichen die Aufgaben einer Finanz-
holding (s. Absatz 1 Nr. 3) wahr. 

In ihrer Eigenschaft als Treuhänderin führt die Bun-
desanstalt zu gegebener Zeit die Aktien am Kapital-
markt ein. Sie ist befugt, hierzu die Dienste Dritter, 
z. B. von Banken, in Anspruch zu nehmen. Im Hin-
blick auf die immense finanzpolitische Bedeutung 
von Zeitpunkt, Umfang und Modalitäten der Privati-
sierung ist die Zustimmung des Bundesministeriums 
für Post und Telekommunikation für die Beauftra-
gung der Emissionshäuser unabdingbar. 

Absatz 2 

Während Absatz 1 die Aufgabenwahrnehmung für 
den Bund als Eigentümer behandelt, betrifft Absatz 2 
unternehmensbezogene Aufgaben. Der genannte 
Aufgabenkatalog wird im fünften, siebten und ach-
ten Abschnitt näher ausgeführt. 

Absatz 3 

Die Entscheidungen der Bundesanstalt nach Ab-
satz 2, die vorrangig die Aktiengesellschaften be-
treffen, sind in Planungskonferenzen mit den Unter-
nehmen zu beraten. Mit dieser Beratungspflicht soll 
erreicht werden, daß die Bundesanstalt die Unter-
nehmensstrategien berücksichtigen kann. Um eine 
dauerhafte Zusammenarbeit zwischen Anstalt und 
Aktiengesellschaften, unabhängig von auftretenden 
Einzelfragen, zu gewährleisten, sollen Sitzungen in 
periodischen Abständen stattfinden. 

Absatz 4 

Mit Rücksicht auf den Kapitalmarkt stellt diese Re-
gelung sicher, daß sich die Aufgaben der Bundesan-
stalt im wesentlichen auf die Zuständigkeiten einer 
Finanzholding beschränken. Der Einfluß der Bun-
desanstalt auf die Aktiengesellschaften wird mit der 
Vorschrift auf die in diesem Gesetz genannten Auf-
gaben begrenzt und darf nicht vertraglich erweitert 
werden. Damit wird sichergestellt, daß die Bundes-
anstalt kein herrschendes Unternehmen im Sinne 
der §§ 311 ff. Aktiengesetz ist. 

Zu § 4 — Vorstand 

Absatz 1 

Die Vorschrift legt fest, daß die Geschäftsführung 
der Bundesanstalt durch einen Vorstand erfolgt, dem 
auch die Vertretungsbefugnis nach außen zusteht. 
Die Bezeichnung des Vertretungsorgans als Vor- 
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stand soll die Nähe des Verwaltungszwecks zu den 
Unternehmen und zum Kapitalmarkt verdeutlichen. 

Absatz 2 

Absatz 2 Satz 1 regelt die Zusammensetzung des 
Vorstands. Die Leitung der Anstalt durch zwei Vor-
standsmitglieder ist Ausdruck des als bewäh rt  gel-
tenden ,,Vier-Augen-Prinzips". 

Die Vorstandsmitglieder werden durch den Bundes-
minister für Post und Telekommunikation bestellt 
und abberufen. Das dazu erforderliche Einverneh-
men mit dem Bundesminister der Finanzen erscheint 
angesichts der Bedeutung möglicher Vorstandsent-
scheidungen für die Unternehmen, den Staat und die 
Wirtschaft angemessen und erforderlich. Die Befri-
stung der Vorstandsverträge entspricht dem übli-
chen Zeitrahmen. 

Absatz 3 

Die Rechtsverhältnisse der Vorstandsmitglieder 
werden durch Verträge geregelt, die der Bundesmi-
nister für Post und Telekommunikation mit den Vor-
standsmitgliedern schließt. Die Verträge bedürfen 
des Einvernehmens des Bundesministers der Finan-
zen. Hierdurch wird die Möglichkeit geschaffen, die 
Vertragsverhältnisse der Vorstandsmitglieder den 
jeweiligen Gegebenheiten anzupassen und dabei 
auch die Interessen des Bundes als Träger der An-
stalt angemessen zu berücksichtigen. 

Absatz 4 

Absatz 4 weist die nähere Ausgestaltung der Rechts-
verhältnisse des Vorstands der in Anlage zu diesem 
Gesetz festgestellten Satzung zu. Die Regelungen 
sind nicht derart wesentlich, daß es einer gesetzli-
chen Festschreibung bedürfte. 

Änderungen und Ergänzungen der in der Satzung 
bereits enthaltenen Regelungen sind mit Genehmi-
gung des Bundesministeriums für Post und Tele-
kommunikation (§ 6 Satz 2) durch Beschluß des Ver-
waltungsrats (§ 4 a Abs. 4 Nr. 5) möglich. 

Wegen denkbarer Auswirkungen auf den Finanz-
haushalt des Bundes ergeht die Genehmigung von 
Satzungsänderungen im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen. 

Zu § 4 a — Verwaltungsrat 

§ 4 a befaßt sich mit der Rechtsstellung des Verwal-
tungsrats. 

Absatz 1 

Hier wird die Zusammensetzung des Verwaltungs

-

rats geregelt. Die Zahl von 10 Mitgliedern ein

-

schließlich des Vorsitzenden erscheint den Erforder

-

nissen angemessen. Bei der Festlegung dieser Zahl 
ist berücksichtigt, daß einerseits der Verwaltungsrat 
arbeitsfähig gehalten werden muß, andererseits die 
bei seiner Zusammensetzung zu beteiligenden Krei-
se die Größe beeinflussen. 

Da dem Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation weiterhin die Wahrnehmung der hoheit-
lichen und politischen Aufgaben im Post- und Tele-
kommunikationswesen obliegt und es die Aufsicht 
über die Bundesanstalt führt, ist seine Vertretung im 
Verwaltungsrat zweckmäßig. 

Die Aufgaben der Bundesanstalt weisen darüber 
hinaus auch Berührungspunkte zu Vermögensinter-
essen des Bundes sowie zu volkswirtschaftlich und 
wettbewerblich relevanten Fragen auf, so daß Ver-
treter des Bundesministeriums der Finanzen und des 
Bundesministeriums für Wirtschaft in den Verwal-
tungsrat aufzunehmen waren. 

Schließlich bedurfte es auch einer Repräsentanz der 
Interessen der Aktiengesellschaften und des Perso-
nals der Aktiengesellschaften. 

Die hier vorgesehene Gruppierung: ein Vertreter 
des Bundesministeriums für Post und Telekommuni-
kation, ein Vertreter des Bundesministeriums der 
Finanzen, ein Vertreter des Bundesministeriums für 
Wirtschaft, je ein Vertreter der drei Aktiengesell-
schaften und je ein Vertreter des Personals der Akti-
engesellschaften, bietet sich als ausgewogene Lö-
sung an. 

Die Bestellung erfolgt auf Vorschlag der entsenden-
den Stellen. Angesichts der Bedeutung und der Be-
fugnisse, die dem Verwaltungsrat der Bundesanstalt 
zustehen, erscheint eine Bestellung der Mitglieder, 
insbesondere auch des Vorsitzenden, durch den par-
lamentarisch verantwortlichen Minister angemes-
sen. 

Absatz 2 

Die nähere Ausgestaltung der einzelnen Aufgaben-
bereiche der Mitglieder des Verwaltungsrats, der 
Vertretungsbefugnisse wie auch der Bestellung und 
Abberufung wurde als nicht so wesentlich angese-
hen, als daß es gesetzlicher Festschreibung bedarf. 
Diese Regelungen werden daher der Satzung über-
lassen. Die Satzung, die einige Bestimmungen be-
reits enthält, wird als Anlage zu diesem Gesetz fest-
gestellt. 

Änderungen und Ergänzungen können mit Geneh-
migung der Aufsichtsbehörde (§ 6 Satz 2) nach Bera-
tung durch den Verwaltungsrat (Absatz 4 Nummer 5) 
durch Entscheidung des Vorstands herbeigeführt 
werden. Wegen möglicher Auswirkungen auf den 
Finanzhaushalt des Bundes ergeht die Genehmi-
gung von Änderungen im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen (§ 5 Abs. 1 Satz 2). 

Absatz 3 

Die Bestimmung schreibt für die Arbeit und zur 
Strukturierung der Geschäftsabläufe des Verwal- 
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tungsrats eine Geschäftsordnung vor. Um den Ein-
klang mit Gesetz und Satzung zu gewährleisten, un-
terliegt die Geschäftsordnung der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. 

Absatz 4 

Hier werden im einzelnen die Sachverhalte benannt, 
über die der Verwaltungsrat nach Vorlage durch den 
Vorstand zu beschließen hat. Die Aufzählung ist ab-
schließend. Da dem Verwaltungsrat im wesentli-
chen Kontrollfunktionen zukommen, wurde ein 
Initiativrecht nicht begründet. Zu den Hauptaufga-
ben des Verwaltungsrats gehört die Beschlußfas-
sung über die Wirtschaftsführung der Bundesanstalt. 

Zu § 4b — Einspruch gegen Beschlüsse des 
Verwaltungsrats 

Hier wird der Fall eines Konfliktes zwischen Vor-
stand und Verwaltungsrat geregelt. 

Absatz 1 

Voraussetzung für den Einspruch des Vorstands ist 
seine Einschätzung, daß der Beschluß wichtigen In-
teressen der Anstalt nicht gerecht wird. 

Absatz 2 

Die Ausschlußfrist ist erforderlich, um den Fortgang 
des Verfahrens sicherzustellen. 

Absatz 3 

Weist der Verwaltungsrat den fristgerecht eingeleg-
ten Einspruch zurück, entscheidet der Bundesmini-
ster für Post und Telekommunikation endgültig. Da-
bei ist er nicht an die Vorstellungen des Vorstands 
oder des Verwaltungsrats gebunden, sondern kann 
eine völlig eigenständige Entscheidung treffen. Die 
Beteiligungsrechte des Bundesministeriums der Fi-
nanzen (§ 5 Abs. 1) sind zu berücksichtigen. 

Zu § 5 — Genehmigungen 

Absatz 1 

Beschlüsse des Verwaltungsrats sind dem Bundesmi-
nister für Post und Telekommunikation zur Geneh-
migung vorzulegen. Da die Beschlüsse den Finanz-
haushalt des Bundes berühren können, ergehen die 
Genehmigungen im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister der Finanzen. Vorgelegt werden die Be-
schlüsse des Verwaltungsrats durch den Vorstand als 
geschäftsführendes Organ. 

Absatz 2 

Der Vorstand hat der Aufsichtsbehörde und dem 
Verwaltungsrat regelmäßig Bericht zu erstatten, da

-

mit diese ihrer Kontrollfunktion umfassend nach-
kommen können. 

Zu § 6 — Satzung 

Die Regelung bestimmt, daß die Satzung der Bun-
desanstalt bereits als Anlage zu diesem Gesetz er-
geht. Die Satzungsgebung im Gesetzgebungsverfah-
ren ist zur Verfahrensbeschleunigung und Gewähr-
leistung möglichst frühzeitiger Tätigkeitsaufnahme 
durch die Bundesanstalt erforderlich. Der Bundesan-
stalt wird durch Feststellung der Satzung im Gesetz-
gebungsverfahren ein mit dem Errichtungsgesetz 
harmonierender Rahmen vorgegeben. 

Satz 2 gewährleistet die Satzungsautonomie der 
Bundesanstalt. Zweckdienliche Änderungen oder 
Ergänzungen der Satzung können durch den Vor-
stand, nach Beschluß durch den Verwaltungsrat 
(§ 4 a Abs. 4 Nr. 5) herbeigeführt werden. Um den 
Einklang von Änderungen mit Recht und Gesetz 
und dem Willen der Bundesregierung sicherzustel-
len, ist die Wirksamkeit von Änderungen an die Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 5 Abs. 1) gebun-
den. Wegen möglicher Auswirkungen auf den Fi-
nanzhaushalt des Bundes bedarf die Genehmigung 
von Satzungsänderungen des Einvernehmens mit 
dem Bundesminister der Finanzen. 

Zu § 7 — Aktien der Unternehmen nach § 1 Abs. 1 

Absatz 1 

Die Vorschrift verdeutlicht, daß die Bundesanstalt 
nicht selbst Eigentum an den Aktien erwirbt, son-
dern die Anteile an den Aktiengesellschaften treu-
händerisch für die Bundesrepublik Deutschland ver-
waltet. § 3 Abs. 2 Postumwandlungsgesetz bleibt da-
von unberührt. Eines besonderen Übertragungs-
aktes bezüglich der Verwaltungsaufgabe bedarf es 
nicht mehr. 

Absatz 2 

Die Anteile an den Aktiengesellschaften stellen 
bundeseigenes Vermögen dar. Um seiner parlamen-
tarischen Verantwortung gerecht werden zu kön-
nen, muß für den Bundesminister für Post und Tele-
kommunikation die Möglichkeit bestehen, eine 
wirksame Kontrolle über die Veräußerung und den 
Neuerwerb von Bundeseigentum auszuüben. Dies 
wird durch den Genehmigungsvorbehalt dieser Vor-
schrift gewährleistet. Entsprechendes gilt auch für 
die Ausübung bzw. den Verzicht und den Verkauf 
von Bezugsrechten bei Kapitalerhöhungen. 

Die Interessen des Bundeshaushalts werden zusätz-
lich durch die Verpflichtung zur Herstellung des 
Einvernehmens mit dem Bundesministerium der 
Finanzen gewahrt. 
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Absatz 3 

Um die Weiterentwicklung der aus dem Sonderver-
mögen hervorgehenden Unternehmen in konkur-
renzfähige Aktiengesellschaften zu sichern, bedarf 
es engagierter Beschäftigter. Eine wesentliche Vor-
aussetzung für die Einsatzbereitschaft der Beschäf-
tigten ist deren Identifikation mit dem eigenen Un-
ternehmen. Diese Identifikation kann durch eine Ka-
pitalbeteiligung des Personals gefördert werden, der 
die Ausgabe vergünstigter Belegschaftsaktien dient. 
Die nähere Ausgestaltung erfolgt durch das Postum-
wandlungsgesetz (§ 3 Abs. 3). Der Genehmigungs-
vorbehalt nach § 4 a Abs. 4 Nr. 6 in Verbindung mit 
§ 5 ist zu beachten. 

Absatz 4 

Diese Bestimmung trifft eine Regelung für die Ver-
wendung der Einnahmen aus Dividenden und Akti-
enverkäufen. Zu den Aktienverkäufen sind auch 
Veräußerungen von Bezugrechten zu rechnen. 
Gleichzeitig wird klargestellt, daß die Dividenden 
nicht erst dem Bundeshaushalt, sondern unmittelbar 
der Bundesanstalt zufließen. Die Aufzählung des 
Verwendungszwecks ist abschließend. 

Zu § 8 — Verlustausgleich, Beihilfen 

§ 8 gewährt die Möglichkeit, Verluste der Aktienge-
sellschaften unter dem Dach der Bundesanstalt aus-
zugleichen. 

Die Verwendung von Dividenden zu Ausgleichs-
zwecken ist auf die bezeichneten zwei Fallgruppen 
beschränkt. 

Absatz 1 

Der Verlustausgleich gemäß Satz 1 ist begrenzt und 
muß sich an den europäischen Beihilfevorschriften 
messen lassen. Die Formulierung folgt insoweit der 
ständigen Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofes. Das Kriterium „soweit ein unter markt-
wirtschaftlichen Bedingungen handelnder Kapital-
geber einen solchen Ausgleich vornehmen würde" 
gestattet einen Ausgleich aus Dividenden nur dann, 
wenn ein Verlustunternehmen in absehbarer Zeit 
mit Gewinn abschließen und dann keinen Ausgleich 
mehr benötigen wird. 

An den Maßstäben des europäischen Beihilferechts 
sind ggf. auch Ausgleichsmaßnahmen nach Satz 2 zu 
messen. Nach dieser Vorschrift dürfen aus Dividen-
den besondere Belastungen der Aktiengesellschaf-
ten ausgeglichen werden, die aus dem früheren Sta-
tus als Teil der Bundesverwaltung herrühren. Dazu 
zählen insbesondere der Finanzausgleich, die nicht 
passivierten Pensionsverpflichtungen und die Ver-
sorgungsansprüche von Tarifkräften. 

Absatz 2 

Absatz 2 regelt das einzuhaltende Verfahren, wenn 
eine Ausgleichsmaßnahme gemäß Absatz 1 als Bei-
hilfe im Sinne von Artikel 92 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft einzu-
stufen ist. 

Absatz 3 

Wegen der politischen Tragweite unterliegt die Ent-
scheidung der Bundesanstalt über den Ausgleich 
dem Zustimmungsvorbehalt des Bundesministeri-
ums für Post und Telekommunikation. Gemäß Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 4 a Abs. 4 Nr. 4 hat dieser 
auch wegen der Auswirkungen auf den Bundeshaus-
halt (§ 7 Abs. 4) vor der Erteilung der Genehmigung 
das Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Finanzen herzustellen. 

Die umfassenden Prüfungsrechte des Bundesrech-
nungshofs bei der Bundesanstalt bleiben unberührt. 

Zu § 9 — Koordinierung durch Beratung 

Die Unternehmen der Deutschen Bundespost haben 
sich bereits durch die Postreform I aus einer einheit-
lichen Behörde zu drei selbständigen öffentlichen 
Unternehmen weiterentwickelt. Auch zukünftig 
nach der Umwandlung in Aktiengesellschaften wer-
den sie, insbesondere im Verhältnis zwischen der 
Deutsche Post AG und der Deutsche Postbank AG, 
auf gemeinsame Strukturen, z. B. das Filialnetz, zu-
rückgreifen. 

Bei der im Sinne der Infrastrukturgarantie grund-
sätzlich wünschenswerten weiteren Kooperation der 
Aktiengesellschaften wird es aus der Natur der Sa-
che zu Modifikationen in der Zusammenarbeit, aber 
auch zu teilweisen Entflechtungen kommen, die mit 
der Einbindung anderer Kooperationspartner ein-
hergehen können. 

Um dazu beitragen zu können, daß derartige Ent-
wicklungen nicht zu Nachteilen für eine der drei 
Aktiengesellschaften und deren spezielle Aufgaben 
führen, wird der Bundesanstalt durch diese Vor-
schrift die Möglichkeit eingeräumt, insbesondere 
bei gegensätzlichen Unternehmensplanungen die 
Aktiengesellschaften bei der Beseitigung von Inter-
essenkonflikten entsprechend zu beraten. Satz 1 
begründet kein Initiativrecht der Bundesanstalt, 
sondern stellt klar, daß bei Interessenkonflikten, an 
denen notwendig wenigstens zwei Aktiengesell-
schaften beteiligt sind, der Beratungswunsch auch 
nur einer Aktiengesellschaft für ein Tätigwerden 
der Bundesanstalt ausreichend ist. Unternehmensin-
terne Zielkonflikte lösen keine Beratungsfunktion 
aus. Ihre Lösung obliegt dem aktienrechtlich verant-
wortlichen Vorstand. Durch den Hinweis auf die 
Infrastrukturverpflichtungen in Satz 2 wird sicher-
gestellt, daß die Bundesanstalt die Beratungen am 
Regulierungsgesamtkonzept ausrichtet und somit 
widersprüchliches Verhalten des Bundes vermieden 
wird. 
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Die Befugnis der Bundesanstalt ist auf eine Beratung 
beschränkt; die Beherrschung durch eine Manage-
ment-Holding wird so vermieden. 

Zu § 10 — Erscheinungsbild der 
Aktiengesellschaften 

Aufgrund der geschichtlichen Entwicklung, die 
weitgehend von einem staatlichen Post- und Tele-
kommunikationswesen geprägt ist, werden die Akti-
engesellschaften in der Öffentlichkeit zumindest für 
eine Übergangszeit als staatliche Unternehmen ver-
standen werden. Der Marktauftritt der Aktiengesell-
schaften wird deshalb vorläufig noch das Bild des 
Bürgers vom Staat mit beeinflussen. 

Ohne die unternehmerische Selbständigkeit zu stark 
zu beschneiden, bietet diese Vorschrift der Bundes-
anstalt die Möglichkeit, das Interesse der Bundesre-
publik Deutschland an einem mit ihrem Selbstver-
ständnis zu vereinbarenden Marktauftritt der Ak-
tiengesellschaften in deren äußeres Erscheinungs-
bild einfließen zu lassen. 

Zu § 11 Beratung bei Führungsgrundsätzen 

Ebenso wie das äußere Erscheinungsbild sind die 
Personalführungsgrundsätze eines Unternehmens 
Eckpunkte für dessen Unternehmenskultur. Die 
Rückwirkung der bei den Aktiengesellschaften 
praktizierten Unternehmenskultur auf die Bewer-
tung der Bundesrepublik Deutschland in der Öffent-
lichkeit wurde bereits unter § 10 angesprochen. 

Die Befugnis der Bundesanstalt ist auf eine Beratung 
beschränkt; die Beherrschung durch eine Manage-
ment-Holding wird so vermieden. 

Zu § 12 — Manteltarifverträge 

Absatz 1 

Satz 1 regelt die Zuständigkeit der Bundesanstalt für 
den Abschluß von Manteltarifverträgen für die Ak-
tiengesellschaften. 

Satz 2 macht deutlich, daß eine für alle drei Aktien-
gesellschaften gültige manteltarifvertragliche Aus-
gestaltung von Arbeitsverhältnissen wegen der un-
terschiedlichen unternehmenspolitischen und wirt-
schaftlichen Bedürfnisse der Aktiengesellschaften 
nur allgemeine Bestimmungen enthalten kann. 

Die Vorschrift des einvernehmlichen Abschlusses 
der Manteltarifverträge mit den Aktiengesellschaf-
ten soll sicherstellen, daß nicht Manteltarifverträge 
abgeschlossen werden, die den wirtschaftlichen und 
unternehmerischen Interessen der Aktiengesell-
schaften zuwiderlaufen. Vor dem Hintergrund der 
Verbesserung der Absatzchancen der Aktien der 
drei Gesellschaften ist die Einvernehmensregelung 
auch wirtschaftspolitisch geboten. Allgemeine Be-
stimmungen im Sinne dieser Vorschrift sind: 

— Geltungsbereich (für den Bereich der Aktienge-
sellschaften im Bereich der Bundesrepublik 
Deutschland) 

— Allgemeine Pflichten (gewissenhafte, ordnungs-
gemäße Aufgabenerledigung) 

— Schweigepflicht 

— Ärztliche Untersuchung 

- Unfallverhütung, Verhalten bei Arbeitsunfällen 

— Nebentätigkeit 

— Haftungsrechtliche Stellung des Arbeitnehmers 

Formvorschriften bei Abschluß und Beendigung 
von Arbeitsverträgen. 

Sie sind, wie bei Manteltarifverträgen üblich, je-
weils für einen Zeitraum von mehreren Jahren gül-
tig. 

Satz 3 stellt klar, daß die Bundesanstalt durch den 
Abschluß von Manteltarifverträgen für die Aktien-
gesellschaften nicht Arbeitgeber wird und damit die 
Tarifkräfte der Aktiengesellschaften nicht Angehö-
rige des öffentlichen Dienstes werden. 

Absatz 2 

Absatz 2 stellt klar, daß die Aktiengesellschaften mit 
Ausnahme von Absatz 1 Tarifhoheit haben. Zugleich 
wird deutlich gemacht, daß jede Aktiengesellschaft 
für sich in die Lage versetzt werden muß, über die 
Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse ihre unter-
nehmenspolitischen und wirtschaftlichen Arbeitsbe-
dingungen den Marktverhältnissen zeitgerecht und 
flexibel anzupassen. 

Zu § 13 Finanzierung 

Absatz 1 

Die Gesamtfinanzierung der Bundesanstalt richtet 
sich nach den Merkmalen ihres Anstaltszwecks. 
Hiernach werden die mit der Aufgabenwahrneh-
mung für den Bund (§ 3 Abs. 1) verbundenen Ausga-
ben vom Bund getragen. Die Finanzierung kann aus 
den Dividenden, die der Bundesanstalt zufließen, 
oder aus anderen Mitteln des Bundes erfolgen. 

Absatz 2 

Im Gegensatz zu der Regelung in Absatz 1 sind die 
Kosten für Leistungen in bezug auf die Unterneh-
men (§ 3 Abs. 2) von diesen abzugelten. Insoweit fi-
nanziert sich die Bundesanstalt wie ein Beratungs-
unternehmen über den Abschluß entgeltlicher Bera-
tungsverträge. 

Zu § 14 — Wirtschaftsplan 

Absatz 1 

In Anwendung der Bundeshaushaltsordnung (§ 110) 
stellt die Bundesanstalt einen Wirtschaftsplan auf, 
der eine Gewinn- und Verlustrechnung, eine Kapi-
talrechnung und einen Stellenplan, den die Bundes-
anstalt als Dienstherr aufzustellen hat, umfaßt. 
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Die unternehmensbezogene Tätigkeit nach § 3 
Abs. 2 spricht eher für die Aufstellung einer Gewinn-
und Verlustrechnung mit Erträgen und Aufwendun-
gen als für die Aufstellung eines Haushaltsplans mit 
Einnahmen und Ausgaben. 

Absatz 2 

Hier wird dem Umstand zweier verschiedener und 
zu trennender Aufgabenbereiche (gemäß § 3 Abs. 1 
und gemäß § 3 Abs. 2) der Bundesanstalt in der Wei-
se Rechnung getragen, daß in der Kapitalrechnung 
Mittelherkunft und -verwendung nach diesen Auf-
gabenbereichen zu unterscheiden' sind. Durch die-
sen Ausweis wird auch ein Verwendungsverbot von 
Bundesmitteln für Aufgaben der Bundesanstalt in 
bezug auf die Unternehmen (§ 3 Abs. 2) sicherge-
stellt. 

Absatz 4 

Die hier geregelte vorläufige Wirtschaftsführung 
entspricht den in Artikel 111 Abs. 1 Grundgesetz 
festgelegten Grundsätzen. 

Zu § 15 — Jahresabschluß, Lagebericht und 
Geschäftsbericht 

Absatz 1 

Der Vorstand ist durch diese Vorschrift verpflichtet, 
für jedes Geschäftsjahr einen Jahresabschluß und ei-
nen Lagebericht nach handelsrechtlichen Grundsät-
zen aufzustellen. Damit erfüllt er die Grundvoraus-
setzung für seine Entlastung. 

Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches finden 
keine unmittelbare Anwendung, weil die Bundesan-
stalt kein kaufmännisches Unternehmen im Sinne 
des Handelsrechts ist. Wegen der Aufgaben der Bun-
desanstalt in bezug auf die Unternehmen (§ 3 Abs. 2) 
ist die Anwendung dieser Bestimmungen aber gebo-
ten. Wegen möglicher finanzieller Auswirkungen 
der Geschäftstätigkeit der Bundesanstalt auf den 
Bundeshaushalt sind . Jahresabschluß und Lagebe-
richt von der Aufsichtsbehörde im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium der Finanzen zu geneh-
migen. 

Absatz 2 

Absatz 2 verpflichtet die Bundesanstalt zur Erstel-
lung eines jährlichen Geschäftsberichts. Der Ge-
schäftsbericht, bestehend aus Jahresabschluß und 
Lagebericht, ist dem Bundesministerium für Post 
und Telekommunikation und dem Verwaltungsrat 
vorzulegen, damit diese über die Wirtschaftsführung 
der Bundesanstalt informiert sind und die parlamen-
tarische Kontrolle über die Bundesanstalt gewähr-
leistet ist. 

Zu § 16 — Prüfung und Entlastung des Vorstands 

Absatz 1 

Die Regelung beinhaltet die Verpflichtung der Bun-
desanstalt, die Rechnungsprüfung durch einen Ab-
schlußprüfer vornehmen zu lassen. 

Absatz 2 

Absatz 2 verankert die Prüfrechte des Bundesrech-
nungshofs nach Teil VI der Bundeshaushaltsord-
nung und regelt die Zuleitung der Prüfberichte. 

Absatz 3 

Die Entlastung des Vorstands obliegt dem Verwal-
tungsrat. Dieser hat bei dem Beschluß über die Ent-
lastung die Prüfberichte der Abschlußprüfer und des 
Bundesrechnungshofs zu berücksichtigen. Der Ent-
lastungsbeschluß ist vom Bundesminister für Post 
und Telekommunikation als verantwortlichem Mi-
nister im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
der Finanzen zu genehmigen. 

Zu § 17 — Beamte, Angestellte, Arbeiter 

Absatz 1 

Eine Bundesanstalt des öffentlichen Rechts hat ge-
mäß § 121 Nr. 2 Beamtenrechtsrahmengesetz nur 
dann das Recht, Beamte zu haben, wenn ihr dieses 
Recht durch Gesetz, Rechtsverordnung oder Sat-
zung verliehen wird. Aus diesem Grund ist be-
stimmt, daß der Bundesanstalt das Recht verliehen 
wird, Beamte zu haben. 

Absatz 2 

Ein Beamter, der eine Bundesanstalt des öffentlichen 
Rechts zum Dienstherrn hat, ist mittelbarer Bundes-
beamter. Dies folgt aus § 2 Abs. 2 Satz 2 Bundesbe-
amtengesetz. Satz 2 regelt, wer oberster Dienstvor-
gesetzter ist, Satz 3, welches Ministerium oberste 
Bundesbehörde im Sinne von § 187 Bundesbeamten-
gesetz ist. 

Absatz 3 

Zur Erfüllung der behördenuntypischen neuen Auf-
gaben der Bundesanstalt werden Spitzenkräfte aller 
Laufbahnen benötigt, die neben ausgezeichneter 
fachlicher Qualifikation in besonderem Maße Ver-
antwortungsbereitschaft, Flexibilität und durch Be-
rufserfahrung gewonnene Sicherheit in ihr neues 
Aufgabengebiet einbringen; dies ist Voraussetzung 
dafür, daß eine reibungslose Zusammenarbeit mit 
den neuen Aktiengesellschaften an dieser wichtigen 
Schnittstelle von privatwirtschaftlich-unternehme-
rischem Handeln und staatlicher Zuständigkeit ge-
währleistet ist. 
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Die Möglichkeit zur Überschreitung der allgemei-
nen Stellenobergrenzen des § 26 Abs. 1 Bundesbesol-
dungsgesetz für Beförderungsämter und die damit 
verbundenen günstigeren Beförderungsmöglichkei-
ten tragen diesem Bedürfnis zur Gewinnung qualifi-
zierten Personals Rechnung. 

Absatz 4 

Die Ämter der Besoldungsordnungen A und B, deren 
Amtsinhalt durch die Funktionszuweisung „bei ei-
ner obersten Bundesbehörde" näher konkretisiert ist, 
stehen für Beamte bei der Bundesanstalt nicht mehr 
zur Verfügung. Beamte, die bisher Inhaber von Äm-
tern mit dem Funktionszusatz „bei der obersten Bun-
desbehörde" waren, sind deshalb besoldungsrecht-
lich in neue Ämter überzuleiten. 

Absatz 5 

Die Vorschrift dient der Besitzstandswahrung der 
Beamten, die vor ihrer Verwendung bei der Bundes-
anstalt eine Stellenzulage entsprechend der Vorbe-
merkung Nr. 7 zu den Besoldungsordnungen A und 
B des Bundesbesoldungsgesetzes erhalten haben. 

Absatz 6 

An dieser Stelle wird auf die in dem Postpersonal-
rechtsgesetz enthaltenen umfangreichen Regelun-
gen zur Überleitung der Beschäftigten der früheren 
öffentlichen Unternehmen der Deutschen Bundes-
post verwiesen. 

Zu § 18 — Überleitungsmaßnahmen für das 
Personal 

Absatz 1 

Absatz 1 überträgt dem Bundesministerium für Post 
und Telekommunikation als Aufsichtsbehörde der 
Bundesanstalt die Zuständigkeit zur Überleitung 
des dem Ministerium und der Deutschen Bundespost 
zugeordneten Personals auf die Bundesanstalt. 

Die arbeitsrechtliche Ausgestaltung der überzulei-
tenden Arbeitsverhältnisse obliegt den vertrags-
schließenden Parteien. Für den Zeitpunkt der Über-
leitung des Personals ist eine Übergangsregelung 
festgeschrieben mit dem Inhalt, daß die bisherige 
Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse so lange fort-
besteht, bis sie durch neue Regelungen abgelöst 
wird. Diese Regelung dient den Einzelüberleitungen 
und wird vor allem für die Besitzstandswahrung für 
erforderlich gehalten. Es ist nicht beabsichtigt, die 
Rechte einzelner zu schmälern. 

Absatz 2 

Mit der in Satz 1 normierten Geltung der Tarifver-
träge der Deutschen Bundespost auch für die Bun-
desanstalt wird für die Beschäftigten sowohl bei der 
Bundesanstalt als auch bei den Aktiengesellschaften 

im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes ein 
einheitliches Tarifrecht erreicht, das bis zum Ab-
schluß neuer Tarifverträge für die Bundesanstalt 
fortgelten soll. Damit wird zugleich sowohl die Per-
sonalgewinnung für die Bundesanstalt als auch der 
Wechsel von Tarifkräften zwischen der Bundesan-
stalt und den Aktiengesellschaften erleichtert. Dies 
wäre nicht gewährleistet, wenn für die Beschäftigten 
bei der Bundesanstalt der Bundesangestelltentarif-
vertrag für Angestellte (BAT) bzw. der Manteltarif-
vertrag des Bundes für Arbeiter des Bundes (MTB II) 
gelten würde. 

Die in Satz 2 getroffene Regelung soll gewährleisten, 
daß die Beschäftigten, die von den bisherigen, zum 
Teil unterschiedlichen Tarifverträgen der drei Un-
ternehmen der Deutschen Bundespost und des Di-
rektoriums erfaßt wurden, sich nicht durch einen 
Wechsel zur Bundesanstalt in ihren rechtlichen und 
finanziellen Arbeitsbedingungen verschlechtern. 
Für diejenigen Beschäftigten vom Bundesministeri-
um für Post und Telekommunikation, die zur Bun-
desanstalt wechseln, stellt die Einbeziehung in die 
Geltung der Tarifverträge der Deutschen Bundes-
post ohnehin eine Verbesserung dar. 

Insgesamt dient auch diese Regelung der Verein-
heitlichung der rechtlichen und finanziellen Ar-
beitsbedingungen innerhalb der Bundesanstalt und 
eine weitgehende Angleichung an die der Aktienge-
sellschaften. 

Satz 3 stellt sicher, daß die Bundesanstalt für ihren 
Geschäftsbereich eigenständig Tarifverträge mit 
den auch für die Aktiengesellschaften zuständigen 
Gewerkschaften abschließt. Hierdurch soll eine ähn-
liche Entwicklung der Arbeitsbedingungen bei der 
Bundesanstalt und den Aktiengesellschaften ge-
währleistet werden, jedoch zugleich eine Unabhän-
gigkeit erhalten bleiben für den Fall, daß einzelne, 
für die Unternehmen ausgehandelte (spartenspezifi-
sche) Tarifverträge auf die Beschäftigten bei der 
Bundesanstalt keine Anwendung finden können. 

Absatz 3 

Die Regelung ist zur effizienten Aufgabenwahrneh-
mung erforderlich. Sie soll verhindern, daß in der 
Bundesanstalt mehr Personal übergeleitet wird als 
erforderlich und so unnötig Personalkosten entste-
hen. 

Absatz 4 

Die Vorschrift hat nur deklaratorische Bedeutung. 
Die Rechtsfolge tritt bereits aufgrund § 2 Abs. 2 
Satz 2 Bundesbeamtengesetz ein. 

Absatz 5 

Mit diesen Regelungen wird der Termin in Abhän-
gigkeit vom Inkrafttreten des Gesetzes für die erst-
maligen Wahlen zu den Personalvertretungen sowie 
den entsprechenden Jugend- und Auszubildenden-
vertretungen festgelegt. Eine möglichst kurze Zeit 
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bis zur Wahl der betrieblichen Interessenvertretung 
wird dadurch gesichert. 

Absatz 6 

Mit der Vorschrift sollen für die Übergangszeit von 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bis zum Abschluß 
der Personalratswahlen beteiligungsfreie Räume 
vermieden werden. Hierzu bedurfte es einer klaren 
Aufgabenabgrenzung zwischen den Personalvertre-
tungen auf der Ebene des Bundesministeriums für 
Post und Telekommunikation und der Ebene der 
Bundesanstalt. Zudem können die Aufgaben des ört-
lichen Personalrats der Bundesanstalt bis zu dessen 
Tätigkeitsaufnahme nur vom Hauptpersonalrat 
beim Bundesministerium für Post und Telekommu-
nikation wahrgenommen werden, weil nur er — an-
ders als der örtliche Personalrat beim Bundesmini-
sterium für Post und Telekommunikation — das 
Mandat der Beschäftigten der Bundesanstalt hat. 
Entsprechendes gilt für die Haupt-Jugend- und Aus-
zubildenden-Vertretung. 

Absatz 7 

Mit dieser Vorschrift wird sichergestellt, daß die 
erstmaligen Wahlen termingerecht durchgeführt 
werden können. 

Absatz 8 

Die Vorschrift legt den Zeitraum fest, in dem die 
erstmaligen Wahlen zu den Schwerbehindertenver-
tretungen durchzuführen sind. 

Absatz 9 

Mit der Regelung werden für die Übergangszeit vom 
Inkrafttreten dieses Gesetzes bis zum Abschluß der 
Wahl vertretungsfreie Räume für die Wahrnehmung 
der Interessen der Schwerbehinderten vermieden. 

Absatz 10 

Die Vorschrift stellt sicher, daß die erstmaligen 
Wahlen zu den Schwerbehindertenvertretungen ter-
mingerecht durchgeführt werden können. 

Zu § 19— [leer] 

Zu § 20 — Betriebliche Sozialeinrichtungen 

Absatz 1 

Die Fortführung der betrieblichen Zusatzversorgung 
durch die Versorgungsanstalt der Deutschen Bun-
despost (VAP) ergibt sich bereits aus der Weitergel-
tung der Tarifverträge. 

Die Weiterführung einer gemeinsamen Erholungs-
fürsorge erscheint zweckdienlich, da die Aktienge-
sellschaften jede für sich nur mit höherem Aufwand 
eine effiziente Erholungsfürsorge errichten und be-
treiben könnten; außerdem ist zu bedenken, daß das 
Vermögen des Erholungswerkes bei Auflösung nicht 
den Aktiengesellschaften, sondern einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts oder einer als steuer-
begünstigt besonders anerkannten Körperschaft zur 
Verwendung für soziale Zwecke zufallen würde. 

Absatz 2 

Die rechtlichen und organisatorischen Änderungen 
der Postreform II reduzieren fortlaufend die Anzahl 
der bei den Aktiengesellschaften tätigen Beamten 
und führen damit bei der Postbeamtenkrankenkasse 
zum einen zur Abwanderung der Beschäftigten 
durch Aufgabe des Beamtenstatus infolge der ge-
setzlichen Krankenversicherungspflicht (Beitrags-
bemessungsgrenze) und zum anderen mangels nach-
folgender Beamter zu einer Überalterung des Mit-
gliederbestandes. 

Absatz 3 

Die Schließung des Mitgliederbestandes hätte 
zwangsläufig eine drastische Erhöhung der Beiträge 
zur Folge. Um den Bestandsschutz der bisherigen 
Mitglieder zu gewährleisten, muß ein adäquater 
Maßstab zur Berechnung der Beiträge für den Be-
reich der Postbeamtenkrankenkasse gefunden wer-
den. 

Absatz 4 

Die Vorschrift stellt sicher, daß künftige Entwick-
lungen des Beihilferechts des Bundes ohne Einfluß 
auf die in Absatz 3 festgelegte Beitragssystematik 
bleiben. Nicht durch beihilferechtliche Entwicklung 
ausgelöste Änderungen der Leistungen der Postbe-
amtenkrankenkasse oder Änderungen des erstat-
tungsfähigen Betrages sind grundsätzlich möglich, 
gehen aber ausschließlich zu Lasten der Versicher-
ten. 

Absatz 5 

Die Leistungen der Postbeamtenkrankenkasse wer-
den aus den Beiträgen finanziert (§§ 69, 74 der Sat-
zung der Krankenkasse). Dieses System setzt, wie in 
der gesetzlichen Sozialversicherung, einen „Genera-
tionenvertrag" voraus. Der fehlende Neuzugang jün-
gerer Beamter infolge der Privatisierung der Post-
Unternehmen bewirkt faktisch die Kündigung die-
ses „Generationenvertrages". Durch die hierdurch 
ausgelöste fortschreitende Überalterung des Mit-
gliederbestandes muß der Tarifleistungsaufwand 
überproportional ansteigen. 

Nach dem Verursacherprinzip ist der Differenzbe-
trag nicht vom Versicherten, sondern vom Arbeitge- 
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ber (Aktiengesellschaften bzw. Bundesanstalt für 
den Hoheitsbereich) zu tragen. Die Höhe des Diffe-
renzbetrages ist durch ein versicherungsmathemati-
sches Gutachten zu ermitteln. 

Absatz 6 

Die übrigen — soweit nicht bereits im Gesetz er-
wähnten — betrieblichen Sozialeinrichtungen und 
die Selbsthilfeeinrichtungen der bisherigen Deut-
schen Bundespost werden von der Bundesanstalt 
und den Aktiengesellschaften weitergeführt. 

Die Aufrechterhaltung der Postunterstützungskasse 
setzt voraus, daß entsprechende finanzielle Mittel 
von den Aktiengesellschaften und der Bundesanstalt 
entsprechend ihrer Beschäftigtenzahl zur Verfügung 
gestellt werden. 

Absatz 7 

Diese Vorschrift enthält für die Bundesanstalt die 
Verpflichtung, eine effiziente Leistungserbringung 
durch die Sozialeinrichtungen zu bewirken. Die Ab-
geltung der von der Bundesanstalt für die Aktienge-
sellschaften übernommenen Aufgaben ist durch die 
Generalklausel des § 13 Abs. 2 geregelt. 

Im übrigen obliegen der Bundesanstalt die Auf-
sichtsrechte über die Postkleiderkasse, die Postbe-
amtenkrankenkasse und die Versorgungsanstalt der 
Deutschen Bundespost. 

Absatz 8 

Die Beteiligungsrechte des Bundesministeriums der 
Finanzen in Teil VI der Bundeshaushaltsordnung 
gelten nicht für die betrieblichen Sozialeinrichtun-
gen. Die Rechte des zuständigen Bundesministeri-
ums sind auf die Bundesanstalt delegiert. 

Absatz 9 

Diese Vorschrift verpflichtet die betrieblichen So-
zialeinrichtungen zu einer effizienten Leistungser-
bringung und ergänzt damit die in Absatz 7 getroffe-
ne Regelung für die Bundesanstalt. 

Zu § 21 Wohnungsfürsorge 

Seit der Neukonzeption der Wohnungsfürsorge zum 
1. Juli 1993 wird den Unternehmen ermöglicht, im 
Rahmen der einheitlich vorgegebenen Grundsätze 
in Teilbereichen eigene Entscheidungen (z. B. Stand-
ortwahl, Belegungsverfahren, Wohnungswirtschaft) 
zu treffen. Dies ist vor dem Hintergrund der unter-
schiedlichen Unternehmenskonzeptionen konse-
quent. Die gesetzliche Regelung gewährleistet da-
mit die Fortsetzung der unternehmensspezifischen 
Wohnungswirtschaft und -fürsorge unter der Klam-
mer einer einheitlichen Konzeption, die von der 
Bundesanstalt vorgegeben wird. 

Zu § 22 — Übergangsregelung im Sozialwesen 

Absatz I 

Besitzstände sind ggf. nicht nur im Bereich der So-
zialeinrichtungen, sondern auch bei den betriebli-
chen Sozialangelegenheiten zu wahren. 

Absatz 2 

Die Besitzstandswahrung der Beschäftigten der frü-
heren Deutschen Bundespost, die seit der Poststruk-
turreform 1989 im Hoheitsbereich tätig sind, ist ent-
sprechend der Besitzstandswahrung zu regeln, wie 
sie für Beschäftigte in den früheren Unternehmen 
der Deutschen Bundespost gilt. 

Absatz 3 

Hierbei handelt es sich um eine Übergangsvor-
schrift, die ausdrücklich klarstellt, daß eine kontinu-
ierliche Fortführung in diesem Bereich gewollt ist. 

Zu § 23 — Treuhandschaft, Übergangsregelungen 

Absatz 1 

Die Bundesanstalt wird mit Inkrafttreten dieses Ge-
setzes errichtet. Für den Fall, daß bereits vor Bestel-
lung des Vorstands Aufgaben der Bundesanstalt 
wahrgenommen werden müssen, tritt das Bundesmi-
nisterium für Post und Telekommunikation an die 
Stelle der Bundesanstalt. 

Absatz 2 

Die Aufgabenstellung der Bundesanstalt knüpft zum 
Teil an Tätigkeiten an, die bisher durch Dienststel-
len des Geschäftsbereichs des Bundesministeriums 
für Post und Telekommunikation oder der Unterneh-
men der Deutschen Bundespost ausgeübt wurden. 
Um eine nahtlose Aufgabenwahrnehmung zu ge-
währleisten, muß die Bundesanstalt die erforderli-
chen Unterlagen und sächlichen Arbeitsmittel in Be-
sitz nehmen. 

Zu § 24 — Gebühren, Abgaben 

Der Überleitungsprozeß soll nicht mit Kosten der 
genannten Art belastet werden. 

Zu Artikel 2 — Gesetz über die Träger der 
gesetzlichen Sozialversicherung im Bereich 
der früheren Deutschen Bundespost 
(Postsozialversicherungsorganisationsgesetz 
PostSVOrgG) 

Zu § 1 — Errichtung der Unfallkasse Post und 
Telekom 

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für Ver-
sicherte (Tarifkräfte) im Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für Post und Telekommunikation 
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war bisher der Bund. Durchgeführt wurden die Auf-
gaben von der Bundespost-Ausführungsbehörde für 
Unfallversicherung (Rehabilitation und Entschädi-
gung) und der Zentralstelle Arbeitsschutz beim Bun-
desamt für Post und Telekommunikation (Präven-
tion). Mit Errichtung der Aktiengesellschaften und 
der Bundesanstalt muß die Trägerschaft wie im ge-
werblichen Bereich auf eine bundesunmittelbare 
(Artikel 87 Abs. 2 GG) Körperschaft des öffentlichen 
Rechtes mit Selbstverwaltung (§ 29 SGB IV) überge-
hen. Aufgaben des Trägers der gesetzlichen Unfall-
versicherung sind die Durchführung von Maßnah-
men zur Verhütung und zur Ersten Hilfe bei Arbeits-
unfällen, bei gleichgestellten Unfällen, bei Berufs-
krankheiten und zur Abwendung arbeitsbedingter 
Gesundheitsgefahren usw. sowie die entsprechende 
Leistungsgewährung (§ 22 SGB I). Diese Aufgaben 
wurden bisher bei unterschiedlichen Organisations-
einheiten durchgeführt und müssen nun zusammen-
geführt werden. 

Im gewerblichen Bereich sind grundsätzlich die Be-
rufsgenossenschaften zuständig. Da aber Prävention 
und Leistungsgewährung für alle Beschäftigten-
gruppen (Beamte, Angestellte, Arbeiter) durchge-
führt werden müssen, können diese Aufgaben nicht 
den Berufsgenossenschaften, die ausschließlich für 
Versicherte zuständig sind (§ 541 RVO), zugewiesen 
werden, sondern es ist hierfür eine Unfallkasse, ana-
log der Regelung für die Länder und Gemeinden 
(§ 655 RVO), einzurichten. 

Erforderliche spezielle Einzelregelungen für die Un-
fallkasse Post und Telekom über Zuständigkeiten 
(Kataster), Geschäftsführung, Aufsicht, die Bestim-
mungen über das Personal der Unfallkasse usw. wer-
den in die §§ 657b und 704b RVO (analog zum Eisen-
bahnneuordnungsgesetz) aufgenommen. 

Zu § 2 — Weitere Aufgaben 

Die Bearbeitung der Unfallfürsorge (Beamte), die 
bisher in der gleichen Abteilung des Sozialamtes der 
Deutschen Bundespost wie die Unfallversicherung 
wahrgenommen wurde, ist ebenfalls zu regeln. Zur 
Sicherstellung der einheitlichen und wirtschaftli-
chen Aufgabenerfüllung bei den Aktiengesellschaf-
ten und der Bundesanstalt durch Beamte und Tarif-
kräfte ist es erforderlich, alle bisherigen Aufgaben 
der Abteilung 2 des Sozialamtes der Deutschen Bun

-

despost und, da nach EG-Recht für eine unabhängi-
ge Kontrolle des Arbeitsschutzrechtes für alle Be-
schäftigtengruppen zu sorgen ist, alle bisherigen 
Aufgaben der Zentralstelle Arbeitsschutz der neu 
einzurichtenden Unfallkasse Post und Telekom zu 
übertragen. Ebenfalls ist es für die Aktiengesell-
schaften zweckmäßig, alle im Zusammenhang mit 
Dienst- und Arbeitsunfällen stehenden Aufgaben 
(Regreß, Sachschadenersatz und Schadenersatzan-
sprüche) durch die Unfallkasse bearbeiten zu lassen. 
Gem. § 30 SGB IV bedarf die Regelung aller dieser 
Aufgaben der Gesetzesform. 

Zu § 3 — Rechtsnachfolge 

Da bisher der Bund Träger der Unfallversicherung 
war, ist der Übergang der Trägerschaft (wobei Rech-
te und Pflichten nur in dem bisher nach § 766 Reichs-
versicherungsordnung von der Bundespost-Ausfüh-
rungsbehörde für Unfallversicherung wahrgenom-
menen Umfang übergehen) festzulegen. 

In einer Verordnung (analog dem Eisenbahnneuord-
nungsgesetz) sollen u. a. alle weiteren Überleitungs-
vorschriften (z. B. für die Organe), Kostenerstattungs- 

 

und Beitragsregelungen (gem. SGB IV und RVO), 
Höhe des Betriebsmittelstockes und der Rücklagen 
sowie die Satzungsvorgaben und die Durchführung 
aller übertragenen Aufgaben geregelt werden. 

Da auch weiterhin von den Aktiengesellschaften 
Bundesbeamte beschäftigt werden, sind bei der 
Durchführung des Arbeitsschutzrechtes (Überwa-
chung und Vorschriftengebung) die Regelungen für 
die einzelnen Bundesressorts (z. B. im im Entwurf be-
findlichen Arbeitsschutzrahmengesetz) anzuwenden 
und mit den Regelungen für den gewerblichen Be-
reich in Einklang zu bringen. 

Zu § 4 — Übergangsbestimmungen 

Diese Bestimmungen gewährleisten einen reibungs-
losen Übergang von der rechtlich unselbständigen 
Ausführungsbehörde auf die rechtlich selbständige 
Unfallkasse, insbesondere im Hinblick auf den Über-
gang von Rechten und Pflichten, die Beibehaltung 
der Selbstverwaltungsorgane und die Geltung von 
Regelungen, die später durch autonomes Recht (nur 
für Versicherte), durch Rechtsverordnungen (für alle 
Beschäftigten) oder durch die Satzung ersetzt wer-
den. Zusätzlich stellen sie sicher, daß der Übergang 
der Präventionsaufgaben, die bisher von der Zen-
tralstelle Arbeitsschutz beim Bundesamt für Post 
und Telekommunikation wahrgenommen wurden, 
ebenfalls problemlos abgewickelt werden kann. 
Dies gilt auch für die bestehenden Bezeichnungen 
nach § 653 Abs. 1 Nr. 2 RVO und die sonstigen be-
reits bei der Bundespost-Ausführungsbehörde für 
Unfallversicherung versicherten Unternehmen. 

Da auch die Sachmittelausstattung der Zentralstelle 
Arbeitsschutz zum größten Teil durch die Unterneh-
men der Deutschen Bundespost erfolgte, sind diese 
Sachmittel — ebenso wie die Immobilien, die aus 
dem Teil-Sondervermögen Deutsche Bundespost 
POSTDIENST entnommen werden — der Unfallkas-
se unentgeltlich zu übertragen. Alle Kosten, die 
durch die Aufgabenerfüllung der Unfallkasse entste-
hen, einschließlich der Bildung eines Betriebsmit-
telstockes und der erforderlichen Rücklagen, sind 
von den Mitgliedsunternehmen und -behörden der 
Unfallkasse zu tragen. 

Zu § 5 — Überleitung des Personals 

Um einen reibungslosen Aufgabenübergang zu ge

-

währleisten, sollen die Beamten und Tarifkräfte des 
Sozialamtes der Deutschen Bundespost und des Bun- 
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desamtes für Post und Telekommunikation ihre bis-
herigen Aufgaben in der Unfallkasse Post und Tele-
kom weiterführen. Ihnen sollen daraus keine Nach-
teile entstehen. 

Zu § 6 — Betriebskrankenkasse 

Absatz 1 

Hiermit soll der politischen Zielsetzung einer ge-
meinsamen Weiterführung der betrieblichen Sozial-
einrichtung „Betriebskrankenkasse" Rechnung ge-
tragen werden. Regelungen des Sozialgesetzbuchs V 
werden hiervon nicht berührt. 

Absatz 2 

Für die Betriebskrankenkasse ist im Hinblick auf die 
vielfältigen organisatorischen Änderungen im Zu-
sammenhang mit der Postreform II eine klarstellen-
de Regelung erforderlich, um eine eindeutige Zu-
ordnung zu gewährleisten. Die Vorschrift stellt kei-
ne Ausnahmeregelung zum Sozialgesetzbuch V dar. 

Absatz 3 

Die im Geschäftsbereich des Bundesministeriums 
für Post und Telekommunikation krankenversiche-
rungspflichtig Beschäftigten werden in den Zustän-
digkeitsbereich der Betriebskrankenkasse miteinbe-
zogen. 

Zu § 7 — Überleitung der Beschäftigten, 
Übergangsregelung zur Kostenabgeltung 

Absatz 1 

Da die Beschäftigten bisher unterschiedlichen Ar-
beitgebern (z. B. Direktorium bzw. DBP-Unterneh-
men) zugeordnet waren, muß der Übergang der Be-
schäftigungsverhältnisse klargestellt werden. 

Absatz 2 

Die Vorschrift stellt die Frage der Finanzierung der 
Personal- und Sachkosten der gesetzlichen Sozial-
einrichtung klar. Änderungen, die sich aus Vor-
schriften des Sozialgesetzbuchs V, insbesondere aus 
§ 147 SGB V in der ab 1. Januar 1996 geltenden Fas-
sung ergeben, bleiben unberührt. 

Zu Artikel 3 — Gesetz zur Umwandlung der 
Unternehmen der Deutschen Bundespost in 
die Rechtsform der Aktiengesellschaft 
(Postumwandlungsgesetz — PostUmwG) 

Allgemeines 

Dieses Gesetz behandelt ausschließlich den forma-
len Errichtungsakt. Aussagen zu Infrastrukturzielen 
und zur Durchsetzung solcher Ziele werden in die-
sem Gesetz nicht getroffen. Insoweit wird auf die 
entsprechenden Bestimmungen über die Regulie

-

rung, insbesondere im Gesetz über die Regulierung 
der Telekommunikation und des Postwesens, ver-
wiesen. Die Umsetzung von Infrastrukturzielen und 
staatlichen Aufgaben obliegt dem Bundesministeri-
um für Post und Telekommunikation bzw. der öffent-
lich-rechtlichen Bundesanstalt (Artikel 1); diese 
steht unter Staatsaufsicht. Die politische Verantwor-
tung des Bundesmininisters für Post und Telekom-
munikation für die drei Aktiengesellschaften des 
Bundes ergibt sich i. ü. unmittelbar aus Artikel 65 
GG, ohne daß es in diesem Gesetz weiterer Regelun-
gen bedürfte. 

Zu § 1 — Errichtung der Aktiengesellschaften durch 
Umwandlung 

Absatz 1 

Die Vorschrift legt die Rechtsform der Unternehmen 
fest. 

Absatz 2 

Die Namensgebung ist im Aktienrecht grundsätz-
lich Regelungsinhalt der Satzungen. Von diesem 
Grundsatz ist eine Abweichung nur im Zeitpunkt 
der Gründung erforderlich, um die Rechtsnachfolge 
eindeutig offenzulegen. 

Absatz 3 

Die Bestimmung sieht die errichtende Umwandlung 
nach § 57 Umwandlungsgesetz aus zwei Gründen 
vor. Zum einen wird das Sondervermögen Deutsche 
Bundespost auf drei Aktiengesellschaften verteilt, 
zum anderen wird so auch der Tatsache Rechnung 
getragen, daß sich nicht nur die Rechtsform ändert, 
sondern erstmalig juristische Personen des privaten 
Rechts errichtet werden. 

Zu § 2 — Rechtsnachfolge und Haftung 

Absatz 1 

Die Aktiengesellschaften sind Rechtsnachfolger des 
Bundes im Hinblick auf das Sondervermögen Deut-
sche Bundespost. 

In den Bilanzen der Teilsondervermögen ist bereits 
das gesamte Sondervermögen Deutsche Bundespost 
(buchmäßig) aufgeteilt. Diese Zuordnung ist für die 
Rechtsnachfolge maßgeblich. Im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge geht das Vermögen der jeweiligen 
Teilsondervermögen dann auf die neuen Aktienge-
sellschaften über. Weil sich schon jetzt das Sonder-
vermögen Deutsche Bundespost in die Teilsonder-
vermögen der drei Unternehmen gliedert, ist durch 
die hier getroffene Regelung sichergestellt, daß kein 
Restsondervermögen bestehen bleibt. 
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Absatz 2 

Nach § 2 Postverfassungsgesetz sind die Verbind-
lichkeiten der Deutschen Bundespost von denen der 
drei Teilsondervermögen zu unterscheiden. Die in 
Absatz 2 genannten Verbindlichkeiten stammen ent-
weder aus der Zeit vor Inkrafttreten des Postverfas-
sungsgesetzes, als es noch keine Teilsondervermö-
gen gab, oder aus Rechtsgeschäften des Direktori-
ums, das allein zur Kreditaufnahme für die Deutsche 
Bundespost berechtigt ist. Verbindlichkeiten aus 
Rechtsgeschäften im Rahmen des Kreditmanage-
ments für die Deutsche Bundespost zur Nutzung der 
marktüblichen Instrumente zur Risikosteuerung und 
-absicherung sowie zur Konditionenoptimierung, 
die Konnexität mit einem bestimmten Kredit besit-
zen, werden ebenfalls von der Haftungsregelung des 
Absatz 2 erfaßt. 

Von den in Absatz 2 erfaßten Krediten, die Ende 1994 
voraussichtlich ca. 120 Mrd. DM betragen werden, 
entfallen rund 3 v. H. auf die Deutsche Bundespost 
POSTDIENST und die Deutsche Bundespost POST-
BANK. Da eine Aufteilung der Gläubiger auf die 
einzelnen Unternehmen nicht möglich ist, Zinszah-
lung und Tilgung also weiter von einer Stelle zu er-
füllen sind, werden alle Verbindlichkeiten der Deut-
sche Telekom AG gesetzlich übertragen. Eine Be-
nachteiligung der Gläubiger durch die Begrenzung 
der Haftung auf das bisherige Teilsondervermögen 
Deutsche Bundespost TELEKOM liegt nicht vor, 
weil in Absatz 4 der Bund die Erfüllung der Verbind-
lichkeiten gewährleistet. Damit die Deutsche Tele-
kom AG wirtschaftlich nicht mit den Kreditaufnah-
men für die Deutsche Bundespost POSTBANK und 
die Deutsche Bundespost POSTDIENST belastet 
wird, stehen der Deutsche Telekom AG entspre-
chende Rückgriffsforderungen zu. 

Absatz 3 

Hier wird klargestellt, daß die Verbindlichkeiten 
der Teilsondervermögen entsprechend Absatz 1 auf 
die jeweiligen Nachfolgeunternehmen übergehen. 
Um die Gläubiger, für die nach § 2 Abs. 2 Postverfas-
sungsgesetz auch jeweils die beiden anderen Teil-
sondervermögen einstehen, nicht zu benachteiligen, 
sieht Absatz 4 auch hier eine Absicherung durch den 
Bund vor. 

Absatz 4 

Die bereits erwähnte Sicherung der Forderung ga-
rantiert bei dem gesetzlichen Schuldnerwechsel, 
daß die Bonität aller Forderungen gegen die Deut-
sche Bundespost und ihre Unternehmen durch die 
Postreform in keiner Weise beeinträchtigt wird. Die 
durch den Bund zu gewährleistenden Verbindlich-
keiten werden Ende 1994 voraussichtlich rd. 196 
Mrd. DM betragen, wovon rd. 54 Mrd. DM auf Spar-
einlagen entfallen. 

Es wird davon ausgegangen, daß die Deutsche Post-
bank AG alsbald einem Einlagensicherungsfonds 
beitritt, der dann vorrangig vor dem Bund haftet. 

Für Sichteinlagen ist die Gewährleistung ausge-
schlossen, da es sich hierbei um täglich fällige Einla-
gen handelt. 

Sollte eine Verbindlichkeit aus der Zeit vor der Post-
reform I noch nicht auf die Teilsondervermögen auf-
geteilt worden sein, haften die drei Aktiengesell-
schaften als Rechtsnachfolger des Sondervermögens 
nach § 2 Abs. 1, wobei nach § 2 Abs. 4 der Bund die 
Erfüllung gewährleistet. Fälle dieser Art sind bisher 
nicht bekanntgeworden. 

Zu § 3 — Aktien 

Absatz 1 

Die Vorschrift regelt die Zuordnung der Aktien im 
Gründungszeitpunkt an den Bund. Er ist damit zu-
nächst Eigentümer der gesamten Aktien. Die Rechte 
und Pflichten der diese Aktien verwaltenden Bun-
desanstalt sind im Bundesanstalt Post-Gesetz festge-
legt. 

Absatz 2 

Durch diese Regelung wird dem durch den Ver-
triebsverbund bedingten starken gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interesse der Nachfolgeunterneh-
men der Deutschen Bundespost POSTDIENST und 
der Deutschen Bundespost POSTBANK Rechnung 
getragen. 

Aus dem Zusammenhang zwischen Absatz 1 und 
Abs. 2 ergibt sich, daß der Bund und die Deutsche 
Post AG bis zum Ablauf von vier Jahren nach In-
krafttreten des Gesetzes mindestens die Sperrmino-
rität nach dem Aktiengesetz behalten. 

Absatz 3 

Durch diese Vorschrift wird das gesetzliche Bezugs-
recht der Altaktionäre zugunsten der Arbeitnehmer 
der Aktiengesellschaften eingeschränkt. Diese Re-
gelung ist bereits vor der Gründung der Aktienge-
sellschaften erforderlich, damit nicht später in be-
stehende Rechte der Aktionäre eingegriffen werden 
muß. 

Zu § 4 — Anfangsbilanzen 

Absatz I 

Kapitalgesellschaften haben nach § 20 Umwand-
lungssteuergesetz das Wahlrecht, das eingebrachte 
Betriebsvermögen mit seinem Buchwert, einem Zwi-
schenwert oder dem Teilwert anzusetzen. In der Re-
gelung des § 4 Abs. 1 wird eine Festlegung dahinge-
hend getroffen, daß das Vermögen mit dem Buch-
wert anzusetzen ist. Damit soll eine praktikable 
Überleitung der Abschlußbilanzen der drei Teilson-
dervermögen in Anfangsbilanzen der Aktiengesell-
schaften gewährleistet werden, ohne daß eine zeit-
lich nicht durchführbare Neubewertung des gesam-
ten Vermögens erforderlich ist. Pensionsrückstellun- 
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gen bilden die Unternehmen der Deutschen Bundes-
post gemäß § 42 Postverfassungsgesetz und der ent-
sprechenden amtlichen Begründung (Bundestags-
drucksache 11/2854) erst ab dem 1. Januar 1990. 
Durch die getroffenen Regelungen ist sichergestellt, 
daß es bei dieser begrenzten Vorsorge bleibt (ver-
gleiche zu diesem Punkt auch die Begründung zu § 2 
Abs. 1). 

Für die Aufstellung der Abschlußbilanzen (Stichtag: 
31. 12....), aus denen die Anfangsbilanzen hervorge-
hen, ist die ausdrückliche Regelung, daß die Aufstel-
lung nach den Vorschriften des Handelsrechts zu er-
folgen hat, notwendig, um die Anwendung der nach 
dem Postverfassungsgesetz erstellten jeweiligen 
Richtlinien zur Aufstellung des Jahresabschlusses, 
die nicht in allen Punkten den Bestimmungen des 
Handelsrechts genügen, auszuschließen. 

Absatz 2 

Durch diese Bestimmung ist gewährleistet, daß in 
die erstmalig aufzustellenden Steuerbilanzen nur 
solche Vermögensgegenstände und Schulden aufge-
nommen werden, die steuerrechtlich aktivierungs- 
bzw. passivierungsfähig sind. Außerdem ist die ein-
heitliche Ausübung des o. g. Wahlrechtes nach § 20 
Umwandlungssteuergesetz (s. Begründung zu Ab-
satz 1) bei Handels- und Steuerbilanz mit dieser Re-
gelung sichergestellt. 

Zu § 5 — Vorstand und Aufsichtsrat 

Absatz 2 

Um eine Benachteiligung der Beamten, die dem Mit-
bestimmungsgesetz als Beschäftigte in Unterneh-
men fremd sind, im Rahmen der Unternehmensver-
fassung zu vermeiden, ist diese Sonderregelung not-
wendig. Im Hinblick auf das Wahlverfahren für die 
Vertreter der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat wird für 
die Beamten keine eigenständige Gruppe gebildet. 
Durch ihre Zuordnung in die Gruppen der Arbeiter, 
Angestellten und leitenden Angestellten erübrigt 
sich eine Änderung der bereits jetzt komplizierten 
Wahlarithmetik des Mitbestimmungsgesetzes. Zu-
gleich werden damit nachteilige Auswirkungen auf 
die Integration der verschiedenen Beschäftigungs-
gruppen sowie absehbare Probleme durch die sich 
ständig verkleinernde Zahl der Beamten vermieden. 

Durch die Eingruppierung der Beamten in mitbe-
stimmungsrechtlicher Hinsicht werden keine Sta-
tusrechte verletzt. Im Bereich der Behörden gibt es 
kein den Beamten zustehendes Recht, das der Unter-
nehmensmitbestimmung äquivalent oder damit ver-
gleichbar ist. 

Zu § 6 — Steuer- und Gebührenbefreiung 

Absatz 1 

Die Vorschrift bedeutet eine Freistellung von Steu-
er- und Gebührenlasten, die allein durch den Um-
wandlungsvorgang selbst entstehen, so insbesonde-

re von der Grunderwerbsteuer. Von der Besteuerung 
des Einbringungstatbestandes wurde abgesehen, 
weil zu einem großen Teil die Grundstücksverkehrs-
werte bzw. die hilfsweise zur Ermittlung der Grund-
erwerbsteuer herangezogenen Einheitswerte nicht 
bekannt sind, eine Bewertung des Grundvermögens 
in der Kürze der Zeit nicht möglich ist und eine an-
dere Bemessungsgrundlage nicht verfügbar ist. 

Absatz 2 

Diese Regelung knüpft an § 11 Kostenordnung an, 
nach der der Bund ohnehin von Gerichtskosten nach 
dem Ersten Teil der Kostenordnung befreit ist. Diese 
Kostenbefreiung wird auf eventuell erforderliche 
Handlungen der Aktiengesellschaften und auch auf 
Auslagen ausgedehnt. Zusätzlich ist eine Ausdeh-
nung des § 144 Kostenordnung, nach der Notarko-
sten für die öffentliche Hand ermäßigt werden, vor-
gesehen, wobei zu berücksichtigen ist, daß bei der 
Umschreibung der Immobilien keine Notare einge-
schaltet werden (vergleiche § 8 Abs. 6). 

Zu § 7 — Satzungen 

Absatz 1 

Durch die Satzungen werden die Rechtsverhältnisse 
der Aktiengesellschaften bestimmt. Die Anwendung 
der allgemeinen Gesetze ist grundsätzlich ledig-
lich mit der in Absatz 2 folgenden Einschränkung — 
vorgesehen. 

Absatz 2 

Abweichend von § 52 Abs. 2 Umwandlungsgesetz 
werden die Satzungen der Unternehmen der Deut-
schen Bundespost durch das Gesetz festgestellt, al-
lein um das Verfahren zu beschleunigen und die 
durch notarielle Beurkundungen entstehenden Ko-
sten zu vermeiden. Im übrigen kann durch diese Be-
stimmung eine andernfalls erforderliche Vertre-
tungsregelung für die Gründer entfallen. 

Absatz 3 

Die Regelung stellt sicher, daß das Recht der Organe 
der Aktiengesellschaften, die Satzungen zu ändern, 
durch die in Absatz 2 getroffene Bestimmung nicht 
beeinträchtigt wird. 

Zu § 8 — Übergangsvorschriften 

Absatz 1 

Durch diese Bestimmung soll die kontinuierliche 
Führung der Unternehmen gewährleistet werden. 

Absatz 2 

(leer) 
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Absatz 3 

(leer) 

Absatz 4 

Die Anmeldung der Aktiengesellschaften zur Eintra-
gung in das Handelsregister durch das Bundesmini-
sterium für Post und Telekommunikation ist abwei-
chend von den Vorschriften des Umwandlungsge-
setzes aus praktischen Erwägungen notwendig. 

Absatz 5 

Diese Vorschrift gewährleistet, daß die für die Ak-
tiengesellschaften in Gründung handelnden Organe 
von der persönlichen Haftung nach § 41 Aktienge-
setz freigestellt bleiben, um so die Handlungsbereit-
schaft der in Gründung handelnden Organe nicht zu 
beeinträchtigen, zumal zwischen Gründung und 
Eintragung der Gesellschaften ein längerer Zeit-
raum liegen kann. 

Absatz 6 

Eine Grundbuchberichtigung kann durch diese Re-
gelung auch in den Fällen erwirkt werden, in denen 
es an einer Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes oder anderen förmlichen Vorausset-
zungen fehlt. 

Absatz 7 

Um den erheblichen Zeitaufwand, den eine öffentli-
che Ausschreibung für die Gründungsprüfung in 
Anspruch nehmen würde, zu vermeiden und den Un-
ternehmen der Deutschen Bundespost zugleich Ge-
legenheit zu geben, die bereits von ihnen verpflich-
teten Abschlußprüfer auch bezüglich der Grün-
dungsprüfung zu beschäftigen und sich so diesen 
Synergieeffekt zunutze zu machen, wurde auf die 
Anwendung des § 30 Haushaltsgrundsätzegesetz in 
diesem Fall verzichtet. 

Zu § 9 — Überleitungsvorschrift 

Die Vorschrift gilt subsidiär für zahlreiche nicht ge-
änderte Regelungen, in denen die Bezeichnung 
Deutsche Bundespost oder davon abgeleitete Begrif-
fe vorkommen. 

Absatz 1 

Satz 1 beinhaltet — vorbehaltlich abweichender spe-
zieller Regelungen — einen grundsätzlich umfassen-
den Übergang sämtlicher in Rechtsvorschriften ent-
haltenen Rechte und Pflichten, Befugnisse und Zu-
ständigkeiten der Unternehmen der Deutschen Bun-
despost oder ihrer Dienststellen auf das jeweilige 
Nachfolgeunternehmen. Der Begriff Rechtsvor-

schriften umfaßt Gesetze, Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften im Sinne von Artikel 86 
Satz 1 GG, jedoch nicht politische Zielvorgaben oder 
Direktoriumsbeschlüsse. 

Von dem o. g. Grundsatz abweichende Regelungen 
werden in zahlreichen Vorschriften des Gesetzes zur 
Neuordnung des Postwesens und der Telekommuni-
kation, insbesondere in seinem Artikel 11, getroffen. 
Soweit den Unternehmen der Deutschen Bundes-
post bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes Rechte 
und Pflichten, Befugnisse und Zuständigkeiten ohne 
namentliche Nennung allein aufgrund ihrer öffent-
lich-rechtlichen Organisationsform (als Behörde 
oder als Bestandteil des Bundes) zustanden, entfallen 
sie, da insofern eine „andere" Regelung besteht, un-
ter die die Aktiengesellschaften künftig nicht mehr 
zu subsumieren sind. 

Die Überleitung der Rechte und Pflichten auf die 
privatrechtlichen Nachfolgeunternehmen erfolgt 
nur vorläufig. Eine Aufhebung von Sonderrechten 
der Unternehmen durch Gesetz bzw. Verordnung ist 
jederzeit möglich, ohne daß darin ein entschädi-
gungspflichtiger Eingriff in die Rechtsposition der 
Aktiengesellschaften zu sehen wäre. 

Satz 2 bewirkt, daß keine „Versteinerung" des ge-
genwärtigen Zustandes eintritt, sondern jede 
Rechtsverordnung auch künftig durch eine Ände-
rungsverordnung geändert werden kann. Verwal-
tungsvorschriften, die den Betrieb der Unternehmen 
regeln, können von den Aktiengesellschaften selb-
ständig geändert oder aufgehoben werden. 

Absatz 2 

Absatz 2 regelt die künftige Anwendung solcher 
Vorschriften, in denen zwar keine Rechte oder 
Pflichten, Befugnisse oder Zuständigkeiten der Un-
ternehmen der DBP enthalten sind, gleichwohl aber 
der Begriff „Deutsche Bundespost" — z. B. als Attri-
but oder als Ortsangabe — vorkommt und nicht ge-
ändert wird. Auch diese Vorschriften sind künftig 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle der 
Deutschen Bundespost die Nachfolgeunternehmen 
bzw. das jeweilige Nachfolgeunternehmen im Rah-
men seiner Zuständigkeit tritt. Davon ausgenommen 
sind die neugeschaffenen Vorschriften über die Bun

-

desanstalt für Post und Telekommunikation Deut-
sche Bundespost, da der Begriff „Deutsche Bundes-
post" hier zum Namen der Bundesanstalt gehört. 

Absatz 3 

Absatz 3 enthält eine Verordnungsermächtigung, 
aufgrund deren das Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation in Gesetzen oder Rechtsverord-
nungen die mit dem Postverfassungsgesetz vom 
8. Juni 1989 eingeführten Bezeichnungen der öffent-
lich-rechtlichen Unternehmen der Deutschen Bun-
despost durch die Firmen der privatrechtlichen 
Nachfolgeunternehmen ersetzen kann. 
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Zu Artikel 4 — Gesetz zum Personalrecht der 
Beschäftigten der früheren Deutschen 
Bundespost 
(Postpersonalrechtsgesetz — PostPersRG) 

Zu § 1— Dienstrechtliche Zuständigkeiten der 
Aktiengesellschaften 

Absatz 1 

Satz 1 normiert die „Beleihung" der Aktiengesell-
schaften mit der Wahrnehmung der Befugnisse des 
Dienstherrn Bund gegenüber den bei ihnen beschäf-
tigten Beamten. Damit ist auch klargestellt, daß der 
Bund Dienstherr bleibt und mit der Weiterbeschäfti-
gung der Beamten kein Dienstherrnwechsel verbun-
den ist. Im einzelnen ist z. B. etwas anderes bestimmt, 
als der Bund im Rahmen seiner Rechtsaufsicht selbst 
tätig werden kann (§ 19 Abs. 2). 

Die Aktiengesellschaften üben gemäß Satz 1 und 2 
Dienstherrnbefugnisse gegenüber allen bei ihnen 
beschäftigten Beamten sowie allen Ruhestandsbe-
amten und früheren Beamten der Deutschen Bun-
despost aus, unabhängig davon, ob deren Beamten-
verhältnisse vor oder nach Inkrafttreten der Postre-
form I und II beendet wurden. Die Aktiengesell-
schaften sind ebenfalls zuständig für die Hinterblie-
benen aller Postbeamten. 

Absatz 2 

Da die Aktiengesellschaften keine Behörden haben, 
enthält Absatz 2 die dem § 3 BBG entsprechende Re-
gelung. Wer unterhalb des Vorstands Dienstbehör-
den- und Dienstvorgesetztenbefugnisse wahrnimmt, 
bestimmt § 3 Abs. 1. 

Absatz 3 

§ 35 BDO stellt hinsichtlich der Bestimmung von 
Einleitungsbehörden auf bestimmte Bundesbehör-
den ab. Da die Aktiengesellschaften keine Behörden 
haben, ist die Regelung erforderlich, um wirksam 
förmliche Disziplinarverfahren einleiten zu können. 
In § 3 Abs. 3 ist geregelt, welche Organisationsein-
heit die Befugnisse der Einleitungsbehörde bezüg-
lich der Beamten der Besoldungsordnung B wahr-
nimmt. 

Absatz 4 

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 BBG bestimmt sich nach 
dem Aufbau der öffentlichen Verwaltung, wer Vor-
gesetzter eines Beamten ist. Da die Aktiengesell-
schaften keine öffentlichen Verwaltungen sind, ist 
die Bestimmung erforderlich. 

Absatz 5 

Satz 1 regelt das Recht des Vorstands, die dienst-
rechtlichen Befugnisse auf nachgeordnete Stellen zu 
übertragen, wenn die dienstrechtlichen Vorschriften 
dies zulassen. Beispiele sind §§ 60, 64, 65 Abs. 4, 69 a  

Abs. 3, 70 BBG, § 8 Abs. 1 Jubiläumsverordnung. 
Satz 2 regelt die Übertragung der Befugnis zur Ein-
leitung förmlicher Disziplinarverfahren auf die Or-
ganisationseinheiten mit Ernennungsrecht. Gemäß 
Satz 3 ist die Übertragung im Bundesgesetzblatt zu 
veröffentlichen, um sie für jedermann kenntlich zu 
machen. 

Absatz 6 

Satz 1 trägt der Notwendigkeit Rechnung, daß das 
Bundesministerium für Post und Telekommunika-
tion im Rahmen seiner Aufsichtsfunktion sich an ei-
nen Verantwortlichen wenden und nicht auf mehre-
re Zuständige verwiesen werden kann. Der Arbeits-
direktor nimmt in Personalunion diese Aufgabe 
wahr. Nur unter den Voraussetzungen des § 19 Abs. 3 
Satz 1 kann das Bundesministerium für Post und Te-
lekommunikation ihm diese Tätigkeit untersagen. 
Die Konzentration der Aufgaben auf ein Vorstands-
mitglied entspricht der gegenwärtigen Regelung im 
§ 12 Abs. 2 Satz 2 PostVerfG, die sich bewährt hat. 
Damit nicht bei allen dem Vorstand als Kollegialor-
gan obliegenden dienstrechtlichen Entscheidungen 
jedes einzelne Vorstandsmitglied tätig werden muß, 
sieht Satz 2 die Möglichkeit vor, die Befugnisse al-
lein von dem für die Beamten zuständigen Vor-
standsmitglied wahrnehmen zu lassen. Durch Satz 3 
soll ausdrücklich klargestellt werden, daß das Vor-
standsmitglied sich nicht durch einen Mehrheitsbe-
schluß exkulpieren kann. Diese Bestimmung dient 
zugleich seinem Schutz. Sie steht in einem inneren 
Zusammenhang mit § 19 Abs. 3. 

Zu § 2 — Rechtsverhältnisse der Beamten 

Absatz 1 

Alle Beamten der Unternehmen der Deutschen Bun-
despost werden bei den Aktiengesellschaften be-
schäftigt. 

Absatz 2 

Die Beamten der Dienststelle Sozialangelegenhei-
ten des Direktoriums der Deutschen Bundespost und 
des Sozialamtes der Deutschen Bundespost werden 
auf die Bundesanstalt für Post und Telekommunika-
tion Deutsche Bundespost übergeleitet. Für diese 
Beamten soll die Versetzungsmöglichkeit zu den 
Aktiengesellschaften bestehenbleiben, um mögliche 
Nachteile durch die gesetzliche Überleitung auf die 
Bundesanstalt ausgleichen zu können. 

Absatz 3 

Die Beschäftigung bei den Aktiengesellschaften än-
dert nicht den Status der Beamten als Bundesbeam-
te. Da der Bund ihr Dienstherr ist, richten sich ihre 
Ansprüche auch gegen ihn. Der Bund wird insoweit 
von den Aktiengesellschaften gerichtlich vertreten. 
Die Zahlungspflicht gegenüber den Unternehmen 
wie auch die Kostentragungspflicht (insbesondere 
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Besoldung, Versorgung, Beihilfe, Schadenersatz) 
obliegt den Aktiengesellschaften. 

Absatz 4 

Die Ämter der Besoldungsordnungen A und B, deren 
Amtsinhalt durch die Funktionszuweisung „bei ei-
ner obersten Bundesbehörde" näher konkretisiert ist, 
stehen nach Überleitung der Beamten zu den priva-
ten Aktiengesellschaften nicht mehr zur Verfügung. 
Beamte, die bisher Inhaber von Ämtern mit dem 
Funktionszusatz „bei der obersten Bundesbehörde" 
waren, sind deshalb besoldungsgesetzlich in neue 
Ämter überzuleiten. Betroffen sind die Ämter der 
Ministerialräte A 16 und B 3. 

Absatz 5 

Den Aktiengesellschaften wird damit die vorüber-
gehende Befugnis einer Prüfungsbehörde einge-
räumt, soweit diese Aufgabe bisher von den Unter-
nehmen der Deutschen Bundespost wahrgenommen 
worden ist. Sichergestellt ist im übrigen auch, daß 
diejenigen Kräfte, die die Laufbahnprüfung beste-
hen, im Beamtenverhältnis auf Probe beschäftigt 
werden können, da das Ernennungsrecht der Akti-
engesellschaften i. S. d. § 3 Abs. 2 auch die Umwand-
lung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf in das 
Beamtenverhältnis auf Probe umfaßt. Dieser Mög-
lichkeit bedarf es auch, da die Laufbahnausbildung 
ausschließlich auf eine Verwendung im Beamten-
verhältnis abstellt und außerhalb dessen keinen 
gleichwertigen bzw. in gleicher Weise verwendba-
ren Berufsabschluß darstellt. 

Zu § 3 — Dienstrechtliche Zuständigkeiten des 
Bundesministeriums für Post und 
Telekommunikation 

Absatz 1 

In § 1 Abs. 2 wird bestimmt, daß der Vorstand die Be-
fugnisse der obersten Dienstbehörde und des ober-
sten Dienstvorgesetzten wahrnimmt. Da eine Ak-
tiengesellschaft immer einen Vorstand haben wird, 
wird sie durch diese Vorschrift in ihrer Organisa-
tionsfreiheit nicht behindert. Um die Organisations-
freiheit auch für den nachgeordneten Bereich zu er-
halten, kann das Bundesministerium für Post und Te-
lekommunikation hinsichtlich der Festlegung der 
Stellen mit Dienstvorgesetzten- und Dienstbehör-
denbefugnis im nachgeordneten Bereich flexible, 
der jeweiligen Organisation angepaßte Bestimmun-
gen treffen. Die Vorgabe des zwei- oder dreistufigen 
Aufbaus der Aktiengesellschaft in Satz 3 bezieht sich 
nur auf die dienstrechtlichen Zuständigkeiten. Die 
unternehmerische Freiheit der Aktiengesellschaft 
wird dadurch nicht eingeschränkt. Satz 3 trägt einer-
seits der Überlegung Rechnung, daß bei nur einstufi-
gem Aufbau z. B. das Widerspruchsrecht des Beam-
ten nicht dadurch ausgehöhlt wird, daß der Erstent-
scheidende auch über den Widerspruch entscheidet, 
und zum anderen, daß nicht durch zuviele Organisa

-

tionsstufen die Anwendung des Dienstrechts unein-
heitlich und unüberprüfbar wird. 

Absatz 2 

Der Bundespräsident ernennt und entläßt die Beam-
ten der Bundesbesoldungsordnung B. Sein Ernen-
nungsrecht bezüglich der Beamten der Bundesbesol-
dungsordnung A wird auf das Bundesministerium 
für Post und Telekommunikation übertragen. Die 
Notwendigkeit dieser Vorschrift wird darin gese-
hen, daß andernfalls das Bundesministerium für Post 
und Telekommunikation das ihm vom Bundespräsi-
denten übertragene Ernennungsrecht für die Beam-
ten der Besoldungsordnung A auch nicht bezüglich 
der Beamten bis zur Besoldungsgruppe A 13 auf die 
Aktiengesellschaften übertragen kann, weil die Ak-
tiengesellschaften keine dem Bundesministerium 
für Post und Telekommunikation unmittelbar nach-
geordnete Behörden sind (vgl. Artikel 60 Abs. 3 GG 
und Anordnung des Bundespräsidenten über die Er-
nennung und Entlassung der Bundesbeamten und 
Richter im Bundesdienst vom 14. Juli 1975, zuletzt 
geändert durch seine Anordnung vom 28. Dezember 
1993). Eine solche gesetzliche Vorschrift ist gemäß 
Artikel 60 Abs. 1 GG zulässig. 

Entsprechend dem Übergangscharakter der Belei-
hung wird bestimmt, daß dem Bundesministerium 
für Post und Telekommunikation für den Bereich der 
Aktiengesellschaften nicht die Befugnis zur Begrün-
dung von Beamtenverhältnissen zusteht. Damit kön-
nen auch die Aktiengesellschaften keine Beamten-
verhältnisse nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BBG begründen. 

Indem ausdrücklich § 6 Abs. 1 Nr. 1 BBG genannt 
wird, ist klargestellt, daß die übrigen in § 6 Abs. 1 
BBG genannten statusrechtlichen Maßnahmen (z. B. 
Beförderung, Umwandlung des Beamtenverhältnis-
ses, Wechsel der Laufbahngruppe) zulässig sind. Zu-
lässig bleibt auch die erneute Berufung eines wegen 
Dienstunfähigkeit vorzeitig in den Ruhestand ver-
setzten Beamten, der vor Erreichen der Altersgrenze 
wieder dienstfähig wird. 

Absatz 3 

Da dem Vorstand das dem Bundespräsidenten ge-
mäß Absatz 2 Satz 1 zustehende Ernennungsrecht 
nicht verliehen werden kann, ergänzt Absatz 3 die 
Bestimmung des § 1 Abs. 3. 

Absatz 4 

Absatz 4 räumt dem Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation eine Verordnungsermächti-
gung zum Erlaß von Sonderregelungen für die bei 
den Aktiengesellschaften beschäftigten Beamten 
ein. 
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Nummer 1 

Die Regelung entspricht § 49 Nr. 1 PostVerfG, womit 
bezweckt wurde, durch besondere Laufbahnvor-
schriften für die Unternehmen der Deutschen Bun-
despost die zur Anpassung an den Markt und die 
neuen Wettbewerbsgegebenheiten erforderliche 
personelle Beweglichkeit zu schaffen. Mit der Priva-
tisierung der Postunternehmen und der bereits be-
schlossenen bzw. absehbaren Liberalisierung der 
Post- und Telekommunikationsdienste werden sich 
die Marktbedingungen noch verschärfen. Die Ak-
tiengesellschaften benötigen daher bezüglich der 
bei ihnen während einer längeren Übergangszeit 
beschäftigten Beamten dienstrechtliche Bestimmun-
gen, die den genannten Bedingungen soweit wie 
möglich angepaßt sind. Dazu gehören Regelungen, 
die den Erwerb der Laufbahnbefähigung im Wege 
des Aufstiegs und den (horizontalen) Laufbahnwech-
sel vereinfachen, einen Wechsel aus einem wegfal-
lenden Verwendungsbereich in einen anderen er-
möglichen sowie die Anerkennung von gleicharti-
gen und gleichwertigen privatrechtlichen Tätig-
keiten bei Tochtergesellschaften als Erprobung auf 
einem Beförderungsdienstposten und Dienstzeiten 
für Beförderung und Aufstieg zulassen. 

Die Beteiligung des Bundesministeriums des Innern 
stellt sicher, daß dabei die Einheitlichkeit des 
Dienstrechts nicht außer acht gelassen wird. 

Nummer 2 

Diese Regelung entspricht § 49 Nr. 2 PostVerfG. Für 
eine bessere betriebsangepaßte Dienstplangestal-
tung gibt es in den einzelnen Aktiengesellschaften 
unterschiedlichen Regelungsbedarf. Die Arbeitszeit 
muß flexibel gestaltet und an sich verändernde Ver-
kehrsabläufe und das Kundenverhalten angepaßt 
werden können. Gemäß § 72 Abs. 4 BBG hat die Bun-
desregierung das Recht, durch Rechtsverordnung im 
Rahmen des § 72 BBG Arbeitszeitvorschriften für Be-
amte zu erlassen. Das gleiche Recht soll das Bundes-
ministerium für Post und Telekommunikation erhal-
ten. Bei Vorschriften über die regelmäßige wöchent-
liche Arbeitszeit ist das Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium des Innern herzustellen. 

Nummer 3 

Die Aktiengesellschaften sollen bezüglich der im 
Bundesbeamtengesetz enthaltenen Regelungen zum 
Sonderurlaub größere Gestaltungsspielräume erhal-
ten. Die Sonderurlaubsregelungen sind im Vergleich 
zu Arbeitsbefreiungen in anderen privaten Betrie-
ben sehr großzügig angelegt und verursachen so 
Personalkosten von nicht unerheblichem Umfang. 

Absatz 5 

Die Regelung betrifft die auf der Grundlage des § 49 
PostVerfG erlassenen Rechtsverordnungen (Post-
laufbahnverordnung, Postarbeitszeitverordnung), 
die ihre Gültigkeit behalten sollen. 

Absatz 6 

Die Bestimmung entspricht der Regelung in § 187 
Abs. 1 BBG, wonach die für die Aufsicht gegenüber 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zuständi-
ge oberste Dienstbehörde diese Befugnisse hat. Es 
erscheint daher angezeigt, diese Befugnisse als In-
strumente zur Wahrung der Verantwortung des 
Dienstherrn dem Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation gegenüber einer mit Diensther-
renbefugnissen beliehenen Aktiengesellschaft eben-
falls einzuräumen. 

Absatz 7 

Die Vorschrift ist notwendig, weil die Beamten nach 
dem Gesetz nicht im Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums für Post und Telekommunikation, son-
dern bei den Aktiengesellschaften beschäftigt sind. 

Absatz 8 

Diese Regelung ist eine Auffangnorm für alle unge-
regelten Fälle. 

Zu § 4 — Beamtenrechtliche Regelungen 

Absatz 1 

Da der Beamte bei einer Aktiengesellschaft beschäf-
tigt ist, leistet er im Sinne des Beamtenrechts keinen 
Dienst. Da „Dienst" ein zentraler Begriff des Beam-
tenrechts ist, aus dessen Anwendung sich mannigfal-
tige Rechtsfolgen ableiten (Pflichten, Rechte, Besol-
dungsdienstalter, ruhegehaltfähige Dienstzeiten, 
Dienstpflichtverletzungen), ist diese Fiktion erfor-
derlich. 

Absatz 2 

Gemäß § 26 Abs. 1 BBG ist die Versetzung eines Be-
amten innerhalb des Dienstbereichs seines Dienst-
herrn grundsätzlich ohne seine Zustimmung zuläs-
sig. Beim Wechsel der Verwaltung ist er aber zu hö-
ren. Um bei einer Versetzung die Rechte des Beam-
ten nicht zu verkürzen, ist die Fiktion erforderlich. 

Absatz 3 

Die Regelung erhöht die personelle Beweglichkeit, 
indem sie den Aktiengesellschaften ermöglicht, bei 
ihnen beschäftigte Beamte befristet zu beurlauben 
und zugleich mit ihnen Arbeitsverträge zu schlie-
ßen, die nicht den Zwängen des öffentlichen Dienst-
rechts unterliegen. 

In versorgungsrechtlicher Hinsicht wird mit der An-
rechnung der Beurlaubungszeit auf die ruhegehalt-
fähige Dienstzeit erreicht, daß die Versorgungsan-
wartschaften der Beamten fortgeführt werden. Da-
mit ergibt sich für die beurlaubten Beamten eine ih-
rer bisherigen Rechtsstellung entsprechende Ver-
sorgungsperspektive. 
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Gleichzeitig hat dies im Ergebnis zur Folge, daß die 
Beamten nicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung zu versichern sind. 

Auf die Erhebung eines Versorgungszuschlags wird 
verzichtet, da die Aktiengesellschaften ohnehin die 
volle Versorgungslast für die Beamten tragen. Für 
den Fall der Beendigung der Beurlaubung ist sicher-
gestellt, daß die Zeit der Beurlaubung nicht zu einer 
Verschlechterung des Besoldungsdienstalters führt. 

Absatz 4 

Für die Feststellung der Dienstunfähigkeit ist ge-
mäß § 44 Abs. 1 BBG grundsätzlich ein amtsärztli-
ches Gutachten erforderlich. Bei der Deutschen Bun-
despost konnte dies auch das Gutachten eines beam-
teten Arztes, eines Vertrauensarztes, in Ausnahme-
fällen auch das eines Facharztes sein. Für die Aktien-
gesellschaft soll diese Sonderregelung beibehalten 
werden. 

Absatz 5 

Unter bestimmten Voraussetzungen ist vor der Ver-
setzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit 
die Durchführung eines Zurruhesetzungsverfahrens 
erforderlich, in dem ein Beamter mit der Befähigung 
zum Richteramt mit der Ermittlung des Sachverhalts 
beauftragt wird. Für den Fall, daß nur ein Angestell-
ter mit dieser Befähigung zur Verfügung steht, soll 
auch er mit den Befugnissen eines Ermittlungsbeam-
ten beauftragt werden können. Arbeitsvertrags

-

rechtlich zulässig ist die Beauftragung, wenn sie im 
Arbeitsvertrag vereinbart ist oder der Angestellte 
ihr zustimmt. 

Absatz 6 

Die Regelung der entsprechenden Anwendung des 
Artikels 9 Eisenbahnneuordnungsgesetz (Gesetz zur 
Verbesserung der personellen Struktur beim Bun-
deseisenbahnvermögen und in den Unternehmen 
der Deutschen Bundespost) in Satz 1 ist erforderlich, 
weil er seinem Wortlaut nach für die Unternehmen 
und die Beamten der Deutschen Bundespost und 
nicht für die Aktiengesellschaften gilt. 

Die Regelung in Satz 2 ist erforderlich, weil gemäß 
§ 2 Abs. 2 die Beamten der Dienststelle für Sozialan-
gelegenheiten des Direktoriums der Deutschen Bun-
despost sowie die Beamten des dem Direktorium 
nachgeordneten Sozialamts der Deutschen Bundes-
post auf die Bundesanstalt für Post und Telekommu-
nikation Deutsche Bundespost übergeleitet werden 
und deshalb die Aktiengesellschaften die sich aus 
der Förderung der anderweitigen Verwendung die-
ser Beamten ergebenden Verpflichtungen nicht 
mehr treffen können. 

Zu § 5 — Berufliches Fortkommen 

Absatz 1 

Absatz 1 enthält die Grundnorm zur Wahrung der 
beruflichen Exspektanzen und gegen die Diskrimi-
nierung der Beamten. 

Absatz 2 

Eine Voraussetzung zur Wahrung der beruflichen 
Exspektanzen ist die Ausschreibung von Arbeitspo-
sten zur Herstellung der Transparenz personalrecht-
licher Entscheidungen. 

Absatz 3 

Die Einhaltung des verfassungsrechtlich für den öf-
fentlichen Dienst normierten Eignungsgrundsatzes 
(Artikel 33 Abs. 2 GG) wird hier den Aktiengesell-
schaften gesetzlich vorgegeben. 

Zu § 6 — Verwendung auf anderen Arbeitsposten 

Grundsätzlich haben Beamte Anspruch auf ein funk-
tionelles Amt, das ihrem statusrechtlichen Amt ent-
spricht. Die Übernahme der Regelung des § 52 Post-
VerfG ist erforderlich, damit Beamte aus Gründen 
betrieblicher Flexibilität vorübergehend unterwer-
tig beschäftigt werden können. 

Zu § 7 — Haftung 

Absatz 1 

Die Regelung übernimmt für Beamte das jetzige 
Haftungsprivileg gemäß § 11 Abs. 2 PostG und § 46 
Abs. 3 PostVerfG. 

Absatz 2 

Die Vorschrift ist erforderlich, weil sonst der Beamte 
gemäß § 78 BBG nur den dem Dienstherrn entstan-
denen Schaden zu ersetzen hat, nicht aber auch den 
seiner Aktiengesellschaft. 

Zu § 8 — Ämterbewertung 

Diese Regelung ermöglicht die Anwendung des § 18 
BBesG (Grundsatz der funktionsgerechten Besol-
dung) für die bei den Aktiengesellschaften beschäf-
tigten Beamten. 

Zu § 9 — Stellenplan 

Absatz 1 

Die Vorschrift stellt sicher, daß auch die Aktienge

-

sellschaften die für die Beschäftigung von Beamten 
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notwendigen Ämter bewertungsrechtlich ausbrin-
gen. 

Absatz 2 

Mit dieser Regelung werden die im § 26 Abs. 1 
BBesG und in den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 Nr. 1 
und 2 BBesG festgelegten Obergrenzen für die An-
teile der Beförderungsämter am Planstellenvolumen 
unter bestimmten Voraussetzungen geändert. 

Diese über die bisher anzuwendende Regelung des 
§ 50 PostVerfG hinausgehende Möglichkeit zur 
Überschreitung der Obergrenzen trägt im verstärk-
ten Maße dem Anforderungsbild der Postaktienge-
sellschaften Rechnung, das im wesentlichen von lau-
fender Rationalisierung, verstärktem Wettbewerb, 
technischen Innovationen und Modernisierung der 
Dienstleistungen geprägt ist. 

Absatz 3 

Durch diese Regelung wird eine Verschlechterung 
der bestehenden Beförderungsmöglichkeiten bei 
künftigen Personalverringerungen vermieden. Sie 
dient somit der Wahrung der „Exspektanzen” für die 
verbliebenen Beamten. 

Absatz 4 

Die Bestimmung entspricht § 49 BHO und dient der 
Klarstellung. 

Zu § 10 — Besoldungsrechtliche Sonderregelungen 

Absatz 1 

Die Möglichkeit zur Gewährung von Leistungszula-
gen an Beamte wird gegenüber § 50 Abs. 2 Post

-

VerfG modifiziert. So wird die Höchstgrenze, bis zu 
der ein Beamter insgesamt Leistungszulagen erhal-
ten kann, im Falle eines Zusammentreffens einer 
Mengenzulage mit anderen Zulagearten deutlich 
heraufgesetzt. Damit wird dem Interesse der Aktien-
gesellschaften Rechnung getragen, alle Beamten — 
auch solche, die besonders qualifizierte Arbeit lei-
sten und eine Gütezulage erhalten — durch die 
Chance auf eine zusätzliche, weitgehend anrech-
nungsfreie Zulage für die Bewältigung einer beson-
deren Arbeitsmenge zu motivieren. 

Ebenfalls verändert wird der Modus der Berechnung 
für die Höchstgrenze der Leistungszulage. Der bis-
herige Berechnungsmodus (Höchstgrenze: Unter-
schiedsbetrag zwischen Endgrundgehalt des Beam-
ten und dem Endgrundgehalt der zweithöheren Be-
soldungsgruppe) hat sich nicht bewährt. Je nach Be-
soldungsgruppe ergaben sich sehr unterschiedliche 
Höchstbeträge, die keine kontinuierliche Entwick-
lung zwischen den Besoldungsgruppen A 3 bis B 3 
erkennen lassen. Als praktikabler wird daher eine 
prozentuale Höchstgrenze in Höhe von 20 v. H. des 
jeweiligen Endgrundgehalts angesehen. Dies ist 

auch für den einzelnen Beschäftigten leichter nach-
zuvollziehen. 

Die nunmehr ausdrücklich erwähnte Möglichkeit, 
die Zulagen auch als Jahresprämie zu zahlen, trägt 
den positiven Erfahrungen der Deutschen Bundes-
post POSTDIENST mit diesem Verfahren Rechnung. 
Die jährliche Einmalzahlung betont für die Beamten 
den herausgehobenen Stellenwert der Leistungszu-
lage im Besoldungsgefüge und verhindert einen Ge-
wöhnungseffekt. 

Absatz 2 

Die auf der Grundlage des § 50 PostVerfG erlassenen 
Rechtsverordnungen (z. B. Postleistungszulagenver-
ordnung) sollen ihre Gültigkeit behalten. 

Absatz 3 

Die Regelung stellt klar, daß anderweitige Bezüge 
der Beamten grundsätzlich auf die Besoldung ange-
rechnet werden. Zugleich wird die Möglichkeit des 
Verzichts auf diese Anrechnung in besonderen Fäl-
len eröffnet. Dies kann beispielsweise in Betracht 
kommen bei Zahlungen, die aufgrund der besonde-
ren Verhältnisse bei den Aktiengesellschaften erfol-
gen. Auch mit Blick auf die zunehmende Bedeutung 
der tarifvertraglichen Regelungen für die Aktienge-
sellschaften könnten auf diesem Weg nicht sachge-
rechte Bezahlungsdifferenzen zwischen Beamten- 
und Tarifbereich vermieden werden. 

Absatz 4 

Die Vorschrift dient der Besitzstandswahrung der 
Beamten, die vor ihrer Verwendung bei der obersten 
Organisationseinheit der Aktiengesellschaft eine 
Stellenzulage entsprechend der Vorbemerkung 
Nummer 7 zu den Besoldungsordnungen A und B 
des Bundesbesoldungsgesetzes erhalten haben. 

Zu § 11 — Belohnungen, Vergütungen, 
Aufwandsentschädigungen 

Absatz 1 

Die Aktiengesellschaften müssen in ihrer neuen 
Rechtsform in noch stärkerem Maße als bisher dar-
auf bedacht sein, ihre Wirtschaftlichkeit zu steigern. 
Ihnen muß daher ein Inst rumentarium an die Hand 
gegeben werden, das Motivationsanreize und Aner-
kennungen für besondere Leistungen auch bzgl. der 
bei ihnen beschäftigten Beamten ermöglicht. Neben 
der Gewährung von Leistungszulagen bedarf es hier 
noch weiterer, an andere Voraussetzungen anknüp-
fender Instrumente. Dazu gehören die bereits in § 51 
Abs. 1 PostVerfG enthaltenen, in das vorliegende 
Gesetz zu übernehmenden Regelungen über Beloh-
nungen und Vergütungen auf besonders schwieri-
gen Arbeitsplätzen. 

Mit Belohnungen werden hervorragende Einzellei-
stungen honoriert. 
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Die Vergütung für Tätigkeiten auf besonders 
schwierigen Arbeitsplätzen soll über das normale 
Maß hinausgehende, aufreibende Beanspruchung 
und Verantwortung sowie Erschwernisse abgelten. 
Die Möglichkeiten der Erschwerniszulagenverord-
nung der Bundesregierung reichen dafür nicht aus. 

Absatz 2 

Ebenso wie bereits unter der Geltung von § 51 Abs. 2 
PostVerfG ist die Möglichkeit zum Erlaß von Richt-
linien für Erstattung von Aufwendungen, die aus 
dienstlicher Veranlassung entstehen, erforderlich. 
Entscheidungen in diesem Bereich kann nur der 
Vorstand des Unternehmens, der unmittelbar mit 
den sachlichen Notwendigkeiten vertraut ist, tref-
fen. 

Zu § 12 — Reise- und umzugskostenrechtliche 
Anpassungsvorschriften 

Die vorliegende Regelung stellt eine zukunftsoffene 
Lösung dar; sie schafft das Instrumentarium für eine 
organisatorische und inhaltliche Angleichung der 
Regelungen für Tarifkräfte und Beamte im Bereich 
der Reise- und Umzugskostenabrechnung. Damit 
sind die Voraussetzungen gegeben, einer Demotiva-
tion der Beschäftigten durch eine verschiedene 
Handhabung der Abrechnung der Dienstreisen und 
Umzüge entgegenzuwirken, verfahrenstechnische 
Abläufe zu vereinheitlichen und Innovationen aus 
dem Tarifbereich auf den Beamtenbereich zu über-
tragen. 

Zu § 13 — Überleitung der Berufsausbildung 

Absatz 1 

Die Vorschrift stellt sicher, daß die von den Unter-
nehmen der Deutschen Bundespost asbgeschlosse-
nen Ausbildungsverträge von der jeweiligen Ak-
tiengesellschaft in der vorgesehenen Art und Weise 
zu Ende geführt werden können. Erfaßt sind sämtli-
che Ausbildungsverträge, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes geschlossen sind, also 
auch solche, mit deren Vollzug noch nicht begonnen 
worden ist. Mit der Festlegung, daß es sich insoweit 
auch weiter um eine „Ausbildung im öffentlichen 
Dienst" handelt, ist zusammen mit der Zuständig-
keitsregelung in Satz 2 gewährleistet, daß die Ak-
tiengesellschaften für die auslaufenden Ausbil-
dungsverhältnisse weitreichende Kompetenzen be-
halten. Bei der Kategorie „Berufe des öffentlichen 
Dienstes", zu denen die beiden zahlenmäßig beson-
ders bedeutenden Ausbildungsberufe „Kommunika-
tionselektroniker/Kommunikationselektronikerin" 
und „Dienstleistungsfachkraft im Postbetrieb" zäh-
len, behalten die Aktiengesellschaften so u. a. die Zu-
ständigkeit für die Abnahme der Prüfungen. In den 
anderen bei den Aktiengesellschaften — wie bisher 
bei den Unternehmen der Deutschen Bundespost — 
angebotenen Berufen nach dem Berufsbildungsge-
setz, die bereits heute der Kategorie „Berufe der ge

-

werblichen Wirtschaft" unterfallen, bleiben eben-
falls die bisherigen — allerdings geringeren und 
vorwiegend ausbildungsorganisatorischen — Zu-
ständigkeiten erhalten. 

Absatz 2 

Die hier genannten Berufe „Kommunikations-
elektroniker/Kommunikationselektronikerin" und 
„Dienstleistungsfachkraft im Postbetrieb" gehören 
z. Z. noch der Kategorie „Berufe des öffentlichen 
Dienstes" an. Im Ergebnis bedeutet dies die Zustän-
digkeit der Unternehmen der Deutschen Bundespost 
nicht nur für ausbildungsorganisatorische Fragen, 
sondern für die gesamte Durchführung der Ausbil-
dung, insbesondere die Abnahme der Prüfung. Mit 
der Privatisierung der Unternehmen und der danach 
vorgenommenen Begründung neuer Ausbildungs-
verhältnisse ist diese Zuordnung insoweit zu revi-
dieren. Die o. g. Zuständigkeiten gehen damit auf die 
Industrie- und Handelskammern bzw. die Hand-
werkskammern über, die diese Aufgaben auch ge-
genüber anderen Privatunternehmen wahrnehmen. 

Zu § 14 — Grundsatz 

Absatz 1 

Oberste Dienstbehörde nach § 49 Abs. 1 BeamtVG 
war bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes für die 
Versorgungsberechtigten der Deutschen Bundes-
post die Generaldirektion des Unternehmens Deut-
sche Bundespost POSTDIENST (§ 54 Abs. 1 Post-
VerfG). 

Die Generaldirektion Postdienst war ferner oberste 
Dienstbehörde nach § 60 Abs. 1 S. 1 Buchstabe d. des 
Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 
unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Per-
sonen sowie nach § 25 Abs. 2 S. 1 des Gesetzes zur 
Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialisti-
schen Unrechts für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes. 

Die Befugnisse einer obersten Dienstbehörde stehen 
nunmehr im Wege der Beleihung jedem Vorstand ei-
ner Aktiengesellschaft zu. 

Absatz 2 

Diese Regelung ermöglicht es der Deutsche Post-
bank AG und der Deutsche Telekom AG, bis zum 
Aufbau einer eigenen Versorgungsverwaltung für 
eine Übergangszeit weiterhin die Dienste der Deut-
sche Post AG zu nutzen. 

Absatz 3 

Die bei den Aktiengesellschaften beschäftigten Be-
amten sind weiterhin unmittelbare Bundesbeamte. 
Auf Grund der gesetzlichen Ausgestaltung des Be-
amtenverhältnisses richten sich auch die Ansprüche 
auf Versorgung der bereits vorhandenen oder künf- 
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tigen Versorgungsempfänger — unbeschadet der 
Kostentragungspflicht der Aktiengesellschaften — 
weiterhin gegen den Bund (vgl. auch § 2 Abs. 3 Satz 2 
und 3). 

Zu § 15 — Vorhandene Versorgungsempfänger 

Absatz 1 

§ 14 Abs. 1 regelt im Grundsatz die beamtenversor-
gungsrechtliche Zuständigkeit eines jeden Vor-
stands für die Versorgungsberechtigten seines Un-
ternehmens. Dieser Grundsatz erfährt in § 15 Abs. 1 
eine Einschränkung hinsichtlich der Versorgungs-
empfänger, die anläßlich des Inkrafttretens des Post-
verfassungsgesetzes bereits vorhanden waren. 

Die Pensionslast dieses Personenkreises wird zwi-
schen den Unternehmen der Deutschen Bundespost 
nach einem Schlüssel aufgeteilt (Postdienst 
53,11 v. H., Telekom 42,67 v. H., Postbank 4,22 v. H.), 
der sich aus der Zahl der beschäftigten Beamten je 
Unternehmen zu einem bestimmten Stichtag herlei-
tet. Eine genaue Zuordnung der vorhandenen Ver-
sorgungsempfänger nach Köpfen auf die neu gebil-
deten Unternehmen wurde in Anbetracht der damit 
verbundenen Zuordnungsprobleme nicht durchge-
führt. Daher wird der Vorstand der Deutsche Post 
AG für diesen Personenkreis weiterhin die Funktion 
einer obersten Dienstbehörde wahrnehmen. Diese 
Aufgabe nahm bisher schon die Generaldirektion 
des Unternehmens Deutsche Bundespost POST-
DIENST wahr. 

Seit 1. April 1990 werden die neu eintretenden Ver-
sorgungsfälle den einzelnen Unternehmen der Deut-
schen Bundespost zugeordnet. Deshalb beschränkt 
sich die Zuständigkeit des , Vorstands jeder Aktien-
gesellschaft auf die nach dem 31. März 1990 eingetre-
tenen Versorgungsfälle. 

Absatz 2 

Siehe Ausführungen zu § 14 Abs. 3 

Absatz 3 

Zuordnungskriterien für die Versorgungsausgaben 
der am 31. März 1990 vorhandenen Altfälle der Deut-
schen Bundespost sind die in der Begründung zu Ab-
satz 1 genannten Prozentsätze, die zwischen den Un-
ternehmen der Deutschen Bundespost festgelegt 
wurden. Für die ab 1. April 1990 eingetretenen Ver-
sorgungsfälle ist die genaue Aufteilung der Kosten 
auf die Unternehmen möglich. 

Zu § 16 — Weiterbeschäftigte Beamte 

Absatz 1 

Die Vorschrift ermöglicht die Anwendung des § 6 
BeamtVG (regelmäßige ruhegehaltfähige Dienst-
zeit) für die im Beamtenverhältnis verbleibenden 
Beamten der Aktiengesellschaft. Die Einschränkun-

gen des § 6 Abs. 1 Sätze 2 und 3 BeamtVG sind zu 
beachten. 

Absatz 2 

Die Vorschrift soll auch aus Gründen eines lauteren 
Wettbewerbs verhindern, daß Tochterunternehmen 
Ruhestandsbeamte, dazu gehören auch die gemäß 
§ 18 Abs. 6 in den einstweiligen Ruhestand getrete-
nen Beamten, unter Berücksichtigung des von den 
Aktiengesellschaften gezahlten Ruhegehalts für ein 
geringeres als marktübliches Entgelt beschäftigen 
können. 

Zu § 17 — Nachversicherung 

Als Folge der Privatisierung der Unternehmen der 
Deutschen Bundespost ist damit zu rechnen, daß ver-
mehrt Personen innerhalb eines Unternehmens auf 
freiwilliger Basis aus einem Beamtenverhältnis in 
ein Arbeitnehmerverhältnis wechseln (Statusände-
rung). Die Vorschrift regelt die Nachversicherung 
dieses Personenkreises. Sie betrifft nicht die Fälle ei-
nes Wechsels in ein Arbeitsverhältnis bei einem an-
deren Arbeitgeber. 

Absatz 1 

Absatz 1 stellt klar, daß in den Fällen der Statusän-
derung, in denen die Anwartschaft auf eine beam-
tenrechtliche Versorgung nicht aufrechterhalten 
wird, eine Nachversicherung nach den Vorschriften 
der gesetzlichen Rentenversicherung zu erfolgen 
hat. 

Absatz 2 

Absatz 2 sieht für Statusänderungen, die in unmittel-
barem Zusammenhang mit der Postreform II erfol-
gen, eine Modifikation der Nachversicherungsvor-
schriften der gesetzlichen Rentenversicherung vor. 
Ein besonderer Aufschubtatbestand soll sicherstel-
len, daß die im Rahmen der Postreform II zu erwar-
tende erhebliche Vermehrung statusänderungsbe-
dingter Nachversicherungsfälle nicht zu einer wirt-
schaftlich unzumutbaren Belastung der neu gegrün-
deten Aktiengesellschaften führt. Dies soll dadurch 
geschehen, daß die Verpflichtung zur Zahlung von 
Nachversicherungsbeiträgen auf bestimmte kalen-
derjährliche Höchstbeträge begrenzt wird. Die 
Höchstbeträge orientieren sich unter Berücksichti-
gung des bisherigen Nachversicherungsvolumens 
an dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Zumut-
barkeit. Sie werden für 1995 gesetzlich festgelegt. In 
den Folgejahren verändern sie sich entsprechend 
der Entwicklung des Beitragssatzes und des vorläu-
figen Durchschnittsentgeltes in der Rentenversiche-
rung; die Werte ergeben sich aus den Verordnungen 
zu § 69 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 160 Satz 1 Nr. 1 
SGB VI. Soweit die für die Nachversicherung aufge-
wandten Mittel unter den jeweiligen Höchstbeträ-
gen bleiben, ergibt sich keine Änderung gegenüber 
dem geltenden Recht. Eine solche Änderung ergibt 
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sich dann, wenn die jeweiligen Höchstbeträge er-
reicht oder überschritten werden. Für diesen Fall 
sieht die Regelung vor, daß die Verpflichtung zur 
Zahlung der Beiträge für diejenigen Nachversiche-
rungsfälle aufgeschoben wird, die im Rahmen des 
Höchstbetrages des jeweiligen Kalenderjahres nicht 
mehr bedienbar sind. Das bedeutet gemäß § 184 
Abs. 2 i. V. mit § 8 Abs. 2 SGB VI, daß in diesen Fällen 
bis auf weiteres auch die Voraussetzungen für eine 
Nachversicherung nicht vorliegen und gemäß § 184 
Abs. 4 SGB VI individuelle Aufschubbescheinigun-
gen zu erteilen sind. Der Aufschub entfällt, sobald 
die Zahlung der Nachversicherungsbeiträge in den 
Folgejahren im Rahmen der Höchstbeträge möglich 
ist, ein Leistungsfall eintritt oder der Arbeitnehmer 
oder das Vorstandsmitglied aus der Aktiengesell-
schaft ausscheidet. 

Die Regelung ist so gestaltet, daß den Trägern der 
Rentenversicherung und damit der Solidargemein-
schaft der Rentenversicherung aus dem besonderen 
Aufschubtatbestand möglichst kein wirtschaftlicher 
Nachteil entsteht. Denn der Aufschubtatbestand hat 
die allgemeinen Rechtswirkungen eines Aufschubs 
nach § 184 Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch. Das heißt, daß die Regelungen des § 181 Abs. 1 
und 4 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch unbe-
rührt bleiben, wonach sich der Beitragssatz für die 
Zahlung der Nachversicherungsbeiträge nach dem 
Zeitpunkt der Zahlung richtet und auch die nachzu-
versichernden Arbeitsentgelte auf das Kalenderjahr 
der Zahlung bezogen zu dynamisieren sind. 

Zu § 18 — Beendigung der öffentlich-rechtlichen 
Amtsverhältnisse, Weitergeltung der 
Verträge 

Absatz 1 

Öffentlich-rechtliche Amtsverhältnisse soll es nach 
der Privatisierung der Postunternehmen nicht mehr 
geben. Deshalb müssen Übergangsregelungen für 
die öffentlich-rechtlichen Amtsinhaber getroffen 
werden. 

Nach Satz 2 gelten die Vorstandsmitglieder ab dem 
Zeitpunkt der Eintragung ihrer Aktiengesellschaft 
in das Handelsregister für die restliche Zeit ihrer Be-
rufung als bestellt im Sinne des § 84 AktG. 

Nach Satz 3 werden die übrigen öffentlich-rechtli-
chen Amtsverhältnisse ab dem Zeitpunkt der Eintra-
gung ihrer Beschäftigungs-Aktiengesellschaft in das 
Handelsregister für die restliche Zeit ihrer Berufung 
in befristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt. 

Absatz 2 

Die Verträge mit öffentlich-rechtlichen Amtsinha-
bern (Vorstandsmitglieder, Geschäftsbereichsleiter, 
Präsidenten, Vizepräsidenten) gelten sinngemäß 
weiter, unabhängig davon, ob die Amtsverhältnisse 
bereits beendet sind oder erst gemäß Absatz 1 Satz 1 
enden. Aus diesen Verträgen sich ergebende Befug-
nisse des Bundesministeriums für Post und Telekom-
munikation, des Bundesministeriums des Innern, des 

Bundesministeriums der Finanzen oder der Bundes-
regierung gehen auf den Aufsichtsrat über. 

Absatz 3 

Die Verträge mit außertariflichen Angestellten gel-
ten weiter. Das gilt auch für die Verträge aus bereits 
beendeten außertariflichen Angestelltenverhältnis-
sen, soweit sich aus ihnen noch Rechtsbeziehungen 
ergeben, z. B. über die Versorgung. 

Absatz 4 

Wie bei den Tarifkräften findet auch bei den außer-
tariflichen Angestellten und den öffentlich-rechtli-
chen Amtsinhabern ein Dienstgeberwechsel statt. 
Sinngemäß gilt dies auch für die Vorstandsmitglie-
der. Die Aktiengesellschaft tritt in die Rechte und 
Pflichten der mit ehemals öffentlich-rechtlichen 
Amtsinhabern und mit außertariflichen Angestell-
ten geschlossenen Verträge ein, unabhängig davon, 
ob das diesen zugrundeliegende Rechtsverhältnis, 
gegebenenfalls im Wege der Umwandlung, noch be-
steht oder zuvor schon beendet war. Satz 2 ist erfor-
derlich, um auszuschließen, daß neben dem Gehalt 
aus den Verträgen nach den Absätzen 2 und 3 auch 
noch Ruhegehalt nach dem BeamtVG gezahlt wird. 

Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes stand der Bund für 
die Versorgungsansprüche ein. Schuldner ist nach 
Inkrafttreten des Gesetzes die Aktiengesellschaft, 
deren Insolvenz rechtlich möglich ist. Um den Amts-
inhaber durch den Eingriff in den Vertrag nicht hin-
sichtlich der Sicherung seiner Versorgungsansprü-
che rückwirkend schlechter zu stellen, tritt der Bund 
als Gewährsträger hinter die Aktiengesellschaft. Un-
mittelbare Zahlungsverpflichtungen sind damit für 
den Bund nicht verbunden; faktisch übernimmt er 
die gleiche Funktion wie die Pensionssicherungs-
vereine der Privatwirtschaft. 

Für die nach Ablauf der ursprünglichen Dauer des 
Rechtsverhältnisses im Rahmen von Vertragsverlän-
gerungen oder von neuen Verträgen mit den Aktien-
gesellschaften etwa erworbenen weiteren Pensions-
oder Ruhegeldansprüche besteht ein solches Siche-
rungsbedürfnis nicht, da hier bei Vertragsschluß 
klar ist, daß es sich bei dem Schuldner (nur) um eine 
private Gesellschaft handelt und beide Vertragspar-
teien diesem Umstand nach eigenem Ermessen ggf. 
durch weitere Vereinbarungen Rechnung tragen 
können. 

Für die im Rahmen von außertariflichen Angestell-
tenverhältnissen beschäftigten oder beschäftigt ge-
wesenen Kräfte gilt sinngemäß das gleiche. 

Absatz 5 

Nach Maßgabe der §§ 14 und 47 PostVerfG schieden 
Bundesbeamte, die als Vorstandsmitglieder, Ge-
schäftsbereichsleiter, Präsidenten oder Vizepräsi-
denten in ein öffentlich-rechtliches Amtsverhältnis 
berufen oder mit denen ein außertarifliches Ange- 
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stelltenverhältnis eingegangen wurde, aus ihren bis-
herigen Ämtern aus. Für die Dauer des Amts- bzw. 
Angestelltenverhältnisses ruhten die in dem Beam-
tenverhältnis begründeten Rechte und Pflichten. Da 
es öffentlich-rechtliche Amtsverhältnisse nach der 
Privatisierung der Postunternehmen nicht mehr ge-
ben soll, soll auch das damit verbundene Rechtsinsti-
tut des Ruhens von Rechten und Pflichten nicht fort-
gesetzt werden. 

Statt dessen gelten die Beamten für die restliche 
Laufzeit der ursprünglichen Vertragsdauer als beur

-

laubt. Für die Beurlaubung gilt im übrigen § 4 Abs. 3. 

Absatz 6 

Diese Vorschrift ist den §§ 14 Abs. 2, 47 Abs. 3 Post-
VerfG nachgebildet. Sie ist eine Sonderregelung nur 
für Beamte nach Absatz 1, deren Rechtsverhältnisse 
erst nach Eintragung der Aktiengesellschaft in das 
Handelsregister enden. Nur sie treten unter den in 
diesem Absatz genannten Voraussetzungen in den 
einstweiligen Ruhestand. Wird ihre Beurlaubung 
verlängert oder werden sie nach zwischenzeitlicher 
Übertragung eines anderen Amtes wieder beurlaubt, 
so kommt ein Eintreten in den einstweiligen Ruhe-
stand nach Ablauf der Beurlaubung nicht mehr in 
Betracht. Deshalb kann eine Beurlaubung nur dann 
verlängert werden, wenn sichergestellt ist, daß dem 
Beamten nach deren Ablauf wieder ein Amt übertra-
gen oder er in den Ruhestand versetzt werden kann. 
Beamten, die sich in einem außertariflichen Ange-
stelltenverhältnis befinden, ist mit Beendigung die-
ses Rechtsverhältnisses den allgemeinen Regeln ent-
sprechend sofort wieder ein ihrem statusrechtlichen 
Amt, das sie vor Beginn des außertariflichen Ange-
stelltenverhältnisses innehatten und das sie mit der 
Fiktion der Beurlaubung wieder bekleiden, entspre-
chender Dienstposten zu übertragen. Das Eintreten 
in den einstweiligen Ruhestand ist nicht vorgesehen. 

Diese unterschiedliche Regelung findet ihre Be-
gründung darin, daß zwischen den öffentlich-recht-
lichen Amtsinhabern und ihren vorherigen Positio-
nen entweder erhebliche Rangunterschiede beste-
hen oder die vorherigen Positionen nicht mehr als 
Planstellen ausgewiesen sind, während das bei den 
außertariflichen Angestelltenverhältnissen nicht der 
Fall ist. 

Satz 4 ist erforderlich, um auszuschließen, daß neben 
der Versorgung aus den Verträgen nach den Absät-
zen 2 und 3 auch noch Ruhegehalt nach Beamtenver-
sorgungsgesetz gezahlt wird. 

Zu § 19 — Rechtsaufsicht 

Absatz 1 

Diese Vorschrift normiert die Rechtsaufsicht durch 
das Bundesministerium für Post und Telekommuni-
kation. Sie ist ein Instrument zur Wahrung der Ver-
antwortung des Dienstherrn Bund für die bei den 
Aktiengesellschaften beschäftigten Beamten. Um 
dieser Verantwortung gerecht werden zu können, ist 

ein Informations- und Weisungsrecht festgeschrie-
ben. 

Absatz 2 

Diese Bestimmung ist ein weiteres Instrument zur 
Wahrung der Verantwortung. Sie regelt in abgestuf-
ter Weise die Ersatzvornahme. Zunächst obliegt dem 
Bundesministerium für Post und Telekommunika-
tion die Verpflichtung, bei Verletzung dienstrechtli-
cher Bestimmungen beratend auf die Aktiengesell-
schaften einzuwirken, damit diese selbst die Rechts-
verletzung beheben. Erst wenn dieser Versuch ge-
scheitert ist, soll das Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation selbst tätig werden. Die Ersatz-
vornahme ist das wirksamste Instrument, im Einzel-
fall die Einhaltung dienstrechtlicher Bestimmungen 
durchzusetzen. 

Diese Vorschrift ist im Hinblick auf die in § 19 Abs. 1 
normierte Rechtsaufsicht erforderlich, um so die sich 
aus dieser Aufsicht ergebenden Rechte des Bundes-
ministeriums für Post und Telekommunikation auch 
umsetzen zu können. Gemäß § 30 werden die Rechte 
und Pflichten des zuständigen Betriebsrats von der 
Möglichkeit der Ersatzvornahme nicht tangiert. 

Absatz 3 

Absatz 3 beinhaltet ein weiteres wichtiges Instru-
ment im Rahmen der Rechtsaufsicht des Bundesmi-
nisteriums für Post und Telekommunikation. Es wird 
für notwendig gehalten, weil die in Absatz 2 gere-
gelte Ersatzvornahme nur in Einzelfällen angewen-
det werden kann. Wird aber in großem Maße gegen 
dienstrechtliche Bestimmungen verstoßen, bedarf es 
eines anderen Instruments. Das Bundesministerium 
für Post und Telekommunikation sollte in Ermange-
lung eines solchen Instruments nicht in die Lage ge-
bracht werden, vom Tätigwerden des Aufsichtsrats 
abhängig zu sein. Die Vorschrift korrespondiert mit 
§ 1 Abs. 6 Satz 4, wonach das Personalvorstandsmit-
glied nicht an Beschlüsse des Vorstands gebunden 
ist, die mit dienstrechtlichen Bestimmungen nicht 
vereinbar sind. Da die Übertragung der Zuständig-
keit an ein anderes Vorstandsmitglied im Verhalten 
des amtierenden Arbeitsdirektors begründet ist, ist 
die Übertragung auf ein anderes Vorstandsmitglied 
aufzuheben, wenn ein neuer Arbeitsdirektor bestellt 
wird. 

Zu § 20 — Überleitung der Arbeitnehmer 

Absatz 1 

Der Übergang der Arbeitsverhältnisse erfolgt kraft 
Gesetzes im Wege der Gesamtrechtsnachfolge. Dar-
aus folgt die Verpflichtung der Arbeitnehmer, dem 
neuen Arbeitgeber die Arbeitsleistung zu erbringen. 
Der Gesamtrechtsnachfolger, die jeweilige Aktien-
gesellschaft, tritt in die Rechte und Pflichten aus den 
in dem Betrieb bestehenden Arbeitsverhältnissen 
ein. Auf diese Weise ist ein lückenloser Bestands-
schutz der Arbeitsverhältnisse gewährleistet. 
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Absatz 2 

Die Zuordnung der Arbeitsverhältnisse der in der 
Dienststelle für Sozialangelegenheiten des Direkto-
riums der Deutschen Bundespost und der beim So-
zialamt der Deutschen Bundespost Beschäftigten zu 
der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation 
Deutsche Bundespost ist abhängig von der abschlie-
ßenden Entscheidung über die zukünftige Zuord-
nung der von dem Direktorium und seinem nachge-
ordneten Bereich wahrgenommenen Aufgaben. 

Absatz 3 

In den bei der Deutschen Bundespost geltenden Ta-
rifverträgen ist vereinbart, daß die für die Beamten 
jeweils geltenden Vorschriften über die Arbeitszeit 
Anwendung finden. Um einen reibungslosen Be-
triebsablauf sicherzustellen, ist es erforderlich, daß 
diese Regelungen unabhängig vom Wechsel des Ar-
beitgebers bis zum Abschluß neuer Tarifverträge 
fortgelten. 

Zu j 21 — Bestandsschutz der Arbeitsverhältnisse 

Die Regelung stellt ein gesetzliches Kündigungsver-
bot aus Anlaß der Überleitung dar und sichert inso-
weit den Bestand der Arbeitnehmer. 

Zu § 22 — Gestaltungen der Vergütungen und 
Löhne 

Absatz 1 

Mit dieser Vorschrift wird den einzelnen Aktienge-
sellschaften ausdrücklich die volle Tarifautonomie 
mit Ausnahme des Absatz 2 (Manteltarifvertrag) zu-
erkannt. Zugleich wird deutlich gemacht, daß jede 
Aktiengesellschaft für sich in die Lage versetzt wer-
den muß, über die Ausgestaltung der Arbeitsverhält-
nisse ihre unternehmenspolitischen und wirtschaft-
lichen Arbeitsbedingungen zeitgerecht und flexibel 
anzupassen. 

Des weiteren wird klargestellt, daß nicht alle Ar-
beitsbedingungen bei den Aktiengesellschaften im-
mer notwendigerweise in Tarifverträgen festgelegt 
sein müssen. Durch diese Regelungen soll den Un-
ternehmen mehr Handlungsspielraum bei der Ge-
staltung künftiger Arbeitsverhältnisse vor allem un-
ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gegeben wer-
den. 

Absatz 2 

Mit dieser Vorschrift wird deutlich gemacht, daß die 
Aufgabe, Manteltarifverträge für die Aktiengesell-
schaften abzuschließen, der Bundesanstalt für Post 
und Telekommunikation Deutsche Bundespost 
obliegt. Zugleich wird jedoch klargestellt, daß die 
Bundesanstalt für Post und Telekommunikation 
Deutsche Bundespost hierdurch nicht Arbeitgeber 

wird und die Beschäftigten der Aktiengesellschaften 
nicht Angehörige des öffentlichen Dienstes sind. 

Die Formulierung „allgemeine Bestimmung im Rah-
men von Arbeitsverhältnissen" macht deutlich, daß 
eine für alle drei Aktiengesellschaften gültige man-
teltarifliche Ausgestaltung von Arbeitsverhältnissen 
wegen der unterschiedlichen unternehmenspoliti-
schen und wirtschaftlichen Bedürfnisse der Aktien-
gesellschaften nur allgemeine Bestimmungen ent-
halten kann. Allgemeine Bestimmungen im Sinne 
dieser Vorschrift sind: 

— Geltungsbereich (für den Bereich der Aktienge-
sellschaften im Bereich der Bundesrepublik 
Deutschland), 

— Allgemeine Pflichten (gewissenhafte, ordnungs-
gemäße Aufgabenerledigung), 

— Schweigepflicht, 

— Ärztliche Untersuchung, 

— Unfallverhütung, Verhalten bei Arbeitsunfällen, 

— Haftungsrechtliche Stellung des Arbeitnehmers, 

— Formvorschriften bei Abschluß und Beendigung 
von Arbeitsverträgen. 

Sie sind, wie bei Manteltarifverträgen üblich, je-
weils für einen Zeitraum von mehreren Jahren gül-
tig. 

Die Vorschrift des einvernehmlichen Abschlusses 
der Manteltarifverträge mit den Aktiengesellschaf-
ten soll sicherstellen, daß nicht Manteltarifverträge 
abgeschlossen werden, die den wirtschaftlichen und 
unternehmerischen Interessen der Aktiengesell-
schaften zuwiderlaufen. Vor dem Hintergrund der 
Verbesserung der Absatzchancen der Aktien der 
drei Gesellschaften ist die Einvernehmensregelung 
auch wirtschaftspolitisch geboten. 

Zu § 23 — Anwendung des Betriebs-
verfassungsgesetzes 

Absatz 1 

Absatz 1 stellt klar, daß nach Eintragung der Aktien-
gesellschaften in das Handelsregister für die Interes-
senvertretung der bei den Aktiengesellschaften Be-
schäftigten nicht mehr das Bundespersonalvertre-
tungsgesetz, sondern das Betriebsverfassungsgesetz 
Anwendung findet, soweit in diesem Gesetz nichts 
anderes bestimmt ist. Die Interessenvertretung der 
Beamten wird ebenfalls vom Betriebsrat wahrge-
nommen. 

Absatz 2 

Mit der faktischen Eingliederung der Beamten in die 
Betriebe der Aktiengesellschaften sind diese für den 
Bereich der betrieblichen Interessenvertretung den 
Arbeitnehmern der Aktiengesellschaft gleichzustel-
len und gelten daher insoweit als Arbeitnehmer. Den 
bei den Aktiengesellschaften beschäftigten Beamten 
steht damit auch das aktive und passive Wahlrecht 
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zum Betriebsrat zu. Dagegen stehen die beurlaubten 
Beamten, die mit den Aktiengesellschaften einen Ar-
beitsvertrag abschließen, in einem unmittelbaren 
Arbeitsverhältnis mit diesen Unternehmen, so daß es 
für die Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes 
keiner Fiktion bedarf; das Betriebsverfassungsgesetz 
ist auf sie unmittelbar anwendbar. 

Da das Betriebsverfassungsgesetz und seine dazu er-
lassenen Wahlordnungen für das Wahlverfahren, die 
Zusammensetzung des Betriebsrats, des Gesamtbe-
triebsrats und des Wahlvorstandes zwischen Arbei-
tern und Angestellten unterscheidet, sind die bei 
den Aktiengesellschaften beschäftigten Beamten 
diesen Personengruppen entsprechend ihrer jeweili-
gen Beschäftigung zuzuordnen. Die Abgrenzung 
zwischen Arbeitern und Angestellten bestimmt sich 
nach den sozialversicherungsrechtlichen Zuord-
nungsmerkmalen (vergleiche z. B. § 133 Sozialgesetz-
buch VI). Auf leitende Angestellte findet das Be-
triebsverfassungsgesetz gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 Be-
triebsverfassungsgesetz grundsätzlich keine Anwen-
dung. Beamte, die leitende Angestellte im Sinne des 
§ 5 Abs. 3 Betriebsverfassungsgesetz sind, unterfal-
len daher in der Regel nicht dem Betriebsverfas-
sungsgesetz, sondern dem Sprecherausschußgesetz 
(vergleiche § 35). 

Zu § 24 — Übergangsregelungen 

Absatz 1 

Satz 1 stellt sicher, daß auch in der Übergangszeit 
nach Eintragung in das Handelsregister, während 
der Arbeitnehmervertretungen nach dem Betriebs-
verfassungsgesetz noch nicht bestehen, die Beschäf-
tigten nicht ohne Interessenvertretung sind. Die 
Konzentration der Übergangsvertretung auf die in 
Satz 1 genannten bisherigen Stufenvertretungen 
und Personalvertretungen bei den Zentralämtern 
hat einerseits zum Ziel, den Arbeitgebern in der Zeit 
der Neuordnung nicht zu viele Übergangsvertretun-
gen als Partner gegenüberzustellen, was bei der Ein-
beziehung der örtlichen Personalvertretungen der 
Fall wäre; andererseits bieten die genannten Vertre-
tungen trotz organisatorischer Veränderungen am 
ehesten die Gewähr für eine personelle Kontinuität. 

Eine Begrenzung des Übergangsmandats auf läng-
stens sechs Monate ab Eintragung in das Handelsre-
gister durch Satz 2 erscheint im Hinblick darauf 
sachgerecht, daß mit dem Abschluß der Betriebsrats-
wahlen bis zu diesem Zeitpunkt gerechnet werden 
kann. 

Satz 3 gewährleistet eine entsprechende Übergangs-
regelung für die Vertretung der Jugendlichen und 
der Auszubildenden. 

Absatz 2 

Förmlich eingeleitete Beteiligungsverfahren, deren 
Ursprung im zeitlichen Geltungsbereich des Bun-
despersonalvertretungsgesetzes liegt und die sich 
demgemäß auch sämtlich auf Beteiligungstatbestän-
de nach jenem Gesetz beziehen, sollen zur Vermei

-

dung von rechtlichen Unklarheiten in sinngemäßer 
Anwendung der Vorschriften des Bundespersonal-
vertretungsgesetzes zu Ende geführt werden. 

Da dies auch für Verfahren vor Einigungsstellen und 
Verwaltungsgerichten so geregelt wird, sind auch 
insoweit Fragen der Kostentragung und -erstattung 
nach den Vorschriften und Grundsätzen des Bundes-
personalvertretungsgesetzes zu entscheiden. Satz 3 
stellt sicher, daß grundsätzlich die nach dem Be-
triebsverfassungsgesetz zuständige Arbeitnehmer-
vertretung die Funktion der ursprünglich beteilig-
ten Personalvertretung als Verfahrensbeteiligter 
übernimmt. 

In Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 wird darüber hin-
aus dafür Sorge getragen, daß auch in den Fällen, in 
denen eine zunächst beteiligte Personalvertretung 
mit der Eintragung in das Handelsregister wegfällt, 
ohne daß eine in Satz 3 des Absatzes 2 genannte Ar-
beitnehmervertretung besteht, die Verfahren von 
den Übergangsvertretungen betrieben werden. 

Absatz 3 

Die vorgesehene Weitergeltung der Dienstvereinba-
rungen als Betriebsvereinbarungen wahrt einerseits 
die in ihnen zum Ausdruck kommenden Interessen 
der Arbeitnehmer und ermöglicht andererseits die 
kontinuierliche Fortsetzung eines geordneten Be-
triebsablaufs. Die Befristung der Weitergeltung auf 
achtzehn Monate erscheint ausreichend, um ggf. 
neue Betriebsvereinbarungen abschließen zu kön-
nen. Durch die Vorschrift werden die Möglichkeiten 
zur Kündigung der Vereinbarung auch innerhalb 
des Weitergeltungszeitraums nicht beschnitten; 
ebenso kann eine Vereinbarung auslaufen, wenn 
dies vorgesehen ist. 

Zu § 25 — Wahlen, Ersatzmitglieder 

Nummer 1 

Für die Wahl und Zusammensetzung des Betriebs-
rats bestimmt Nummer 1, daß die bei den Aktienge-
sellschaften beschäftigten Beamten abweichend von 
ihrer grundsätzlichen Zuordnung zu den Gruppen 
der Arbeiter und Angestellten bei der Wahl zum Be-
triebsrat eine eigene G ruppe bilden; hierzu zählen 
nicht die beurlaubten Beamten, da sie in einem un-
mittelbaren Arbeitsverhältnis zu den Aktiengesell-
schaften stehen und als Arbeitnehmer im Sinne des 
Betriebsverfassungsgesetzes den G ruppen der Ar-
beiter und Angestellten angehören. Es soll sicherge-
stellt werden, daß die bei den Aktiengesellschaften 
beschäftigten Beamten entsprechend ihrem zahlen-
mäßigen Verhältnis zu den übrigen Arbeitnehmern 
im Betriebsrat vertreten sind und über den Minder-
heitenschutz des § 10 Betriebsverfassungsgesetz ver-
fügen. Die Beamten können jedoch vor der Wahl in 
geheimer Abstimmung auf diese Möglichkeit mit 
Stimmenmehrheit verzichten. In diesem Fall bleiben 
die Beamten auch für die Wahl zum Betriebsrat den 
Gruppen der Arbeiter und Angestellten zugeordnet. 
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Nummer 2 

Bilden die Vertreter der Beamten im Betrieb für die 
Wahl eine eigene Gruppe, so verteilen sich die auf 
sie insgesamt entfallenden Sitze im Betriebsrat ent-
sprechend den Grundsätzen des § 10 Betriebsverfas-
sungsgesetz. Das bedeutet, daß die Gesamtzahl der 
Sitze auf die den Arbeitern und Angestellten zuge-
ordneten Beamten entsprechend ihrem Verhältnis 
verteilt werden. Dadurch soll sichergestellt werden, 
daß sich die aus der grundsätzlichen Zuordnung der 
Beamten zu den Gruppen der Arbeiter und Ange-
stellten ergebende Stärke dieser Gruppen nicht zu 
Lasten einer Gruppe verschieben kann. 

Nummer 3 

Es soll sichergestellt werden, daß in Betrieben, in de-
nen Beamte beschäftigt sind, dem Wahlvorstand ein 
Beamter angehört. 

Nummer 4 

Im Falle des Ausscheidens eines Vertreters der Be-
amten aus dem Betriebsrat muß ein Beamter als Er-
satzmitglied nachrücken. Die Frage, wer als Vertre-
ter der Beamten als Ersatzmitglied nachrückt, be-
mißt sich nach der in § 23 Abs. 2 grundsätzlich vor-
gesehenen Zuordnung der Beamten zu der Gruppe 
der Arbeiter und Angestellten. Gleiches gilt für die 
Stellvertretung eines zeitweilig verhinderten Ver-
treters der Beamten im Betriebsrat. 

Zu § 26 — Zuordnung der Beamten im Betriebsrat 

Für die Betriebsräte sind die nach § 25 gewählten 
Vertreter der Beamten entsprechend ihrer Zuord-
nung nach § 23 Abs. 2 Mitglieder der Gruppe der Ar-
beiter oder Angestellten. 

Lediglich in den in §§ 76 Abs. 1, 78 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 
und 79 Abs. 3 Bundespersonalvertretungsgesetz ge-
nannten Angelegenheiten der Beamten, in denen 
ausschließlich die Vertreter der Beamten nach ge-
meinsamer Beratung im Betriebsrat zur Beschlußfas-
sung berufen sind (vergleiche § 27), entfällt die Zu-
ordnung zu den Gruppen der Arbeiter und Ange-
stellten. Sie gelten in diesen Fällen ausschließlich 
als Vertreter der Beamten. 

Zu § 27 — Beteiligung des Betriebsrats in 
Angelegenheiten der Beamten 

Diese Regelung soll klarstellen, daß der Betriebsrat 
auch in den beamtenspezifischen Beteiligungstatbe-
ständen nach den §§ 76 Abs. 1, 78 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 
und 79 Abs. 3 Bundespersonalvertretungsgesetz die 
Interessenvertretung für die Beamten wahrnimmt. 

Zur Wahrung des durch Artikel 33 Abs. 5 Grundge-
setz geschützten Prinzips, daß Beamte in beamten-
spezifischen Angelegenheiten ausschließlich durch 
von ihnen gewählte Personen vertreten werden 

müssen, sind nach einer gemeinsamen Beratung im 
Betriebsrat allein die gewählten Vertreter der Beam-
ten zur Beschlußfassung berufen. 

Die nach den §§ 27 und 28 gefaßten Beschlüsse sind 
Beschlüsse des Betriebsrats. 

Zu § 28 — Verfahren 

§ 28 regelt den Verfahrensablauf in den nach § 27 be-
teiligungspflichtigen Angelegenheiten der Beam-
ten. 

Absatz 1 

Mit dieser Regelung wird das Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrates in den statusrechtlichen Angele-
genheiten der Beamten gewährleistet. 

Der Umfang der gewährleisteten Mitbestimmung 
entspricht dem vom Bundespersonalvertretungsge-
setz in den §§ 76 Abs. 1 und 77 vorgegebenen Rah-
men. 

Absatz 2 

Dieser Absatz regelt das Verfahren der Zustim-
mungsverweigerung in den Angelegenheiten des 
Abs. 1. Die Bestimmung entspricht der in § 99 Ab-
satz 3 Betriebsverfassungsgesetz getroffenen Rege-
lung. 

Absatz 3 

Mit dieser Vorschrift wird das auf die Zustimmungs-
verweigerung des Betriebsrates folgende Verfahren 
geregelt. Dadurch, daß unmittelbar die Einigungs-
stelle anzurufen ist, wird auf eine Beschleunigung 
des Verfahrens hingewirkt. 

Die Einigungsstelle stellt fest, ob die Zustimmungs-
verweigerung des Betriebsrates nach den in § 77 
Abs. 2 Bundespersonalvertretungsgesetz aufgeführ-
ten Verweigerungsgründen berechtigt ist. 

Teilt die Einigungsstelle die Auffassung des Arbeit-
gebers, so ist ihre Entscheidung abschließend, an-
sonsten gibt sie dem Arbeitgeber eine Empfehlung. 

Durch Satz 4 wird dem Dienstherrn des Beamten, 
vertreten durch das Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation, die Befugnis zur endgültigen 
Entscheidung eingeräumt, soweit der Arbeitgeber 
der Empfehlung nicht folgen will. Hiermit wird § 104 
Satz 3 Bundespersonalvertretungsgesetz, der das 
Letztentscheidungsrecht des Dienstherrn sichert, 
Rechnung getragen. 

Absatz 4 

Die Vorschrift ermöglicht in den Angelegenheiten 
nach Absatz 1 die Durchführung von Entscheidun-
gen, die keinen Aufschub dulden. 
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Absatz 5 

Dieser Absatz gewährleistet für die Angelegenhei-
ten der Beamten nach § 78 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 Bundes-
personalvertretungsgesetz ein Mitwirkungsrecht 
des Betriebsrates. Die Regelung ist notwendig, da 
naturgemäß für diese Angelegenheiten keine ver-
gleichbaren Beteiligungstatbestände im Betriebs-
verfassungsgesetz bestehen. Gleichzeitig wird der 
Ablauf des Mitwirkungsverfahrens in Anlehnung an 
das Bundespersonalvertretungsgesetz sichergestellt. 

Absatz 6 

Diese Vorschrift eröffnet dem Betriebsrat die Mög-
lichkeit, seine Vorstellungen, nach vollständiger 
oder teilweiser Ablehnung seiner Einwendungen 
durch den Arbeitgeber, dem zuständigen Vorstands-
mitglied vor dessen endgültiger Entscheidung vor-
legen und erörtern zu können. 

Absatz 7 

Die hier getroffene Regelung stellt sicher, daß der 
Betriebsrat sein Vorlagerecht nach Absatz 6 auch in 
der Praxis nutzen kann. 

Absatz 8 

Mit dieser Bestimmung wird klargestellt, daß der 
Betriebsrat vor der fristlosen Entlassung von Beam-
ten auf Probe anzuhören ist. Das Verfahren bestimmt 
sich entsprechend der in § 79 Abs. 3 Bundespersonal-
vertretungsgesetz getroffenen Verfahrensregelung. 
Wird der Betriebsrat nicht angehört, so ist die Kündi-
gung nach § 102 Abs. 1 Satz 2 Betriebsverfassungsge-
setz unwirksam. 

Absatz 9 

In Anlehnung an § 83 Bundespersonalvertretungsge-
setz ist für Streitigkeiten in den Angelegenheiten 
nach § 27 die Zuständigkeit der Verwaltungsgerich-
te vorgesehen. Für das Verfahren gelten die Vor-
schriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über das Be-
schlußverfahren entsprechend. 

Zu § 29 — Besetzung der Einigungsstelle 

Satz 1 regelt die Besetzung der Einigungsstelle für 
die besonderen mitbestimmungspflichtigen Angele-
genheiten der Beamten. Der besonderen Zuständig-
keit dieser Einigungsstelle entspricht, daß nicht der 
Betriebsrat insgesamt, sondern nur die Vertreter der 
Beamten zusammen mit dem Arbeitgeber die Beisit-
zer bestellen. Hierdurch wird gleichzeitig das Prin-
zip der Vertretung der Beamten in ihren Angelegen-
heiten durch die von ihnen gewählten Vertreter für 
die Einigungsstelle verwirklicht. 

Abweichend von § 71 Abs. 1 Satz 4 Bundespersonal-
vertretungsgesetz bestellt der Präsident des örtlich 
zuständigen Verwaltungsgerichtes den Vorsitzen-

den der Einigungsstelle, falls sich der Arbeitgeber 
und die Vertreter der Beamten nicht über dessen 
Person einigen können. 

Satz 3 gewährleistet die Repräsentation der Beam-
ten in ihren besonderen mitbestimmungspflichtigen 
Angelegenheiten für den Fall, daß im Betriebsrat 
keine eigene Vertretung der Beamten mehr besteht. 
Damit wird der in § 25 Nr. 1 Satz 2 in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 3 Betriebsverfassungsgesetz getroffenen 
Regelung Rechnung getragen. Hiernach wird eine 
eigene Vertretung der Beamten nicht mehr bestellt, 
wenn einem Betrieb nicht mehr als fünf Beamte an-
gehören und diese nicht mehr als ein Zwanzigstel 
der Arbeitnehmer darstellen. Die Kosten der Eini-
gungsstelle richten sich nach § 76 a Betriebsverfas-
sungsgesetz. 

Zu § 30 — Beteiligung des Betriebsrats und der 
Schwerbehindertenvertretung bei 
Entscheidungen des Bundesministeriums 
für Post und Telekommunikation 

Mit dieser Regelung soll klargestellt werden, daß 
auch in denjenigen Angelegenheiten, in denen das 
Bundesministerium für Post und Telekommunika-
tion Entscheidungen und Maßnahmen bezüglich der 
bei den Aktiengesellschaften beschäftigten Beamten 
trifft, der Betriebsrat als Interessenvertreter der be-
troffenen Beamten zu beteiligen ist. 

Das Verfahren in den Angelegenheiten der Beamten 
nach den §§ 76 Abs. 1, 78 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 und 79 
Abs. 3 Bundespersonalvertretungsgesetz richtet sich 
nach den §§ 27 bis 29. 

Satz 3 soll sicherstellen, daß in Angelegenheiten 
schwerbehinderter Beamter, in denen das Bundes-
ministerium für Post und Telekommunikation tätig 
wird, die Schwerbehindertenvertretung des Betrie-
bes zu beteiligen ist. Die Verpflichtung zur Beteili-
gung dieser Schwerbehindertenvertretung besteht 
darüber hinaus auch dann, wenn durch die in Satz 1 
genannten Entscheidungen und Maßnahmen die 
Belange Schwerbehinderter berührt werden. 

Zu § 31— Gesamtbetriebsrat 

Absatz 1 

Nummer 1 

Da nicht auszuschließen ist, daß der Gesamtbe-
triebsrat auch in ausschließlich beamtenrechtlichen 
Angelegenheiten nach § 27 zuständig sein kann, 
muß unter den in den Gesamtbetriebsrat zu entsen-
denden Betriebsratsmitgliedern (grundsätzlich ein 
Arbeiter und ein Angestellter) ein Vertreter der Be-
amten sein, welcher das Vertrauen der Mehrheit der 
Beamtengruppe im Betriebsrat hat. 

Nummer 2 

Nummer 2 bestimmt das Stimmengewicht des Ver-
treters der Beamten in ausschließlich beamtenspezi-
fischen Angelegenheiten. 
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Absatz 2 

Ist der Gesamtbetriebsrat in Angelegenheiten der 
Beamten nach den §§ 76 Abs. 1, 78 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 
und 79 Abs. 3 Bundespersonalvertretungsgesetz ge-
mäß § 50 Betriebsverfassungsgesetz zuständig, fin-
den die Vorschriften der §§ 27 bis 30 entsprechende 
Anwendung. 

Zu § 32 — Konzernbetriebsrat 

Diese Vorschrift entspricht inhaltlich der Regelung 
zum Gesamtbetriebsrat (§ 31). Die Begründung gilt 
daher entsprechend. 

Zu § 33 — Änderung der Wahlordnung 

Aufgrund der Sonderregelungen zur Wahl und Zu-
sammensetzung des Betriebsrats sind Änderungen 
in den Wahlordnungen zum Betriebsverfassungsge-
setz erforderlich. Das Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung wird daher ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium des Innern Sondervorschriften für 
die Wahlen zum Betriebsrat bei den Unternehmen 
Deutsche Post AG, Deutsche Postbank AG und Deut-
sche Telekom AG zu erlassen. 

Zu § 34 — Gesetzesvorrang 

Die Vorschrift stellt klar, daß hinsichtlich der Betei-
ligung des Betriebsrats in den besonderen status-
rechtlichen Angelegenheiten der Beamten von die-
sem Abschnitt abweichende Regelungen durch Ta-
rifvertrag oder Betriebsvereinbarung nicht möglich 
sind. Der bisherige Rechtszustand, wie er nach § 3 
Bundespersonalvertretungsgesetz besteht, bleibt er-
halten. Hiermit wird der verfassungsrechtlichen 
Stellung der Beamten und ihrer weiterbestehenden 
Bindung an den Dienstherrn Bund Rechnung getra-
gen. 

Zu § 35 — Sprecherausschuß 

Absatz 1 

Absatz 1 gewährleistet die Anwendbarkeit des Spre-
cherausschußgesetzes und der Ersten Wahlordnung 
zum Sprecherausschußgesetz nicht nur auf die lei-
tenden Angestellten, sondern auch auf die beamte-
ten Führungskräfte mit Leitungsfunktion. Danach 
können in Betrieben mit in der Regel mindestens 
zehn leitenden Angestellten Sprecherausschüsse der 
leitenden Angestellten gewählt werden. Diese Inter-
essenvertretung existiert dann neben dem Betriebs-
rat. Das Gesetz sieht jedoch im Unterschied zum Be-
triebsverfassungsgesetz keine echten Mitbestim-
mungsrechte, sondern nur Mitwirkungsrechte vor. 
Die Mitwirkung des Sprecherausschusses hat vor al-
lem den Zweck: 

— Zu gewährleisten, daß die leitenden Angestellten 
auch über ihren eigenen Tätigkeitsbereich hin-
aus ausreichend informiert werden; 

— Daß angemessene Arbeitsbedingungen für die 
Gruppe der leitenden Angestellten gewährleistet 
werden, soweit solche Regelungen die leitenden 
Angestellten gemeinsam betreffen; 

— Zu ermöglichen, daß die besonderen Kenntnisse 
und Einsichten der leitenden Angestellten in die 
organisatorischen und wirtschaftlichen Zusam-
menhänge des Unternehmens in Entscheidungs-
prozesse eingebracht werden. 

Das Sprecherausschußgesetz soll diesem Anliegen 
Rechnung tragen sowie die Grundsätze des Zusam-
menwirkens der beiden Interessenvertretungen 
(Sprecherausschuß und Betriebsrat) regeln. Anson-
sten kennen das Sprecherausschußgesetz und die 
Erste Wahlordnung zum Sprecherausschußgesetz im 
Gegensatz zum Betriebsverfassungsgesetz und zum 
Bundespersonalvertretungsgesetz keinen Gruppen-
schutz und auch kein Wahlvorschlagsrecht der Ge-
werkschaften, so daß die Beamten keine eigene be-
amtenspezifische Interessenvertretung auch nach 
diesen Vorschriften insoweit erhalten, sondern nur 
ein „Mitwirkungsrecht". 

Absatz 2 

Absatz 2 legt fest, wer von den beamteten Führungs-
kräften bei den Aktiengesellschaften zu den leiten-
den Angestellten im Sinne des Sprecherausschußge-
setzes zählt. 

Absatz 3 

Absatz 3 stellt klar, wer von den beamteten Füh-
rungskräften bei den Aktiengesellschaften zu den 
leitenden Angestellten im Sinne der Ersten Wahl-
ordnung zum Sprecherausschußgesetz zählt. 

Absatz 4 

Dieser Absatz hat lediglich klarstellenden Charak-
ter. Beamtete Führungskräfte mit Leitungsfunktion 
können zwar umgesetzt werden, eine Entlassung ist 
jedoch im Hinblick auf den Beamtenstatus nicht 
möglich. § 3 Abs. 2 bleibt unberührt. 

Zu § 36 — Schwerbehindertenvertretung 

Absatz 1 

Nach der Regelung des Absatzes 1 bleiben bei den 
Unternehmen Deutsche Post AG und Deutsche Tele-
kom AG die Bezirksschwerbehindertenvertretun-
gen, bei dem Unternehmen Deutsche Postbank AG 
die Hauptschwerbehindertenvertretung übergangs-
weise als örtliche Schwerbehindertenvertretungen 
im Amt; wie auch auf der Ebene der Mitbestimmung 
wird den Besonderheiten bei der Deutsche Postbank 
AG Rechnung getragen. Mit der Regelung des Ab- 
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satzes 1 soll erreicht werden, daß die Beteiligungs-
rechte der Schwerbehinderten im Übergangszeit-
raum gewahrt bleiben. 

Absatz 2 

Absatz 2 hat lediglich klarstellende Funktion. 

Zu Artikel 5 — Änderung des Gesetzes über 
Fernmeldeanlagen 

I. Allgemeines 

Durch die Neufassung der Artikel 87 und 143 des 
Grundgesetzes sind die Voraussetzungen für eine 
Privatisierung der bisher öffentlich-rechtlichen Un-
ternehmen der Deutschen Bundespost geschaffen 
worden. Diese insbesondere organisationsrechtliche 
Umgestaltung erfordert entsprechende Folgeände-
rungen im Gesetz über Fernmeldeanlagen. Der mit 
der Postreform von 1989 geschaffene Regulierungs-
rahmen bleibt dabei weitgehend erhalten. Die Befri-
stung der FAG-Novelle auf den 31. Dezember 1997 
trägt insbesondere der Entwicklung der politischen 
Willensbildung in der Europäischen Union Rech-
nung, mittelfristig einen gemeinsamen Binnenmarkt 
für Telekommunikationsdienste zu schaffen. 

II. Zu den einzelnen geänderten Vorschriften 

Zu § 1 

Das Angebot von Telekommunikationsdienstlei-
stungen ist nunmehr private Tätigkeit, deren Wahr-
nehmung als Verwaltungsaufgabe des Bundes aus-
geschlossen ist. Der Bund kann daher nicht mehr 
— wie bislang — Inhaber ausschließlicher Betrei-
berrechte sein. 

Diese Betreiberrechte werden vielmehr zukünftig 
von dem aus dem Teilsondervermögen Deutsche 
Bundespost TELEKOM hervorgegangenen Nachfol-
geunternehmen und Wettbewerbern wahrgenom-
men. 

Die gesetzliche Bezeichnung als „Nachfolgeunter-
nehmen der Deutschen Bundespost TELEKOM" er-
öffnet diesem Unternehmen auch die Möglichkeit, 
von seinem satzungsgemäßen Recht der Firmenän-
derung Gebrauch zu machen. 

Die ausschließlichen Rechte gemäß den Absätzen 2 
und 4 werden in ihrem bisherigen, materiell durch 
Verwaltungsvorschriften des Bundesministeriums 
für Post und Telekommunikation festgelegten Rah-
men dem Nachfolgeunternehmen der Deutschen 
Bundespost TELEKOM kraft Gesetzes verliehen. 
Die durch diese Verwaltungsvorschriften konkreti-
sierte Rechtsstellung und  Aufgabenerfüllung des 
Unternehmens bleibt daher in bezug auf Inhalt, Aus-
maß und Wirkung unverändert (vgl. Absatz 5). 

Die gesetzliche Verleihung ausschließlicher Rechte 
an das Nachfolgeunternehmen der DBP TELEKOM 
schließt nicht aus, daß wie bisher auch zukünftig der 
Bundesminister für Post und Telekommunikation 
über den Marktzutritt anderer natürlicher oder juri-

stischer Personen im Bereich der ausschließlichen 
Rechte entscheidet (vgl. § 2). 

Darüber hinaus wird in Absatz 5 klargestellt, daß in-
nerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens der 
Rechte nach den Absätzen 1, 2 und 4 weitere Konkre-
tisierungen, insbesondere im Hinblick auf Liberali-
sierungsanforderungen des Rechtes der Europäi-
schen Gemeinschaften, durch den Bundesminister 
für Post und Telekommunikation unter Beteiligung 
des Regulierungsrates erfolgen können. 

Zu § 1 a 

Der neue Absatz 2 enthält lediglich einige redaktio-
nelle Anpassungen, die dem privatrechtlichen Sta-
tus des Nachfolgeunternehmens der Deutschen Bun-
despost TELEKOM Rechnung tragen. 

Zu §2 

Wie gemäß bisheriger Rechtslage nach § 2 Abs. 1 
FAG regelt Absatz 1 dieser Vorschrift die Erteilung 
von Verleihungen im Bereich der Telekommunika-
tion. Es wird klargestellt, daß diese Verleihungen 
gegen Gebühr erteilt werden. 

In Ergänzung zu den Regelungen des Absatzes 1 
stellt Absatz 2 Nr. 1 der Vorschrift auf Entscheidun-
gen ab, bestimmte sachlich relevante Märkte für das 
Angebot von Telekommunikationsdienstleistungen 
in den Wettbewerb zu entlassen. Im Hinblick auf 
den unbestimmten Umfang des von solchen Ent-
scheidungen betroffenen Adressatenkreises und im 
Hinblick auf infrastrukturelle Aspekte sind solche 
Entscheidungen durch Rechtsverordnung mit Betei-
ligung des Regulierungsrates zu treffen. Verleihun-
gen nach Absatz 1 sind hiervon nicht betroffen. 

In Nummer 2 ist die Behandlung der Grundsätze für 
das Verfahren der Verleihung entsprechend gere-
gelt. 

Eine weitere Konkretisierung der Ermächtigung des 
Bundesministers für Post und Telekommunikation, 
Gebühren für die Erteilung von Verleihungen zu er-
heben, wird in Absatz 3 vorgenommen. Die Vor-
schrift präzisiert insbesondere Inhalt, Zweck und 
Ausmaß der Ermächtigung für eine Rechtsverord

-

nung, die Einzelheiten der Gebührenerhebung re-
geln soll. 

Bis auf redaktionelle Änderungen entspricht Ab-
satz 4 dem bisherigen § 2 Abs. 2 FAG. Die privile-
gierte Stellung der hierin genannten Betreiber von 
Fernmeldeanlagen bleibt erhalten. 

Zu § 2 a  

Die Worte „Deutsche Bundespost TELEKOM" wer-
den als redaktionelle Folgeänderung durch „Nach-
folgeunternehmen der Deutschen Bundespost TE-
LEKOM" ersetzt. 
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Zu § 5b 

Die Worte „Deutsche Bundespost TELEKOM" wer-
den durch „Bundesminister für Post und Telekom-
munikation oder die hierzu von ihm ermächtigten 
Behörden" ersetzt, da es sich bei der in dieser Rege-
lung angesprochenen Aufgabe um eine hoheitliche 
Tätigkeit handelt, die nicht von einem privatrecht-
lich verfaßten Unternehmen durchgeführt werden 
kann. 

Zu § 6 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Regulierung 
der Telekommunikation und des Postwesens muß 
diese Vorschrift aufgehoben werden. § 3 dieses Ge-
setzes enthält Nachfolgebestimmungen zu dieser 
Vorschrift. 

Zu den §§ 8, 9, 13 

Die Worte „Deutsche Bundespost TELEKOM" wer-
den als redaktionelle Folgeänderung durch „Nach-
folgeunternehmen der Deutschen Bundespost TE-
LEKOM" ersetzt. 

Zu 14a 

Die Vorschrift wird ersetzt durch Nachfolgebestim-
mungen in § 10 des Gesetzes zur Regulierung der 
Telekommunikation und des Postwesens. 

Zu den §§ 15, 21, 22 

Die Worte „Deutsche Bundespost TELEKOM" wer-
den durch „Bundesminister für Post und Telekom-
munikation oder die hierzu von ihm ermächtigten 
Behörden" ersetzt, da es sich bei der in dieser Vor-
schrift angesprochenen Aufgabe um eine hoheitli-
che Tätigkeit handelt, die nicht von einem privat-
rechtlich verfaßten Unternehmen durchgeführt wer-
den kann. 

Zu den §§ 25, 26 

Diese Vorschrift stellt eine Übergangsregelung im 
Rahmen der Poststrukturreform 1989 dar. Sie muß 
daher wegfallen. 

Zu § 27 

Die Befristung der Geltungsdauer des FAG, PostG 
und des RegG auf den 31. Dezember 1997 trägt der 
politischen Willensbildung bei der Europäischen 
Union — insbesondere des im Ministerrat der EU be-
schlossenen Endes des Telefondienstmonopols bis 
Ende 1997 — sowie der jüngsten Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs zu Zulässigkeit und Dau-
er ausschließlicher Rechte, die die Mitgliedstaaten 

ihren Post- und Telekommunikationsunternehmen 
gewähren, Rechnung. 

Sie entspricht dem Willen des Gesetzgebers, die im 
Zusammenhang mit der Öffnung der Märkte der Te-
lekommunikation und des Postwesens erforderli-
chen gesetzgeberischen Maßnahmen rechtzeitig vor 
dem 31. Dezember 1997 einzuleiten. 

Zu Artikel 6 — Änderung des Gesetzes über 
das Postwesen 

I. Allgemeines 

Durch die Neufassung der Artikel 87 und 143 des 
Grundgesetzes sind die Voraussetzungen für eine 
Privatisierung der bisher öffentlich-rechtlichen Un-
ternehmen der Deutschen Bundespost geschaffen 
worden. Diese insbesondere organisationsrechtliche 
Umgestaltung erfordert entsprechende Folgeände-
rungen im Gesetz über das Postwesen. Der mit der 
Postreform von 1989 geschaffene Regulierungsrah-
men bleibt dabei weitgehend erhalten. Die Befri-
stung der Postgesetz-Novelle auf den 31. Dezember 
1997 trägt insbesondere der Entwicklung der politi-
schen Willensbildung in der Europäischen Union 
Rechnung, mittelfristig einen gemeinsamen Binnen-
markt für Postdienste zu schaffen. 

II. Zu den einzelnen geänderten Vorschriften 

Zu § 1 

Die Ergänzung des bisherigen § 1 trägt der Verfas-
sungsänderung Rechnung, nach der der Bund durch 
hoheitliche Regulierungsmaßnahmen sicherzustel-
len hat, daß im Bereich des Postwesens flächendek-
kend angemessene und ausreichende Dienstleistun-
gen durch die Nachfolgeunternehmen der DBP 
POSTDIENST und der DBP POSTBANK sowie 
durch Wettbewerber erbracht werden. Das Angebot 
von Dienstleistungen des Postwesens ist nunmehr 
private Tätigkeit, deren Wahrnehmung als Verwal-
tungsaufgabe des Bundes ausgeschlossen ist. Der 
Bund kann daher nicht mehr — wie bislang — Inha-
ber ausschließlicher Betreiberrechte sein. 

Die gesetzliche Bezeichnung als „Nachfolgeunter-
nehmen der Deutschen Bundespost ..." eröffnet den 
bisherigen Unternehmen der Deutschen Bundespost 
die Möglichkeit, von ihrem satzungsgemäßen Recht 
der Firmenänderung Gebrauch zu machen. 

Zu §2 

Das Errichten und Betreiben von Einrichtungen zur 
entgeltlichen Beförderung von schriftlichen Mittei-
lungen und sonstigen Nachrichten von Person zu 
Person ist — entsprechend der bisherigen Rechtsla-
ge nach § 2 Abs. 1 PostG — künftig dem Nachfolge-
unternehmen der Deutschen Bundespost POST-
DIENST vorbehalten (Beförderungsvorbehalt). Zu 
beachten ist aber, daß der Bundesminister für Post 
und Telekommunikation in diesem Bereich anderen 
natürlichen und juristischen Personen Befreiung 
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vom Beförderungsvorbehalt gewähren kann (§ 2 
Abs. 5). 

Darüber hinaus wird in Absatz 4 klargestellt, daß in-
nerhalb des gesetzlichen Rahmens der Rechte nach 
Absatz 1 weitere Konkretisierungen, insbesondere 
im Hinblick auf Liberalisierungsanforderungen des 
Rechtes der Europäischen Gemeinschaften, durch 
den Bundesminister für Post und Telekommunika-
tion unter Beteiligung des Regulierungsrates erfol-
gen können. 

Entsprechend der bisherigen Rechtslage nach § 2 
Abs. 4 PostG regelt nunmehr Absatz 5 die Befreiung 
vom Beförderungsvorbehalt. Die Befreiung wird ge-
gen Gebühr erteilt. 

In Ergänzung zu den Regelungen des Absatzes 5 
stellt Absatz 6 auf Entscheidungen ab, bestimmte 
sachlich relevante Märkte für das Angebot von Post-
dienstleistungen in den Wettbewerb zu entlassen. 

Im Hinblick auf den unbestimmten Umfang des von 
solchen Entscheidungen betroffenen Adressaten-
kreises und im Hinblick auf infrastrukturelle Aspek-
te sind die Entscheidungen durch Rechtsverordnung 
mit Beteiligung des Regulierungsrates zu treffen. 
Befreiungen nach Absatz 5 sind hiervon nicht betrof-
fen. In Nummer 2 ist die Behandlung der Grundsätze 
für das Verfahren der Befreiung entsprechend gere-
gelt. 

Eine weitere Konkretisierung der Ermächtigung des 
Bundesministers für Post und Telekommunikation, 
Gebühren für die Erteilung von Befreiungen zu er-
heben, wird in Absatz 7 vorgenommen. Die Vor-
schrift präzisiert insbesondere Inhalt, Zweck und 
Ausmaß der Ermächtigung für eine Rechtsverord-
nung, die die Gebührenerhebung regelt. 

Zu §3 

In § 3 Abs. 2 werden die Worte „Deutsche Bundes-
post POSTDIENST" bzw. „Deutsche Bundespost 
POSTBANK" als redaktionelle Folgeänderung 
durch die Worte „Nachfolgeunternehmen der Deut-
schen Bundespost POSTDIENST" bzw. ,,Nachfolge-
unternehmen der Deutschen Bundespost POST-
BANK" ersetzt. 

Bei der Änderung des § 3 Abs. 3 handelt es sich um 
eine Folgeänderung aus der Privatisierung der Deut-
schen Bundespost POSTDIENST und der Deutschen 
Bundespost POSTBANK. 

Zu §4 

Die Änderungen in § 4 beruhen auf den gesetzlichen 
Änderungen im Zuge der Bahnreform von 1993 
(s. hierzu Artikel 6 Ziffer 105 des Gesetzes zur Neu-
ordnung des Eisenbahnwesens [Eisenbahnneuord-
nungsgesetz — ENeuOG] vom 27. Dezember 1993). 
Die Worte „Deutsche Bundespost POSTDIENST" 
werden als redaktionelle Folgeänderung durch die 
Worte „Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bun-
despost POSTDIENST" ersetzt. 

Zu §5 

In Vollzug der jüngsten Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 25. März 1992 (1 BVR 
1430/88 — Fangschaltungsentscheidung) zur Reich-
weite des informationellen Selbstbestimmungs-
rechts und des Post- sowie des Fernmeldegeheimnis-
ses wurden die Eingriffsvoraussetzungen in § 5 nä-
her konkretisiert. 

Zu §7 

Aufgrund der Verfassungsänderung und der damit 
einhergehenden Privatisierung kann die Vorschrift 
des bisherigen § 7 PostG, die ausdrücklich das Ver-
hältnis zwischen Kunden und DBP-Unternehmen als 
privatrechtlich festlegt, entfallen. 

Zu § 8 

Mit der Neufassung des § 8 wird der Kontrahie-
rungszwang für Dienstleistungen des Postwesens 
auf den Bereich der ausschließlichen Rechte, der 
nicht für Wettbewerb geöffnet ist, sowie auf den dar-
über hinausgehenden Pflichtleistungsbereich fest-
gelegt. Ansonsten gilt das allgemeine Wirtschafts-
recht. 

Zu den §§ 10, 11, 12 und 14 bis 17 

In den §§ 10, 11, 12 und 14 bis 17 wurden ausschließ-
lich redaktionelle Folgeänderungen vorgenommen. 

Zu den §§ 19 bis 24 

In den §§ 19 bis 24 wurden ausschließlich redaktio-
nelle Folgeänderungen vorgenommen. 

Zu § 25 

Der Wegfall der Ziffer 5 des Absatzes 1 ist eine Fol-
geänderung des Wegfalls von § 3 Abs. 3. 

Zu § 27 

Die Worte „Deutsche Bundespost POSTDIENST" 
bzw. „Deutsche Bundespost POSTBANK" werden als 
redaktionelle Folgeänderung durch die Worte 
„Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost 
POSTDIENST" bzw. „Nachfolgeunternehmen der 
Deutschen Bundespost POSTBANK" ersetzt. § 9 des 
Gesetzes zur Regulierung der Telekommunikation 
und des Postwesens ist die Nachfolgevorschrift zu 
§ 30 Abs. 1 des Gesetzes über die Unternehmensver-
fassung der Deutschen Bundespost. 

Zu § 28 

§ 28 Abs. 1 fällt weg, da bestehende Benutzungsver-
hältnisse durch die Novellierung des Postgesetzes in 
ihrer privatrechtlichen Natur nicht berührt werden. 
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Zu 30 

Die Befristung der Geltungsdauer des FAG, PostG 
und des RegG auf den 31. Dezember 1997 trägt der 
politischen Willensbildung bei der Europäischen 
Union — insbesondere des im Ministerrat der EU be-
schlossenen Endes des Telefondienstmonopols bis 
Ende 1997 — sowie der jüngsten Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs zu Zulässigkeit und Dau-
er ausschließlicher Rechte, die die Mitgliedstaaten 
ihren Post- und Telekommunikationsunternehmen 
gewähren, Rechnung. 

Sie entspricht dem Willen des Gesetzgebers, die im 
Zusammenhang mit der Öffnung der Märkte der Te-
lekommunikation und des Postwesens erforderli-
chen gesetzgeberischen Maßnahmen rechtzeitig vor 
dem 31. Dezember 1997 einzuleiten. 

Zu Artikel 7 — Gesetz über die Regulierung 
der Telekommunikation und des Postwesens 
— PTRegG — 

Zu § 1 — Hoheitliche Aufgaben 

§ 1 trägt dem geänderten Wortlaut des Artikels 87 
GG Rechnung. 

Zu § 2 — Regulierung 

Absatz 1 stellt in Anlehnung an die novellierte Fas-
sung des  Artikel 87 GG dar, daß es zentrale Aufgabe 
der Regulierung ist, eine angemessene und ausrei-
chende infrastrukturelle Versorgung des Verbrau-
chers mit Telekommunikations- und Postdienstlei-
stungen sicherzustellen (Absatz 1). 

In Absatz 2 werden die wesentlichen Ziele der Regu-
lierung genannt. 

Absatz 3 trägt dem Verhältnismäßigkeitsgebot 
Rechnung, das bei der Ausübung der Regulierung zu 
beachten ist. 

Zu § 3 — Überwachungsaufgaben des 
Bundesministers für Post und 
Telekommunikation, Frequenzverwaltung 

In Absatz 1 dieser Vorschrift wird eine allgemeine 
Aufsicht des Bundesministers für Post und Telekom-
munikation über die Märkte der Telekommunika-
tion und des Postwesens verankert. 

Absatz 2 konkretisiert entsprechend der bisherigen 
Praxis die Kompetenzen des Bundesministers für 
Post und Telekommunikation im Bereich der Fre-
quenzverwaltung. Nähere Bestimmungen hierzu 
werden zukünftig in einer Rechtsverordnung getrof-
fen, zu deren Erlaß der Bundesminister für Post und 
Telekommunikation in Absatz 2 Satz 2 ermächtigt 
wird. Zugleich ist im nachfolgenden Satz 3 geregelt, 
daß die bisherigen Funkhoheitsrechte des Bundes-
ministers für Verteidigung gemäß § 1 Abs. 5 des Ge-
setzes für Fernmeldeanlagen hiervon unberührt 
bleiben. 

Zu § 4 — Genehmigungsrechte des Bundesministers 
für Post und Telekommunikation 

Es handelt sich hierbei um eine Nachfolgeregelung 
zu § 28 PostVerfG. Entsprechend der bisherigen Si-
tuation bedürfen auch zukünftig Leistungsentgelte 
in denjenigen Märkten der Telekommunikation und 
des Postwesens einer Genehmigung durch den Bun-
desminister für Post und Telekommunikation, die 
nicht für Wettbewerb geöffnet sind (Absatz 1). Ab-
satz 2 Satz 2 trägt dieser Tatsache ausdrücklich 
Rechnung. Es wird zudem klargestellt, daß auch ent-
geltrelevante Bestandteile der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen in diesen Bereichen vom Ge-
nehmigungsrecht des Bundesministers für Post und 
Telekommunikation mitumfaßt sind. 

Das Verfahren gemäß Absatz 2 trägt der bisherigen 
Rechtslage Rechnung. 

Die Regelung in Absatz 3 enthält Maßstäbe für die 
Ausübung des Genehmigungsrechtes durch den 
Bundesminister für Post und Telekommunikation. 
Die Nummern 1 bis 3 des Absatzes 3 präzisieren die-
ses Genehmigungsrecht und sollen mißbräuchliches 
Verhalten ausschließen. 

Absatz 4 bildet die bisherige Praxis zu § 28 Absatz 2 
PostVerfG ab und stellt eine Nachfolgeregelung 
hierzu dar. 

Absatz 5 trägt dem Umstand Rechnung, daß nicht 
nur bei Leistungsentgelten, sondern auch bei Allge-
meinen Geschäftsbedingungen zum Schutze des 
Verbrauchers eine Kontrolle durch den Bundesmini-
ster für Post und Telekommunikation geboten ist. 

Zu § 5 — Rechtsfolgen 

§ 5 stellt klar, daß genehmigungsbedürftige Entgelte 
erst dann wirksamer Bestandteil eines Vertragsver-
hältnisses sein können, wenn sie vom Bundesmini-
sterium für Post und Telekommunikation genehmigt 
worden sind. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt die gesetz-
liche Fiktion, daß die bisherigen Entgelte Bestand-
teil des Rechtsgeschäftes sind (Absatz 1). 

Absatz 2 ermächtigt das Bundesministerium für Post 
und Telekommunikation, die Durchführung eines 
Rechtsgeschäftes zu untersagen, dessen Bestandteile 
nach Absatz 1 unwirksam sind. 

Zu § 6 — Mehrerlösabschöpfung 

Die Regelungen dieser Vorschrift entsprechen im 
wesentlichen dem Wortlaut des § 37 b des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen und knüpfen 
an die hierzu entwickelte Rechtspraxis an. 

Zu § 7 — Ausgleich zwischen Dienstleistungen 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 37 Abs. 4 
PostVerfG. 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/6718  

Zu § 8 — Pflichtleistungen 

Die Vorschrift entspricht der bisherigen Regelung 
des § 25 Abs. 2 PostVerfG bis auf die Tatsache, daß 
das Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundes-
post POSTBANK nicht mehr von dieser Vorschrift 
erfaßt wird. 

Eine Bestimmung zur Pflichtleistung kommt auch in 
Betracht, wenn der Rat der Europäischen Gemein-
schaften festlegt oder empfiehlt, daß Dienstleistun-
gen gemeinschaftsweit verfügbar sein sollen, sofern 
zu erwarten ist, daß diese Dienstleistungen ohne Be-
stimmung zur Pflichtleistung im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes nicht angeboten werden. 

Zu § 9 — Verbraucherschutzverordnungen der 
Telekommunikation und des Postwesens 

Die Vorschrift enthält Nachfolgeregelungen zu 
§ 30 Abs. 1 PostVerfG. Zugleich wird klargestellt, 
daß sich die Ermächtigung der Bundesregierung, 
durch Rechtsverordnungen Rahmenvorschriften für 
Dienstleistungen zu erlassen, nur auf die Inan-
spruchnahme von Monopol- und Pflichtleistungen 
erstreckt. 

Zu § 10 — Datenschutzverordnungen 

Die Vorschrift enthält Nachfolgeregelungen für ge-
setzliche Ermächtigungen zum Erlaß von Daten-
schutzverordnungen und Datenschutzregelungen, 
die bislang im PostVerfG, im Gesetz über Fernmel-
deanlagen und im Gesetz über das Postwesen ent-
halten waren. Die Vorschrift enthält darüber hinaus 
Weiterentwicklungen, die sich aus der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichtes vom 
25. März 1992 zu Artikel 10 Grundgesetz (1 BVR 1430/ 
88 — Fangschaltungsentscheidung) ergeben. 

Zu § 11 — Bildung und Zusammensetzung des 
Regulierungsrats 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem bis-
herigen § 32 PostVerfG mit der Maßgabe, daß zu-
künftig der Regulierungsrat an die Stelle des Infra-
strukturrats tritt. 

Absatz 3 Satz 2 der Vorschrift legt nunmehr aus-
drücklich fest, daß die von der jeweiligen Landesre-
gierung vorgeschlagenen Stellvertreter Mitglieder 
oder leitende Beamte der Landesregierung sein 
müssen. Gemäß Absatz 4 Satz 3 werden die von der 
Landesregierung vorgeschlagenen Mitglieder für 
die Dauer von vier Jahren berufen. 

Zu § 12 — Geschäftsordnung, Vorsitz, Sitzungen des 
Regulierungsrats 

Die Vorschrift enthält Nachfolgebestimmungen zu 
§ 33 PostVerfG. 

Gemäß Absatz 3 Satz 2 werden die Beschlüsse des 
Regulierungsrats mit einfacher Mehrheit gefaßt. In 
bestimmten Fällen (§ 13 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 sowie 

Abs. 3) kommt ein Beschluß nur zustande, wenn ihm 
die Mehrheit der anwesenden Vertreter der Länder 
zustimmt (Sperrwirkung). 

Zu § 13 — Aufgaben des Regulierungrats 

Die Vorschrift enthält Nachfolgeregelungen zu § 34 
PostVerfG. Abweichend von der bisherigen Rege-
lung ist gemäß einer Forderung der Länder in Ab-
satz 2 Nr. 4 nunmehr festgelegt, daß der Regulie-
rungsrat über Vorlagen des Bundesministers für Post 
und Telekommunikation zu Rechtsverordnungen, 
die die Festlegung von Grundsatzentscheidungen 
und Verfahrensgrundsätzen gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 
des Gesetzes über Fernmeldeanlagen und § 2 Abs. 6 
des Gesetzes über das Postwesen betreffen, zu be-
schließen hat. Darüber hinaus beschließt der Regu-
lierungsrat — über die bisherigen Rechte des Infra-
strukturrats hinausgehend — auch über Vorlagen 
des Bundesministers für Post und Telekommunika-
tion über die beabsichtigte Änderung des Inhalts 
und Umfangs der Monopolrechte gemäß § 1 Abs. 5 
des Gesetzes über Fernmeldeanlagen und § 2 Abs. 4 
des Postgesetzes. 

In Absatz 5 wird dem Regulierungsrat nunmehr dar-
über hinaus ein Beratungsrecht bei der Berufung 
von Personen eingeräumt, denen im Rahmen einer 
leitenden Stellung auch Entscheidungszuständig-
keiten für Regulierungssachverhalte übertragen 
werden sollen. Eine solche leitende Stellung ist in 
jedem Fall gegeben, wenn es sich um Beamte im Sin-
ne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 Bundesbeamtengesetz han-
delt; dies kann aber auch für andere Beamte im 
Geschäftsbereich des Bundesministers für Post und 
Telekommunikation gelten. Dies betrifft alle Berei-
che der Regulierung. Vor der Aufgabenübertragung 
auf diese Beamte hat der Bundesminister für Post 
und Telekommunikation das Benehmen mit dem Re-
gulierungsrat herbeizuführen. 

Das Kassationsrecht der Bundesregierung gilt auch 
für die auf Forderung der Länder erweiterten Be-
schlußrechte des Regulierungsrats. 

Zu § 14 — Beschlüsse des Regulierungsrats 

Die Vorschrift enthält Nachfolgeregelungen zu § 35 
PostVerfG. 

In Absatz 2 der Vorschrift wird  entsprechend der bis-
herigen Praxis im Wortlaut deutlicher herausge-
stellt, daß der Bundesminister für Post und Telekom-
munikation binnen einer Woche eine Beschlußfas-
sung der Bundesregierung herbeiführen kann, falls 
er nicht beabsichtigt, einem Beschluß des Regulie-
rungsrats zu folgen. 

Zu § 15 — Bildung, Zusammensetzung und 
Aufgaben der Beschlußkammern 

Diese Vorschrift legt fest, daß beim Bundesministeri

-

um für Post und Telekommunikation nunmehr unab

-

hängige Beschlußkammern zu bilden sind, die die 
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Aufsicht auf dem Gebiet der Telekommunikation 
und des Postwesens ausüben (Absatz 1). 

Absatz 2 beschreibt im einzelnen, welche Aufgaben 
den Beschlußkammern obliegen. Die Ressortverant-
wortung des Bundesministers für Post und Telekom-
munikation gemäß Artikel 65 Satz 2 Grundgesetz 
bleibt hiervon unberührt. Demzufolge enthält Ab-
satz 2 lediglich solche Kompetenzen der Beschluß-
kammern, die sich auf Maßnahmen im Rahmen einer 
ex-post-Aufsicht in Einzelfällen beziehen. Politisch 
gestaltende Entscheidungen, wie z. B. die Vergabe 
von Lizenzen, fallen nicht hierunter. 

Die Absätze 3 bis 5 legen die Zusammensetzung der 
Beschlußkammern fest. 

Die Regelungen der §§ 15 ff. dienen auch der Umset-
zung europäischen Telekommunikationsrechts auf 
der Basis von Artikel 6 der Richtlinie 90/387/EWG, 
soweit es Beschwerdeverfahren zugunsten von Nut-
zern normiert. 

Zu § 16 — Einleitung; Beteiligte 

Die Vorschrift knüpft an den Wortlaut des § 51 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und 
die hierzu entwickelte Rechtspraxis an. 

Zu § 17 — Anhörung; mündliche Verhandlung 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem 
Wortlaut des § 53 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen und knüpft an die zu dieser Vor-
schrift entwickelte Rechtspraxis an. 

Zu § 18 — Abschluß des Verfahrens 

Die Regelungen dieser Vorschrift knüpfen an den 
Wortlaut des § 57 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen und die hierzu entwickelte Rechts-
praxis an. 

Zu § 19 — Vorverfahren 

Die Bestimmungen dieser Vorschrift tragen dem 
Umstand Rechnung, daß gemäß § 68 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung es eines Vorver-
fahrens als Klagevoraussetzung nicht bedarf, wenn 
der Verwaltungsakt von einer obersten Bundesbe-
hörde oder von einer obersten Landesbehörde erlas-
sen worden ist, außer wenn ein Gesetz die Nachprü-
fung vorschreibt. § 19 schafft nunmehr eine aus-
drückliche Regelung, welche die Durchführung 
eines Vorverfahrens im Sinne von § 68 Abs. 1 Nr. 1 
Verwaltungsgerichtsordnung spezialgesetzlich er-
möglicht, obwohl die Verfügung einer Beschluß-
kammer einen Verwaltungsakt des Bundesministeri-
ums für Post und Telekommunikation als oberster 
Bundesbehörde darstellt. Die Besonderheit ist, daß 
dieses Schlichtungsverfahren, in dem Rechtmäßig-
keit und Zweckmäßigkeit der Verfügung einer Be

-

schlußkammer zu prüfen sind, durch eine andere Be-
schlußkammer erfolgt. 

Zu § 20 — Schlichtung 

Die Vorschrift bildet die Bestimmungen der §§ 69 
und 70 Verwaltungsgerichtsordnung, insbesondere 
die hierin festgelegten Fristen, spezialgesetzlich ab. 

Zu § 21— Richtlinien des Bundesministers für Post 
und Telekommunikation 

Die Vorschrift verdeutlicht, daß der Bundesminister 
für Post und Telekommunikation gemäß Artikel 65 
Satz 2 Grundgesetz die Richtlinienkompetenz für 
sein Ressort auch im Verhältnis zu den Beschluß-
kammern innehat. Er kann deshalb Richtlinien für 
den Erlaß oder die Unterlassung von Verfügungen 
der Beschlußkammern erlassen. 

Jedoch sind diese Richtlinien entsprechend ihrem 
Bedeutungsgrad im Bundesanzeiger oder im Amts-
blatt des Bundesministeriums für Post und Telekom-
munikation zu veröffentlichen. Für die Öffentlich-
keit wird hierdurch Transparenz über die Richt-
linien des Bundesministers für Post und Telekom-
munikation geschaffen. 

Absatz 2 eröffnet dem Bundesminister für Post und 
Telekommunikation die Möglichkeit, auch im Ein-
zelfall eine Beschlußkammer anzuweisen, wenn de-
ren Verfügung im Interesse der Politik der Bundes-
republik Deutschland nicht berücksichtigt werden 
kann. Die Weisung ist im Bundesanzeiger zu veröf-
fentlichen. Gemäß Absatz 2 Satz 3 muß sodann ent-
sprechend dieser Weisung die Beschlußkammer er-
neut im Rahmen der hierfür vorgesehenen Fristen 
entscheiden. Die verfassungsrechtliche Ressortver-
antwortung des Bundesministers für Post und Tele-
kommunikation bleibt somit gewahrt. 

Zu j 22 — Außerkrafttreten 

Die Befristung der Geltungsdauer des FAG, des 
PostG und des PTRegG auf den 31. Dezember 1997 
trägt der politischen Willensbildung bei der Euro-
päischen Union — insbesondere des im Ministerrat 
der EU beschlossenen Endes des Telefondienstmo-
nopols bis Ende 1997 — sowie der jüngsten Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Zuläs-
sigkeit und Dauer ausschließlicher Rechte, die die 
Mitgliedstaaten ihren Post- und Telekommunika-
tionsunternehmen gewähren, Rechnung. 

Sie entspricht dem Willen des Gesetzgebers, die im 
Zusammenhang mit der Öffnung der Märkte der Te-
lekommunikation und des Postwesens erforderli-
chen gesetzgeberischen Maßnahmen rechtzeitig vor 
dem 31. Dezember 1997 einzuleiten. 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/6718 

Zu Artikel 8 — Änderung des 
Telegraphenwegegesetzes 

I. Allgemeines 

Die Privatisierung der Deutschen Bundespost TELE-
KOM erfordert auch im Telegraphenwegegesetz 
Folgeänderungen überwiegend redaktioneller Art. 

So trägt die gesetzliche Bezeichnung als ,,Nachfolge-
unternehmen der Deutschen Bundespost TELE-
KOM" redaktionell der Umwandlung der Unterneh-
men der Deutschen Bundespost in privatrechtlich 
verfaßte Unternehmen Rechnung. Bis auf das in § 7 
des Telegraphenwegegesetzes geregelte Planfest-
stellungsrecht ist nach der Privatisierung das Nach-
folgeunternehmen der Deutschen Bundespost TE-
LEKOM Träger der Rechte und Pflichten nach dem 
Telegraphenwegegesetz. 

Eine materielle Änderung ergibt sich im Bereich der 
Planfeststellung. Da das Recht der Planfeststellung 
als hoheitliche Befugnis anzusehen ist, wird es nicht 
auf das Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bun-
despost TELEKOM übertragen. 

II. Zu den einzelnen geänderten Vorschriften 

Zu Nummer 1 — § 1 Satz 1 — 

Durch die Neufassung wird sichergestellt, daß das 
Leitungsrecht dem aus dem Teilsondervermögen 
Deutsche Bundespost TELEKOM hervorgegange-
nen Nachfolgeunternehmen zusteht. Da dieses 
Nachfolgeunternehmen — wie bislang die Deutsche 
Bundespost TELEKOM — weiterhin Infrastruktur-
aufgaben zu erfüllen hat, ist die Aufrechterhaltung 
der in dieser Vorschrift geregelten Befugnis notwen-
dig. 

Zu Nummer 2 — § 7 — 

a) Das Recht zur Planfeststellung ist eine spezifisch 
hoheitliche Befugnis. Das privatrechtlich verfaß-
te Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bun-
despost TELEKOM kann daher das Recht zur 
Planfeststellung nicht selbst ausüben. Das Nach-
folgeunternehmen hat vielmehr den von ihm auf-
gestellten Plan dem Bundesamt für Post und Te-
lekommunikation als hoheitlich handelnder Be-
hörde vorzulegen. Das Bundesamt für Post und 
Telekommunikation betreibt sodann das Plan-
feststellungsverfahren. Es hat den in den folgen-
den Absätzen 2 und 3 festgelegten Mitteilungs-, 
Beteiligungs- und Auslegungspflichten nachzu-
kommen und insbesondere die von dem Vorha-
ben berührten öffentlichen und privaten Belange 
abzuwägen. 

b) Die Einfügung dient der Klarstellung. 

c) Da das Planfeststellungsverfahren vom Bundes-
amt für Post und Telekommunikation durchge-
führt wird, muß dort auch die Auslegung des 
Plans erfolgen. 

d) Da sich der in § 2 des bisherigen Gesetzes zur 
Vereinfachung des Planverfahrens für die Fern-

meldelinien enthaltene Gedanke der Beschrän-
kung des Einsichtsrechts bewährt hat, soll er 
durch Übernahme in das Telegraphenwegege-
setz erhalten bleiben. 

e) Die Streichung ist erforderlich, weil das Bundes-
amt für Post und Telekommunikation nunmehr 
Planfeststellungsbehörde ist. 

f) Weil das Nachfolgeunternehmen der Deutschen 
Bundespost TELEKOM nicht mehr die Planfest-
stellung durchführt, muß es vom Bundesamt für 
Post und Telekommunikation über die Mittei-
lung bzw. Zustellung und die Auslegung des 
Plans in Kenntnis gesetzt werden. Denn hierin ist 
die Kundgabe der Planfeststellungsentscheidung 
nach außen zu sehen. 

Zu Nummer 3 — § 13 — 

Die Identität von Vorhabensträger und Planfeststel-
lungsbehörde kann in diesem Bereich erhalten blei-
ben, da hier eine hoheitlich handelnde Behörde wei-
terhin für die Planfeststellung zuständig bleibt. 

Zu Nummer 4 — § 2 Abs. 2 und 3 Satz 1 und 2, § 3 
Abs. 3, § 4 Abs. 2 Satz 1 und 2 und 
Abs. 3, § 5 Abs. 1 Satz 2 und § 10 
Abs. 1 Satz 1 und 2 — 

Die  Änderung der Bezeichnung des Begriffs „die 
Deutsche Bundespost TELEKOM" in „das Nachfol-
geunternehmen der Deutschen Bundespost TELE-
KOM" berücksichtigt, daß aus dem Teilsonderver-
mögen Deutsche Bundespost TELEKOM ein privat-
rechtlich verfaßtes Nachfolgeunternehmen hervor-
geht. 

Zu Nummer 5 — § 3 Abs 2, § 5 Abs. 3, § 6 Abs. 2 
Satz 1, Abs. 3 und 4, § 10 Abs. 3 
Satz 1, § 12 und § 15 Abs. 2 — 

Die  Änderung der Bezeichnung des Begriffs „der 
Deutschen Bundespost TELEKOM" in „des Nachfol-
geunternehmens der Deutschen Bundespost TELE-
KOM" berücksichtigt, daß aus dem Teilsonderver-
mögen Deutsche Bundespost TELEKOM ein privat-
rechtlich verfaßtes Nachfolgeunternehmen hervor-
geht. 

Zu Nummer 6 — § 16 — 

Die Befristung der Geltungsdauer des FAG, des 
PostG, des RegG und des TWG auf den 31. Dezember 
1997 trägt der politischen Willensbildung bei der Eu-
ropäischen Union — insbesondere zum beabsichtig-
ten Ende des Telefondienstmonopols bis Ende 1997 
— sowie der jüngsten Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs zu Zulässigkeit und Dauer aus-
schließlicher Rechte, die die Mitgliedstaaten ihren 
Post- und Telekommunikationsunternehmen ge-
währen, Rechnung. 

Eine Befristung entspricht auch dem Willen des Ge

-

setzgebers, die Öffnung der Märkte der Telekommu- 
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nikation und des Postwesens zu diesem Zeitpunkt zu 
vollziehen und damit die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Unternehmen zu stärken. 

Zu Artikel 9 — Gesetz zur Sicherung und 
Sicherstellung des Postwesens und der 
Telekommunikation (Post- und 
Telekommunikationssicherstellungsgesetz 
— PTSG) 

I. Allgemeines 

Sichere Nachrichtenverbindungen sind erforderlich 
für die Aufrechterhaltung der Staats- und Regie-
rungsfunktionen, für eine leistungsfähige Wirtschaft 
und Verwaltung, für die Landesverteidigung, für die 
Katastrophenbewältigung sowie für die Versorgung 
und Information der Bevölkerung. Dies gilt beson-
ders in Krisenzeiten oder in einem Verteidigungs-
fall. 

Es gehört zu den Aufgaben des Staates, eine ausrei-
chende Versorgung mit Dienstleistungen des Post-
und Fernmeldewesens auch in Notsituationen zu si-
chern. Dieser Verpflichtung konnte der Bund nach 
bisherigem Recht entsprechen, da die Deutsche Bun-
despost in bundeseigener Verwaltung mit eigenem 
Verwaltungsunterbau geführt wurde. Die Unterneh-
men der Deutschen Bundespost konnten mit den po-
litischen und rechtlichen Möglichkeiten des Post-
verfassungsgesetzes in die Aufgabe des Staates ein-
gebunden werden. 

Mit der Postreform II werden die Unternehmen der 
Deutschen Bundespost in Aktiengesellschaften um-
gewandelt. Das bedingt neue gesetzliche Regelun-
gen, damit in Notsituationen auch künftig eine aus-
reichende Versorgung mit Post- und Fernmelde-
dienstleistungen gesichert bleibt. 

II. Im einzelnen 

Zu § 1 — Zweck des Gesetzes 

Die in verschiedenen Gesetzen enthaltenen und auf-
grund politischer Vorgaben der Bundesregierung 
geltenden Pflichten zur Sicherung und Sicherstel-
lung der Dienstleistungen des Post- und Fernmelde-
wesens waren bisher für die Deutsche Bundespost 
als öffentliche Verwaltung des Bundes verbindlich. 
Künftig sollen diese Pflichten sowohl den Unterneh-
men in Nachfolge der Deutschen Bundespost als 
auch allen anderen Unternehmen, die auf diesem 
Gebiet tätig sind, im Bedarfsfall auferlegt werden 
können. 

Im Hinblick auf die sicherheitspolitische Entwick-
lung und die Erfahrungen aus Katastrophen und an-
deren Notfällen (z. B. Reaktorunfall von Tschernobyl 
und Golfkonflikt) soll das Gesetz auch die Notfall-
vorsorge sowie solche Erfordernisse abdecken, die 
sich u. a. aus Bündnisverpflichtungen oder aus Auf-
trägen der Vereinten Nationen ergeben. Damit wird 
auch eine Forderung der NATO-Ministerrichtlinie 
für die zivile Notfallplanung 1993 und 1994 erfüllt, 
daß die innerstaatlichen Rechtsvorschriften den Er

-

fordernissen einer Krise auch am unteren Skalen-
ende angemessen Rechnung tragen. 

Zu § 2 — Anwendungsbereich 

Zur Sicherung und Sicherstellung der Versorgung 
mit Post- und Telekommunikationsdienstleistungen 
sollen herangezogen werden können: 

— die aus dem Sondervermögen Deutsche Bundes-
post hervorgegangenen Unternehmen, also die 
Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundes-
post POSTDIENST, der Deutschen Bundespost 
POSTBANK und der Deutschen Bundespost TE-
LEKOM, 

— andere Anbieter von Dienstleistungen des Post-
wesens, die für eine Grundversorgung von Be

-

deutung sein können, 

— Betreiber von Fernmeldeanlagen und Anbieter 
von Telekommunikationsdienstleistungen. 

Der Anwendungsbereich wird bewußt weit gehal-
ten. Erst in einer konkreten Situation läßt sich über-
sehen, in welchem Umfang Unternehmen in An-
spruch genommen werden müssen, um eine Grund-
versorgung sicherzustellen. Dabei wird auch die je-
weilige Marktposition von Bedeutung sein. 

Zu § 3 — Ermächtigung für Rechtsverordnungen 

In Absatz 1 soll das Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation ermächtigt werden, durch 
Rechtsverordnungen Regelungen zur Sicherstellung 
der Dienstleistungen im Postwesen und der Tele-
kommunikation im Rahmen der Daseinsvorsorge zu 
erlassen 

- bei Katastrophen, 

— bei sonstigen erheblichen Störungen der Versor-
gung mit Kommunikationsdienstleistungen (z. B. 
im Zuge von großen Unglücksfällen), 

— im Rahmen internationaler Vereinbarungen zur 
Katastrophen- und Notfallbewältigung (z. B. bei 
grenzüberschreitenden Katastrophen), 

— im Rahmen von Anforderungen der UNO (z. B. 
bei humanitären Einsätzen oder im Rahmen der 
internationalen Krisenbewältigung), 

— im Rahmen deutscher Bündnisverpflichtungen 
(z. B. bei Einsätzen der Bundeswehr im Rahmen 
der NATO oder der EU), 

— im Spannungs- und im Verteidigungsfall. 

Absatz 2 beschreibt das Ziel, ein Mindestangebot an 
Dienstleistungen des Post- und Fernmeldewesens 
aufrechtzuerhalten, wobei es erforderlich sein kann, 
zur Erreichung dieses Zieles bestimmte Leistungen 
einzuschränken, ggf. aber auch das Dienstleistungs-
angebot über die übliche Angebotspalette hinaus zu 
erweitern. 

Absatz 3 berücksichtigt, daß in einem Katastrophen

-

fall oder einem ähnlichen Notfall, in Krisen und im 
Spannungs- oder im Verteidigungsfall mit einem 
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Verkehrsaufkommen zu rechnen ist, das um ein Viel-
faches über der Leistungsfähigkeit der Unterneh-
men liegt. Zur Bewältigung der lebens- und verteidi-
gungswichtigen Aufgaben muß in solchen Situatio-
nen bestimmten Aufgabenträgern Vorrang bei der 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen eingeräumt 
werden können. 

Im Bereich der Telekommunikation kann dies z. B. 
durch vorrangige Erbringung von Dienstleistungen 
und/oder durch zeitliche Begrenzung von Verbin-
dungen geschehen. Im Bereich der Postdienste kön-
nen z. B. Annahmesperren für bestimmte Sendungs-
arten oder Versandbeschränkungen in bestimmte 
Regionen in Betracht kommen, von denen bevor-
rechtigte Nutzer auszunehmen sind. 

Absatz 4 regelt, daß die Zuständigkeit für die An-
wendung der vorbereiteten Maßnahmen bei Kata-
strophen, bei erheblichen Störungen in der Versor-
gung mit Kommunikationsdienstleistungen sowie 
bei Anforderungen im Rahmen internationaler Ver-
einbarungen zur Notfallbewältigung grundsätzlich 
beim Bundesminister für Post und Telekommunika-
tion liegt. 

Da Maßnahmen gegebenenfalls vor Ort und unver-
züglich eingeleitet werden müssen, ist festzulegen, 
wer bei Gefahr im Verzug die Umsetzung veranlas-
sen kann. Für eine längerfristige Anwendung (über 
14 Tage hinaus) ist eine Bestätigung durch die Bun-
desregierung vorgesehen. Bei der Erfüllung von An-
forderungen der Vereinten Nationen und von Bünd-
nisverpflichtungen muß die Bundesregierung die 
Anwendung der Rechtsverordnungen beschließen, 
nachdem das nach dem Grundgesetz zuständige Or-
gan das Vorliegen der Voraussetzungen festgestellt 
hat. 

Die Anwendbarkeit im Spannungs- und im Verteidi-
gungsfall richtet sich nach Artikel 80 a Grundgesetz. 

Der Absatz 5 verdeutlicht, daß die Anwendung der 
aufgrund der Rechtsverordnung nach § 3 vorbereite-
ten Maßnahmen einer Anwendungsverordnung des 
Bundesministeriums für Post und Telekommunika-
tion bedarf. Bei Gefahr im Verzuge muß die Durch-
führung vorbereiteter Maßnahmen durch einen Be-
auftragten in geeigneter Weise öffentlich bekannt-
gemacht werden. 

Zu § 4 Auskunfts- und Informationspflicht 

Eine Auskunfts- und Informationspflicht, wie in Ab-
satz 1 festgelegt, ist in ähnlicher Form im Wirt-
schaftssicherstellungsgesetz (§ 14), im Energiesiche-
rungsgesetz (§ 10), im Ernährungssicherstellungsge-
setz (§ 16) enthalten. 

Zu Absatz 2: Um den Zweck dieses Gesetzes erfüllen 
zu können, ist es notwendig, den Unternehmen eine 
Berichtspflicht aufzuerlegen. Da voraussichtlich 
nicht alle Unternehmen, die Dienstleistungen im 
Post- und Fernmeldewesen anbieten, in Anspruch 
genommen werden, legt das Bundesministerium für 
Post und Telekommunikation den Umfang der Be-
richtspflicht fest. 

Zu § 5 — Vorsorgeplanungen 

Die Unternehmen in Nachfolge der DBP haben sich 
an Planungen zur Krisenbewältigung und zur Her-
stellung der zivilen Verteidigungsbereitschaft zu be-
teiligen. Schon heute sind Vertreter der Unterneh-
men der Deutschen Bundespost als fachliche Berater 
in Ausschüssen für Vorsorgeplanungen des Bundes, 
der Länder und der Kommunen tätig. Die Teilnahme 
auch anderer Unternehmen muß künftig ebenfalls 
gewährleistet sein, damit die organisatorische und 
technische Entwicklung der Unternehmen in die 
Planungen einfließen kann. 

Durch die Einschränkung, daß eine Mitwirkung nur 
nach Aufforderung durch das Bundesministerium für 
Post und Telekommunikation zu erfolgen hat, wird 
sichergestellt, daß nicht alle, sondern nur die für die 
Aufgaben geeigneten und unbedingt benötigten 
Unternehmen herangezogen werden. 

Als Voraussetzung für die Mitarbeit an Vorsorgepla-
nungen ist eine entsprechende Schulung unerläß-
lich. Die Unternehmen sind daher verpflichtet, den 
in Frage kommenden Mitarbeitern die Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen im Zivilschutz und in 
der zivilen Verteidigung zu ermöglichen. 

Zu § 6 — Mitarbeit in Arbeitsstäben und Teilnahme 
an Übungen 

Bei der Bewältigung von Gefahrenlagen ist für 
schnelle Reaktionen auch die Nutzung aller vorhan-
denen Kommunikationsmöglichkeiten erforderlich. 
Fachleute aus dem operativen Bereich verfügen 
über die entsprechenden Kenntnisse, wie diese 
Möglichkeiten zweckmäßig eingesetzt werden kön-
nen. Solche Kräfte müssen daher unmittelbar in Kri-
sen- und Arbeitsstäbe berufen werden können. 

Die aufgrund der Verordnungen nach § 3 erforderli-
chen Planungen und Maßnahmen für den Notfall 
müssen in Übungen auf ihre Anwendbarkeit und 
Wirksamkeit überprüft und nötigenfalls angepaßt 
werden. Dies schließt die Beteiligung der herange-
zogenen Unternehmen ein und gilt für Übungen und 
Manöver wie auch für Wehrübungen von unbe-
stimmter Dauer in einem Krisenfall (§ 6 Abs. 6 Wehr-
pflichtgesetz. ,,Beteiligung" bedeutet das Erfüllen 
der für die verschiedenen Aufgabenträger vorgese-
henen Aufgaben. Auch hier ist eine Fortbildung des 
Personals unerläßlich. 

Zu § 7 — Verpflichtungen in besonderen 
Situationen 

Da Art und Umfang der Unterstützungsleistungen 
durch die Unternehmen erst in einer konkreten Si-
tuation bestimmt werden können, kann hier nur eine 
allgemeine Verpflichtung ausgesprochen werden. 

Zu § 8 — Geheimschutz 

Bei Vorsorgeplanungen, in Arbeitsstäben sowie bei 
Übungen werden Sachverhalte zu erörtern sein, die 
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unter § 1 des Gesetzes über die Voraussetzungen 
und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen 
des Bundes fallen und der Geheimhaltung unterlie-
gen. Da nicht gewährleistet ist, daß privatrechtlich 
organisierte Unternehmen aus dem Bereich Tele-
kommunikation und Postwesen von sich aus Maß-
nahmen des personellen und materiellen Geheim-
schutzes ergreifen, bedarf es einer gesetzlichen 
Grundlage, wie sie auch im Artikel 1 § 1 Abs. 2 des 
Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz vorhanden ist. 

Zu § 9 — Zivilschutzaufgaben 

Damit die Einrichtungen des Postwesens und der 
Telekommunikation auch unter erschwerten Bedin-
gungen sicher zur Verfügung stehen, sind Vorsorge-
maßnahmen entsprechend § 1 ZSG erforderlich. Da-
zu gehören z. B. der Schutzraumbau und die Aufstel-
lung und Ausrüstung von Katastrophenschutzein-
heiten, also langfristig angelegte Maßnahmen, die 
nicht erst unmittelbar vor Eintritt einer Gefahrenla-
ge in Angriff genommen werden können. Die Deut-
sche Bundespost war als bundeseigene Verwaltung 
bisher nach § 4 ZSG und § 15 KatSG zu derartigen 
Maßnahmen verpflichtet. Um aber die privatrecht-
lich organisierten Unternehmen künftig verpflich-
ten zu können, bedarf es gesetzlicher Regelungen. 

Im Absatz 1 ist daher für die aus dem Sondervermö-
gen der Deutschen Bundespost hervorgegangenen 
Unternehmen eine gesonderte gesetzliche Regelung 
geschaffen worden. Dies entspricht der im Rahmen 
der Bahnreform im § 10 a des Verkehrssicherstel-
lungsgesetzes getroffenen Regelung. 

Nach Absatz 2 können auch andere Unternehmen zu 
Zivilschutzmaßnahmen verpflichtet werden, soweit 
sie für die Aufrechterhaltung lebens- und verteidi-
gungswichtiger Post- und Telekommunikations-
dienstleistungen und das Betreiben von Fernmelde-
anlagen gemäß § 1 Abs. 1 FAG benötigt werden. Die-
se Unternehmen können durch Rechtsverordnung 
nur dann zu Zivilschutzmaßnahmen verpflichtet 
werden, wenn sie besonderen Verpflichtungen nach 
§ 3 Abs. 2 unterliegen. 

Absatz 3 gibt dem Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation die Ermächtigung, Art und Um-
fang der Zivilschutzaufgaben durch Rechtsverord-
nung festzulegen. Dazu gehören insbesondere der 
Personenschutzraumbau und der Katastrophen-
schutz und seine Erweiterung. In Übereinstimmung 
mit dem Zivilschutzkonzept des Bundesministe-
riums des Innern wird für den Bereich des Post- und 
Fernmeldewesens festzulegen sein, welche Erforder-
nisse u. a. an einen friedensmäßigen Katastrophen-
schutz sowie an die Erweiterung des Katastrophen-
schutzes zu stellen sind. 

Nach Absatz 4 sind Freistellungen vom Wehr- oder 
Zivildienst zur Erfüllung der Aufgabe des Katastro-
phenschutzes und seiner Erweiterung gemäß Ab-
satz 3 Nr. 2 zulässig. Nach den Vorschriften des § 13 a 
Abs. 1 und 3 WPflG sowie des § 14 Abs. 2 und 3 Zivil-
dienstgesetz ist die Zustimmung einer Behörde er-
forderlich, wenn ein wehr- bzw. zivildienstpflichti-
ger Helfer im Katastrophenschutz verpflichtet wer

-

den soll; ebenfalls erforderlich ist die Anzeigepflicht 
einer Behörde gegenüber den Kreiswehrersatzäm-
tern bzw. gegenüber dem Bundesamt für den Zivil-
dienst. Diese Aufgaben übernimmt das Bundesamt 
für Post und Telekommunikation als zuständige Be-
hörde für alle Unternehmen, die verpflichtet sind, 
Katastrophenschutz auf dem Gebiet des Post- und 
Fernmeldewesens wahrzunehmen. 

Zu § 10 — Feldpost 

Alle Unternehmen, die Postdienstleistungen anbie-
ten und für die Versorgung der Streitkräfte mit die-
sen Leistungen geeignet sind, sollen bei Bedarf zur 
personellen und materiellen Unterstützung der 
Feldpost der Bundeswehr herangezogen werden 
können. Dies schließt auch die Beteiligung an Feld-
postübungen der Bundeswehr ein. 

Für die Sicherstellung der Postversorgung der Bun-
deswehr durch die Feldpost gelten die in der Be-
gründung zu § 3 aufgeführten Gesichtspunkte. 

Zu § 11 — Rentendienst 

Mit dem Rentenrechnungsdienst und dem Renten-
zahlverfahren wurde nach §§ 118-120 Sozialgesetz-
buch VI die Deutsche Bundespost beauftragt. Diese 
gesetzlichen Aufgaben sind auch von den Nachfol-
geunternehmen der Deutschen Bundespost POST-
DIENST und der Deutschen Bundespost POST-
BANK weiter wahrzunehmen. Zur Zeit bearbeitet 
der Postdienst monatlich ca. 20 Mio. Renten mit ei-
nem Gesamtbetrag von ca. 20 Mrd. DM. Vorsorge-
maßnahmen, die auch unter erschwerten Bedingun-
gen die Auszahlung der Renten an die Rentenemp-
fänger im In- und Ausland gewährleisten, sind un-
verzichtbar. Ein Zusammenbruch der Rentenzah-
lung würde die Stabilität der Bundesrepublik 
Deutschland gefährden und letztlich dazu führen, 
daß die Gemeinden Sozialhilfeleistungen in Milliar-
denhöhe zu erbringen hätten. 

Im Bedarfsfall ist beabsichtigt, Renten gegen Vorla-
ge der Rentenmitteilung durch Zahlstellen der 
Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost 
POSTDIENST und der Deutschen Bundespost 
POSTBANK bar auszahlen zu lassen. Um den baren 
und unbaren Rentenzahldienst sicherzustellen, muß 
das Bundesministerium für Post und Telekommuni-
kation die Möglichkeit haben, das Nachfolgeunter-
nehmen der Deutschen Bundespost POSTBANK im 
Girodienst und im Bargeldverkehr verpflichten zu 
können (s. auch §§ 2 und 3 dieses Gesetzes), beson-
ders, wenn andere Geldinstitute, die nicht verpflich-
tet werden können, ihre Geschäftstätigkeit ganz 
oder teilweise einstellen. 

Zu § 12 — Kosten 

Der Bund trägt grundsätzlich die Kosten, die den 
Unternehmen durch die Ausführung des Gesetzes 
entstehen. 
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Zu Absatz 2: Für die Dienstleistungen aufgrund von 
Rechtsverordnungen nach § 3 erhalten die Unter-
nehmen Entgelte bzw. Tarife von den Nutzern. Die 
erbrachten Leistungen einschließlich der für ihr Er-
bringen erforderlichen Vorsorgemaßnahmen sind 
damit abgegolten. Die regulatorische Bestimmung, 
nur die jeweils gültigen Tarife oder Entgelte zuzu-
lassen, soll verhindern, daß gerade in Notsituationen 
Preissteigerungen vorgenommen werden. Aus dem 
gleichen Grunde dürfen die Unternehmen bei einer 
Erweiterung ihres Dienstleistungsangebotes ledig-
lich kostendeckende Tarife oder Entgelte erheben. 

Zu Absatz 3: Sofern den Unternehmen für das Ein-
räumen von Vorrechten bei der Inanspruchnahme 
von Dienstleistungen Kosten entstehen, die durch 
Tarife oder Entgelte nicht abgedeckt sind, können 
die Mehrkosten von den bevorrechtigten Nutzern 
verlangt werden. Hier werden, entsprechend den 
Regelungen des Bundesleistungsgesetzes, wirt-
schaftliche Vorteile gegengerechnet. 

Absatz 4 stellt klar, daß Aufwendungen, die sich aus 
der Auskunftspflicht ergeben, sowie Aufwendungen 
für den Geheimschutz als allgemeine Lasten von den 
Unternehmen zu tragen sind. 

Absatz 5 berücksichtigt, daß die ausschließlichen 
Rechte für die Nachfolgeunternehmen der Deut-
schen Bundespost TELEKOM und der Deutschen 
Bundespost POSTDIENST zu gegebener Zeit entfal-
len werden. In bezug auf die Kosten ergibt sich da-
her keine Änderung gegenüber der bisherigen Re-
gelung. Erträge aus den Monopoldiensten sollen die 
Kosten für Infrastrukturleistungen decken, zu denen 
u. a. auch die Aufwendungen für Maßnahmen des Zi-
vilschutzes gehören. 

Zu § 13 — Ordnungswidrigkeiten 

Diese Vorschrift entspricht den in anderen Sicher-
stellungsgesetzen enthaltenen Bestimmungen, z. B. 
§ 28 Verkehrssicherstellungsgesetz oder § 19 Wirt-
schaftssicherstellungsgesetz. 

Zu § 14 — Zuständige Verwaltungsbehörde 

Da es nicht Aufgabe eines Bundesministeriums sein 
kann, Bußgeldbescheide zu erteilen, soll das Bun-
desamt für Post und Telekommunikation als nachge-
ordnete Behörde diese Aufgabe übernehmen. 

Zu Artikel 10 — Gesetz zur Errichtung einer 
Museumsstiftung „Post und 
Telekommunikation" — PTStiftG — 

I. Allgemeines 

Die Weiterführung des Museumswesens der gesam-
ten Deutschen Bundespost ist mit Ausnahme der bei 
der Deutschen Bundespost POSTDIENST verbliebe-
nen Postwertzeichenarchive mit der Postreform I der 
Deutschen Bundespost TELEKOM übertragen wor-
den. Eine organisatorische und rechtliche Verselb-
ständigung des Museumswesens ist nicht erfolgt. 

Es hat sich gezeigt, daß in der bestehenden Form 
keine der kulturhistorischen Bedeutung dieser Auf-
gabe angemessene Weiterführung des Museumswe-
sens möglich ist. Die erforderliche umfassende Neu-
organisation soll mit der Errichtung der Museums-
stiftung „Post und Telekommunikation" geschehen. 

Um das Museumswesen der Deutschen Bundespost 
nicht auf seine Nutzung als ein Mittel der Öffent-
lichkeitsarbeit der Unternehmen (Firmenmuseum) 
zu reduzieren und deutlich zu machen, daß die Wei-
terführung des Museumswesen im Sinne der Dar-
stellung der gesamten Kommunikationsgeschichte 
eine öffentliche Aufgabe darstellt, ist als neue Orga-
nisationsform die rechtsfähige Stiftung des öffentli-
chen Rechts im Ressortbereich des Bundesministeri-
ums für Post und Telekommunikation gewählt wor-
den. Vor diesem Hintergrund erklären sich auch die 
im Gesetzentwurf vorgesehenen Einflußrechte des 
Bundesministeriums für Post und Telekommunika-
tion. 

Neben den aus den Teilsondervermögen der Deut-
schen Bundespost hervorgegangenen Aktiengesell-
schaften und dem Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation sollen auch Dritte (beispiels-
weise andere Unternehmen, die im Bereich von Post 
und Telekommunikation tätig sind) in dieser Stif-
tung mitwirken können. 

II. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 — Rechtsform der Stiftung 

Die Museumsstiftung „Post und Telekommunika-
tion" wird als eine bundesunmittelbare rechtsfähige 
Stiftung des öffentlichen Rechts im Ressortbereich 
des Bundesministeriums für Post und Telekommuni-
kation errichtet. Diese Rechtsform ist im Hinblick 
auf die Zweckbestimmung der Stiftung besonders 
geeignet (vgl. die Ausführungen unter ,,Allgemei-
nes"). 

Als Entstehungszeitpunkt ist das Inkrafttreten des 
Gesetzes festgelegt worden. 

Zu § 2 — Stiftungszweck 

Mit dem in § 2 festgelegten Stiftungszweck soll 
deutlich gemacht werden, daß dieser Museums-
zweig nicht im Sinne eines Firmenmuseums einer 
oder mehrerer der aus den Teilsondervermögen der 
Deutschen Bundespost hervorgegangenen Aktien-
gesellschaften betrieben werden soll. Angestrebt 
wird vielmehr die Erschließung und Darstellung der 
„gesamten" Kommunikationsgeschichte. Diese Fest-
legung ist um so bedeutsamer, als sich im Bereich 
vän Post und Telekommunikation mit dem schritt-
weisen Wegfall der Monopole neben den aus den 
Teilsondervermögen der Deutschen Bundespost her-
vorgegangenen Aktiengesellschaften verstärkt auch 
andere Unternehmen betätigen werden. 

In der in Absatz 2 erfolgten beispielhaften Aufzäh-
lung der Aufgaben ist ausdrücklich auch die Zusam-
menarbeit mit postgeschichtlich tätigen Vereini-
gungen sowie mit Museen und Stiftungen gleicher 
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Zielrichtung erwähnt. Die seit Jahrzehnten beste-
henden engen Verbindungen zwischen dem Muse-
umswesen der Deutschen Bundespost und der Ge-
sellschaft für deutsche Postgeschichte e. V. beispiels-
weise sollen durch die Gründung der Stiftung nicht 
aufgehoben, sondern im Sinne der kulturellen Ver-
pflichtung weiter vertieft werden. Entsprechendes 
gilt für die Zusammenarbeit mit anderen Vereini-
gungen, Museen und Stiftungen. 

Zu § 3 Stiftungsvermögen 

Der Museumsstiftung werden als Stiftungsvermögen 
(Grundstockvermögen) das Eigentum und die sonsti-
gen Vermögensrechte an allen Vermögensgegen-
ständen übertragen, die sich im Sondervermögen 
Deutsche Bundespost befinden und die dem Muse-
umswesen dienen. Dabei zählen nach der in Absatz 1 
enthaltenen Legaldefinition zu den Vermögensge-
genständen sowohl die Sammlungsgegenstände (Ex-
ponate) mit den ausdrücklich erwähnten Postwert-
zeichenarchiven als auch die sonstigen Vermögens-
gegenstände wie Liegenschaften, technisches Aus-
stellungsmaterial, usw. 

Nach Absatz 2 kann die Stiftung Zuwendungen 
(Geld oder Sachzuwendungen) für ihre in § 2 ge-
nannten Zwecke von Dritten annehmen. Diese Zu-
wendungen werden anders als die in § 4 Abs. 1 ge-
nannten Zuschüsse Dritter Bestandteil des Stif-
tungsvermögens. 

Absatz 3 gestattet es der Stiftung, unter Beachtung 
des in § 2 genannten Stiftungszwecks Teile des Stif-
tungsvermögens entgeltlich abzugeben. 

Zu j 4 — Finanzierung 

Die Kosten der Stiftung, die im Rahmen der Erfül-
lung des Stiftungszwecks und des dadurch erforder-
lich werdenden Verwaltungsaufwands entstehen, 
werden finanziert durch 

— die aus dem Stiftungsvermögen zu erwirtschaf-
tenden Erträge und Erlöse, 

— die Zuschüsse der im Kuratorium vertretenen 
Unternehmen und Personen (Absatz 1 und Ab-
satz 3) 

und durch 

— Zuschüsse Dritter. 

Die Höhe des von den im Kuratorium vertretenen 
Personen und Unternehmen — mit Ausnahme des 
Bundes und der Vertreter des Museumswesens — zu 
zahlenden Zuschusses ist grundsätzlich an die Zahl 
der jeweils in das Kuratorium entsandten Mitglieder 
gekoppelt. 

Wenn das Kuratorium seiner Verpflichtung, die Hö-
he des von den im Kuratorium vertretenen Personen 
und Unternehmen zu zahlenden Zuschusses jährlich 
im voraus in ausreichender Höhe festzulegen (vgl. 
Absatz 2 Satz 1 und 2, Absatz 3 Satz 1), nicht nach-
kommt, so kann es dazu vom Bundesministerium für 

Post und Telekommunikation im Rahmen der 
Rechtsaufsicht (§ 13) angehalten werden. 

Zu § 5 — Organe 

§ 5 legt fest, durch wen die Stiftung handelt, nämlich 
durch das Kuratorium und den Kurator. Das Nähere 
regeln dazu die §§ 7 bis 10. 

Zu § 6 — Satzung 

Im Gesetz selbst werden nur die Grundzüge der Ver-
mögensausstattung und der Stiftungsorganisation 
festgelegt. Eingehendere Regelungen bleiben der 
Satzung vorbehalten. 

Wegen der besonderen Bedeutung der Satzung für 
die Tätigkeit der Stiftung kann sie nur mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Kura-
toriums beschlossen bzw. geändert werden. Anson-
sten faßt das Kuratorium seine Beschlüsse mit der 
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, § 7 
Abs. 6 Satz 2. 

Der Erlaß bzw. die Änderung der Satzung bedarf der 
Genehmigung des Bundesministeriums für Post und 
Telekommunikation, dessen Aufsicht die Stiftung 
untersteht, § 13. 

Zu § 7 — Kuratorium 

Diese Vorschrift regelt die Zusammensetzung und 
die Arbeitsweise des Kuratoriums sowie die Beru-
fung der Kuratoriumsmitglieder. 

Zunächst besteht das Kuratorium aus mindestens elf 
Mitgliedern, nämlich aus jeweils drei Vertretern des 
Bundes, der Deutsche Post AG und der Deutsche Te-
lekom AG sowie aus zwei Vertretern aus dem tech-
nischen und allgemeinen Museumswesen. Die Deut-
sche Postbank AG kann, muß aber nicht mit einem 
Vertreter im Kuratorium vertreten sein. Zur Förde-
rung des Stiftungszwecks können dann auch Vertre-
ter anderer Unternehmen oder Privatpersonen in das 
Kuratorium aufgenommen werden. Mit dieser „Öff-
nungsklausel" wird unterstrichen, daß Stiftungs-
zweck nicht nur die Darstellung der Aktivitäten der 
Deutschen Bundespost bzw. ihrer Nachfolgeunter-
nehmen sein soll, sondern daß die Stiftung die Dar-
stellung der gesamten Kommunikationsgeschichte 
sicherstellen soll. Die Zahl der neuen Mitglieder 
wird vom Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation festgelegt. Es hat bei dieser Entschei-
dung zu beachten, daß der Bund und alle anderen im 
Kuratorium vertretenen Unternehmen und Personen 
im Hinblick auf die Förderung des Stiftungszwecks 
im Verhältnis zueinander angemessen vertreten 
sind. 

Die Kuratoriumsmitglieder und ihre Stellvertreter 
erhalten Reisekosten nach dem Bundesreisekosten-
gesetz sowie eine vom Bundesministerium für Post 
und Telekommunikation festzusetzende „angemes-
sene" Vergütung. 
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Falls ein Mitglied vorzeitig ausscheidet, soll ein neu-
es Mitglied nur für die verbleibende Zeit bestellt 
werden, um eine einheitliche „Amtszeit" des gesam-
ten Kuratoriums zu erreichen. Ist der verbleibende 
Zeitraum bis zu einer Neubestellung des gesamten 
Kuratoriums gering, könnte es zweckmäßig sein, 
von einer Bestellung abzusehen; die Aufgaben wer-
den vom Vertreter wahrgenommen. 

Zu § 8 — Aufgaben des Kuratoriums 

Dem Kuratorium obliegen die Aufgaben des leiten-
den Organs der Stiftung. In Absatz 1 werden die 
wichtigsten Aufgaben aufgezählt. Wie das Wort „ins-
besondere" deutlich macht, handelt es sich dabei 
nicht um eine abschließende Aufzählung. 

Die Überwachung der Tätigkeit des Kurators be-
schränkt sich nicht nur auf eine Rechtmäßigkeits-
kontrolle, sondern umfaßt auch die Kontrolle der 
Zweckmäßigkeit. 

Zu § 9 — Kurator 

Da eine wirkungsvolle Arbeit der Stiftung auch or-
ganisatorische Funktionsfähigkeit voraussetzt, soll-
ten der hauptamtliche Kurator und sein ständiger 
Vertreter über Verwaltungserfahrung verfügen. 

Da das Kuratorium die Tätigkeit des Kurators über-
wacht, können der Kurator und sein Vertreter nicht 
Mitglied des Kuratoriums sein. Eine gesonderte Re-
gelung der Vertretung der Stiftung gegenüber dem 
Kurator ist erforderlich, weil die Stiftung nach der 
Bestimmung des § 10 Abs. 2 ansonsten durch den Ku-
rator vertreten wird. 

Zu § 10 — Aufgaben des Kurators 

Der Kurator ist ausführendes Organ der Stiftung. 

Nähere Bestimmungen über seine Aufgabenwahr-
nehmung sollen der Satzung vorbehalten bleiben. 
Dabei ist einer im Sinne des Stiftungszwecks sinn-
vollen Aufgabenabgrenzung zwischen dem Kurator 
und den für die Stiftungstätigkeit wichtigen Muse-
umsleitern besonderes Augenmerk zu schenken. 

Zu § 11 — Personal 

Stiftungen des öffentlichen Rechts besitzen grds. 
keine Dienstherrnfähigkeit. Das Gesetz (Absatz 1) 
macht aber von der Möglichkeit des § 121 Ziff. 2 Be-
amtenrechtsrahmengesetz Gebrauch, wonach Stif-
tungen des öffentlichen Rechts die Dienstherrnfä-
higkeit — u. a. durch Gesetz verliehen werden 
kann. 

Mit Hilfe der im Absatz 2 getroffenen Regelung soll 
sichergestellt werden, daß die Stiftung qualifiziertes 
Personal erhält, mit dem sie möglichst rasch nach ih-
rer Errichtung ihre Tätigkeit aufnehmen kann. In er-
ster Linie werden Beschäftigte der Deutsche Tele-
kom AG überzuleiten sein, die bisher schon im Mu-
seumswesen tätig waren. 

Die Beamten der Stiftung sind gemäß § 2 Abs. 2 
Satz 2 Bundesbeamtengesetz mittelbare Bundesbe-
amte. Absatz 3 Satz 2 regelt, wer oberste Dienstbe-
hörde für den Kurator einerseits und für die übrigen 
Beamten andererseits ist. Absatz 3 Satz 3 bestimmt 
das Bundesministerium für Post und Telekommuni-
kation als die für die Aufsicht zuständige oberste 
Bundesbehörde im Sinne des § 187 Bundesbeamten-
gesetz. 

Zu den für die Angestellten und Arbeiter der Stif-
tung geltenden Vorschriften zählen u. a. auch die je-
weils für die Beschäftigten des Bundes geltenden 
Tarifverträge (Bundes- und Angestelltentarifvertrag 
— Bund, Länder und Gemeinden — [BAT] und Man-
tel-Tarifvertrag für die Arbeiter des Bundes 
[MTB II]). Für die übergeleiteten Beschäftigten ist 
eine Wahrung ihres Besitzstandes vorgesehen. 

Zu § 12 — Haushaltsplan, Rechnungsprüfung 

Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
sowie für die Rechnungslegung gelten die §§ 105 
bis 110 der Bundeshaushaltsordnung. Der Haushalts-
plan bedarf der Genehmigung durch das Bundesmi-
nisterium für Post und Telekommunikation (§ 108 
BHO). 

Zu § 13 — Rechtsaufsicht 

Die Stiftung untersteht als Einrichtung der mittelba-
ren Bundesverwaltung der Rechtsaufsicht des Bun-
desministeriums für Post und Telekommunikation. 

Zu § 14 — Dienstsiegel 

Das Dienstsiegel soll den amtlichen Äußerungen 
oder Erklärungen der Stiftung urkundlichen Wert 
geben. 

Zu § 15 — Grundbuchberichtigung 

Diese Vorschrift dient der Vereinfachung der 
Grundbuchberichtigungsverfahren, die aus Anlaß 
des Rechtsübergangs durch § 2 Abs. 1 dieses Geset-
zes notwendig werden. Insbesondere die in den §§ 19 
und 29 Grundbuchordnung normierten Vorausset-
zungen für eine Grundbuchberichtigung müssen 
nicht vorliegen. 

Zu § 16 — Steuer-, Gebühren- und 
Abgabenbefreiung 

Der Anwendungsbereich dieser Vorschrift be-
schränkt sich auf die Errichtung der Stiftung und die 
rechtliche Vermögensüberleitung. Die Befreiung 
von den mit der reinen Rechtsübertragung selbst 
verbundenen Steuern, Gebühren und Abgaben ist 
bei Vermögensüberleitungen zwischen öffentlichen 
Rechtsträgern vielfach üblich. 
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Zu Artikel 11 — Anpassung anderer 
Rechtsvorschriften 

Absatz 1 

Bereits jetzt führen die Unternehmen der Deutschen 
Bundespost keine Personenbeförderung mit eigenen 
Verkehrsmitteln mehr durch. Sollte z. B. die Deut-
sche Post AG den Fahrgast-Verkehr wieder aufneh-
men wollen, besteht kein Anlaß, den bisher gegen 
ein Sondervermögen des Bundes gerichteten An-
spruch gegen ein privatrechtlich organisiertes Un-
ternehmen fortgelten zu lassen. 

Absatz 2 

Aus sicherheitsrelevanten Gründen ist die Beibehal-
tung der bisher für das öffentliche Unternehmen 
Deutsche Bundespost POSTDIENST geltenden Be-
stimmung auch nach der Privatisierung des Unter-
nehmens erforderlich. 

Absatz 3 

Das Privileg, Container selbst zulassen zu dürfen, 
knüpft an die Behördeneigenschaft an. Die Deutsche 
Post AG ist keine Behörde mehr. Zuständig für die 
Erteilung und Entziehung der Zulassung sowie für 
die Kontrolle der Container sind daher gemäß Arti-
kel 3 Abs. 2 diejenigen Behörden, die von den Lan-
desregierungen oder den von ihnen benannten Stel-
len bestimmt werden. 

Absatz 4 

Nummer 1 und 2 

Die Deutsche Post AG wird in dem betreffenden Be

-

reich anderen privaten Unternehmen gleichgestellt. 

Absatz 5 

Nummer 1 und 2 

Die Unternehmen der Deutschen Bundespost sind 
durch die Privatisierung den übrigen privaten Be-
treibern in dem betreffenden Bereich gleichgestellt. 

Absatz 6 

Die Aktiengesellschaften sind keine Behörden mehr. 
Eine Ausnahmeregelung für das Bundesministerium 
für Post und Telekommunikation, für die Bundesan-
stalt oder das Bundesamt für Post und Telekommuni-
kation ist nicht erforderlich. 

Absatz 7 

Bei den Organisationseinheiten der mit der Post

-

reform II zu gründenden Aktiengesellschaften han

-

delt es sich weder um Behörden des Bundes noch um 

bundesunmittelbare Körperschaften, Anstalten oder 
Stiftungen des öffentlichen Rechts. Die Aktienge-
sellschaften sind vom Bund rechtlich verschiedene 
Personen des Privatrechts. Damit ist das VwKostG 
von vornherein nicht auf die Kosten der Aktienge-
sellschaften anwendbar. Deshalb muß die bislang für 
die Deutsche Bundespost normierte Ausnahme ent-
fallen. Für die öffentlich-rechtliche Verwaltungs-
tätigkeit der Bundesanstalt, des Bundesministeriums 
für Post und Telekommunikation, des BZT und des 
BAPT gilt das VwKostG. 

Absatz 8 

Die Regelung des § 44 Abs. 1 BBG wird ersetzt durch 
die Regelung des § 4 Abs. 4 des Postpersonalrechts-
gesetzes. 

Absatz 9 

Die in Anlage 1 und 2 zu § 34 BLV aufgeführten Lauf-
bahnen besonderer Fachrichtungen des höheren 
und des gehobenen Dienstes werden im Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums für Post und Tele-
kommunikation und in den Aktiengesellschaften 
weitergeführt. 

Absatz 10 

Nummer 1 und 2 

Die disziplinare Befugnis für den Personenkreis, der 
aufgrund seiner früheren Tätigkeit der Deutschen 
Bundespost zuzurechnen ist, obliegt derzeit den Ge-
neraldirektionen der Postunternehmen aufgrund ih-
rer Stellung als oberste Bundesbehörden in dienst-
rechtlicher Hinsicht (§ 48 Abs. 3 PostVerfG). Durch 
die Umwandlung der Postunternehmen in Aktienge-
sellschaften geht diese Stellung verloren, so daß es 
einer gesetzlichen Neuregelung der Zuständigkeit 
bedarf. Ausgehend von dem Grundansatz für die zu 
ändernde Vorschrift, diese Befugnis einer obersten 
Bundesbehörde zuzuweisen, soll sie dem Bundesmi-
nisterium für Post und Telekommunikation übertra-
gen werden. 

Absatz 11 

Nummer 1 

Das Fernmeldetechnische Zentralamt wurde zwi-
schenzeitlich in Forschungs- und Technologiezen-
trum umbenannt. Bedingt durch die Privatisierung 
der Unternehmen der Deutschen Bundespost ist es 
keine Einrichtung des Bundes mit eigenem wissen-
schaftlichen Forschungsbereich mehr. 

Auch nach erfolgter Privatisierung soll die Möglich-
keit bestehen bleiben, den beim Forschungs- und 
Technologiezentrum beschäftigten Beamten die 
Ämter „Direktor" bzw. „Professor" zu verleihen. 
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Nummer 2 

Das Amt des Ministerialrats, dessen Amtsinhalt 
durch die Funktionszuweisung „bei einer obersten 
Bundesbehörde" näher konkretisiert ist, steht nach 
Überleitung der Beamten zu den privaten Aktienge-
sellschaften nicht mehr zur Verfügung. Beamte, die 
bisher Inhaber dieses Amtes waren, sind deshalb in 
die genannten Ämter überzuleiten. 

Absatz 12 

Nummer 1 

Die Beibehaltung dieser Funktionsgruppe ist für den 
Geschäftsbereich des BMPT erforderlich, da im Rah-
men der Postreform I die Sachverständigenaufgaben 
nach § 24 der Gewerbeordnung in den hoheitlichen 
Bereich übergegangen sind und seitdem von Sach-
verständigen des Bundesamtes für Post und Tele-
kommunikation wahrgenommen werden. 

Nummer 2 und 3 

Die Möglichkeit zur Überschreitung der Obergren-
zen des § 26 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes 
und der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 1 des Bundes-
besoldungsgesetzes muß für bestimmte Funktions-
gruppen bei den Aktiengesellschaften erhalten blei-
ben. 

Nummer 4 

Die Beibehaltung der Funktionsgruppe gemäß 
Nummer 4 ist auch für den Bereich des BMPT erfor-
derlich. 

Nummer 5 

Siehe Begründung zu Nummer 2. 

Absatz 13 

Nummer 1 

Da es für den mittleren technischen Dienst ressort-
übergreifende Laufbahnen nicht gibt und die Ein-
richtung einer eigenständigen Laufbahn mit Vorbe-
reitungsdienst und Laufbahnprüfung für den Ge-
schäftsbereich des BMPT bei dem geringen Bedarf 
von Nachwuchskräften für den mittleren techni-
schen Dienst zu kostenintensiv ist, muß sich das 
BMPT und die Bundesanstalt auch weiterhin um die 
Gewinnung von Tarifkräften der Postaktiengesell-
schaften bemühen, die zu einem späteren Zeitpunkt 
in das Beamtenverhältnis übernommen werden kön-
nen. Sind zum Zeitpunkt der Übernahme die Netto-
bezüge im Beamtenverhältnis geringer als die Net-
tobezüge im vorangegangenen Arbeitnehmerver-
hältnis, kann gemäß ÜZV eine Übergangszahlung 
gewährt werden. 

Nummer 2 

Dagegen besteht im Bereich der Aktiengesellschaf-
ten für die Anwendung der ÜZV kein Bedarf mehr, 
da keine neuen Beamten ernannt werden. 

Absatz 14 

Die Vorschrift normiert eine Sonderregelung für die 
Deutsche Bundespost. Diese kann nach der Um-
wandlung des Sondervermögens in privatwirtschaft-
lich organisierte Unternehmen nicht fortgelten. Im 
übrigen gilt das Betriebsverfassungsgesetz mit den 
im Postpersonalrechtsgesetz normierten Besonder-
heiten. 

Absatz 15 

Die Vorschrift normiert eine Sonderregelung für die 
Deutsche Bundespost. Diese kann nach der Um-
wandlung des Sondervermögens in privatwirtschaft-
lich organisierte Unternehmen nicht fortgelten. Im 
übrigen gilt die aufgrund § 126 Betriebsverfassungs-
gesetz erlassene Wahlordnung mit den im Postperso-
nalrechtsgesetz normierten Besonderheiten. 

Absatz 16 

Nach Umwandlung der Deutschen Bundespost in 
privatwirtschaftliche Unternehmen gelten die Be-
stimmungen des BetrVG für die Jugend- und Auszu-
bildendenvertretungen. 

Absatz 17 

Nummer 1 

Nach der gesetzlichen Fiktion sollen die Nachfolge-
unternehmen der Deutschen Bundespost unter da-
tenschutzrechtlichen Aspekten — wie bisher — als 
öffentliche Stellen bis zur Aufhebung der aus-
schließlichen Rechte nach dem Postgesetz oder dem 
Gesetz über Fernmeldeanlagen (Monopole) qualifi-
ziert werden, um auf diese Weise die seitherige Kon-
trollkompetenz des Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz beizubehalten. 

Nummer 2 

Der Datenschutz ist von den aus dem Sondervermö-
gen der Deutschen Bundespost hervorgegangenen 
Unternehmen sicherzustellen. 

Nummer 3 

Die Einschränkung des Post- und Fernmeldege-
heimnisses zugunsten der Kontrollbefugnis des Bun-
desbeauftragten für den Datenschutz in diesem Be-
reich ist bis zum Aufheben der ausschließlichen 
Rechte nach dem Postgesetz oder dem Gesetz über 
Fernmeldeanlagen (Monopole) vorzusehen. 
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Nummer 4 

Adressaten für Beanstandungen des Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz sollen — vorüberge-
hend — weiterhin die Vorstände der aus dem Son-
dervermögen Deutsche Bundespost durch Gesetz 
hervorgegangenen Unternehmen sein. 

Absatz 18 

Nummer 1 

Die Erfüllung der Aufgaben der Unternehmen in 
Nachfolge der Deutschen Bundespost nach dem Ge-
setz über den Zivilschutz bleibt im Hinblick auf die 
besondere Bedeutung eines funktionierenden Nach-
richtenwesens unverzichtbar. Zivilschutzaufgaben 
sind auch weiterhin wahrzunehmen, denn unabhän-
gig von der Rechtsform sind die privatrechtlichen 
Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost 
gem. § 1 Zivilschutzgesetz lebenswichtige Betriebe. 
Allerdings können diese Unternehmen als Aktienge-
sellschaften nicht mehr nach § 4 des ZSG in An-
spruch genommen werden, da hier ausschließlich 
Verwaltungsaufgaben des Bundes und der besonde-
ren Verwaltungen geregelt sind. 

Daher war eine gesonderte Regelung zu schaffen im 
Post- und Telekommunikationssicherstellungsge-
setz. Die Möglichkeit, auch andere Betreiber von 
Fernmeldeanlagen und Anbieter von Postdienstlei-
stungen bei einer weiteren Liberalisierung dieses 
Marktes zur Erfüllung von Zivilschutzmaßnahmen 
verpflichten zu können, war ebenfalls gesetzlich zu 
normieren. 

Nummer 2 

Durch die Privatisierung wird das öffentlich-rechtli-
che Unternehmen Deutsche Bundespost TELEKOM 
Privaten gleichgestellt. Für den Warndienst sollen 
deshalb bei der Nutzung von Übertragungswegen 
des Nachfolgeunternehmens der Deutschen Bundes-
post TELEKOM die gleichen Bedingungen wie für 
Dritte gelten. 

Nummer 3 

Redaktionelle Anpassung 

Absatz 19 

Nummer 1 

Der Bereich des Postwesens und der Telekommuni-
kation wird als lebens- und verteidigungswichtig 
eingestuft. Daher müssen auch die in diesem Bereich 
tätigen privaten Unternehmen entsprechend ver-
pflichtet werden. 

Nummer 2 

Die Neufassung berücksichtigt, daß nicht nur das 
Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost 
TELEKOM, sondern auch andere Unternehmen ent-
sprechende Dienstleistungen anbieten. 

Nummer 3 

Die Genehmigung von Funkanlagen ist als hoheitli-
che Aufgabe dem Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation zugeordnet. 

Absatz 20 

Nummer 1 

Die Anpassung ist erforderlich, da das Fernmelde-
wesen nach der Reform nicht mehr als öffentliche 
Aufgabe betrieben wird. 

Nummer 2 

Einfügung dieses Absatzes ist erforderlich durch die 
Änderung der Rechtsverhältnisse. Die Anwendung 
des § 27 des Schutzbaugesetzes in der gegenwär-
tigen Fassung betrifft den Bereich der Bundesver-
waltung, weshalb die Anwendung auf die private 
Aktiengesellschaft ausgeschlossen ist. Diese Unter-
nehmen sind daher künftig durch Rechtsverordnun-
gen zu verpflichten, für Objekte, die vom BMPT be-
stimmt werden, bauliche Sicherungsmaßnahmen 
durchzuführen. 

Nummer 3 

Die Unternehmen der Telekommunikation können 
nicht nach dem Gesetz in Anspruch genommen wer-
den. Besondere Regelung durch Anfügung von Ab-
satz 3 in § 26 des Schutzbaugesetzes (Rechtsverord-
nungen). 

Absatz 21 

Die Erfüllung der Aufgaben nach dem Katastro-
phenschutzgesetz durch die Unternehmen in Nach-
folge der Deutschen Bundespost bleibt unverzicht-
bar. Diese Aufgaben sind auch weiterhin aufgrund 
der Verpflichtung, ein funktionierendes Nachrich-
tenwesen zu gewährleisten, wahrzunehmen. Nach 
der Umwandlung der öffentlichen Unternehmen der 
Deutschen Bundespost in privatrechtliche Unter-
nehmen können sie nicht mehr nach § 15 KatSG in 
Anspruch genommen werden, da diese Vorschrift 
nur Verwaltungsaufgaben des Bundes und der be-
sonderen Verwaltungen regelt. Die Möglichkeit, 
auch andere Betreiber von Fernmeldeanlagen und 
Anbieter von Postdienstleistungen — auch bei einer 
weiteren Liberalisierung dieses Marktes — zur Er-
füllung von Zivilschutzmaßnahmen verpflichten zu 
können, ist vorgesehen, und zwar § 9 des Post- und 
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Telekommunikationssicherstellungsgesetzes. § 13 a 
Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes (Verweis auf den zu-
ständigen Bundesminister nach § 15 KatSG) war ent-
sprechend anzupassen. 

Absatz 22 

Mit der Umwandlung der Unternehmen der Deut-
schen Bundespost in Aktiengesellschaften ist eine 
Zuständigkeit zur Bewirtschaftung von Bundesmit-
teln nicht mehr gegeben. Die vorliegende Aufgaben-
zuweisung für die Abwicklung von Altmitteln be-
rücksichtigt den Umstand, daß vor der Postreform I 
von der gesamten Deutschen Bundespost, danach 
von den einzelnen Unternehmen Mittel zur Verfü-
gung gestellt worden sind. 

Absatz 23 

Nach dem Postsozialversicherungsorganisationsge-
setz ist die ehemalige Betriebskrankenkasse der Un-
ternehmen der Deutschen Bundespost nicht nur zu-
ständig für die Beschäftigten der Nachfolgeunter-
nehmen, sondern auch für die Beschäftigten des 
Bundesministeriums für Post und Telekommunika-
tion, der Bundesanstalt für Post und Telekommuni-
kation Deutsche Bundespost und der Unfallkasse. 

Absatz 24 

Nummer 1 und 2 

Das Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundes-
post TELEKOM wird künftig gleichrangig neben 
anderen Betreibergesellschaften stehen, so daß es ei-
ner besonderen Hervorhebung nicht bedarf. 

Absatz 25 

Im Rahmen der vorgenommenen Aufgabenprivati-
sierung wäre eine Privilegierung der Aktiengesell-
schaften in den Kostengesetzen, wie sie für die Un-
ternehmen der Deutschen Bundespost gegeben war, 
wettbewerbswidrig. Durch die Änderung dieser 
Vorschrift wird klargestellt, daß eine persönliche 
Gebührenbefreiung für die Nachfolgeunternehmen 
der Deutschen Bundespost nicht besteht. 

Absatz 25 a 

Im Rahmen der vorgenommenen Privatisierung wä-
re eine Privilegierung der Aktiengesellschaften in 
den Kostengesetzen, wie sie für die Unternehmen 
der Deutschen Bundespost gegeben war, nicht ver-
tretbar. Durch die Änderung dieser Vorschrift wird 
klargestellt, daß eine persönliche Gebührenbefrei-
ung für die Nachfolgeunternehmen der Deutschen 
Bundespost nicht besteht. 

Absatz 26 

Im Rahmen der vorgenommenen Aufgabenprivati-
sierung wäre eine Privilegierung der Aktiengesell-
schaften in den Kostengesetzen, wie sie für die Un-
ternehmen der Deutschen Bundespost gegeben war, 
wettbewerbswidrig. Durch die Änderung dieser 
Vorschrift wird klargestellt, daß eine persönliche 
Gebührenbefreiung für die Nachfolgeunternehmen 
der Deutschen Bundespost nicht besteht. 

Absatz 27 

Nummer 1 und 2 

Durch § 100 b StPO sind die Betreiber von Fernmel-
deanlagen, die für den öffentlichen Verkehr be-
stimmt sind, verpflichtet, die Durchführung von 
Überwachungsmaßnahmen zu ermöglichen. Der da-
mit verbundene Personalaufwand wurde vor der 
Poststrukturreform I in Anlehnung an § 13 G 10 er-
stattet, nach der Poststrukturreform I gemäß § 17 a 
ZSEG. Die Erfahrung zeigt, daß die Betreiber der 
Fernmeldeanlagen die erforderlichen Tätigkeiten 
nicht nur gelegentlich, sondern als Regelaufgabe 
durchzuführen haben. Der bisherige Gesetzestext 
ließ für die Erstattung von Wählverbindungen, die 
nunmehr aufgrund neuer Technologie für Überwa-
chungsmaßnahmen genutzt werden können und die 
für die Bedarfsträger sehr kostengünstige Lösungen 
darstellen, keinen Raum. Die neue Vorschrift sieht 
auch in diesen Fällen eine Erstattungspflicht vor. 
Ferner wird durch die Formulierung ,,Inanspruch-
nahme" klargestellt, daß auch die einmaligen Ent-
gelte, z. B. für die Installation der Übertragungswe-
ge, zu erstatten sind. Die bisherige Formulierung 
„Für die Benutzung ..." führte wiederholt zu Ausle-
gungsschwierigkeiten. 

Absatz 28 

Das die erleichterte Einbeziehung von Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen rechtfertigende Argument 
des Massenverkehrs trifft auch auf die Aktiengesell-
schaften zu. An dem Erfordernis der amtlichen Ver-
öffentlichung soll festgehalten werden. Da die Un-
ternehmen aber über kein Amtsblatt mehr verfügen 
werden, ist eine Veröffentlichung im Amtsblatt des 
BMPT vorgesehen. Die Großkunden haben das 
Amtsblatt des BMPT ohnehin abonniert. 

Die frühere Bezeichnung „Ämter" war angesichts der 
privaten Rechtsform in Niederlassungen zu ändern. 
Entsprechend dem Begriff des „Amtes" sind nur die 
selbständigen Niederlassungen gemeint. 

Absatz 29 

Nummer 1 und 2 

Die Anzahl der Postprotestaufträge ist derartig stark 
gesunken, daß sie problemlos von den Notaren und 
Gerichten mit übernommen werden können. Es be-
steht daher keine Veranlassung, die Deutsche Post 
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AG mit dieser sehr kostenintensiven Aufgabe zu be-
lasten. 

Absatz 30 

Der Bundesminister für Post und Telekommunika-
tion wird nicht mehr zuständiger Bundesminister 
nach § 15 KatSG sein, Er muß daher im § 9 des Post- 
und Telekommunikationssicherstellungsgesetzes 
als zuständiger Bundesminister besonders aufge-
führt werden. 

Absatz 31 

Nummer 1 

Die Unternehmen in Nachfolge der Deutschen Bun-
despost POSTDIENST und TELEKOM werden nicht 
mehr in bundeseigener Verwaltung mit eigenem 
Verwaltungsunterbau geführt. Sie werden deshalb 
nicht mehr von § 1 Abs. 1 Nr. 1 dieser Verordnung 
erfaßt. Die Unabkömmlichstellung für besondere 
Aufgabenträger dieser Unternehmen bleibt unver-
zichtbar. 

Die Möglichkeit der Unabkömmlichstellung für be-
sondere Aufgabenträger von Unternehmen nach § 2 
Abs. 2 Nr. 2 und 3 des Post- und Telekommunika-
tionssicherstellungsgesetzes muß gewährleistet 
sein, weil diese Unternehmen nach dem genannten 
Gesetz verpflichtet werden können, ein Mindestan-
gebot an Dienstleistungen aufrecht zu erhalten. Eine 
gesonderte Regelung unter § 1 Abs. 1 Nr. 11 ist des-
halb getroffen worden. 

Nummer 2 

Redaktionelle Anpassung 

Nummer 3 

Bedingt durch die Liberalisierung im Telekommuni-
kationsbereich werden weitere Anbieter von Tele-
kommunikationsdienstleistungen und Betreiber von 
Fernmeldeanlagen ihre Dienstleistungen für die Öf-
fentlichkeit in den Wettbewerb einbringen. Deshalb 
ist die Möglichkeit von UK-Stellungen auf diese An-
bieter zu erweitern, soweit die sonstigen Vorausset-
zungen erfüllt sind. 

Absatz 32 

Nummer 1 

Vgl. Begründung zur Änderung der Verordnung 
über die Zuständigkeiten und das Verfahren bei der 
Unabkömmlichstellung. 

Nummer 2 

Im Zusammenhang des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Wehrpflichtgesetzes und des Zivil-
schutzgesetzes (Drucksache 12/5089) wird die Ver-
ordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten im 
Verfahren bei der Unabkömmlichstellung entfallen. 
Die nach der Verordnung über die Zuständigkeit 
und das Verfahren bei der Unabkömmlichstellung 
vorschlagsberechtigte oberste Bundesbehörde kann 
dann das Vorschlagsrecht durch allgemeine Verwal-
tungsvorschrift regeln. 

Absatz 33 

Nummer 1 

Im Zuge der Liberalisierung des Telekommunika-
tionsmarktes ist es erforderlich, auch Vertragsver-
hältnisse mit anderen Anbietern einzubeziehen. 

Die Vorschrift erfaßt auch private Telekommunika-
tionsendeinrichtungen, die über einen Telekommu-
nikationsanschluß genutzt werden. 

Nummer 2 

Zur Erfüllung der Aufgaben „Sicherung und Sicher-
stellung des Postwesens und der Telekommunika-
tion" ist es nach wie vor erforderlich, die benannten 
Unternehmen von den Verpflichtungen des Bundes-
leistungsgesetzes freizustellen. 

Absatz 34 

Nummer 1 und 2 

Da die Unternehmen, die nach dem Gesetz in An-
spruch genommen werden, keine Behörden sind, 
übernimmt das BAPT die Aufgabe der Anforde-
rungsbehörde. 

Absatz 35 

Die Unternehmen konnten in ihrer Eigenschaft als 
Bundesverwaltung nicht enteignet werden. Nach 
dem Wechsel der Rechtsform muß die Enteignungs-
möglichkeit ausgeschlossen werden, um eine Auf-
rechterhaltung der Infrastruktur sicherzustellen. 

Absatz 36 

Die ursprünglich aufgeführten Teilsondervermögen 
existieren nicht weiter. Die Aktiengesellschaften 
werden nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 FPStatG erfaßt, solan-
ge der Bund gem. § 2 Abs. 3 Satz 1 FPStatG mit mehr 
als 50 vom Hundert des Nennkapitals oder des 
Stimmrechts beteiligt ist. 

Die Bundesbeamten (Personalstatistik) unterfallen 
unabhängig von der vorgenannten Voraussetzung 
dem § 2 Abs. 1 Nr. 1 FPStatG. 
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Die Finanz- und Personalstatistik für den Hoheitsbe-
reich wird ebenfalls nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 FPStatG 
geführt. 

Absatz 36 a 

Die Anpassung erfolgt zur Klarstellung: Die Deut-
sche Postbank AG als Nachfolgeunternehmen der 
Deutschen Bundespost POSTBANK ist keine Behör-
de oder öffentliche Stelle mehr. 

Absatz 37 

Die bei den Nachfolgeunternehmen der Deutschen 
Bundespost beschäftigten Beamten sollen steuerlich 
weiterhin wie unmittelbare Bundesbeamte behan-
delt werden. 

Absatz 38 

Nummer 1 

Die Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundes-
post sollen ihren Wettbewerbern soweit wie möglich 
gleichgestellt werden. Für eine Sonderbehandlung 
im Bereich der Körperschaftsteuer besteht kein Be-
darf mehr, sobald die Ablieferung wegfällt. Die 
Übergangsregelung in § 54 Abs. 1 b Körperschaft-
steuergesetz wirkt in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Post-
umwandlungsgesetz zugunsten der Nachfolgeunter-
nehmen wegen der letztmals im Jahr 1995 von die-
sen zu entrichtenden Ablieferung. 

Nummer 2 

Auf eine subjektive Steuerbefreiung der Bundesan-
stalt für Post und Telekommunikation Deutsche 
Bundespost wird verzichtet. Sie wird als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts insoweit unbe-
schränkt steuerpflichtig, als sie einen Betrieb ge-
werblicher Art (BgA) unterhält. Tätigkeiten der Bun-
desanstalt zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 3 
Abs. 2 des Bundesanstalt Post-Gesetzes könnten eine 
„nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeit zur Erzielung 
von Einnahmen" darstellen und damit die Annahme 
eines BgA begründen. Da diese Tätigkeiten den ge-
werblich tätigen Nachfolgeunternehmen der Deut-
schen Bundespost dienen und auch von diesen abzu-
gelten sind, könnte eine Steuerbefreiung hier zu 
einer Wettbewerbsverzerrung gegenüber Wettbe-
werbern führen, die nicht von der Bundesanstalt be-
treut werden. 

Absatz 39 

Nummer 1 und 2 

Die Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundes-
post sollen ihren Wettbewerbern soweit wie möglich 
gleichgestellt werden. Für eine Sonderbehandlung 
im Bereich der Gewerbesteuer besteht kein Bedarf 
mehr, sobald die Ablieferung wegfällt. Die Über-
gangsregelung in § 36 Abs. 1 b Gewerbesteuergesetz 

wirkt in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Postumwand-
lungsgesetz zugunsten der Nachfolgeunternehmen 
wegen der letztmals im Jahr 1995 von diesen zu 
entrichtenden Ablieferung. 

Im übrigen wird auf die Begründung zu Absatz 38 
verwiesen. 

Absatz 40 

Nummer 1 und 2 

Die Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundes-
post sollen ihren Wettbewerbern soweit wie möglich 
gleichgestellt werden. Für eine Sonderbehandlung 
im Bereich der Körperschaftsteuer besteht kein Be-
darf mehr, sobald die Ablieferung wegfällt. Die 
Übergangregelung in § 25 Abs. 8 Vermögensteuer-
gesetz wirkt in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Postum-
wandlungsgesetz zugunsten der Nachfolgeunter-
nehmen wegen der letztmals im Jahr 1995 von die-
sen zu entrichtenden Ablieferung. 

Im übrigen wird auf die Begründung zu Absatz 38 
verwiesen. 

Absatz 41 

Die Deutsche Bundespost war als Hoheitsverwal-
tung bislang von der Grundsteuer befreit. Die Über-
gangsregelung in § 38a GrStG wirkt zugunsten der 
Nachfolgeunternehmen wegen der letztmals im Jahr 
1995 von diesen zu errichtenden Ablieferung. 

Absatz 42 

Nummer 1 

Die Tätigkeit der Deutsche Telekom AG ist privat-
wirtschaftlich, die bisherige Fiktion einer gewerbli-
chen Tätigkeit entfällt. 

Nummer 2 und 3 

Die von der Deutsche Post AG und von der Deutsche 
Telekom AG erbrachten Dienstleistungen und zuge-
hörigen Lieferungen werden — wie bisher durch die 
Deutsche Bundespost — von „öffentlichen Post- und 
Fernmeldeeinrichtungen" im Sinne der Sechsten 
Richtlinie der EG zur Harmonisierung der Umsatz-
steuer (6. Rl EWG) erbracht. Aus diesem Grund muß 
die für den Postbereich bestehende Umsatzsteuer-
befreiung aufrechterhalten bleiben (Artikel 13 
Abschn. A Satz 1 Buchstabe a der 6. Rl EWG). Die Be-
freiung erfaßt jedoch nur „Postdienstleistungen", das 
heißt solche Dienste, die durch den Begriff Postwe-
sen im herkömmlichen Sinne abgedeckt werden. 
Andere Leistungen der Deutsche Post AG, etwa der 
Verkauf von Süßwaren, werden nicht von einer „öf-
fentlichen Posteinrichtung" erbracht, sie unterliegen 
deshalb der Besteuerung. 

Für Leistungen des Fernmeldewesens gilt die der

-

zeit bereits in Anspruch genommene Übergangsvor- 
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schrift des Artikels 28 Abs. 3 Buchstabe b i. V. m. An-
hang F Nr. 5 der 6. Rl EWG. 

Die Auslegung der Begriffe „öffentliche Post- und 
Fernmeldeeinrichtungen" ist ausschließlich anhand 
gemeinschaftsrechtlicher Wertungen vorzunehmen. 
Dabei kommt es weniger auf die Organisationsform 
der Einrichtungen an als auf ihre Einbindung in öf-
fentliche Zielsetzungen. Diese ist jedenfalls so lange 
noch festzustellen, als wesentliche Marktsegmente 
den Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundes-
post ausschließlich vorbehalten bleiben, diese Un-
ternehmen besondere Infrastrukturlasten zu tragen 
haben und durch hoheitliche Maßnahmen wie auch 
durch Allein- bzw. Mehrheitsbesitz des Bundes die 
Einhaltung staatlicher Vorgaben gesichert bleibt. 
Eine teilweise Ungleichbehandlung der Wettbewer-
ber, insbesondere in den nicht lizenzierten Berei-
chen, wird vom EG-Recht hingenommen. Gegen-
über der derzeitigen Rechtslage ändert sich insoweit 
nichts. 

Nummer 4 

Diese Übergangsregelung ist durch Zeitablauf über-
holt. 

Absatz 43 

Eine Übertragung hoheitlicher Aufgaben auf die Di-
rektionen privater Unternehmen kommt nicht in Be-
tracht. Die Ansprüche sind weiterhin relevant, da es 
sich teilweise um Ansprüche der Altersversorgung 
handelt. Eine materielle Zuständigkeit der Bundes-
anstalt wird hierdurch nicht begründet. Sie hat die 
Anmeldungen vielmehr weiterzugeben. Die Bundes-
anstalt wurde aus Gründen der Zentralisation der 
Anmeldestelle gewählt. Da es sich hier um Altver-
bindlichkeiten handelt, durften die Begriffe „Deut-
sche Bundespost" und „Deutsche Reichspost" nicht 
verändert werden. 

Absatz 44 

Das Bundeskartellamt soll wie bisher für die Unter-
nehmen, denen Ausschließlichkeitsrechte zugewie-
sen sind, der Deutsche Post AG und der Deutsche 
Telekom AG, zuständig sein. Für das privatisierte 
Unternehmen Deutsche Postbank AG ist eine Son-
dervorschrift bezüglich der Zuständigkeit dagegen 
nicht mehr erforderlich. 

Absatz 45 

Zur bevorzugten Deckung des Bedarfs an Mineralöl-
erzeugnissen für die benannten Unternehmen ge-
mäß dem Post- und Telekommunikationssicherstel-
lungsgesetz, die lebens- und verteidigungswichtige 
Aufgaben wahrzunehmen haben, ist an dem beson-
deren Zuteilungsverfahren von Bezugsscheinen fest-
zuhalten. Zuständige zentrale Behörde für die Gel

-

tendmachung des Bedarfs gegenüber dem BMWi ist 
das BAPT. 

Absatz 46 

Zur bevorzugten Deckung des Bedarfs an Kraftstof-
fen für die benannten Unternehmen, die öffentliche 
Aufgaben zu erfüllen haben, ist an dem besonderen 
Zuteilungsverfahren von Bezugsscheinen festzuhal-
ten. 

Absatz 47 

Adressat der Regelungen im Stabilitätsgesetz ist 
ausschließlich die öffentliche Hand. Die Nachfolge-
unternehmen der Deutschen Bundespost sind nicht 
mehr Bestandteil des öffentlichen Wirtschafts

-

Sektors. 

Absätze 48 bis 55 

Die Überwachung technischer Anlagen und gefähr-
liche Stoffe obliegt bei Aktiengesellschaften grund-
sätzlich den allgemeinen Überwachungsorganisa-
tionen. Die Ausnahmeregelungen für die Deutsche 
Bundespost konnten daher nicht beibehalten wer-
den. Mit den vorliegenden Regelungen soll gleich-
zeitig die auslaufende Beschäftigung der Sachver-
ständigen des Hoheitsbereichs sichergestellt wer-
den. 

Absatz 56 

Aufgrund der Umwandlung der öffentlichen Unter

-

nehmen der Deutschen Bundespost in Aktiengesell

-

schaften ist die bisherige Privilegierung aufzuheben. 

Absatz 57 

Die bisherige Ausnahme der Beförderung durch die 
Post von den Vorschriften des Sprengstoffgesetzes 
beruhte auf Spezialregelungen in der — inzwischen 
aufgehobenen — Postordnung sowie auf der Erwar-
tung, daß die Behörde Deutsche Bundespost von sich 
aus die Belange der Sicherheit beachten werde. Dies 
kann bei einem privaten Unternehmen nicht ohne 
weiteres unterstellt werden. Es ist daher geboten, 
die Deutsche Post Aktiengesellschaft ebenso den 
Vorschriften des Sprengstoffgesetzes zu unterstellen 
wie ihre Wettbewerber. 

Absatz 58 

Mit Wegfall der Behördeneigenschaft entfällt auch 
der Grund für die Ausnahme der Deutschen Bundes-
post. Künftig unterliegen alle bei Betreibergesell-
schaften Beschäftigten der Verschwiegenheits-
pflicht aus § 42 des Außenwirtschaftsgesetzes. 
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Absatz 59 

Durch diese Vorschrift sollen die Interessen des Ei-
gentümers bzw. des Betreibers eines Unterwasser-
Fernmeldekabels, in dessen Nähe Betriebsanlagen 
eingerichtet werden, geschützt werden. 

Als Betreiber dieser Kabel kommen auch andere Un-
ternehmen als die Deutsche Telekom AG in Be-
tracht. 

Absatz 60 

Aufgrund der Umwandlung in privatrechtliche Or-
ganisationsformen muß der Begriff „Deutsche Bun-
despost" ersetzt werden. 

Eine Änderung der Bezeichnung der Versorgungs-
anstalt ist nicht möglich, da es sich hierbei um eine 
rechtlich selbständige Körperschaft handelt. 

Absatz 61 

Nummer 1 und 2 

Die Unternehmen in Nachfolge der Deutschen Bun-
despost werden nicht mehr in bundeseigener Ver-
waltung mit eigenem Verwaltungsunterbau geführt. 
Sie werden nunmehr von § 4 Abs. 1 Nr. 8 (neu) Ar-
beitssicherstellungsgesetz erfaßt, weil sie nach § 3 
des Post- und Telekommunikationssicherstellungs-
gesetzes verpflichtet werden können. 

Absatz 62 

Nummer 1 bis 3 

Die Aktiengesellschaften unterliegen als juristische 
Personen des Privatrechts grundsätzlich der allge-
meinen Gewerbeaufsicht. Um die beschäftigten 
Sachverständigen nicht anderweitig beschäftigen zu 
müssen, ist es erforderlich, diese Übergangsvor-
schrift zu schaffen und nicht den § 14 Abs. 2 Satz 1 
des Gerätesicherheitgesetzes unmittelbar entfallen 
zu lassen. 

Absatz 63 

Nummer 1 

Redaktionelle Anpassung (vgl. Nummer 2). 

Nummer 2 

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die 
Versicherten im Geschäftsbereich des Bundesmini-
steriums für Post und Telekommunikation und der 
bezeichneten Unternehmen ist zur Zeit der Bund. 
Die Aufgaben des Bundes (ohne Unfallverhütung 
und Erste Hilfe) werden bisher von der Bundespost-
Ausführungsbehörde für Unfallversicherung ausge-
führt (§ 766 Abs. 1 RVO). Mit der Durchführung der 
Aufgaben der Unfallverhütung und Ersten Hilfe 
(Prävention einschließlich Überwachung) wurde die 
Zentralstelle Arbeitsschutz beim Bundesamt für Post 

und Telekommunikation beauftragt. Die Kosten 
werden auf die versicherten Unternehmen und Be-
hörden aufgeteilt bzw. dem Bundesamt für Post und 
Telekommunikation erstattet. Diese Regelung 
weicht von der im übrigen Bereich der gesetzlichen 
Unfallversicherung geltenden Organisationsform 
der rechtlich selbständigen Solidargemeinschaften 
(z. B. Berufsgenossenschaften) ab, die sich im Umla-
geverfahren finanzieren. Eine Berechtigung für eine 
Eigenversicherung des Staates und damit für eine 
Zuordnung zum Bund als Unfallversicherungsträger 
für die Beschäftigten der aus dem Sondervermögen 
Deutsche Bundespost hervorgegangenen Unterneh-
men und der Bundesanstalt für Post und Telekom-
munikation Deutsche Bundespost besteht nach de-
ren Gründung nicht mehr. Es wird daher eine Lö-
sung vorgesehen, nach der die gesetzliche Unfall-
versicherung für die Aktiengesellschaften von ei-
nem aus der Bundespost-Ausführungsbehörde und 
der Zentralstelle Arbeitsschutz zu bildenden recht-
lich selbständigen Versicherungsträger und nicht 
vom Bund in Eigenversicherung durchgeführt wird. 
Durch die Verweisung auf die für die Berufsgenos-
senschaften geltenden Vorschriften wird die Unfall-
kasse Post und Telekom auch zuständig für die Auf-
gaben „Unfallverhütung mit allen geeigneten Mit-
teln", Sorge für eine wirksame Erste Hilfe (§ 546 
RVO) und den Erlaß von Unfallverhütungsvorschrif-
ten sowie deren Überwachung, die bisher von der 
Zentralstelle Arbeitsschutz wahrgenommen werden. 
Die Regelungen sind entsprechenden Vorschriften 
für die Gemeindeunfallversicherungsverbände, für 
die Unfallkassen bei den Stadtstaaten und für die 
Eisenbahn-Unfallkasse nachgebildet. Die Regelung 
in Absatz 1 stellt sicher, daß der bisherige Zustän-
digkeitsbereich der Bundespost-Ausführungsbehör-
de für Unfallversicherung erhalten bleibt. Grund-
sätzlich sind keine Eingriffe in bestehende Rechts-
verhältnisse anderer Unfallversicherungsträger vor-
gesehen. Die Bundespost-Ausführungsbehörde für 
Unfallversicherung und die Zentralstelle Arbeits-
schutz unterstehen der Aufsicht des Bundesministe-
riums für Post und Telekommunikation. Aus Grün-
den der Kompetenzklarheit soll die neu zu gründen-
de Unfallkasse ebenfalls in allen Angelegenheiten 
dem Bundesministerium für Post und Telekommuni-
kation unterstehen, das damit gegenüber der Unfall-
kasse Post und Telekom u. a. alle Aufgaben über-
nimmt, die sonst dem Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung obliegen. Erforderliche Abstim-
mungen mit dem Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung und in Zukunft dem Bundesinnenmi-
nisterium sollen vom Bundesministerium für Post 
und Telekommunikation durchgeführt werden. Die 
Aufsichtsrechte des Bundesversicherungsamtes be-
züglich des Leistungsbereiches der Unfallkasse sol-
len nicht eingeschränkt werden. 

Nummer 3 

Die Unfallkasse Post und Telekom benötigt für die 
Durchführung ihrer Aufgaben insbesondere bei den 
Technischen Aufsichtsbeamten und den Arbeits-
schutzärzten Personal in der erforderlichen Zahl und 
Qualität. Dies kann zu notwendigen Überschreitun- 
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gen bei den Beförderungsämtern und zu speziellen 
Ergänzungen im Tarifbereich führen. Träger der Un-
fallversicherung für Versicherte nach § 657 b der 
Reichsversicherungsordnung ist gemäß § 29 Sozial-
gesetzbuch IV in Verbindung mit Artikel 87 Abs. 2 
des Grundgesetzes eine rechtsfähige bundesunmit-
telbare Körperschaft des öffentlichen Rechts mit 
Selbstverwaltung, der die Dienstherrnfähigkeit nach 
§ 121 des Beamtenrechtsrahmengesetzes verliehen 
wird. Neben der Einstellung neuer Mitarbeiter und 
der Übernahme von Beschäftigten (Beamte und Ta-
rifkräfte) des bisherigen Sozialamts der Deutschen 
Bundespost und des Bundesamts für Post und Tele-
kommunikation soll es der Unfallkasse Post und Te-
lekom möglich sein, Kräfte zu beschäftigen, und 
dort, wo es möglich ist, insbesondere durch Unfall 
oder Krankheit leistungsgeminderte Kräfte der Be-
reiche, für die die Unfallkasse Post und Telekom 
Versicherungsträger ist, für die Erledigung ihrer 
Aufgaben gegen Kostenerstattung einzusetzen. 

Absatz 64 

Nach der durch die Postreform II erfolgten Auf-
gabenprivatisierung besteht kein Anlaß mehr für die 
in der geänderten Vorschrift vorgesehene Verfah-
rensprivilegierung. 

Absatz 65 

Nummer 1 

Durch die Beibehaltung dieser Regelung wird si-
chergestellt, daß Beschäftigte des Bundesministeri-
ums für Post und Telekommunikation einschließlich 
der nachgeordneten Behörden auch Anspruch auf 
Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz ha-
ben, wenn sie in den Nachbarländern der Bundesre-
publik Deutschland beschäftigt sind und dort auch 
ihren Wohnsitz haben. 

Nummer 2 

Da das Kindergeld für den Beamten einen alimenta-
tiv zu berücksichtigenden Bestandteil darstellt, hat 
das Bundesverfassungsgericht verfassungsrechtlich 
zwingend klargestellt, daß aus der Alimentations-
verpflichtung nicht nur die amtsangemessene Besol-
dung der Beamten und ihrer Familien zu folgern ist, 
sondern auch, daß für die Unterhaltsgewährung eine 
enge personale Bindung zwischen Dienstherrn und 
anspruchsberechtigten Beamten ungeschmälert be-
stehenbleiben muß. Diesem verfassungsrechtlichen 
Postulat trägt die Regelung des § 45 des Bundeskin-
dergeldgesetzes Rechnung. 

Da die Aktiengesellschaften für den Dienstherrn 
Bund die Alimentationsverpflichtung wahrzuneh-
men haben, muß dies auch für das Kindergeld gel-
ten. Dies wird durch die Ergänzung in Absatz 1 
Buchstabe f) sichergestellt. 

Absatz 66 

Nummer 1 

Zukünftig sind die Aktiengesellschaften Arbeitge-
ber im Sinne des § 5 Abs. 1 des Schwerbehinderten-
gesetzes. Die Bundesanstalt wird durch § 5 Abs. 3 
Nr. 4 des Gesetzes erfaßt. 

Nummer 2 

Die Vorschrift des § 27a normierte eine Sonderrege-
lung. Mit der Umwandlung der Deutschen Bundes-
post gelten die allgemeinen Regelungen für die Bil-
dung von Schwerbehindertenvertretungen. 

Absatz 67 

Nummer 1 bis 4 

Neben einigen formalen Änderungen sind geringfü-
gige sachliche Korrekturen erfolgt: 

In erster Linie ist der Betriebsort von Bedeutung. 
Nur wenn dieser nicht vorher bestimmbar ist, soll 
der Sitz (nicht nur der Wohnsitz, sondern auch der 
Sitz eines Unternehmens) maßgebend sein. 

Absatz 68 

Hierdurch wird eine eindeutige Nachfolgeregelung 
für die Ermächtigung getroffen. 

Absatz 69 

Nummer 1 bis 4 

Die Deutsche Bundespost stellt keine Fahrerlaubnis-
se mehr aus. Sämtliche Postführerscheine sind mitt-
lerweile umgeschrieben worden. 

Die Zulassung für Kraftfahrzeuge der privaten Un-
ternehmen ist bei der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde durchzuführen. 

Absatz 70 

Die Änderung ist aus Gründen der Gleichbehand-
lung mit anderen privaten Dienstleistungsunterneh-
men erforderlich. 

Absatz 71 

Diese Aufgaben werden von den Unternehmen nicht 
mehr wahrgenommen. 
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Absatz 72 

Nummer 1 und 2 

Die Änderung ist aus Gründen der Gleichbehand-
lung mit anderen privaten Dienstleistungsunterneh-
men erforderlich. 

Absatz 73 

Nummer 1 und 2 

Die Änderung ist aus Gründen der Gleichbehand-
lung mit anderen privaten Unternehmen erforder-
lich. 

Absatz 74 

Nummer 1 bis 10 

Die Aktiengesellschaften sind mangels Behörden-
eigenschaft und aus Gründen der Wettbewerbs-
gleichheit nicht mehr berechtigt, besondere Fahrer-
laubnisse auszustellen, so daß es auch einer Anrech-
nungsvorschrift nicht mehr bedarf. Es gibt bereits 
jetzt keine besonderen Arten von Fahrerlaubnissen 
mehr. Sämtliche Postführerscheine sind umgeschrie-
ben. Fahrgastbeförderung wird bereits heute nicht 
mehr betrieben. 

Mit dem Wegfall der Behördeneigenschaft entfällt 
der Grund der Privilegierung. Mit dem Wegfall der 
Privilegierung gelten für die Aktiengesellschaften 
die allgemeinen Zuständigkeiten. Den Aktiengesell-
schaften stehen keine besonderen Kennzeichen 
mehr zu. 

Absatz 75 

Bisher war die Deutsche Bundespost vom Geltungs-
bereich des Gesetzes ausgenommen. Mit der Über-
führung in private Aktiengesellschaften ist eine Än-
derung aus Wettbewerbsgründen erforderlich. 

Absatz 76 

Nummer 1 

Zur Erfüllung von lebens- und verteidigungswichti-
gen Aufgaben durch Sicherstellung der Telekom-
munikation und von Dienstleistungen im Postwesen 
ist es nach wie vor erforderlich, die benannten Un-
ternehmen unter den aufgeführten Bedingungen 
von den Verpflichtungen des Verkehrssicherstel-
lungsgesetzes freizustellen. 

Nummer 2 

Durch Vergabe von Reparaturaufträgen an private 
Werkstätten, Auflösung und Stillegung posteigener 
Werkstätten und Tankanlagen und durch Aufhe-
bung des Postreisedienstes sind die Voraussetzun-
gen für eine Verwaltungsvereinbarung entfallen. 
Hinzu kommt, daß Beförderungsleistungen künftig 

in zunehmendem Umfang durch private Speditionen 
durchgeführt werden. 

Absatz 77 

Zur Erfüllung von lebens- und verteidigungswichti-
gen Aufgaben durch Sicherstellung der Telekom-
munikation und von Dienstleistungen im Postwesen 
ist es nach wie vor erforderlich, die aufgeführten Un-
ternehmen unter den genannten Bedingungen von 
den Verpflichtungen der Verordnung zur Sicherstel-
lung des Straßenverkehrs freizustellen. 

Absatz 78 

Mit den Änderungen zu Nummer 1 und 2 wird die 
Umbenennung des Ministeriums nachvollzogen. Die 
Änderung zu Nummer 3 berücksichtigt den Über-
gang der Aufgaben von der Deutschen Bundespost 
auf den Hoheitsbereich. 

Absatz 79 

Die Änderung ist notwendig, da Mitglieder des 
Weltpostvereins die Staaten sind, die durch „Post-
verwaltungen" vertreten werden. „Postverwaltun-
gen” im Sinne der Verträge können sowohl die Ho-
heitsträger als auch die Posten (Betreiber) sein. Das 
Recht nach § 21 Abs. 4 kann nur dem Hoheitsträger 
zustehen, der auf der Grundlage des Postgesetzes 
dieses Recht übertragen kann. 

Absatz 80 

Nummer 1 und 2 

Der Aufgabenbereich ist dem BMPT als hoheitliche 
Aufgabe zugeordnet. 

Absatz 81 

Die Aufgabe ist dem BMPT und nicht dem Unter-
nehmen Deutsche Telekom AG zugeordnet. 

Absatz 82 

Nummer 1 

Genehmigungen für das Errichten und Betreiben 
von Funkanlagen erteilt das Bundesamt für Post und 
Telekommunikation. Es handelt sich hier um eine 
redaktionelle Korrektur. 
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Nummer 2 

Durch diese Formulierung werden alle denkbaren 
Genehmigungsurkunden erfaßt. 

Absatz 83 

Die Vorschrift diente dazu, Interessenkollisionen 
zwischen unterschiedlichen Finanzdienstleistern, zu 
denen auch die Deutsche Post der ehemaligen DDR 
gehörte, zu vermeiden. Bedienstete der Deutsche 
Postbank AG werden bereits durch Buchstabe b) er-
faßt. Es besteht kein Grund, Beschäftigte aus dem 
Bereich des Postwesens (Deutsche Post AG und 
Wettbewerber) von der Mitgliedschaft bei einem 
Verwaltungsrat auszuschließen. 

Zu Artikel 12 — Außerkrafttreten von 
Rechtsvorschriften 

Zu §2 

Die Übergangsregelung zur Ablieferung der Deut-
schen Bundespost wird auslaufend für ein Jahr auf 
die Nachfolgeunternehmen Deutsche Post AG, 
Deutsche Postbank AG und Deutsche Telekom AG 
übertragen. Damit korrespondiert die im Jahr 1995 
noch bestehende Befreiung dieser Unternehmen von 
der Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Vermögen-
steuer und Grundsteuer sowie der Monopoldienste 
der Deutsche Telekom AG von der Umsatzsteuer. 


